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02.027 - Geschäft des Bundesrates. Texte frangals 

Flugverkehrskontrolle über deutschem Hoheitsgebiet. Abkommen mit 
der Bundesrepublik Deutschland 

Zusammenfassung 
der Beratungen 

Stand der Beratung Erledigt 

Botschaft vom 8. März 2002 zum Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der 
Bundesrepublik Deutschland über die Durchführung der Flugverkehrskontrolle durch die Schweizerische 
Eidgenossenschaft über deutschem Hoheitsgebiet und über Auswirkungen des Betriebes des Flughafens 
Zürich auf das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland (BBI 2002 3375) 

Vorlage 1 
Bundesbeschluss über den Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der 
Bundesrepublik Deutschland über die Durchführung der Flugverkehrskontrolle durch die Schweizerische 
Eidgenossenschaft über deutschem Hoheitsgebiet 

Chronologie: 
19.06.2002 NR Nichteintreten 
12.12.2002 SR Rückweisung an die Kommission. 
18.03.2003 SR Nichteintreten 

Amtliches Bulletin - die Wortprotokolle 

Zuständig Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) 
Behandelnde Kommissionen Kommission tür Verkehr und Fernmeldewesen NR (KVF-NR) 

Antrag: Nichteintreten 
Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen SR (KVF-SR) 
Antrag: Eintreten 

Behandlungskategorie NR: 111, Reduzierte Debatte (Art. 68 GRN) 

Deskrlptoren Luftverkehrskontrolle; Bundesrepublik Deutschland; internationales Übereinkommen; 
Luftverkehr; bilaterales Abkommen; 
Zürich (Kanton); Baden-Württemberg; Lärmbelästigung; Lärmpegel; Flughafen; 
Kloten; Luftverkehrsabkommen; 48; 

I.... ~ Horne 
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Deutscher Text 

Synthese des 
dellberatlons 

Message du 8 mars 2002 concemant I'accord entre la Confederation suisse et la Republique f8derale 
d'Allemagne relatif a la foumiture de services de la navigation aerienne au-dessus d'une partie du territoire 
allemand par la Confederation suisse et aux effets de I'exploitation de I'aeroport de Zurich sur le territoire de 
la Republique federale d'Allemagne (FF 2002 3171) 

Projet 1 
Arrete federal concemant I'accord entre la Confederation suisse et la Republique f8derale d'Allemagne relatif 
a la foumiture de services de la navigation aerienne au-dessus du territoire allemand par la Confederation 
suisse 

Chronologie: 
19-06-2002 CN Ne pas entrer en matiere 
12-12-2002 CE Renvoi a la commission. 
18-03-2003 CE Ne pas entrer en matiere 

Bulletin offleiel-Ies proees-verbaux 

Competenee Departement federal de I'environnement, des transports, de I'energie et de la 
communication (DETEC) 

Commlsslons traltant I'objet Commission des transports et des telecommunications CN (CTT-CN) 
Amendement: Ne pas entrer en matiere 
Commission des transports et des telecommunications CE (CTT-CE) 
Amendement: Entrer en matiere 

Categorle objet CN: 111, Debat reduit (art. 68 RCN) 

Descrlpteurs Luttverkehrskontrolle; Bundesrepublik Deutschland; internationales Übereinkommen; 
Luftverkehr; bilaterales Abkommen; 
Zürich (Kanton); Baden-Württemberg; Lärmbelästigung; Lärmpegel; Flughafen; 
Kloten; Luftverkehrsabkommen; 48; 

I. ~ Horne 
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02.027 - Zusammenfassung Ueberslcht 

02.027 Flugverkehrskontrolle über deutschem Hoheitsgebiet. Abkommen 
mit der Bundesrepublik Deutschland 

Botschaft vom 8. März 2002 zum Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der 
Bundesrepublik Deutschland über die Durchführung der Flugverkehrskontrolle durch die Schweizerische 
Eidgenossenschaft über deutschem Hoheitsgebiet und über Auswirkungen des Betriebes des Flughafens 
Zürich auf das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland (BBI 2002 3375) 

Ausgangslage 

Die schweizerische Flugsicherung übt die Flugverkehrskontrolle für den An- und Abflugverkehr zum und vom 
Flughafen Zürich auch in einem Teil des süddeutschen Luftraums aus, denn dies erlaubt es der 
Flugsicherung, den Verkehr effizient zu koordinieren und zu leiten. Ohne diese Möglichkeit wäre die Kapazität 
des Flughafens Zürich stark eingeschränkt. Dies beträfe nicht nur den Anflugverkehr, welcher heute für 
ankommende Flüge aus allen Richtungen fast ausschliesslich durch deutschen Luftraum zum Flughafen 
geführt wird, sondern den gesamten Flugbetrieb zum und vom Flughafen Zürich. 
Seit Ende der Siebzigerjahre bestanden Differenzen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Schweiz wegen diesen An- und Abflügen durch deutschen Luftraum, die trotz verschiedener Bemühungen nie 
beigelegt werden konnten. Ende 1998 haben auf Wunsch der Bundesrepublik Deutschland Gespräche über 
den Abschluss eines Staatsvertrages begonnen. Er sollte einerseits eine genügende rechtliche Grundlage für 
die Ausübung der Flugsicherung im deutschen Hoheitsgebiet schaffen und andererseits die durch den An
und Abflugverkehr verursachten Lärmbelastungen auf deutschem Gebiet regeln. Am 18. Oktober 2001 wurde 
ein entsprechender Vertrag unterzeichnet. 
Der Vertrag räumt der Schweiz die Befugnis zur Durchführung der Flugsicherung in einem grossen Gebiet 
Süddeutschlands ein. Er beschränkt zudem die Anzahl Anflüge nach Zürich durch deutschen Luftraum auf 
unter 100 000 pro Jahr und verbietet im Regelfall Anflüge zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr. An 
Wochenenden gilt eine auf 20.00 Uhr bis 09.00 Uhr ausgedehnte Nachtflugbeschränkung. Die Schweiz erhielt 
die erforderlichen langen Übergangsfristen für Anpassungen der Infrastruktur, welche bei einer Neuverteilung 
des An- und Abflugverkehrs notwendig werden. 
Der Vertrag schafft eine völkerrechtliche Grundlage für die wichtige Befugnis zur Durchführung der 
Flugverkehrskontrolle in deutschem Luftraum. Darauf kann die weitere Entwicklung des Flughafens nach 
Jahrzehnten der Unsicherheit nun abstellen. Sodann setzt der Staatsvertrag mit den Bestimmungen über die 
Benutzbarkeit des süddeutschen Raums für An- und Abflüge eine wichtige Rahmenbedingung für die 
Überprüfung des Betriebskonzepts des Flughafens, die als Folge der Erneuerung der Betriebskonzession des 
Flughafens Zürich vom Mai 2001 noch vorzunehmen ist. Der Staatsvertrag hat in diesem Verfahren Einfluss 
auf die künftige Verteilung der An- und Abflüge und damit auf die Lärmverteilung sowie indirekt auf die 
Bodennutzung. Zwar ist eher von einer Abnahme als einer Zunahme der relevanten Lärmbelastung 
auszugehen, jedoch werden voraussichtlich teilweise auch bisher von Fluglärm weitgehend unberührte 
Gegenden betroffen. 
Ohne Vertrag würde Deutschland einseitige Massnahmen ergreifen. In einem Rechtsverfahren gibt es 
keinerlei Garantie, die wesentlichen Interessen der Schweiz durchzusetzen, insbesondere nicht in Bezug auf 
den Anspruch auf Durchführung der Flugsicherung im süddeutschen Luftraum. Zahlreiche Rechtsexperten 
haben sich mit den einschlägigen Fragen befasst und sind zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangt. Die 
Erfolgsaussichten in jeglichem Rechtsverfahren sind daher mit Vorsicht zu bewerten. 
Vor dem Hintergrund des gutnachbarlichen Verhältnisses wurde deshalb auf dem Verhandlungsweg nach 
einer Kompromisslösung gesucht, welche die Interessen beider Staaten in Anbetracht der Sachlage möglichst 
optimal berücksichtigt. Gleichzeitig wurde die Überprüfung der Bestimmungen des Staatsvertrages bei der 
Europäischen Kommission veranlasst. Diese Überprüfung wird nach Inkrafttreten der sektoriellen Abkommen 
zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft erfolgen. Sollte sich dabei erweisen, dass 
bestimmte Regelungen gegen EG-Recht verstossen, so werden die entsprechenden Bestimmungen nicht 
anwendbar sein. 
Falls der Vertrag nicht zu Stande kommt, wird es schwierig sein, für die Schweiz insgesamt gleich vorteilhafte 
Bedingungen zu erzielen, wie sie die vorliegende Vereinbarung gewährt. 

Verhandlungen 

19.06.2002 NR 
12.12.2002 SR 
18.03.2003 SR 

Nichteintreten 
Rückweisung an die Kommission. 
Nichteintreten 

Die Verkehrskommission des Nationalrats empfahl dem Plenum mit 13 zu 12 Stimmen, auf das Geschäft 
nicht einzutreten. Namens der Mehrheit der Kommission sprach Duri Bezzola (R, GR) von einem schlechten 
Vertrag, dies insbesondere auch, weil ihm das Kriterium Flugbewegungen statt effektive Lärmbelastung 
zugrunde liege. Der Staatsvertrag diskriminiere den Flughafen Zürich, weil von ihm im Vergleich zu den 
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deutschen Flughäfen ein strengerer Lärmschutz verlangt werde. Die Kommissionsmehrheit sei zudem der 
Auffassung, es könne eine Regelung der Flugsicherung ohne betriebliche Einschränkung gefunden werden. 
Eine starke Minderheit der Kommission war andererseits der Meinung, der Vertrag sei immer noch besser als 
ein deutsches Diktat, welches der Flughafen Zürich vor deutschen Gerichten mit ungewissem Erfolg 
anfechten müsste. Sie befürchtete, dass die Flugsicherung an Deutschland zurückfallen könnte. Die Schweiz 
habe nach einer von Deutschland einseitig erlassenen Verordnung mit noch strengeren Restriktionen zu 
rechnen. 
Mit 105 zu 79 Stimmen lehnte es eine bürgerliche Mehrheit ab, auf den Staatsvertrag einzutreten. Für 
Eintreten votierten geschlossen die Sozialdemokraten und die Grünen sowie die Evangelische und 
Unabhängige Fraktion. Ihnen schlossen sich einige Bürgerliche - vor allem Christlichdemokraten - an. Zwei 
Rückweisungsanträge von Claude Frey (R, NE) und von Peter Föhn (V, SZ) wurden abgelehnt. Claude Frey 
wollte von der Kommission bessere Entscheidgrundlagen und Peter Föhn verlangte vom Bundesrat 
Nachverhandlungen. 
Die Debatte verlief entlang parteipolitischen Linien. Die Fraktionen von FDP, SVP und CVP lehnten den 
Vertrag ab, weil die Einschränkungen für den Flughafen Zürich dessen Entwicklung hemmen und die Schweiz 
diskriminieren würden. Als besonders einschneidend wurde die verlängerte Nachtruhe an Wochenenden und 
Feiertagen über süddeutschem Gebiet beurteilt. Verschiedene bürgerliche Sprecher votierten gegen den 
Staatsvertrag unter anderem mit folgenden Argumenten: er berücksichtige Flugbewegungen und nicht den 
Lärmpegel, er schaffe für die süddeutsche Bevölkerung Sonderrechte und er könnte Präzedenzcharakter für 
andere Schweizer Flughäfen in Grenznähe haben. Und schliesslich sei die mit Milliarden staatlich 
refinanzierte Airline Swiss auf gute Rahmenbedingungen angewiesen. 
Von links-grüner Seite wurde vor einem Scherbenhaufen gewarnt. Es handle sich beim Vertrag um den 
bestmöglichen Kompromiss. Es sei völlig spekulativ, damit zu rechnen, dass eine Klage gegen die von 
Deutschland angekündigte einseitige Verordnung vor deutschen Gerichten oder vor einer europäischen 
Institution erfolgreich sein werde. 
Auch Bundesrat Leuenberger wies auf die Unsicherheit bezüglich Rechtslage und bezüglich Betrieb des 
Flughafens Zürich hin. Die Prozesschancen vor einem deutschen Gericht gegen die von Deutschland 
angekündigten einseitigen Massnahmen seien ungewiss. Der Bundesrat erachte den Staatsvertrag als 
angemessene Lösung zwischen befreundeten Nachbarn. Es handle sich um eine politische Lösung, die einer 
Auseinandersetzung vor Gerichten vorzuziehen sei. 
Der Ständerat trat in der Wintersession 2002 mit 29 zu 10 Stimmen zwar auf das Geschäft ein, wies es aber 
gleichzeitig an seine Verkehrskommission zurück. Der Bundesrat sollte so die Gelegenheit haben, in weiteren 
Gesprächen mit Deutschland die Möglichkeiten für Nachverhandlungen auszuloten. Und die 
Verkehrskommission des Ständerats wurde verpflichtet, weitere Abklärungen vorzunehmen und in der 
Märzsession 2003 Bericht zu erstatten. 
Im März 2003 lehnte schliesslich auch der Ständerat die Ratifikation des Vertrags mit 30 zu 13 Stimmen ab. 
Mehrmals wurde als entscheidendes Argument für ein Nein die klare Ablehnung des Vertrags durch Swiss, 
Unique und den Kanton Zürich angeführt. Man dürfe den Hauptbetroffenen diesen Vertrag nicht aufzwingen. 
Ratifizierungsbefürworter argumentierten andererseits, man könne das Schicksal des Flughafens Zürich nicht 
der Leitung von Unique und Swiss überlassen. Die Abstimmung im Ständerat fand unter Namensaufruf statt. 

http://www.parlament.ch/afs/data/dJrb/d_rb_20020027.htm 08.06.2004 



02.027 - Note de synthese Seite 1 von 2 

02.027 - Note de synthese Resume 

02.027 Circulatlon aerienne au-dessus d'une partie du territoire allemand. 
Accord avec la Republique federale d'Aliemagne 

Message du 8 mars 2002 concernant I'accord entre la Confederation suisse et la Republique federale 
d'Allemagne relatif a la fourniture de services de la navigation aerienne au-dessus d'une partie du territoire 
allemand par la Confederation suisse et aux effets de I'exploitation de I'aeroport de Zurich sur le territoire de 
la Republique federale d'Allemagne (FF 2002 3171) 

Situation Initiale 
Le service suisse de la navigation aerienne contrOle le trafic d'approche et de decollage de I'aeroport de 
Zurich jusque sur une partie du territoire de l'Allemagne du sud, ce qui lui permet de coordonner ce trafic et 
de le contrOler efficacement. Sans cette possibilite, I'aeroport de Zurich verrait sa capacite fortement 
restreinte. Cela n'affecterait pas seulement le trafic en provenance de toutes les directions, draine aujourd'hui 
presque exclusivement par I'espace aerien allemand vers Zurich, mais bien I'ensemble du trafic de cet 
aeroport. 
Depuis la fin des annees 70, des divergences de vues ont surgi, entre l'Allemagne et la Suisse, au sujet de 
ces corridors d'approche et de decollage sur territoire allemand; malgre des efforts repetes, elles n'ont pas pu 
etre aplanies. A la demande de l'Allemagne, des entretiens ont alors commence a la fin de 1998, en vue d'un 
accord d'Etat. Celui-ci devait d'une part constituer la base juridique de I'exercice du contrOle de la circulation 
aerienne sur le territoire allemand, et d'autre part, reglementer la charge sonore imposee a ce territoire par le 
trafic d'approche et de decollage. Un accord dans ce sens a ete signe le 18 octobre 2001. 
L'accord autorise la Suisse a exercer le contrOle de la circulation aerienne sur une vaste portion de 
l'Allemagne du sud. Par ailleurs, iI limite a moins de 100000 par annee le nombre des vols d'approche a 
destination de Zurich dans I'espace aerien allemand et interdit, en regle generale, I'approche entre 22 heures 
et 6 heures. En fin de semaine, la duree de I'interdiction s'etend de 20 heures a 9 heures. La Suisse s'est en 
revanche vue accorder les longs delais necessaires pour adapter I'infrastructure a une nouvelle repartition de 
ces vols. 
L'accord constitue, pour la liberte tres importante de contrOler le trafic dans I'espace aerien allemand, une 

base juridique internationale. Apres des decennies d'incertitude, il permet d'etayer desormais les plans de 
developpement de I'aeroport. Par ailleurs, les dispositions relatives au droit d'acces a I'espace aerien 
allemand pour les vols d'approche et de decollage fixent un cadre contraignant pour la revision de la strategie 
d'exploitation de I'aeroport. La revision s'impose apres le renouvellement, en mai 2001, de la concession 
d'exploitation de I'aeroport. Dans ce contexte, I'accord influencera la repartition future des itineraires 
d'approche et de decollage et, du meme coup, celle du bruit et, indirectement, I'affectation des sols. Meme s'iI 
en resulte une tendance a la reduction plutOt qu'a I'accroissement des charges sonores significatives, des 
regions largement epargnees jusqu'ici par le bruit pourraient etre touchees desormais. 
En I'absence d'un accord, l'Allemagne prendrait des mesures unilaterales. Rien ne garantit que le recours aux 
tribunaux permettrait de faire triompher les interets essentiels de la Suisse, notamment pour ce qui est du 
droit de contrOler la circulation aerienne dans le ciel allemand. Oe nombreux juristes ont ete consultes sans 
parvenir a des resultats concordants. Voila pourquoi iI faut evaluer avec prudence les chances de succes 
d'une action en justice, quelle qu'elle soit. 
Dans le souci des relations de bon voisinage, on a donc chereM a negocier un compromis integrant au mieux 
les interets de part et d'autre. Par ailleurs, nous avons demande que la Commission europeenne verifie les 
dispositions de I'accord. Ce sera fait des I'entree en vigueur des accords sectorieis entre la Suisse et la CE. 
Si I'une ou I'autre des reglementations adoptees se revelait contraire au droit europeen, les dispositions 
correspondantes deviendraient inapplicables. 
Si I'accord n'est pas ratifie, iI sera difficile pour la Suisse d'obtenir des conditions globalement aussi 
avantageuses que celles qui viennent d'etre negociees. 

DelIberations 
19-06-2002 
12-12-2002 
18-03-2003 

CN 
CE 
CE 

Ne pas entrer en matiere 
Renvoi a la commission. 
Ne pas entrer en matiere 

La Commission des transports et des telecommunications du Conseil national a propose a ce dernier par 
13 voix contre 12 de ne pas entrer en matiere. Porte-parole de la majorite de la commission, Duri Bezzola (R, 
GR) a fait valoir que I'accord etait mauvais, notamment parce qu'iI etait fonde essentiellement sur le critere 
des mouvements plutOt que sur celui de la charge sonore effective. A ses yeux, I'accord etait discriminatoire 
pour I'aeroport de Zurich dans la mesure ou les mesures de protection anti-bruit qu'iI prevoyait etaient plus 
severes que ce lies auxquelles etaient soumis les aeroports allemands. En outre, iI aurait pu etre trouve en 
matiere de reglementation de la securite aerienne une solution n'entrainant pas de reduction de I'activite de 
I'aeroport. A I'inverse, la minorite de la commission a estime qu'iI valait mieux s'en tenir a I'accord concerne 
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plutöt que de se voir soumis Ei une decision prise unilateralement par l'Aliemagne, qui contraindrait I'aeroport 
zurichois Ei recourir devant les tribunaux allemands, avec des chan ces de victoire incertaines. Elle a indique 
que le rejet de I'accord risquait non seulement d'obliger la Suisse Ei restituer Ei l'Aliemagne le contröle du trafic 
aerien, mais d'entraTner I'adoption unilaterale par cette derniere d'une reglementation prevoyant des 
restrictions plus severes encore. 
La majorite de droite a refuse par 105 voix contre 79 d'entrer en matiere sur I'accord. Parmi les partisans, on 
peut citer les socialistes, les ecologistes et le groupe evangelique et independant, auxquels se sont joints 
plusieurs deputes de droite, du groupe POC notamment. Claude Frey (R, NE) et Peter Föhn (V, SZ) avaient 
precedemment depose chacun une proposition de renvoi, visant, I'une, Ei demander Ei la commission des 
informations complementaires, I'autre, Ei charger le Conseil federal d'engager des negociations 
complementaires: ces propositions ont toutes deux ete rejetees. 
Les clivages qui se sont fait jour au cours des debats refletaient le paysage politique. Ainsi, les groupes PRO, 
UOC et POC se sont opposes au texte, faisant valoir que les restrictions prevues - notamment I'extension de 
I'interdiction des vols de nuit et la reduction des vols du week-end - allaient limiter le developpement de 
I'aeroport de Zurich, et que I'accord etait discriminatoire pour la Suisse. O'autres deputes du mame camp ont 
fustige le texte en indiquant qu'iI privilegiait les mouvements aMens plutöt que la charge sonore, qu'iI faisait 
beneficier la population du sud de l'Aliemagne d'un regime de faveur et qu'iI risquait de creer un precedent 
prejudiciable Ei d'autres aeroports suisses limitrophes. Oernier argument avance: renflouee Ei coups de 
milliards, la compagnie aerienne Swiss etait tributaire de conditions favorables. 
La gauche et les ecologistes ont pour leur part accuse les opposants Ei I'accord de jouer avec le feu, estimant 
que ce dernier constituait le meilleur compromis possible et qu'imaginer qu'un recours introduit aupres d'un 
tribunal allemand ou une institution europeenne contre une reglementation prise unilateralement par 
l'Aliemagne avait la moindre chance de reussir relevait de la pure speculation. 
Le conseiller federal Moritz Leuenberger a lui aussi rappele que sur le plan du droit, la situation etait plutöt 
incertaine, et qu'un recours depose devant la justice allemande contre les mesures que l'Aliemagne menayait 
de prendre etait loin d'atre gagne d'avance. L'accord concerne, a-t-iI ajoute, constitue une solution appropriee 
compte tenu des bonnes relations unissant les deux pays, et la solution politique en I'occurrence preferable Ei 
I'arbitrage judiciaire. 
A la session d'hiver 2002, le Conseil des Etats a certes decide par 29 voix contre 10 d'entrer en matiere sur 
le projet, mais pour le renvoyer Ei sa Commission des transports. Cette decision visait Ei donner au Conseil 
federal la possibilite de renouer le dialogue avec l'Aliemagne en vue d'ouvrir des negociations 
complementaires. La Commission des transports a pour sa part ete chargee de poursuivre I'examen du 
dossier et de presenter Ei la Chambre un rapport Ei la session de mars 2003. 
En mars 2003, finalement, le Conseil des Etats s'est lui aussi oppose Ei la ratification de I'accord, par 30 voix 
contre 13. Principal argument avance, et Ei plusieurs reprises: la compagnie Swiss, I'aeroport Unique et le 
Canton de Zurich etaient tous trois hostiles Ei I'accord, alors mame qu'ils etaient concernes au premier chef. A 
quoi les partisans du oui ont repondu qu'iI etait difficilement imaginable de confier les destinees de I'aeroport 
de Zurich aux seules directions de cet aeroport et de la compagnie Swiss. 11 est Ei noter qu'au Conseil des 
Etats, le vote a eu lieu Ei I'appel nominal. 
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Dreizehnte Sitzung - Treizieme seance 

Mittwoch, 19. Juni 2002 
Mercredl, 19 Juln 2002 

15.00h 

02.9002 

Mitteilungen 
der Präsidentin 
Communications 
de la presidente 

La presldente (Maury Pasquier Liliane, presidente): J'ai le 
plaisir de saluer a la tribune diplomatique le professeur Alex 
Kwapong, president du Conseil d'Etat du Ghana et a ce titre 
quatrieme personnage de l'Etat. 
Patrie de M. Kofi Annan, le Ghana est le premier Etat d'Afri
que noire a avoir accede a l'lndependance au debut du pro
cessus de decolonisation en 1957. 11 a connu I'alternance 
politique 11 y a deux ans avec I'election d'un nouveau presi
dent. 
Je souhaite la bienvenue a notre visiteur ghaneen. (Applau
dissements) 

02.027 

Flugverkehrskontrolle 
über deutschem Hoheitsgebiet. 
Abkommen mit der 
Bundesrepublik Deutschland 
Circulation aerienne au-dessus 
d'une partie du territoire aUemand. 
Accord avec la 
Republique federale d' Allemagne 

Erstrat - Premier Conseil 
Botschaft des Bundesrates 08.03.02 (BB12oo2 3375) 
Message du Conseil fed~ral 08.03.02 (FF 2002 3171) 
Conseil national 19.06.02 (Erstrat - Premier Conseil) 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Nichteintreten 

Minderheit 
(Fehr Jacqueline, Aeschbacher, de Dardei, Fehr Hans-JOrg, 
Hämmerle, Heim, Hollenstein, Jossen, Pedrina, Simoneschi) 
Eintreten 

Antrag der APK-NR 
Eintreten 

Antrag Frey Claude 
ROckweisung an die Kommission 
In den letzten Tagen hat sich herausgestellt, dass eine Ab
lehnung des Abkommens zahlreiche Probleme im Zusam
menhang mit der Luftraumkontrolle mit sich brächte. Ich 
fordere deshalb die Kommission auf, folgende Punkte abzu
klären: 
1. Stimmt es, dass Deutschland im Falle, dass das Abkom
men abgelehnt wird, Ober keine ausreichende Rechtsgrund-

lage verfOgt, um die Flugverkehrskontrolle im SOden des 
Landes der schweizerischen Flugsicherungsgesellschaft 
Skyguide zu Obertragen? 
2. Stimmt es, dass die Deutsche Flugsicherung GmbH 
(DFS) vorhat, die Luftverkehrskontrolle innert sechs Mona
ten - was der KOndigungsfrist entspricht - zu Obernehmen? 
3. Stimmt es, dass sich daraus fOr Skyguide ein Einnahmen
verlust von jährlich bis zu rund 60 Millionen Franken ergäbe, 
insbesondere wegen der Verschiebung des Ost-West
Transitkorridors nach Norden und der Aufhebung der im Ab
kommen vorgesehenen Übertragung der DurchfOhrungs
pflichten? 
4. Stimmt es, dass die neuen Landeverfahren aufgrund ihrer 
Komplexität zusätzliche Kosten mit sich bringen werden? 
5. Stimmt es, dass Skyguide in der Verordnung Ober den 
Flugsicherungsdienst verpflichtet wOrde, diesen Gewinnaus
fall Ober eine Erhöhung der LandegebOhren um rund 30 Pro
zent zu kompensieren, und zwar nicht nur auf dem Flug
hafen ZOrich-Kloten, sondern auf allen grossen Flughäfen 
einschliesslich Genf, Sitten, Lugano und Bern? 
6. Stimmt es, dass diese Probleme, falls sie zutreffen, den 
Hub von ZOrich-Kloten gefährden oder zumindest in seiner 
Attraktivität stark beeinträchtigen könnten (Kapazitätsbe
schränkungen und als Folge daraus Betriebsverzögerungen 
und GebOhrenerhöhungen)? 

Eventualantrag FtJhn 
(falls Eintreten beschlossen wird) 
ROckweisung an den Bundesrat 
mit dem Auftrag, die kritischen Punkte neu auszuhandeln 
(u. a. Lärmmenge statt Flugbewegungen, Wochenendre
gelung, angemessene Entwicklungsmöglichkeit) und eine 
sachgerechte Lösung anzustreben. 

Proposition de la commission 
Majorite 
Ne pas entrer en matiere 

Minorite 
(Fehr Jacqueline, Aeschbacher, de Dardei, Fehr Hans-JOrg, 
Hämmerle, Heim, Hollenstein, Jossen, Pedrina, Simoneschi) 
Entrer en matiere 

Proposition de la CPE-CN 
Entrer en matiere 

Proposition Frey Claude 
Renvoi a la commission 
Des elements nouveaux importants etant apparus ces der
niers jours concernant le contröle de I'espace aerien en cas 
de refus de I'accord, je demande que la commission exa
mine les points suivants: 
1. Est-iJ vrai qu'en I'absence d'accord l'Allemagne ne dis
pose pas d'une base legale suffisante pour la delegation du 
contröle du trafic aerien au sud de son territoire a la compa
gnie suisse Skyguide? 
2. Est-i1 vrai que la compagnie allemande DFS (Deutsche 
Flugsicherung GmbH) s'appr€lte a reprendre le contröle du 
trafic aerien dans un delai de slx mols, ce qui correspond au 
delai de resiliation? 
3. Est-II vrai qu'iJ en resulterait un manque a gagner pour 
Skyguide allant jusqu'a quelque 60 millions de francs par an
nee, notamment en raison du deplacement du corridor de 
transit est-ouest vers le nord et de la suppression de la retro
cession prevue par I'accord? 
4. Est-i1 vrai que des frais supplementaires devraient €Itre en
gages pour faire face a la complexite des nouvelles procedu
res d'atterissage? 
5. Est-iJ vrai que I'ordonnance sur le service de la navigation 
aerienne obligerait Skyguide a compenser ce manque a ga
gner par une augmentation des taxes d'atterissage d'envi
rons 30 pour cent non seulement a Zurich-Kloten, mais sur 
tous les aeroports majeurs de Suisse, y compris Geneve, 
Sion, Lugano et Berne? 
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6. Enfin, est-II vrai que les preoccupatlons citees ci-dessus 
pourralent, si elles etalent verifiees, mettre en peril ou pour 
le moins dlminuer fortement I'attractivite du "hub» de Zurich
Kloten (restrlctlons de capacite entrainant un ralentissement 
du fonctionnement et augmentation des taxes)? 

Proposition subsldlaire FtJhn 
(au cas ou iI serait decide d'entrer en matiere) 
Renvol au Conseil federal 
avec mandat de renegocler les points delicats (notamment: 
niveau de bruit plutOt que mouvements, reglementatlon ap
plicable en fin de semaine, possibilites de developpement 
appropriees) et de mettre sur pied une solution acceptable. 

Bezzola Durl (R, GR), fOr die Kommission: Wir behandeln 
den Bundesbeschluss Ober den Vertrag zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepu
blik Deutschland Ober die DurchfOhrung der Flugverkehrs
kontrolle durch die Schweizerische Eidgenossenschaft Ober 
deutschem Hoheitsgebiet. 
Zuerst einige Vorbemerkungen zum Verfahren: Es handelt 
sich bei der Vorlage um einen vom Bundesrat ausgehandel
ten und unterzeichneten Staatsvertrag. Das Parlament kann 
diesen Vertrag nur gesamthaft genehmigen oder nicht ge
nehmigen. Der Vertrag hat bereits Wirkungen entfaltet, be
vor sich das Parlament darOber aussprechen konnte. Diese 
Tatsache wurde In den Kommissionsberatungen verschie
dentlich beanstandet. Wäre aber kein Vertrag abgeschlos
sen und die einseitige Verordnung umgesetzt worden, hätte 
das Parlament Oberhaupt nicht mitsprechen können. 
Die Mehrheit der Kommission ist der Ansicht, es handle sich 
um einen schlechten Vertrag, dies insbesondere, weil ihm 
das Kriterium Bewegungen statt Lärm zugrunde liegt. Die 
KVF empfiehlt Ihnen mit knappem Mehr, nämlich mit 13 zu 
12 Stimmen, auf das Geschäft nicht einzutreten. Die Mehr
heitsverhältnisse gegen den Staatsvertrag wären jedoch hö
her ausgefallen, hätte es nicht auch noch Stimmen gegeben, 
die das Geschäft an den Bundesrat zurOckweisen wollten. 
An den Hearings hatten die anwesenden Vertreter der deut
schen Seite unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, 
dass es keine Nachverhandlungen geben wOrde. Der Mehr
heit der Kommission erschien es deshalb als richtig, auf den 
Bundesbeschluss gar nicht einzutreten. Ich verzichte darauf, 
Im Detail auf die Einzelheiten des Vertrages einzugehen, 
und rufe nur die zentralen Punkte kurz in Erinnerung: 
1. Die Nachtflugsperre von heute 24 Uhr bis 5 Uhr 30 wird 
neu auf 22 Uhr bis 6 Uhr ausgedehnt; das gilt seit dem 
19. Oktober 2001. 
2. Eine Wochenendregelung wird eingefOhrt, wonach an 
Samstagen und Sonntagen sowie deutschen Feiertagen -
auch rein sOddeutschen Feiertagen - bis 9 Uhr und ab 
22 Uhr keine AnflOge aus Norden erfolgen dOrfen. Diese Re
gelung wäre gOltig mit EinfOhrung des Winterflugplans, also 
ab dem 27. Oktober 2002. 
3. Eine Plafonlerung der Flugbewegungen auf jährlich unter 
100 000 FIOge soll elngefOhrt werden, geltend ab spätestens 
20. Februar 2005. 
4. Die Flugsicherung im sOddeutschen Raum wird durch die 
Schweiz vorgenommen. 
Ihre Kommission hat umfassende Hearings mit Rechtsex
perten des Bundes, mit Dr. Reinhard Hilger, dem deutschen 
Botschafter in der Schweiz, mit Vertretern der Regierungen 
der Kantone ZOrich, Baselland, Thurgau und Aargau durch
gefOhrt. Alle diese Vertreter konnten sich zu diesem Vertrag 
äussern. Die Direktbetroffenen konnten sich ebenfalls dazu 
äussern, das sind die Flughafen ZOrlch AG, die Swiss, Sky
guide, aber auch das Landesamt Waldshut, vertreten durch 
Landrat Dr. Bernhard WOtz, und natOrlich der Schutzverband 
der Bevölkerung um den Flughafen ZOrich. 
Die Kommission konnte sich durch diese Statements und die 
anschliessenden Frage- und Antwortmöglichkeiten umfas
send Ins Bild setzen. 
Nun zuerst ein Wort zur Flugsicherung: Auch In der Kommis
sion herrschte Einigkeit darOber, dass Sicherheit Vorrang vor 
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regionalpolitischen Sonderinteressen haben muss. In den 
Hearings und in der Kommissionsberatung hat sich heraus
gestellt, dass der Bereich Flugsicherung einer klaren rechtli
chen Grundlage bedarf, welche die hoheitlichen, die haf
tungsrechtlichen und finanziellen Fragen klärt und einen 
effizienten Betrieb sicherstellt. 
Die Mehrheit der Kommission Ist Indessen der Auffassung, 
dass eine Regelung der Flugsicherung erfolgen kann, ohne 
dass damit betriebliche Einschränkungen verbunden sind. 
Die Schweiz hat beispielsweise mit Frankreich einen Vertrag 
zur DurchfOhrung der Flugsicherung durch Skyguide auf 
französischem Gebiet ohne jegliche restriktive An- und Ab
flugregelung. 
Der CEO der Skyguide, Herr Rossier, fahrte In der Kommis
sion aus, dass sich im Sinne des Single European Sky die 
Zuständigkeiten der Flugsicherung nicht mehr nach Staats
grenzen, sondern nach VerkehrsflOssen definieren sollten. 
Zu wählen ist dasjenige System, das am effizientesten ist 
und sich sinnvoll in die europäischen Sicherheitsbestimmun
gen elnfOgt. Das bedeutet Beibehaltung der Flugsicherung 
im sOddeutschen Raum durch Skygulde. 
Momentan gibt es keinen Flugsektor, der entlang der Lan
desgrenze verläuft. Deutschland mOsste also bei Eurocon
trol eine neue Auftellung der Flugsektoren verlangen, was 
seiner bisherigen Position und Praxis zuwiderlaufen wOrde. 
Die hauptsächlichen Bedenken in der Kommission bezogen 
sich auf die rechtliche Betrachtungsweise. 
Die Kommission hat zur Kenntnis genommen: Alle Gutach
ten, von wem sie auch in Auftrag gegeben worden sind, be
stätigen, dass es zur Frage, ob das viel zitierte Transitab
kommen, das Chicago-Abkommen von 1944, auch Lande
anflOge abdeckt, keine Präzedenzfälle gibt. Das lässt sich 
insofern erklären, als noch nie ein Staat das Transitabkom
men so restriktiv ausgelegt hat, wie es die deutschen Behör
den und das UVEK tun. Die Experten waren sich offenbar 
auch In einem zweiten Punkt einig: Wenn die Schweiz dem 
Staatsvertrag zustimmt, verzichtet sie freiwillig auf die An
sprache, die sie unter dem Transitabkommen geltend ma
chen könnte. 
In den Kommissionsverhandlungen spielte schllesslich auch 
die europarechtliche Richtlinie 2002130, die am 28. März 
2002 elngefOhrt wurde, eine Rolle. Diese Richtlinie ist zwar 
nicht direkt anwendbar, sie zeigt aber auf, in welche Rich
tung die EG In Bezug auf lärmbedingte BetriebseInschrän
kungen fOr Flughäfen der Gemeinschaft geht. Diese Richtli
nie muss von den EU-Mitgliedstaaten bis zum Herbst 2003 
umgesetzt werden. 
Gemäss der Richtlinie gelten folgende Grundsätze: eine 
kohärente EinfOhrung von Betriebseinschränkungen, also 
Massnahmen, die ein Höchstmass an Umweltnutzen mög
lichst kostengOnstig erreichen; das heisst nichts anderes als 
Messung von Lärm. Die Im Vertrag mit Deutschland vorge
sehenen Einschränkungen fOr den Flughafen ZOrich passen 
klar nicht in dieses Bild. 
Seit dem 1. Juni sind wir durch das Luftverkehrsabkommen 
den EU-Ländern gleichgestellt. Die Mehrheit der Kommis
sion Ist deshalb der Ansicht, dass die Schweiz EU-Prinzipien 
zuwiderlaufenden Einschränkungen nicht zustimmen sollte. 
Sie Ist zur Überzeugung gelangt, dass die Genehmigung 
des Staatsvertrages sowohl aus völkerrechtlicher als auch 
aus europarechtlicher Perspektive die Lage der Schweiz, 
der schweizerischen Bevölkerung, des Flughafens Zarich 
und der Swiss verschlechtert. Sie sieht eine Diskriminierung 
des Flughafens und der Swiss in Bezug auf den Marktzu
gang und eine Diskriminierung der Anwohner des Flugha
fens In der Schweiz zugunsten von Sonderrechten der 
Bevölkerung, die entlang der Landesgrenze wohnt. 
Eine starke Minderheit der Kommission befOrchtet, dass die 
Flugsicherung an Deutschland zurOckfallen könnte. Sie ist 
der Meinung, dass die Schweiz bei einer einseitigen Verord
nung, die von Deutschland erlassen wird, mit noch strenge
ren Restriktionen zu rechnen habe und dass der Rechtsweg 
unsicher und das Prozess risiko In diesem Fall zu hoch sei. 
Einige Kommissionsmitglieder wollen den Staatsvertrag 
auch dazu nutzen, in der Schweiz die gleichen Restriktionen 
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durchzusetzen, wie sie für den süddeutschen Raum gelten. 
Sie sind auch der Meinung, der Kanton Zürich, der Flugha
fen Zürich und die Swlss hätten aus der Vergangenheit 
nichts gelernt und würden immer noch die Theorie des gren
zenlosen Wachstums verfolgen, ohne Rücksicht auf die 
lärmgeplagte Bevölkerung. Es sei ferner nachgewiesen, 
dass der ganze zusätzliche Verkehr über der Schweiz abge
wickelt werden könnte, wie dies auch vom Flughafen unter
breitete Varianten zu einem neuen Anflugregime belegten. 
Die Mehrheit der Kommission ist sich wie die Regierung des 
Kantons Zürich, die Flughafenverantwortlichen und die 
Swiss dieser Lärmfragen bewusst. Sie ist aber der Ansicht, 
dass es sich dabei um ein innenpolitisches Problem handelt 
und dass der Spielraum durch den Staatsvertrag nur noch 
viel enger wird. Die laufenden Diskussionen um die vom 
Flughafen erarbeiteten technischen Alternativen zum heuti
gen Anflugverfahren zeigen mit aller Deutlichkeit, dass die 
schweizerische Bevölkerung nicht gewillt ist, ein Vielfaches 
an zusätzlichem Lärm zu tragen. Die Mehrheit der Kommis
sion ist deshalb der AUffassung, dass die durch den Staats
vertrag auferlegten zusätzlichen Flugbewegungen nicht Im 
eigenen Land abgewickelt werden können. Sie sieht das 
Hauptproblem nicht allein Im Staatsvertrag, sondern darin, 
dass entsprechende Massnahmen im eigenen Land umge
setzt werden müssten. Gleich lautende Forderungen von 
Schweizer Seite wie z. B. die Einführung der Wochenend
regelung auch fOr schweizerisches Gebiet würden indessen 
den Betrieb nicht nur behindern, sondern verunmöglichen. 
Es ist nicht lange her, seit wir In diesem Saal harte Diskus
sionen um Beiträge an eine neue schweizerische Airline ge
fOhrt haben. Deutschschweizer, Welsche, Tesslner und auch 
Rätoromanen waren sich damals weitgehend einig, dass es 
in der Frage um eine nationale Alrline nicht um ein Zürcher 
Problem, sondern um ein gesamtschweizerisches Problem 
geht. Die Swiss ist nun Im höchsten Mass darauf angewie
sen, dass sie auch Rahmenbedingungen erhält, die es ihr 
erlauben, Im Wettbewerb bestehen zu können. 
Die Mehrheit der Kommission Ist der Überzeugung, dass al
lein die Wochenendregelungen gemäss Staatsvertrag fOr die 
Swlss nicht tragbar sind. Deshalb befürchtet sie auch, dass 
die Flughäfen Basel, Genf und Agno ähnlichen Restriktionen 
ausgesetzt werden könnten wie der Flughafen Zürich. 
Die Mehrheit beantragt Ihnen deshalb, auf das Geschäft 
nicht einzutreten. 
Zu den weiteren Anträgen noch zwei, drei Worte: Sie haben 
einen Antrag der Aussenpolitischen Kommission erhalten. 
Dieser Antrag entspricht der Minderheit Ihrer Kommission. 
Darauf möchte ich nicht speziell eingehen. Dann haben wir 
einen Rückweisungsantrag Frey Claude. Es handelt sich um 
eine Rückweisung an die Kommission. Ich möchte nicht auf 
die einzelnen Fragen eingehen, nur so viel: Die Kommission 
hat sich intensiv mit der Flugsicherung, mit Skyguide, mit 
Herrn Alaln Rossier auseinander gesetzt. Eine Rückweisung 
an die Kommission würde damit nichts bringen. Selbstver
ständlich wurden nicht alle Fragen beantwortet, es können 
noch weitere Fragen auftauchen. Aber wir haben ja einen 
Zweitrat, und der Ständerat könnte diese Fragen auch be
antworten. 
Zum Eventualantrag Föhn: Der Eventualantrag Föhn lag der 
Kommission ebenfalls vor, wir haben ihm gegenüber Nicht
eintreten vorgezogen. Die Mehrheit der Kommission ent
schloss sich, die Vorlage nicht zurOckzuwelsen, sondern 
nicht darauf einzutreten. Ich könnte mir aber vorstellen, dass 
die Mehrheit der Kommission dem Antrag Föhn als Even
tualantrag zustimmen könnte. 
Die Fragen oder die Aufträge, die an den Bundesrat gerich
tet sind, entsprechen den Elementen, denen wir ohne weite
res zustimmen könnten. 
Ich bitte Sie also, dem Antrag der Kommissionsmehrheit auf 
Nichteintreten zuzustimmen. 

Polla Barbara (L, GE), pour la commission: J'aimerals, en 
tant que rapporteur, faire tout d'abord deux remarques preli
mlnaires: 

1. J'aimerais souligner l'lmportance et la qualM du travail 
que la commlssion, dans son ensemble, a condult. Toutes 
les questions ont ete posees, ou presque, y compris celles 
evoquees dans la proposition Frey Claude de renvol a la 
commlssion, et ont trouve des reponses, mAme si ces re
ponses ont ete dlfferenciees selon les positions des uns et 
des autres. 
2. J'aimerais souligner I'importance de la responsabilite que 
nous assumons aujourd'hul en vous recommandant la non
ratificatlon de cet accord. Cette responsabilite-Ia, person ne 
ne va I'assumer pour nous, nous en sommes pleinement 
conscients. Ce n'est pas souvent qu'une decislon d'une teile 
importance est prise, et, de nouveau, tous les membres de 
la commission ont travallle et pris leur decislon en pi eine 
conscience de cette responsabillte. 
En ce qul concerne les faits, je me IImlteral vralment au mini
mum, pulsqu'i1s ont ete clairement exposes par le rapporteur 
de langue allemande. Je dirai simplement que, I'automne 
dernier, le Conseil f9deral a signe un accord avec I' A1lema
gne qui vise a Iimiter dans I'espace aerlen de l'Allemagne du 
Sud le brult du trafic en rapport avec l'Unlque Airport. L.:ob
jectif est certes louable, mais la majorite de la commission 
estime que les moyens utilises so nt Inacceptables, discrlmi
natoires et qu'i1s comportent des prejudices trop Importants 
po ur l'Unique Airport de Zurich, les transports aMens, notre 
compagnle nationale et I'ensemble de notre economle. 
Avant d'en venir aux points specifiques et a la question de la 
discrimlnation, j'aimerais d'abord detailler I'attitude fonda
mentale des pour et des contre en commisslon en m'orlen
tant sur deux points: d'une part, la notion de la prise de 
risque a assumer et de la chance que nous pouvons nous 
donner et, d'autre part, la question de la politique interieure; 
iI y avait a cet egard des divergences fondamentales en 
commlsslon. 
Premierement, la majorite n'est pas inconsciente du rlsque 
que nous prenons en rejetant I'accord, mals elle estime que 
ce risque dolt Atre pris pour donner une chance a la Suisse 
d'avolr un meilleur accord. La majorite a estlme que nous 
etions la pour defendre les chan ces de la Suisse, que c'etait 
a nous d'assumer les risques, et que les risques qu'un ac
cord ou une solution pire que I'accord actuel soit appliques 
sont suffisamment faibles pour que, dans la balance, la 
chance d'arriver a une situation meilleure pour la Suisse 
fasse clairement pencher la majorite vers le refus. 
La deuxleme divergence fondamentale concerne le rapport 
entre la decision concernant cet accord et la vision de polltl
que interieure. La minorite de la commlssion, qul vous Invite 
a entrer en matiere et a accepter I'accord, adopte en general 
une attitude qui conslste a voulolr Iimiter les transports en 
general, et les transports aerlens en partlculier, alors que la 
majorite de la commisslon - qul vous recommande de ne 
pas entrer en matiere sur I'accord - est en general favorable 
a une polltlque de developpement des transports dans leur 
ensemble et du developpement des transports aerlens en 
particuller. 
Passons maintenant au contenu de I'accord. Je serai tres 
breve puisque le rapporteur de langue allemande I'a bien ex
plique: technlquement parlant, iI n'est pas acceptable qu'on 
limite le nombre de vols alors que I'objectif est de Iimiter le 
bruit. Si I'objectif est de IImiter le bruit, les mesures technl
ques doivent se baser sur le bruit et non pas sur le nombre 
de vols, parce qU'autrement on sera toujours limite a 
100000 vols mAme le jour ou les avions ne feront plus de 
bruit, et on supprime toutes les mesures incitatives qul de
vralent nous amener en falt a developper des avlons qul 
soient plus respectueux de notre envlronnement. 
Le point sulvant concerne l'Unique Airport et la compagnie 
Swlss. 11 existe un lien organique entre I'aeroport de Zurich 
et son fonctionnement, notre compagnle nationale et I'en
semble de I'economie suisse. Quelle qu'alt ete la position 
des uns et des autres, dans la majorite ou dans la minorit9, 
concernant I'investissement de la Confederation dans 
Swlss, la majorite de la commission estlme aujourd'hul que 
Swiss exlste et qu'iI faut lul donner un maximum de chances 
de poursuivre son developpement. D'ailleurs, dans son mes-
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sage de novembre 2001, le Conseil federal soulignait deja 
l'lmportance des liens organlques entre I'aeroport de Zurich 
et la compagnie nationale. 11 disait: "A cöte des consldera
tlons relatives a Swlssalr, le Conseil federal a aussl tenu 
compte de l'lmportance du 'hub' de Zurich. I:aeroport de Zu
rich constitue un atout supplementaire, car iI renforce I'at
tractivite de la place economlque suisse.» Nous estimons 
donc que cela n'a pas de sens de donner de la main droite a 
notre compagnie aerlenne I'argent du contribuable, et puls 
de supprimer de la maln gauche les posslbilites que cette 
compagnie a de se developper. 
Ensuite, iI y a le probleme de la compatibilite legale de cet 
accord avec le drolt europeen. Le rapporteur de langue alle
mande a developpe suffisamment la question du droit inter
national et de la Convention de Chlcago, et les reponses que 
nous avons obtenues, contradlctoires d'allleurs, pour que je 
ne m'y attarde pas davantage. Je me contenteral donc d'ln
sister sur le fait que la compatibilite de I'accord avec le droit 
europeen ne pouvalt pas Eitre evaluee avant I'entree en vi
gueur des accords bilateraux et qu'en commission, iI nous a 
paru que c'etait un non-sens de vous proposer de ratifier un 
accord dont on ne connait pas encore la compatibilite avec 
le droit europeen. Les accords bilateraux sont entres en vi
gueur le 1 er juln dernier, iI va falloir maintenant plusieurs 
mols pour faire cette evaluation legale. 
Je vous rappelle aussi que la toute recente directlve 20021 
30/CE du Parlement europeen et du Conseil de l'Unlon 
europeenne relative a I'etablissement de regles et procedu
res concernant l'lntroduction de restrictions d'exploitatlon 
liees aux bruits dans les aeroports de la Communaute, stl
pule que 1'lnterEit legitime des entreprises du secteur aerien 
a appliquer des solutions economlques pour attelndre leurs 
objectifs, doit Eitre reconnu et qu'iI y a lieu de «faciliter des 
restrictions d'exploitatlon homogenes au niveau des aero
ports». Or, les exlgences que l'Aliemagne veut imposer a 
l'Unlque Airport, et qui ont ete acceptees, ne sont en rien 
homogenes par rapport a celles appliquees a ses propres 
aeroports dans la mEime region. 
Finalement, j'almerals vous Invlter a dire non pour la Suisse. 
La, je m'adresse evldemment plus particulierement aux Ro
mands de cet hemlcycle. D'ailleurs, aux cötes de la compa
gnie Swiss et de l'Unlque Airport, on trouve bien sQr le 
canton de Zurich, mals on trouve aussl Geneve-Colntrln, 
Aerosuisse, I'IATA, les cantons de Bäle-Ville et Bäle-Campa
gne. 11 ne s'aglt donc pas Icl de defendre Zurich pour Zurich, 
mais de defendre Zurich po ur la Sulsse. En I'occurrence, le 
refus de Zurich dolt Eitre soutenu par la region valdo-gene
voise notamment, d'oö viennent les deux tiers des passa
gers de Geneve-Colntrin, car, Imaginez un Instant que la 
France se mette en tEite d'imiter l'Aliemagne, ce serait une 
catastrophe pour I'aeroport de Geneve-Cointrin. De toute fa
~on, nous devons soutenir Zurich aussl pour ce qu'elle ap
porte a la Suisse dans son ensemble et je dirai que, comme 
c'est le plus souvent le cas, en defendant Zurich, c'est bien 
la Sulsse tout entiere que nous defendons. 
Un dernler mot au sujet de la securite. M. Leuenberger, con
seiller federal, nous a afflrme en commission que, accord ou 
pas accord, la securite serait assuree et ceci nous conforte 
dans la capacit9 que nous avons d'assumer nos responsabl
lites. 
La majorite de la commlssion vous recommande donc de ne 
pas entrer en matlere sur le projet d'arrEite federal parce que 
finalement, ce que nous pouvons faire, c'est soit accepter, 
solt rejeter cet accord. Pour aller plus loln, 11 faut le rejeter en 
sachant, encore une fols, que la majorite de la commission a 
assume ses responsabilit9s et pose toutes les questions. 

Fehr Jacqueline (S, ZH): Man soll den Leuten nicht vor ih
rem GIOck stehen. Dies gilt auch fOr die anstehende De
batte. Wenn Sie wirklich sehenden Auges ins Fiasko laufen 
wollen, können wir Sie daran nicht hindern. Eines möchte 
ich hier noch einmal festhalten: Auch wenn sich die ZOrcher 
Regierung, die Swlss und die Unique viel Verantwortung 
aufgeladen haben, die Verantwortung fOr den heutigen Ent-
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scheid tragen schlicht und einfach wir, die wir am Schluss 
der Debatte entweder auf den roten oder auf den grOnen Ab
stimmungsknopf drOcken. Wir hier im Rat massen uns Ober
legen, In wessen Boot wir steigen: Ins Boot mit den 
Flughafenverantwortlichen, die Immer noch an der Bevölke
rung vorbei einen Mega-HUb bauen wollen, oder eben in das 
mit der Bevölkerung, die einen Flughafen will, aber einen in 
angemessener GrÖsse. 
Es ist ja schon erstaunlich, wie Sie In dieser Frage ausge
rechnet der ZOrcher Regierung und den Flughafenverant
wortlichen folgen, wo es doch gerade diese Leute sind, die 
mit ihrer unsäglich arroganten Politik den Schlamassel erst 
angerichtet haben. Haben Sie nicht manchmal auch den 
Verdacht, Sie warden von diesen Leuten fOr ganz andere 
Zwecke schamlos an der Nase herumgefOhrt? Haben Sie 
wirklich das GefOhl, der Flughafen wOrde ein derart teures 
Lobbying aufziehen, wenn es nur darum ginge, 50 000 FIOge 
anders nach Kloten zu leiten? Haben Sie sich auch schon 
mal gefragt, weshalb ein so grosses Geschrei wegen der 
100 000 AnflOge gemacht wird, während wir feststellen mas
sen, dass diese bei den neuen Betriebsvarianten gar nicht 
ausgenutzt werden? 
Ich wende mich nun bewusst an die Ratsmitglieder, die nicht 
den Kanton Zarich vertreten. Vergessen Sie die politische 
Dimension der Flughafendiskussion nie. Der Flughafen ZO
rich ist fOr die bOrgerlichen Parteien Im Kanton Zarich, insbe
sondere fOr den ZOrcher Freisinn, geradezu sinnstiftend: 
ohne Flughafen kein ZOrcher Freisinn. Nirgends sonst In un
serem Land wurden so regelmässlg und so dauerhaft so 
viele Aufträge vergeben wie durch den Flughafen. Hier sitzt 
die Macht, und hier sitzt der Filz. 
In der aktuell laufenden fOnften Ausbauetappe werden bei
spielsweise aber zwei Milliarden Franken verbaut und damit 
auch vergeben. Das ist gut fOr das Gewerbe. Die Frage Ist 
nur, ob es auch fOr den Flughafen Zarich gut Ist. Dem Flug
hafen steht nämlich das Wasser bis zum Hals. Die wesentli
chen Banken haben schon Im FrOhjahr einen Kaufstopp auf 
Aktien und Obligationen vertagt. Das Unternehmen Ist ge
mäss ZKB-Ratlng vom 21. März 2002 auf ein Trlple-B «gera
tet». Die EIgenkapitalquote sank Innert zwei Jahren von aber 
50 Prozent auf knapp 30 Prozent. Klammerbemerkung: Dies 
hinderte den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung nicht 
daran, ihre BezOge um 25 Prozent zu erhöhen, wohlgemerkt 
In einem Jahr, wo Unique mit einem Minus abschloss. 
ZurOck zum Flughafen: Den Investoren wurden 420 000 Be
wegungen versprochen, und es wird Immer klarer, dass es 
nie so viele sein werden. Plötzlich ist der Flughafen viel zu 
gross, das neue Dock Midfield konnte nicht eröffnet werden, 
die Casino-Lizenz wurde auch verpasst, und nun droht auch 
dort ein Loch im Businessplan. Was ist die erneute Reak
tion? Verzweifeltes Wachstum gegen den Willen der Bevöl
kerung - als ob Gewinnwachstum mit Umsatzwachstum 
erzwungen werden könntel Egal, ein blsschen Notrecht Im 
Schatten des Staatsvertrages käme bei diesen Wachstums
plänen ganz gelegen. Ein Sandenbock fOr die notwendigen 
SOdanflOge, die nicht wegen des Staatsvertrages, sondern 
wegen des Wachstums nötig sind, wäre auch noch ganz 
praktisch. Ich kann hier nur noch einmal sagen: Passen Sie 
auf, In wessen Boot Sie steigen. Das von Ihnen abgerun
gene Nein zum Staatsvertrag hat sehr wenig mit dem zu tun, 
was Ihnen vorgegeben wird. Wir fOhren hier ein Scheinge
fecht. 
Doch der Entscheid, ob Sie den Staatsvertrag ablehnen, 
liegt bei Ihnen. Es liegt auch bei Ihnen, ob Sie weiterhin an 
der «Herr-im-Haus-Politik» festhalten wollen. Aber selen Sie 
sich klar: Wenn Sie vor dem Scherbenhaufen stehen, dann 
werden Sie ihn auch selber zusammenwischen massen. 
Zählen Sie nicht auf unsere UnterstOtzung, wenn es um not
rechtsähnliche Massnahmen gehen sollte. Dazu werden wir 
mit Sicherheit nicht Hand bieten. Es wird dann Ihre Aufgabe 
sein, den Leuten in der Flughafenreglon zu erklären, wes
halb sie nicht nur mehr Lärm zu ertragen haben, sondern 
auch noch gleich ihre EInspracherechte verlieren sollen. 
Es wäre ein viel vorteilhafterer Weg, Ja zum Staatsvertrag 
zu sagen. Mit dem Vertrag wissen wir, was wir haben. Wir 
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haben Planungssicherheit fOr die Gemeinden; wir kennen 
die Eckpfeiler; wir haben dank der Übergangsfristen gena
gend Zeit, um uns auf die neue Situation vorzubereiten. Und 
wir haben die Garantie, dass sich der Flughafen am Wider
stand der Bevölkerung reiben muss. Das ist im Moment der 
einzige Weg, den Flughafen zu zwingen, seine Strategie so 
zu verändern, dass er mit seinen Wachstumsplänen nicht 
auf die Nase fällt, was teuer zu stehen käme. 
Bei einem Nein hingegen stehen wir vor einer völlig unsiche
ren Entwicklung mit ebenso unsicheren Folgen. Die sehr 
starke Minderheit der Kommission fOr Verkehr und Fernmel
dewesen und die Mehrheit der Aussenpolitischen Kommis
sion empfehlen Ihnen ein Ja zum Staatsvertrag, weil es fOr 
unser Land, fOr die Bevölkerung und letztlich auch fOr die be
troffenen Unternehmen wesentlich vorteilhafter ist. 

Heberlein Trlx (R, ZH): Frau Fehr, Sie haben gesagt: Ohne 
Flughafen keine FDP. Ich möchte Sie fragen: Ohne Flug
hafen hätten wir 50 000 Arbeitsplätze weniger im Kanton 
zarich - was macht die SP ohne die 50 000 Arbeitsplätze? 

Fehr Jacquellne (S, ZH): Ich denke, Frau Heberlein, Sie ha
ben sehr wohl verstanden, was ich mit der Aussage «Ohne 
Flughafen kein Zarcher Freisinn» gemeint habe. Es sind Mil
liardenaufträge, die schon immer von der Flughafen-Immobl
lien-Gesellschaft (FIG) - dominiert vom Zarcher Freisinn -
vergeben worden sind. Das ganze Gewerbe Im Kanton za
rich ist abhängig von diesen Leuten, von diesen Zarcher 
Freisinnigen, und deshalb ist es ganz zentral, dies zu beach
ten, wenn es jetzt wieder um diese Wachstumspläne geht. 

CavallJ Franco (S, TI): La Commission de politique exte
rieure n'est pas aujourd'hul au mieux de sa forme. Le rap
porteur de langue allemande est malade et ne peut pas ätre 
present, et celul qul vous parle n'est pas non plus au zenlth 
de sa forme. 
Neus nous sommes pench9s, en tant que commlsslon qul 
devait rediger un corapport, sur I'accord sur la circulation ae
rienne au-dessus d'une partie du territolre allemand, conclu 
entre la Suisse et la Republique federale d'Allemagne. La 
Commlsslon de polltlque exterieure, en tant que teile, a donc 
surtout consldere les problemes de polltlque etrangere, mais 
ausslies problemes d'ordre general lies a cet accord. Elle 
s'est moins penchge sur les aspects techniques, qul 
n'etaient pas de sa competence. Neanmoins, la discussion a 
ete vive, mäme si elle a dure un peu molns longtemps que 
dans I'autre commlsslon. 
Finalement, la Commlsslon de politique exterieure vous In
vite, par 9 voix contre 2 et avec de nombreuses abstentlons, 
a entrer en matlere sur le projet d'arräte. 
Cemme je I'al dit, nous nous sommes concentres sur les as
pects generaux. D'abord, vu que le sujet avait ete lance 
dans plusieurs articles de presse alnsi qu'a la suite de consl
derations de notre commlsslon, nous avons discute du pro
bleme de savolr s'/I y avait discrlmlnation ou non, par rapport 
aux lois de l'Union europeenne, et surtout nous avons effec
tue une comparalson avec I'accord sectorlei sur les trans
ports terrestres passe entre la Suisse et l'Unlon euro
peenne. Les deux choses etant completement differentes, iI 
a ete constate qu'une teile comparalson n'etait pas possible, 
surtout concernant les poids lourds OU iI faut eviter, vis-a-vis 
de l'Europe, une dlscrlmlnatlon d'ordre fiscal. Mais nulle part 
iI n'est ecrit, dans la legislation de l'Union europeenne, que 
le niveau de bruit supporte par la population doit ätre absolu
ment identique a Lugano et a KleU 
En traitant la matlere de plus pres, la commission en tlre les 
concluslons suivantes: d'abord, refuser le present accord sl
gnifleralt, iI n'y a pas de doute a ce sujet, que l'Allemagne 
emettrait immedlatement une ordonnance qul creerait des 
conditions-cadres beaucoup plus defavorables pour I'aero
port de Zurlch-Kloten - vous me passerez le fait que je n'ar
rive pas encore a parler de «Unlque Airport» et que je parle 
encore de I'aeroport de Zurlch-Klotenl Ces condltlons
cadres, donc, seralent beau coup plus defavorables, et les 

conditlons generales, pour notre aeroport et pour notre 
compagnie aerienne, seraient bien pires que ce qu'elles 
pourraient ätre sll'on acceptait I'accord passe avec la Repu
blique federale d'Allemagne. D'autant plus qu'avec cette or
donnance, I'aeroport de Zurich-Kloten devrait s'adapter tres 
rapidement, volre mäme immediatement, tandis que, sur la 
base de I'accord, iI aurait 41 mols pour s'adapter. Et cela 
nous parait un element essentiel. 
On nous a dit: «Mals s'iI y a I'ordonnance, on va pouvoir la 
combattre devant les tribunaux par des voles legales.» Nous 
avons considere que les chances d'un combat sur le plan le
gal etalent relativement reduites pour notre pays, mais sur
tout que ce combat sur le plan legal n'allait pas changer la 
situation immediate, et qu'/I n'y aurait pas d'effet suspensif 
de I'ordonnance promulguee par le gouvernement allemand. 
Pour ces raisons, nous pensons que les problemes de I'ae
roport ne pourraient pas ätre resolus a courte ech9ance par 
une bataille legale. 
La derniere conclusion est liee au fait que nous avons consi
dere comme non demontre le fait qu'i1 y aurait un grave dom
mage pour I'aeroport si cet accord etait accepte, d'autant 
plus que - a ce moment-la, nous ne le savions pas comple
tement, mais aujourd'hul, sur la base des rapports publies 
ces dernlers jours dans la presse, nous le savons - /I parait 
bien que I'aeroport de Zurich-Kloten soit en train de reallser 
certaines de ces mesures et qu'/I n'aura mäme pas besoln 
des capacites prevues par I'accord, surtout a moyenne 
ech9ance. 
Nous avons pu nous convalncre que le dommage pour notre 
pays dO au rejet de cet accord serait beaucoup plus grand et 
beaucoup plus sOr que I'eventuel gain qu'on pourrait avoir 
en suivant la vole legale - la seule qui nous resterait a ce 
moment-la, car iI est sOr que l'Allemagne n'accepteralt ja
mais de rediscuter I'accord. 
Au niveau des conslderations internationales, nous nous 
sommes aussi dit que le Tessin, par exemple, est dans la 
mäme situation vis-a-vis de I'aeroport de Milan-Malpensa, et 
donc qu'iI seralt mauvals de refuser la vole des accords avec 
les pays voisins pour resoudre ce type de probleme, car 
nous pourrions bientöt nous trouver dans la mäme situation 
vis-a-vis de I'aeroport de Milan-Malpensa, mais cette fois en 
etant ceux qul cherchent a defendre la population, gänee de 
plus en plus frequemment par le bruit. 
D'autre part, nous ne pouvons pas oublier que du point de 
vue polltlque, economique et commercial, l'Allemagne est 
notre partenaire principal a l'lnterieur de l'Unlon euro
peenne; et nous ne voyons absolument aucun Interät de po
litique etrangere a avoir une dispute de ce type-la avec la 
Republlque federale d'Allemagne, surtout quand nous pen
sons qu'a la fin, c'est nous qui allons perdre. 
Ce so nt ces considerations qul nous ont amene a vous de
mander d'entrer en matiere. 
Permettez-mol a la fin une consideration personnelle. Nous 
vivons tous ces jours-cl dans une ambiance passionnelle 
po ur la Coupe du monde de football. J'ai parfols l'lmpresslon 
que chez certains des adversaires de cet accord, on vit ce 
probleme plutöt comme un match contre la Republique fede
rale d'Allemagne. Alors nous vous demandons de declder 
avec la täte, ici. 11 y a d'autres situations dans lesquelles la 
täte n'est pas toujours necessaire. 

Frey Claude (R, NE): Chers collegues, attachez votre celn
ture, relevez le dossier de votre siege, /I y a de la turbulence 
dans I'alr, sauf qu'aujourd'hul vous n'ätes pas de simples 
passagers qul attendent un atterrlssage tranquille, vous ätes 
tous des pllotes charges de prendre une dec/slon Importante 
pour evlter un crash. 
A ceux qul s'apprätent a d/re non, je leur pose une double 
quest/on: est-ce que vous estimez avoir la vislbilite du dos
sier suffisante? Et subsldialrement, s'lI n'y a pas de vlsibllite, 
est-ce que vous avez des Instruments de bord qul fonct/on
nent? Ma reponse aces deux quest/ons est non, double
ment nonl La vls/bilite est nullel 
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Comme parlementaire depuis de nombreuses annees et 
doyen de fonction, je vous le dis, je n'al jamals vu un dossier 
ou iI y avalt une teile confusion dans I'appreclation des falts. 
Pas dans les choix politiques, mais dans I'appreciation, la 
ponderation des falts constituant ce dossier. On est dans 
I'emotion, on n'est pas dans la raison. 
Et puis alors en plus, iI faut le dlre, 11 y a des Instruments qul 
donnent des Indications totalement contradictolres. 11 y a une 
personne qul avait une position privileglee pour dire ce que 
valait ce dossier. Cette personne etait celle qul a accompa
gne le conseiller federal tout au long des negociations. Cette 
personne etait en poste en Allemagne, c'etait notre ex
ambassadeur a Berlln. 
Mais je constate que notre ex-ambassadeur a Berlin a tenu 
un discours totalement contradictoire. Au chef du departe
ment, presldent de la Contederation, 11 disait: ceVOUS pouvez 
slgner, c'est un bon accord,,; et, dans le mllme temps, iI tele
phonait ades deputes qui sont Icl pour leur dire: ceC'est un 
mauvais accord, vous ne devez pas signer, nous allons vous 
donner les raisons." Alors dans ce dossier passionnel, qui 
croire? Le Borer qul rit au Palais federal, ou le Borer qul 
pleure au Parlement? 
Quand on est dans la confusion, iI faut poser des questions 
et analyser sereinement les reponses qui so nt donnees. 
Tres respectueusement, Monsieur Bezzola, dans le rapport 
que vous avez fait et qui est excellent, iI y un point qui ne va 
pas, c'est quand on dit: ceAux questions que vous avez po
sees" - on a eu un certain nombre de reponses, mais pas 
toutes -, cela deuxieme Chambre apportera des comple
ments d'information." Dans un accord, on doit lItre d'accord 
sur les condltions essentielles du contrat. 11 ne dolt pas, dans 
une des Chambres, y avoir une zone d'ombre sur un point 
essentiel. On doit creuser jusqu'a ce qu'on sache, qu'on 
puisse apprecier le risque. Je n'ai rien contre le fait qu'on 
veuille prendre un rlsque et mettre en pMI I'attractivite du 
cehub". Moi, je suis prllt a prendre des risques, mais je veux 
savoir quels rlsques je prends et quelles sont les conse
quences qu'iI pourrait y avoir. 
Car, du cOte de Skygulde, et c'est ~ qul m'a determine a In
tervenir, je constate depuis quelque temps - peu de temps -
une Inquietude qui va grandlssant au fur et a mesure que 
parviennent les nouvelles. Parce que les consequences qui 
pourraient se produire peuvent lItre extrllmement mauvaises 
pour I'attractivlte du cehub". Elles peuvent lItre extrllmement 
mauvaises pour la societe Skygulde du cOte des recettes 
qu'elle perdra et des charges qu'elle aura en supplement. 
Dans un budget de 270 millions de francs, vous savez, 
60 millions de francs de moins, c'est quand mllme une por
tion Importante; quant aux charges qul pourralent se reveler 
supplementalres pour tous les aeroports, elles sont estl
mees a quelque 30 pour cent pour les atterrissages, pour 
Geneve, pour Berne, pour Lugano et pour Zurich. 
Mals le plus grave, c'est le rlsque d'une perte de I'attractivlte, 
parce qu'lI ne faut pas lItre naTf: si jamais on prend la deci
sion, du cOte de l'Aliemagne, de reprendre le contrOle du clel 
sur l'Aliemagne, est-ce que vous pensez que Francfort, qui 
dirigera les avlons, travaillera en faveur du cehub"? Et puis, 
pour assurer la securlte, vous aurez un rendement molns 
bon, parce qu'iI faudra assurer la securite, donc on ralentira 
le fonctionnement. Si c'est 20 ou 30 pour cent de ralentisse
ment, avec de toute favon un nombre d'atterrissages diml
nue, nous nous retrouverons Icl, on aura des demandes de 
ceNotrecht". On devra voter dans I'urgence pour le cehub" de 
Zurich. Alors ~, je vous avertis tout de suite, je ne le fais 
pasl Je ne suis pas d'accord parce que nous avons apprecie 
correctement le risque, et je vous demande de le faire en 
examlnant les questions posees dans ma proposition de 
renvoi. 
Je vous demande en outre de ne pas renvoyer le projet au 
Conseil federal. La, je m'adresse a M. Föhn, du groupe de 
l'Union democratlque du centre, qul propose cela. 11 y a une 
raison a laquelle vous devez lItre sensible: la dignite natio
nale. On ne dit pas a un conseiller federal qui a negocle: 
ce Ecoutez, vous allez essayer de renegocier une deuxleme 
fois." 11 n'y arrivera pas. 11 n'y arrivera de toute favon pas. 
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Des lors on peut renvoyer le projet - ~ peut lItre utile de ga
gner du temps pour affiner I'appreciation du dossier -, mals 
en commlsslon pour des reponses preclses. Parce que la 
compagnle Swiss, Madame POlla, depend d'un cehub" at
tractif. Avec un cehub" qul perd son attractivite par des char
ges augmentees et par un nombre d'atterrissages encore 
diminue du fait d'une surveillance aerienne effectuee 
ailleurs, c'est encore la compagnle Swiss qul est aux pre
mieres loges pour trinquer, et va, je ne le veux pas. 
Les gens qui sont habites de certitudes, je dois vous le dire, 
je commence d'en avoir un peu assez. IIs etaient habites de 
certitudes avec les avoirs en desh9rence, on connait le re
sultat; habites de certitudes avec Swissair, on connait le re
sultat. Je n'aimerais pas qu'on se retrouve dans le troisieme 
cas du genre. 
Je vous propose d'entrer en mati9re, mals de renvoyer le 
projet a la commlsslon pour avolr des reponses precises aux 
questions que j'ai posees. 

Föhn Peter 01, SZ): Der vorliegende Vertrag - das zeigen 
bereits die Aussagen und Stellungnahmen der unmittelbar 
Beteiligten, und das werden auch die vielen auf der Red
nerliste eingeschriebenen Votanten bestätigen oder befOrch
ten - ist nicht annehmbar. Viel zu vieles ist negativ, Insbe
sondere negativ fOr die Schweiz und die Betreiber des 
Flughafens Zarich. Wenn wir diesem Vertrag zustimmen und 
ihn ratifizieren, sagen wir Ja zu einem sehr schlechten Ab
kommen. Denn schlechter kann und wird der Vertrag nie 
herauskommen, auch wenn letztendlich ein Gericht ent
scheiden mOsste. Dies bestätigen alle relevanten Rechtsge
lehrten mit dem Hinweis auf das Chlcago-Abkommen und 
die EG-Richtlinien. Zudem dOrfen die bevorstehenden Wah
len in Deutschland nicht ausser Acht gelassen werden. Man 
welss, Stimmungsmache ist gefragt und angesagt. 
Ich frage mich nun: Welches Ist das beste Vorgehen, um ei
nen akzeptablen Vertrag anstreben zu können? Ich meine, 
dass wir dem Vertragspartner Deutschland einen klaren Tarif 
bekannt geben massen. Wir wissen aber auch, dass man ei
nen Vertragspartner nicht unbedingt vor den Kopf stossen 
oder ihm die TOre zuschlagen sollte, ohne Gesprächsbereit
schaft zu zeigen. Das heisst, wir sollten uns verhandlungs
bereit zeigen, aber mit klaren Vorgaben. Also meinte ich, auf 
den Vertrag eintreten zu massen, denn Nichteintreten 
könnte falsche Signale Richtung Norden aussenden. 
An die Kommission zurOckweisen, wie Kollege Frey Claude 
beantragt, nOtzt auch gar nichts. Denn die gestellten Fragen 
kann nicht die Kommission, sondern können nur der Bun
desrat und die Verwaltung mit den Beteiligten beantworten. 
Mit dem ROckweisungsantrag Frey Claude warden wir wei
terhin an Ort treten. 
Eigentlich Ist es ganz einfach: Der Bundesrat hat die Haus
aufgaben schlecht oder gar nicht gelöst. Geben wir also un
serem Bundesrat eine zusätzliche, neue Chance, einen 
besseren Vertrag auszuhandeln. Herr Bundesrat, es muss 
nicht als Strafaufgabe betrachtet werden, aber die aUfgetra
gene Hausaufgabe muss laut den heutigen kritischen Eintre
tensvoten und laut dem Regierungsrat des Kantons ZOrich 
und aller unmittelbar Beteiligten gelöst und möglichst erfOlit 
werden. Sie massen einzig hart bleiben - wir können und 
dOrfen nicht alles schlucken. Der Bundesrat wie das Parla
ment haben sich fOr unsere Bevölkerung und nicht fOr die 
sOddeutsche Bevölkerung einzusetzen. Deshalb bin ich der 
Meinung, dass wir im Prinzip auf die Vorlage eintreten und 
unsere Bereitschaft zu weiteren Verhandlungen zeigen soll
ten. Aber wir mOssten auch klar machen, dass wir mit dem 
vorliegenden Vertrag nicht einverstanden sind. Wir wollen 
ein Abkommen, welches nichtdiskriminierend Ist, denn wir 
können keinem Abkommen zustimmen, das unsere Leute, 
unser Land diskriminiert und dem sOddeutschen Raum Son
derrechte einräumt. 
Mit folgenden Punkten kOnnte ich mich nie einverstanden er
klären und stelle deshalb den Antrag auf ROckwelsung an 
den Bundesrat. Deutschland verlangt von der Schweiz eine 
Beschränkung der Flugbewegungen, während andernorts, 
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auch in Deutschland, auf die Lärmbelastung als Kriterium 
abgestellt wird: 
1. Wir wollen und massen wo immer möglich den Lärm redu
zieren und nicht unbedingt die Bewegungen. Beim Lärm ist 
mit technischen Verbesserungen etwas zu machen. 
2. Mit der Wochenendregelung dOrfen wir uns niemals ein
verstanden erklären. 
3. Der Luftverkehr muss sich flexibel entwickeln können. Da
her muss uns ein Entwicklungspotenzial zugestanden wer
den. Es bestehen internationale Luftverkehrsabkommen, 
und darauf wollen wir aufbauen. 
Ich bitte Sie, die wirtschaftliche Sicht des Kantons Zarich 
und seiner Umgebung sowie des Flughafens zu berOckslch
tigen. Mit einem bedingungslosen Ja gefährden wir auch die 
Flughafenstandorte Genf, Basel und Lugano. Die umliegen
den Länder warden umgehend dasselbe verlangen, was 
beim Flughafen Zarich zugestanden wurde. 
Unterstatzen Sie bitte den ROckweisungsantrag mit dem kla
ren Verbesserungsauftrag. Damit signalisieren wir, dass wir 
bereit sind, eine neue Verhandlungsrunde aufzunehmen. Es 
ist eine sachgerechte Lösung anzustreben. 

Fehr Hans-JOrg (S, SH): Eines Ist klar: Etwas Besseres ho
len wir nicht heraus, wenn wir heute zu diesem Staatsver
trag Nein sagen. Die Alternative Ist nicht ein besserer 
Vertrag als Resultat von Nachverhandlungen, sondern eine 
einseitige deutsche Verordnung. Was in dieser Verordnung 
stehen wird, können wir recht genau abschätzen; nämlich 
80000 statt 100000 NordanflOge, ausgedehntere Nacht
und Wochenendflugverbote, die Übergabe der Flugsiche
rung an die Deutschen mit entsprechenden Kapazitätsein
bussen fOr den Flughafen ZOrich und schliesslich keinerlei 
Übergangsfristen, sondern die raschestmögliche Umset
zung dieser Verordnung. Das Nein bedeutet fOr den Flugha
fen ZOrich ganz klar die schlechtere Lösung, und dies auf 
unbestimmte Zelt, sicher aber auf Jahre hinaus. 
Nun hoffen manche von Ihnen auf den Regierungswechsel 
in Deutschland, auf Nachverhandlungen, die mit diesem Re
gierungswechsel verbunden sein könnten. Ich sage Ihnen: 
Sie hoffen vergebens. Es Ist ja gerade die CDU/CSU-Oppo
sition, die Nachverhandlungen verlangt. Auch sie will einen 
besseren Vertrag - aber besser natOrlich fOr Deutschland, 
nicht fOr uns. Der baden-wOrttembergische Ministerpräsi
dent Erwin Teufel wird morgen Donnerstag Im Deutschen 
Bundesrat einen ROckweisungsantrag stellen, und er wird 
damit durchkommen. Das hat dann zwar keine Bedeutung, 
weil In Deutschland in solchen Fragen der Bundestag ab
schliessend entscheidet, aber es hat sehr wohl einen Infor
mationsgehalt bezOglich der irrigen Hoffnung auf einen 
Regierungswechsel, die sich manche von Ihnen machen. 
VÖllig spekulativ sind die Hoffnungen auf einen späteren 
möglichen Sieg vor einem deutschen Gericht oder einer eu
ropäischen Instanz. Es kann ja von einer Diskriminierung 
des Flughafens ZOrich so lange nicht die Rede sein, als die 
von Unique selbst ausgearbeiteten Betriebsreglemente von 
weniger als 80 000 NordanflOgen ausgehen, der Staatsver
trag aber 100 000 zulässt. 
Es gibt auch keine neue EU-Richtlinie, die die Dinge ändert 
und unsere Chancen vor europäischen Instanzen erhöhen 
wOrde. Die von Herrn Föhn angesprochene Richtlinie 20021 
30 EG handelt nicht von Rugbewegungen, nicht von Routen, 
nicht von Starts und Landungen, sondern ausschliessllch 
von lärmlgen Flugzeugen. Es gibt dagegen ein sehr auf
schlussreiches Urteil des Verwaltungsgerichtes Mannheim, 
jenes Gerichtes also, vor dem die Klagen gegen eine deut
sche Verordnung eingereicht werden mOssten. Das Urteil 
dieses Gerichtes aber den Warteraum Rilax ist fOr den Rug
hafen Zarich alles andere als ermutigend ausgefallen, und 
wir können etwa erahnen, wie es da später weitergehen 
wOrde. 
Niemand soll später sagen, dies alles nicht gewusst zu ha
ben. Wer heute Nein sagt, weiss ganz genau, was er tut. 
Man braucht einen Sandenbock fOr ein Betriebsreglement, 
fOr eine Lärmverteilung, fOr einen Wachstumskurs des Flug-

hafens, der ohne diesen Sandenbock auf der anderen Seite 
der Grenze nur schwer oder Oberhaupt nicht gegen die 
ZOrcher Bevölkerung durchzusetzen wäre. Man braucht ei
nen Vorwand, um die Rechte dieser ZOrcher Bevölkerung 
einschränken und die Interessen der Nachbarkantone miss
achten zu können. Die Regierungen der sechs Nachbarkan
tone Thurgau, Aargau, St. Gallen, Schaffhausen, Zug und 
Schwyz sind fOr diesen Staatsvertrag, weil er eben gen au 
die Betriebsvariante ausschliesst, die fOr sie mit den gröss
ten Nachteilen verbunden wäre. 
Die SP-Fraktion wird fOr Eintreten votieren und dem Staats
vertrag zustimmen. Dem ROckwelsungsantrag Frey Claude 
werden wir uns nicht verschliessen, den Eventualantrag 
Föhn auf ROckweisung werden wir aber selbstverständlich 
ablehnen. 

Binder Max (V, ZH): Der Auslöser respektive die Vorge
schichte, die zu diesem so genannten Vertrag fahrte, wurde 
von den Sprechern eingehend erläutert. Das Resultat, das 
uns heute vorliegt, sehe ich aber eher als eine Kapitulations
urkunde, die auf massiven Druck unseres nördlichen Nach
barn hin zustande kam. Dies umso mehr, weil es offenbar 
das Motto des deutschen Verkehrsministers war: Bist du 
nicht willig, so brauch' ich Gewalt. Mit Gewalt meine Ich die 
Drohung mit einer von Deutschland ausgesprochenen ein
seitigen Verordnung, die noch strengere Auflagen, die noch 
kOrzere Fristen bei der Betriebsumstellung und allenfalls die 
Übernahme der Flugsicherung aber dem sOddeutschen 
Raum vorsieht. Das ist nicht die Art und Welse, wie freund
nachbarliche Beziehungen gefestigt und weltergefahrt wer
den können. Wir dOrfen uns durch solches Verhalten nicht 
einschachtern lassen. Das helsst nicht, dass wir uns grösser 
geben sollen, als wir sind. Das heisst aber auch nicht, dass 
wir uns kleiner machen massen, als wir sind. Dieses Ver
tragswerk ist ein Paradebeispiel dafOr, dass offenbar unse
rem Verkehrsminister und seinen Beratern das gesunde 
Selbstbewusstsein und damit auch die Fähigkeit, fOr unsere 
eigenen Interessen zu kämpfen, fehlen. Das zeigt Im Übri
gen auch das Papier vom 11. Juni, das uns der Generalse
kretär des UVEK verteilen liess. Das kommt fOr mich als 
öffentliches Papier daher, als sei es das Gerichtsurteil gegen 
die Schweiz. 
Zu einigen kritischen Punkten: 
1. Mit diesem Vertrag sollen einige tausend Leute von wenig 
gehörtem, vielfach «gesehenem» Fluglärm entlastet wer
den, um Im Gegenzug oder, wenn Sie so wollen, als Konse
quenz einige zehntausend, ja aber hunderttausend Men
schen wesentlich stärker zu belasten - dies deshalb, weil 
aber dicht besiedeltem Gebiet in geringerer Höhe angeflo
gen wird. Der Fluglärm des Flughafens Kloten verteilt sich 
heute - das scheint mir wichtig zu sein - zu 95 Prozent auf 
die Schweiz und zu nur 5 Prozent auf den sOddeutschen 
Raum. Die Massnahmen, welche der Staatsvertrag deshalb 
vorsieht, sind fOr mich völlig unverhältnismässlg. 
2. Der Staatsvertrag gibt aufgrund der rein wlllkOrlich ge
wählten Anzahl von Flugbewegungen keinen Anreiz fOr 
lärmärmere Flugzeugtypen. 
Anstelle der Flugbewegungen hätte ein Lärmkontingent ver
ankert werden massen. Damit könnten ökologische und 
auch ökonomische Kriterien erfOllt werden. Der Staatsver
trag torpediert eigentlich beldes. Er gibt den Fluggesell
schaften keinen Anreiz, In lärmärmere Flugzeuge zu 
investieren. Der Anreiz zu hoher Auslastung der Flugzeuge 
wäre auch bel einem Lärmkontingent durchaus gegeben. 
3. Die positive Bedeutung des Flughafens fOr den sOddeut
schen Raum und die damit verbundenen negativen Auswlr
kungen betreffend Strassen lärm fOr die betroffenen Schwei
zer Gemeinden dOrfen nach unserer Meinung nicht ausser 
Acht gelassen werden. Der Flughafen Kloten bietet grosse 
Standortvorteile fOr die regionale Wirtschaft SOddeutsch
lands und eine verbesserte Infrastruktur fOr die Bevölkerung; 
der Flughafen ist ein grosser Arbeitgeber fOr diese Bevölke
rung. Zudem liegen In Deutschland die nächstgelegenen 
Flughäfen mit interkontinentalen AnschlOssen In Manchen 
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und Frankfurt, 260 bzw. 280 Kilometer von Waldshut ent
fernt, während die Distanz von Waldshut nach Kloten ledig
lich 30 Kilometer beträgt; man hat den Flughafen also vor 
der Haustüre. Immerhin stieg die Zahl der Grenzgänger von 
3000 Im Jahre 1970 auf 16 600 Im Jahre 2000 - mit den ent
sprechenden Belastungen auch für den Strassenverkehr. 
Wenn man hier eine Gesamtbeurteilung der Lärm- und der 
Umweltbelastung machen würde, eine Bilanz, dann würden 
wahrscheinlich noch erstaunliche Resultate zutage treten. 
4. Zur Immer stärker In den Vordergrund rückenden Notwen
digkeit des Staatsvertrages für die Flugsicherung: Für uns 
aus der SVP-Fraktion Ist es absolut klar, dass es zur Rege
lung der von der Schweiz respektive von Skygulde übernom
menen Aufgaben eine Vereinbarung braucht, nicht zuletzt 
auch, um die finanziellen Konsequenzen zu regeln. Ebenso 
selbstverständlich ist es für uns aber, dass eine Verknüpfung 
mit der Übernahme von Restriktionen bezüglich der An- und 
Abflüge nicht zwingend, sondern absurd ist. Eine solche ein
seitig diktierte Massnahme ist sowohl staats- wie auch luft
rechtlich verwerflich. Vertreter der deutschen Flugsicherung 
sehen das gleich und haben sich im Interesse der Sache 
auch öffentlich dementsprechend geäussert. 
Eine solche Vereinbarung kann völlig losgelöst von anderen 
Kriterien als jenem der Flugsicherheit abgeschlossen wer
den. Eurocontrol hat während Jahren den Aufbau der Flug
sicherheit über Landesgrenzen hinweg vollzogen und wird 
dem Aufbruch dieses Aufbaus der Flugsicherheit auch kaum 
zustimmen. 
Fazit: Einem schlechten Vertrag können wir nicht zustim
men. Er ist diskriminierend und jenseits der Verhältnismäs
slgkeit. Die Flugsicherheit kann auch ohne diesen Vertrag 
geregelt werden. Wir verzichten nicht freiwillig auf ein besse
res Resultat. 
Zum Rückweisungsantrag Frey Claude: Wir lehnen Ihn ab, 
weil wir meinen, er sei unnötig. Dem Rückweisungsantrag 
Föhn werden wir eventuell zustimmen. 

Vaudroz Rene (R, VD): t.:accord germano-suisse sur le tra
fic aerien au-dessus du sud de l'Allemagne provoque de 
nombreux points d'lnterrogation. Aujourd'hui, person ne ne 
peut avec certitude nous dire exactement les consequences 
du rejet de cet accord. 
11 parait toutefois invraisemblable que la situation devienne 
plus mauvalse pour la Suisse. En ce qui concerne la secu
rite aerlenne, on ne peut pas s'imaginer que celle-ci soit 
moins bonne en raison de I'absence d'une convention. On 
pourra toujours en etablir une sans que soient prevues des 
limitations a I'exploitation de I'aeroport de Zurich. Si I'ordon
nance unilaterale dont I' Allemagne menace la Suisse de
vient vraiment realite, on pourrait encore pour le moins la 
combattre. 11 faut se rendre compte qu'une teile ordonnance 
ne serait pas plus mauvalse que le tralte en question. 
Par ailleurs, cet accord n'est pas favorable uniquement a Zu
rich, mais concerne I'ensemble de la Suisse, puisque tous 
nos aeroports se trouvent a proximite de nos frontieres. Cela 
explique aussl que les aeroports de Bäle-Mulhouse, Ge
neve-Colntrln et Lugano-Agno s'opposent a cet accord dans 
leur propre IntenM, mals aussi pour des ralsons de fond. 
Cela vaut egalement maintenant pour les aeroports de 
Francfort, Munich et de Berlin. 
Je tiens a souligner que nous avons accepte les accords bi
lateraux avec l'Union europeenne et que depuls le 1 er juin 
de cette annee, la Suisse particlpe a la leglslatlon aeronauti
que europeenne par le biais de I'accord bilateral pertinent. A 
ce sujet, je ne comprends pas le Conseil federal. Lors de la 
signature de ces accords, 11 a clame haut et fort qu'lIs etalent 
equilibres. Pourquol a-t-i1 peur aujourd'hui de les lalsser 
fonctionner? Nous ne devons pas perdre notre self-control a 
chaque pression exterieure comme ce fut le cas lors du pro
bleme des fonds en desMrence. 
La seule raison d'essayer de comprendre la position du Con
seil federal, c'est que cet accord a ete negocie avant I'entree 
en vigueur des accords bllateraux. La base des donnees a 
change et le Conseil federal devrait I'accepter. Aujourd'hul, 
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la legislatlon aerienne est lacunaire. En effet, si le drolt de 
survol d'un pays tiers ne pose que tres rarement probleme, 
etant subordonne a une autorisation dOment negociee et 
moyennant paiement de redevances, la grande question est 
de savoir le plus exactement a quelle hauteur au-dessus du 
sol se termine ce droit, et a quelle hauteur commence un 
droit distinct, celui lie au bruit cause par le traflc. Au cas ou 
l'Allemagne appliquerait des mesures de retorsion a I'encon
tre de notre pays, on pourrait faire appel aux organes de 
contrOle de la Communaute europeenne. 
Ce dossier serait alors traite par un tribunal ou une commis
sion d'experts neutres de l'Unlon europeenne qui mettra en 
place une legislation unifiee, egale pour tous les membres 
de la Communaute et la Suisse. La concurrence ne peut 
fonctionner que si les regles de base so nt identiques pour 
tous. 
En acceptant cet accord, on creerait un precedent. De plus, 
le rejet de cet accord nous permettrait de tester la f1abilite 
des partenaires europeens avant la slgnature des accords 
bilateraux bis. 
En concluslon, je vous Invite a ne pas entrer en matiere sur 
le projet d'arröte. 

Estermann Heinrich (C, LU): Die CVP-Fraktion hat schon 
sehr frOh, d. h. schon Mitte 2001, ein Hearing über die Aus
wirkungen des Staatsvertrages durchgeführt. Je ein Vertre
ter des Bazi, der Flughafenbetreiberln Unlque und der da
maligen Fluggesellschaft Swissalr Informierten aus Ihrer 
Sicht über das Abkommen. Schon zu diesem Zeitpunkt mel
deten die mit dem Flughafenbetrieb verbundenen Firmen 
grösste Bedenken gegen den Vertrag an. Nach dieser Infor
mationsveranstaltung fällte die CVP-Fraktion den Grund
satzentscheid, die Ratifizierung von der Haltung der DIrekt
betroffenen abhängig zu machen. 
Inzwischen haben sich auch die Regierung und das Kan
tonsparlament von Zürich mit den Auswirkungen des Ab
kommens Intensiv befasst. Sie empfehlen ganz klar, den 
Vertrag nicht zu genehmigen. Nach dem knappen KommIs
sionsentscheid hat sich die CVP-Fraktlon nochmals von den 
Vertretern der heutigen Fluggesellschaft Swlss, der Regie
rung des Kantons Zürich sowie von der International aner
kannten Flugrechtlerin Frau Dettling-Ott informieren lassen. 
Nach intensiver Diskussion beschloss die Fraktion gross
mehrheitlich, dem Abkommen nicht zuzustimmen. 
Welche Überlegungen führten zu diesem Entscheid? Der 
wichtigste Schwachpunkt in diesem Vertrag ist, dass nicht 
die Lärmmenge, sondern die Anzahl der Flugbewegungen 
als Grundlage dient. Im Strassen- und Schienenverkehr, 
aber auch auf allen Flughäfen Deutschlands und In der EU 
gilt eine Lärmmenge in Dezibel und nicht die Anzahl der Be
wegungen. Damit würde für den Flughafen Zürich eine auf 
der Welt fast einmalig schlechte Regelung gelten. Die gefor
derte maximale Zahl der Anflüge über deutschem Gebiet pro 
Jahr - neu 100 000 - Ist aber nicht das Hauptproblem für 
den Flughafen Zürich. Das vorgesehene Nacht- und Wo
chenendflugverbot wirft weit grössere Probleme auf. 
Eine ganz grosse Problematik besteht In der Vorwlrkung die
ses Vertrages. Faktisch Ist das Nachtflugverbot für Anflüge 
aus Norden über süddeutschem Gebiet am 19. Oktober 
2001, nach der Vertragsunterzeichnung, in Kraft gesetzt 
worden. Zudem soll ab Ende Oktober 2002 ein ausgedehn
tes Wochenendflugverbot gelten, und dies alles ohne vorhe
rige Genehmigung durch das Parlament. Gerade diese 
Rechtssituation der Vertragsvorwirkung Ist problematisch, 
und die Juristen streiten sich über die Rechtmässigkelt einer 
solchen Vorgehenswelse. 
Dass sich die Bevölkerung des Kantons Zürich grossmehr
heitlich gegen dieses Abkommen wehrt, Ist verständlich. 
Riesige Mengen von Zuschriften und Malls belegen dies. 
Durch die Flugroutenänderung infolge dieses Vertrages wird 
Fluglärm von wenig besiedelten Gebieten in die Agglomera
tion des Flughafens Zürich umgelagert. Man nimmt an, dass 
bereits heute nur 5 Prozent des gesamten Ruglärms über 
deutschem Gebiet anfallen, 95 Prozent hingegen über der 
Schweiz. 
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Obwohl es auch einen Personen kreis gibt, der sich fOr eine 
solidarische Lärmverteilung Im Kanton ZOrich einsetzt, muss 
ein solcher Vorschlag als absolut unrealistisch verworfen 
werden. Zudem ist nicht ganz klar, ob vehemente Flughafen
gegner nicht auch aus diesem Staatsvertrag neue Argu
mente gegen den Flughafen generell ableiten könnten. Sehr 
fragwOrdlg Ist die Anordnung der Republik Deutschlands fOr 
den Fall einer NIchtgenehmigung durch die Schweiz: 
Gemäss einer einseitigen Verordnung seitens Deutschland 
soll die Flugsicherung, die bis jetzt - notabene ohne Staats
vertrag - durch die schweizerische Skyguide auch Ober sOd
deutschem Gebiet durchgetahrt wird, an die deutsche 
Flugsicherung Obergehen. Zudem sollen die ÜberflOge so
fort auf 80 000 jährlich reduziert werden. Ein Vertrag mit sol
chen Drohungen scheint uns neben dem fOr die Schweiz 
sehr schlechten Vertragsinhalt sehr fragwOrdig. Ein Ver
tragsabschluss mit dem Motto ccBist du nicht willig, so 
brauch' ich Gewalt» scheint, wie dies ein Vorredner auch 
schon gesagt hat, nicht ganz Im Sinne von gutnachbarlichen 
Beziehungen zu sein. 
Am 1. Juni 2002 sind die bilateralen Verträge In Kraft getre
ten; seit diesem Zeitpunkt gilt das Luftverkehrsabkommen 
mit der EU. Das helsst, dass die Schweiz den EU-Staaten 
flugrechtlich gleichgestellt Ist. Eine Überprafung des Staats
vertrages hätte vor dem Abschluss durch die EU-Behörden 
vorgenommen werden mOssen. Möglicherweise ist nach der 
neuen, veränderten Flugrechtssituation gar kein solcher Ver
trag mit der EU mehr notwendig. Über weitere Rechtswir
kungen und die Gefahr eines Präjudizes des Vertrages auf 
andere inländische Flughäfen wird sich Kollege Imhof äus
sern. 
Zusammenfassend mOssen wir feststellen, dass sich die di
rekt betroffenen Firmen wie Unique oder unsere Swlss Air
lines, In die wir von Bundesseite sehr viel Geld eingebracht 
haben, ganz klar gegen dieses Abkommen wehren. Diese 
ablehnende Haltung kam nach vielen Rechtsabklärungen 
und Gutachten zustande. Zudem scheint, dass die einseitige 
Verordnung Deutschlands, die bekanntlich juristisch kaum 
durchzusetzen sein wird, längerfristig auf keinen Fall 
schlechter wird als der vorliegende Vertrag. Ebenfalls ist die 
Ablehnung des Kantons ZOrich In die Überlegungen einzu
beziehen und zu gewichten. Das einzige Positive wäre die 
durch den Vertrag garantierte Flugsicherung durch Sky
guide. 
Nach Abwägung dieser Fakten beschloss die CVP-Fraktlon 
grossmehrheitlich, den Bundesrat nicht zu ermächtigen, den 
Vertrag zu ratifizieren. 
Ich bitte Sie, den ROckweisungsantrag Frey Claude abzuleh
nen. Die angesprochenen Fragen wurden in der Kommis
sion diskutiert und mehrheitlich beantwortet. Wenn man 
erneut die gleichen Fragen stellt, wird sich an der Beurtei
lung nichts ändern. Wir mOssen jetzt einen Entscheid fällen. 
Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass im Ständerat 
weitere Fragen gestellt werden. Ich bitte Sie im Namen der 
CVP-Fraktion, den ROckweisungsantrag Frey Claude abzu
lehnen. 
Ich bitte Sie, auf die Vorlage nicht einzutreten. 

Hollenstein Pia (G, SG): Ich beantrage Ihnen Im Namen 
der granen Fraktion, auf die Vorlage einzutreten und dem 
Staatsvertrag zuzustimmen. Die Kommlsslonssprecherin 
und der Kommissionssprecher haben die Eckwerte darge
legt. Die Granen sind davon Oberzeugt, dass der ausgehan
delte Vertrag den bestmöglichen Kompromiss darstellt und 
eine allfällige nächste Verhandlungsrunde fOr die Schweiz 
keineswegs vorteilhafter ausfallen WOrde. Die Granen teilen 
die Bedenken des Bundesrates, dass es ccnull Aussichten» 
auf erfolgreiche Nachverhandlungen gibt. An den Hearings 
in der Kommission wurde uns vermittelt, dass auch bel ei
nem allfälligen Regierungswechsel höchstens weniger An
flOge Ober Deutschland zugelassen wOrden. Die CDU fordert 
eine Limitlerung auf 80 000 anstelle der im Vertrag ausge
handelten 100 000 ÜberflOge - nehmen Sie dies bitte zur 
Kenntnis. 

Wir Granen stimmen dem Vertragswerk zu, weil wir einen 
riskanten Rechtsstreit mit den anrufbaren Instanzen vermei
den wollen. Die von Deutschland angedrohten Massnahmen 
sind tar die betroffene Bevölkerung in jedem Fall negativ: 
mehr AnflOge Ober Schweizer Gebiet und ein längeres 
Nachtflugverbot. Deshalb gibt es fOr die GrOnen nur ein Ja 
zum Staatsvertrag. 
Eine Frage an die Neinsager hier Im Saal: Womit nähren Sie 
Ihre Illusion, später tar den Flughafen Kloten, die Fluggesell
schaft Swiss und vor allem tar die Bevölkerung einen besse
ren Vertrag zu erhalten? Erkennen Sie doch endlich, dass 
die jahrelang gehegte Wachstumsstrategie versagt hat und 
zugunsten der betroffenen Bevölkerung einzig weniger 
FIOge verantwortbar sind und nicht mehr. Herr Föhn, es Ist 
doppelbödig, von Schutz der Bevölkerung zu sprechen und 
gleichzeitig Indirekt von mehr Flugbewegungen zu schwär
men. Herr Estermann, Sie haben ebenfalls von der Bevölke
rung gesprochen; der Schutzverband und mehrere andere 
Verbände, die sich tar die Interessen der Bevölkerung ein
setzen, bitten uns um ein Ja zum Staatsvertrag. 
Weil keine Aussichten auf eine bessere Regelung am Hori
zont sind, ist es tar mich unverständlich, dass ausgerechnet 
die Swiss, die noch vor kurzem beim Staat die hohle Hand 
machte, jetzt dem Bundesrat und der Verhandlungsdelega
tion In den ROcken fällt und fOr Ablehnung des Staatsvertra
ges plädiert. Ist dies jetzt der Dank fOr das ausgehandelte 
Vertragswerk? 
Noch eine Bemerkung an die Vertreterinnen und Vertreter 
der umliegenden Kantone von ZOrich: Es ist absehbar, dass 
bel Ablehnung des Staatsvertrages die Flugsicherung von 
Deutschland Obernommen wird. Wer gibt uns dann die Ga
rantie, dass in Zukunft nicht Ober den Kantonen Thurgau, 
Appenzell, st. Gallen, Aargau und Schaffhausen Warte
räume eingerichtet werden? Bedenken Sie dies bei Ihrer 
Entscheidung. 
Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem Staatsver
trag zuzustimmen. 

Wirz-von Planta Chrlstine (L, BS): Die Schweiz ist ein herr
liches, aber flächenmässig eben doch sehr kleines Land, 
das mitten in Europa liegt und demzufolge als Transitland 
dient. Wir haben die Pflicht, wir haben die Verantwortung, 
aus dieser Situation grösstmöglichen Nutzen zu ziehen, dOr
fen uns dabei aber nicht durch Diktate und Bedingungen von 
aussen missbrauchen lassen. Denken Sie doch an den 
ccDauerbrenner» Gotthard und an die Unannehmlichkeiten, 
die wir dort als Transitland bereits In Kauf nehmen. Wir mOs
sen uns vehement fOr unsere eigenen Interessen wehren, 
und das heisst hier und heute tar die bedeutende Dreh
scheibe des Internationalen Flugverkehrs, so eben auch In 
Bezug auf das Luftverkehrsabkommen Schweiz/Deutsch
land, mit dem nicht zuletzt ein Präjudiz fOr die Luftfahrt gene
rell geschaffen wird. Als ccBaslere» darf ich dabei auch an 
den Flughafen Bäle-Mulhouse denken. 
Die zentralen Eckwerte der Vereinbarung wurden erläutert 
und die Fragen betreffend Gewährung der Sicherheit eben
falls. Ich brauche sie nicht zu wiederholen, weil ich die Rede
zeit nicht Oberziehen will. ccRechtsexperten haben sich mit 
den einschlägigen Fragen befasst und sind,?u unterschiedli
chen Ergebnissen gelangt», so steht es Im Uberslchtskapltel 
der Botschaft geschrieben. Je nach Ziel, das man verfolgt -
ich meine damit Ratifizieren oder Nichtratifizieren -, kann 
also den einen oder den anderen Rechtsexperten Glauben 
geschenkt werden. 
Sicher und unbestritten Ist jedoch, dass die Lärmbelastung 
aufgrund einer EU-Richtlinie gesamthaft gemessen werden 
soll und nicht aufgrund der einzelnen Flugbewegungen. Auf 
dieser Basis wäre der Vertrag tar die Schweiz positiver aus
gefallen. 
Apropos Rechtsexpertisen: Wir verfOgen beim Bund in allen 
Departementen Ober äusserst kompetente Juristen, das ccju
rlstische Gewissen» ist aber im Eidgenössischen Justiz- und 
PolIzeidepartement angesiedelt. In einer Angelegenheit von 
dieser grossen Tragweite sollte das gesamte juristische 
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Potenzial zurate gezogen werden. Die Frage, ob die kompe
tenten Juristen des EJPD vor der Unterzeichnung des Ver
trages mit einbezogen, zurate gezogen, eingeladen wurden, 
die Expertisen, die ja bestimmt bereits vor der Vertragsun
terzeichnung vorgelegen haben, zu analysieren, ist mehr als 
berechtigt. 
Wir haben in diesem Hause grosse Beiträge gesprochen, 
die der Swlss neue FlOge und FIOgel ermöglichen sollen. Ich 
spreche hier nicht von den Plastlk- oder Papierfliegern, die 
hier im Saal «auftauchen» - und die dem Ernst der Sache 
wohl nicht ganz gerecht werden. Die Swiss ist nun ihrerseits 
verpflichtet, erfolgreich zu sein, und dazu ist sie auf optimale 
Rahmenbedingungen angewiesen, denn der Kunde ist Kö
nig und will dann fliegen, wenn es ihm passt. 
Wenn die Swiss Ihre Dienste nicht in den gefragtesten Stun
den anbieten kann, schränken wir ihre Möglichkeiten ein. 
Und der Kampf ist bereits jetzt sehr hart. Wir schmälern die 
Kapazität des Flughafens mit Einschränkungen, die den rei
bungslosen Ablauf und das Einhalten der Betriebszeiten ge
fährden und aberdies die bereits vorgenommene und sehr 
komplizierte Entflechtung des Flugraumes Basel-Bern-ZO
rich wieder infrage stellen. 
Mit einem Nein schicken wir die Swiss und den Flughafen 
Unique eventuell auf den Rechtsweg, was kUrzfristig zu ei
nem Engpass fOhren könnte - wir Liberalen sind uns dieses 
Risikos bewusst -, langfristig wird dies jedoch Vorteile brin
gen. Zudem ist es ein Armutszeugnis, wenn wir einen Ver
trag ratifizieren, von dem niemand, aber auch wirklich 
niemand, voll und ganz aberzeugt ist. Es ist nicht einzuse
hen, weshalb die Schweiz im Verkehrsbereich zugunsten 
anderer Nachteile auf sich laden muss, weshalb deutsche 
Airports weniger strenge Auflagen in Kauf nehmen massen, 
als dies von Zarich erwartet wird, und dass der dann besie
delte sOddeutsche Raum gegen aber dem dicht besiedelten 
Raum rund um Zarich bevorzugt wird. 
In der festen Überzeugung, dass der Flugverkehr wichtiger 
Bestandteil unserer Wirtschaft ist, also zur Stärkung unseres 
Wirtschaftsstandortes beiträgt, Arbeitsplätze garantiert, wol
len wir keine Abstriche zulassen. Die Liberalen sind gegen 
die Ratifizierung. 

Genner Ruth (G, ZH): Frau Wirz-von Planta, Sie haben ge
sagt, wir sollten uns nicht dreinreden lassen, und haben 
dann auf den Gotthard Bezug genommen. Wir kennen ja in 
der Schweiz ein Nachtfahrverbot fOr den Lastwagenverkehr. 
Wie orten Sie diese schweizerische Massnahme gegen aber 
dem Ausland? 

Wirz-von Planta Christine (L, BS): Ich habe gesagt, dass 
wir durch den «Dauerbrenner» Gotthard wissen, was auf ein 
Transitland zukommt, und dass wir im Grunde genommen 
nicht weitere Auflagen in Kauf nehmen massen, sondern in 
unserem kleinflächigen Land alles tun massen, damit wir als 
Transitland einen Nutzen daraus ziehen können - ohne auf 
wirtschaftlichem Gebiet beeinträchtigt zu werden. 

Fischer Ulrich (R, AG): Herr Hans-JOrg Fehr hat In seinem 
Votum die Behauptung aufgestellt, der Kanton Aargau habe 
sich fOr den Staatsvertrag ausgesprochen. Ich habe zurOck
gefragt und kann Ihnen mitteilen, dass es keinen Beschluss 
der Aargauer Regierung zugunsten dieses Vertrages gibt. 

Fehr Hans-JOrg (S, SH): Ich muss natOrlich auf diese per
sönliche Erklärung von Herrn Fischer reagieren. Es gab in 
der KVF einen Vortrag von Herrn Regierungsrat Peter Beye
ler aus dem Kanton Aargau, und Herr Beyeier hat uns ge
sagt, dass die Aargauer Regierung fOr den Staatsvertrag 
sei. Das können Sie im Protokoll der KVF nachlesen. 

Fehr Hans (V, ZH): Ich bitte Sie, mich nicht mit Fehr Hans
JOrg zu verwechseln; ich habe eine andere Botschaft als 
mein sozialistischer Namensvetter. 
Als Oberzeugter Bewohner des ZOrcher Unterlandes bitte ich 
Sie, Nein zu diesem schlechten, diskriminierenden Staats-
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vertrag zu sagen. Sie massen doch sehen, dass die Nord
SOd-Route nun kOnftig zum Teil reduziert und verstopft wer
den soll. Das erzeugt eine folgenschwere Kettenreaktion. 
Man muss vermehrt auf SOd- und Westrouten ausweichen, 
man spricht von Umverteilung, von einer so genannten «De
mokratisierung» des Lärms - das ist ein Unwort fOr sich -, 
man will zusätzlich Zehntausende von Leuten «belärmen», 
d. h. mit Lärm beglacken. Man tangiert und verletzt damit die 
Rechts- und Planungssicherheit. Man nimmt auch noch eine 
Gefährdung der Wirtschaftsstandorte Zarich und Schweiz in 
Kauf. 
Um Klartext zu reden: Es ist völlig klar, dass die oberste Ver
antwortung fOr diesen schlechten Vertrag Herr Bundesrat 
Leuenberger zu tragen hat. Die Frage stellt sich, ob er als 
Verantwortlicher die Interessen des Flughafens und der 
Schweiz genOgend wahrgenommen hat oder ob er sich al
lenfalls vom grossen Sozialisten namens Kurt Bodewig aber 
den Tisch hat ziehen lassen. Das wäre eine schlechte Politik 
fOr die Schweiz. Sie erinnern sich: Im April 2001 hat man 
Eckwerte vereinbart. Nachträglich hat Deutschland diese 
Eckwerte verschlechtert und dann die Verschlechterung wie
der teilweise zurOckgenommen. Trotzdem hat der «Blick» 
dann gross geschrieben: «Bravo, Moritzl» Ich glaube, dieses 
Bravo ist In Anbetracht des schlechten Vertrages zu relati
vieren - sehr zu relativieren. 
Welches ist die Lösung? Ich bin nicht Unterhändler, aber ich 
bin der Auffassung, dass man mit Deutschland reden muss. 
Bis heute hatten wir mit SOddeutschland immer ein sehr gu
tes Einvernehmen. Man muss eine Gesamtrechnung ma
chen, in die wir den Landverkehr, bei dem wir einiges in Kauf 
nehmen, und den Luftverkehr einbeziehen. Diese Gesamt
rechnung muss funktionieren. Wir geben etwas, und die 
Deutschen geben etwas. Wenn dieses gute Einvernehmen 
gefährdet wird, dann gibt es ein unlösbares Problem. 
Nötigenfalls, Herr Bundesrat, muss die Schweiz Druckmass
nahmen in Erwägung ziehen: Retorsionsmassnahmen, Zoll
abfertigung, Massnahmen beim Landverkehr; allenfalls -
das wurde auch schon gesagt - muss sie rechtliche Schritte 
einleiten. DiesbezOglich stehen wir nämlich recht gut da, wie 
man feststellt, wenn man das internationale Recht anschaut. 
Das Fazit, Herr Bundesrat: Wir brauchen einen besseren 
Vertrag I Wir wollen eine souveräne Schweiz, die stark ver
handelt, die sich nicht aber den Tisch ziehen lässt. Wir kön
nen keinen diskriminierenden Vertrag akzeptieren. Darum 
bitte Ich Sie, die TOr fOr etwas Besseres aufzutun: Sagen Sie 
Nein zu diesem diskriminierenden Staatsvertragi 

Vollmer Peter (S, BE): Ich bin eigentlich schon Oberrascht, 
wie viele Redner, die jetzt diesen Staatsvertrag ablehnen 
wollen, sich ausschliesslich auf die Analyse des Staatsver
trages selber konzentrieren und dann zum Schluss kommen, 
das sei ein schlechter Vertrag. Denn es ist natOrllch tatsäch
lich sehr viel bequemer, wenn man keinen Vertrag hat und 
95 Prozent der AnflOge auf den Flughafen Zarich weiterhin 
aber SOddeutschland abwickeln kann. Es ist sehr viel be
quemer, wenn man weiterhin alle Flugzeuge, die In Zarich 
nicht landen können, in eine Warteschlaufe nach SOd
deutschland zurOckschickt und sie dort kreisen lässt, bis sie 
dann in Zarich landen können. Es ist auch viel bequemer, 
wenn man vonseiten des Nachbarn In Bezug auf die Nacht 
und das Wochenende weiterhin keinen Restriktionen ausge
setzt ist. Das ist zweifellos bequemer, und deshalb sagen 
diese Damen und Herren dann Nein. Herr Föhn hat sich so
gar zur Behauptung verstiegen: Wir lassen uns doch nicht 
von diesen Nachbarn diktieren, zu welchen Bedingungen wir 
unseren Flughafen betreiben und zu welchen Zeiten die 
Flugzeuge hier starten und landen dOrfen. Der Staatsvertrag 
diktiert uns aber Oberhaupt nichts, was wir In unserem 
Lande selber machen. Er regelt nur das, was aber dem deut
schen Territorium abgewickelt wird; nur diese 95 Prozent der 
AnflOge aber Deutschland mOssten etwas reduziert werden, 
und die Zeiten mOssten in der Nacht und am Wochenende 
fOr die betroffene Bevölkerung etwas verträglicher gestaltet 
werden, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz. 
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Hier tut man so, als könnten wir einfach den bequemen Weg 
gehen, ohne uns auch darauf zu konzentrieren, was es 
heisst, wenn dieser Staatsvertrag nicht ratifiziert wird. Wir 
haben uns in der KVF sehr Intensiv mit diesen Fragen aus
einander gesetzt. Wir haben festgestellt, dass es der klare 
Wille unseres Nachbarn ist, das klarer und deutlicher zu
gunsten von Deutschland zu regeln, was Deutschland auch 
betrifft. Die Haltung zu diesen negativen Folgen, die wir da
mit fOr unseren Flughafen auslösen und die wir nicht wahr
haben wollen, erinnert mich ein bissehen an die Zeiten, die 
vor aber einem Jahr so Oblich waren, als man noch so vom 
hohen Ross einer profitablen Swissair herab quasi sagte: 
Was wollen uns die dort irgendwelche Vorschriften machen? 
Wir wissen, wie man Luftverkehr betreibtl 
Auch da haben sich die Zeiten geändert. Ich habe eigentlich 
gehofft, dass diesbezOglieh eben auch hier die Vernunft ein
kehren wOrde und dass man diesbezOglieh auch merken 
mOsste, dass wir heute eben nur noch gemeinsam, partner
schaftlich, aber die Nachbargrenzen hinweg, diese Pro
bleme lösen können. Was mich am meisten schockiert, ist 
die Tatsache, dass die Frage jetzt offenbar aufgrund des 
Lobbying des Flughafens zu einer parteipolitischen Frage 
geworden ist. Die Parteipolitik, glaube ich, Ist In solchen Fra
gen der schlechteste Ratgeber. 
Ich kann nur hoffen, und Ich möchte Sie bitten: Springen Sie 
aber Ihren parteipolitischen Schattenl Wenn Sie das nicht 
tun, massen Sie sich nicht wundern, wenn die Schweiz aber 
kurz oder lang luftfahrtpolitisch an Kracken gehen muss. Ich 
möchte Ihnen das ersparen. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Warum massen wir heute Ober
haupt aber einen Staatsvertrag mit Deutschland diskutie
ren? Weil die Verantwortlichen des ZOrcher Flughafens und 
die Zareher Regierung aber Jahre hinweg jämmerlich ver
sagt haben. Die Verantwortlichen des Flughafens haben 
sich nicht an die Vereinbarung von 1984 gehalten, und die 
Regierung hat sich durch arrogantes Nichternstnehmen der 
entsprechenden Proteste aus dem sOddeutschen Raum 
selbst In diese schwierige Situation hineinmanövriert, hat 
Druck machen lassen in Deutschland und dazu beigetragen, 
dass die Vereinbarung aufgekOndigt wurde. 
Jetzt erwartet man vom Bundesrat, dass er nach diesem 
Versagen eine bessere Vereinbarung macht und uns aus der 
Patsche hilft. Unsere Fraktion ist absolut davon aberzeugt, 
dass mit dem vorliegenden Vertrag das beste Oberhaupt er
zielbare Verhandlungsergebnis erreicht worden ist. Wollen 
wir es akzeptieren, oder wollen wir es scheitern lassen, wie 
es die bOrgerliche Seite In einem Anfall von emotionsgelade
ner Unverantwortlichkelt jetzt offenbar tun möchte? 
Wer den Vertrag ablehnt, muss wissen, dass Kloten von 
Deutschland durch die einseitige Verordnung, die angekOn
digt Ist, mit Sicherheit noch stärker In die Zange genommen 
wOrde, als das mit dem Vertrag der Fall wäre. Wer den Ver
trag ablehnt, muss wissen, dass die Chance, eine einseitige 
Verordnung Deutschlands vor einem deutschen Gericht oder 
einem EU-Gremium zu Fall zu bringen, äusserst gering ist. 
Wer den Vertrag ablehnt, muss wissen, dass die durch den 
Luftverkehr des Flughafens Zarich betroffene Bevölkerung in 
den Kantonen ZOrich, Aargau, Thurgau, Schaffhausen und 
St. Gallen bei einer Ablehnung welt stärker und rascher zu
sätzlich belastet werden wird als bei einer Annahme des 
Staatsvertrages. 
Wer den staatsvertrag ablehnt, muss wissen, dass Nach
verhandlungen - weder mit einer deutschen SPD- noch mit 
einer deutschen CDU/CSU-Reglerung - keine Verbesserun
gen bringen werden. Wer den Vertrag ablehnt, muss wissen, 
dass die Flugsicherung Ober sOddeutschem Gebiet nicht 
mehr von Skygulde, also von uns, ausgeObt werden kann, 
was Konsequenzen hat, nämlich die Verlegung der Warte
räume in die Schweiz und zusätzliche Koordinationsaufwen
dungen, was weniger Abfertigungskapazität ergibt. Wer den 
Vertrag ablehnt, muss schliesslich wissen, dass wir uns da
mit auf einen Konfrontationskurs mit unserem wichtigsten 
Aussenhandelspartner und auf jahrelange Streitereien und 

Prozesse mit nahezu chancenlosem Ausgang einlassen 
werden. Wer verantwortungsbewusst entscheidet, wer sich 
von der Vernunft und nicht von Emotionen und Trotz leiten 
lässt, wird erkennen, dass der Vertrag eine berechenbare 
Situation und klare Verhältnisse fOr alle Beteiligten, auch fOr 
die Bevölkerung, schafft, dass mit dem Vertrag der Bevölke
rung weniger Belastungen zugemutet werden massen und 
dass der Vertrag unter mehreren anderen eine Leitplanke 
sein wird, die dem Flughafen nach wie vor einen gewissen 
Spielraum lässt. Stimmen wir deshalb diesem Vertrag zu. 
In den letzten Tagen aber ist das Thema Staatsvertrag sehr 
stark und engagiert auch In den Medien diskutiert worden 
und hat uns beinahe den Blick auf das Wesentliche verstellt. 
Letztlich ist nämlich In Sachen Flugverkehr Folgendes ent
scheidend: Die Schweiz braucht unbestrittenermassen mit 
dem Flughafen Zarich ein Tor zur weiten Welt. Dieser Flug
hafen liegt aber mitten in einer der dichtesten Agglomeratio
nen ganz Europas. Die entscheidende Frage wird nicht sein, 
wie viele AnflOge wir mit oder ohne Staatsvertrag abwickeln 
werden können, sondern wie viel Flugverkehr und wie viele 
Belastungen fOr die vielen hunderttausend Menschen und 
die Umwelt In der Flughafenregion und in den anliegenden 
Kantonen In Kauf genommen und ihnen zugemutet werden 
können. 
DiesbezOglieh stelle ich klar fest: Mit 310 000 Flugbewegun
gen sind die Belastungen schon heute nicht mehr verant
wortbar, selbst wenn man sie noch auf ein grösseres Gebiet 
verteilen wOrde. 
Deshalb, und da komme ich zu meinem Schlussgedanken, 
mOsste es das Ziel sein, die Flugbewegungen auf 300 000, 
besser noch auf 250 000 zu begrenzen und eine achtstOn
dige Nachtflugsperre von 22 Uhr bis 6 Uhr einzufahren. Der 
politische Druck wird so oder so wachsen. Mit oder ohne 
Staatsvertrag wird unsere Bevölkerung stärker belastet wer
den, und Ich warte nur auf den Moment, wo dieser Druck so 
gross Ist, dass entsprechende Massnahmen zur Begren
zung des Luftverkehrs und zur Begrenzung dieses Wachs
tums nötig werden. Wir möchten kein chaotisches Wachs
tum, sondern wir möchten diese Begrenzung mit einem 
Vertrag - und nicht aber eine chaotische Ablehnung dieses 
Staatsvertrages. Dann wissen wir nämlich, woran wir sind. 
Im anderen Fall ist alles ungewiss. 

Kurrus Paul (R, BL): Der vorliegende Staatsvertrag Ist aus 
drei Granden nicht akzeptabel: weil er erstens die schweize
rische Luftfahrt und die Schweizer Bevölkerung diskriminiert, 
weil er zweitens sachlich falsch Ist und weil er drittens die 
Flugsicherung mit Umweltanliegen verknOpft. 
In meinen leitenden Funktionen bel Aerosulsse und Swiss 
habe Ich den Werdegang dieses Vertrages von Anfang an 
genau verfolgt. Aufgrund seiner grossen Bedeutung fOr den 
Luftfahrtstandort Schweiz haben Fluggesellschaften, Flug
häfen, Verbände und Regierungen die Auswirkungen des 
Vertrages bzw. seiner Ablehnung genauestens unter die 
Lupe genommen. Unabhängig voneinander kommen alle 
zum gleiChen Schluss: Die Genehmigung des Vertrages 
läuft dem Interesse der Schweiz zuwider. Warum? 
Der Vertrag diskriminiert die schweizerische Zivllluftfahrt, 
weil er entgegen der neuesten EU-Richtlinie 2002130 durch 
sachfremde Einschränkungen den Zugang zum Aughafen 
Zarich erschwert. Herr Fehr Hans-JOrg, diese Richtlinie rich
tet sich keinesfalls nur gegen laute Flugzeuge, sondern sie 
regelt abschliessend, mit welchen vier Massnahmen Aughä
fen eingeschränkt werden dOrfen. 
Das grösste Problem stellt die Wochenendregel dar, weil sie 
während der Sperrzeiten aber SOddeutschland die Kapazität 
des Flughafens um 20 bis 25 Prozent reduziert und somit zu 
massiven chronischen Verspätungen mit entsprechenden 
Kostenfolgen fOr die Fluggesellschaften fOhrt. Dies trifft in 
erster linie die Swlss, welche rund 60 Prozent des gesam
ten Verkehrsaufkommens auf dem Flughafen ZOrich bewäl
tigt - und dies ausgerechnet in der heiklen Aufbauphase. 
Der Vertrag diskriminiert aber auch die schweizerische 
Flughafenanwohnerschaft; diese trägt nämlich schon heute 
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96 Prozent der gesamten Lärmbelastung durch den Flugha
fen ZOrlch. Der Schutzanspruch der sOddeutschen Bevölke
rung Ist weltweit einzigartig und wesentlich höher als auf 
Irgendeinem Flughafen In Deutschland oder In der Schweiz. 
Die Entlastung von relativ wenigen Menschen in SOd
deutschland fahrt zu einer massiven Mehrbelastung von 
Zehntausenden von Schweizerinnen und Schweizern. Diese 
Mehrbelastung unserer Bevölkerung wird von deutscher 
Seite mit dem Hinweis begrOndet, dass jedes Land zunächst 
einmal seine Lasten selber zu tragen habe. Diese Argumen
tation ist im internationalen Verkehr aber völlig absurd. Wie 
gedenkt denn Deutschland die grossen Lasten des von 
Deutschland verursachten Strassen- und Schienenverkehrs 
Im Transit durch die Schweiz zu tragen? Wenn wir von deut
scher Seite schon bezichtigt werden, wir wOrden die Lasten 
des Flugverkehrs exportieren, dann mOsste fairerweise eine 
Gesamtbewertung der von der schweizerischen Bevölke
rung getragenen Lasten Im Transitverkehr auf der Strasse, in 
der Luft und auf der Schiene vorgenommen werden. 
Zur Flugsicherung Ist anzumerken, dass die Drohung, Im 
Falle einer Ablehnung des Vertrages Skyguide die Flugsi
cherung Ober SOddeutschland zu entziehen, nun aber völlig 
Im Gegensatz zu den Bestrebungen von EU und Eurocontrol 
steht, die Zuständigkeiten der Flugsicherung nach betrieb
lich sinnvollen Kriterien statt aufgrund der Landesgrenzen zu 
organisieren. Aber selbst wenn diese Drohung wahr ge
macht werden sollte, könnten - und das erklären mir die 
Spezialisten von Skygulde - nach einer Übergangszeit die 
heutigen Kapazitäten wieder erreicht werden; die Sicherheit, 
Herr Kollege Frey, bliebe auf jeden Fall geWährleistet. 
Noch etwas zum Argument der Ratslinken, Frau Fehr Jac
queline, dass die Ablehnung des Staatsvertrages eine High
Rlsk-Strategie sei oder Ins Fiasko fOhren wOrde: Es trim zu, 
dass Nichteintreten gewisse Risiken birgt; es ist aber eine 
totale illusion zu meinen, dass die Genehmigung dieses Ver
trages keine Risiken berge. Im Gegenteil: Wegen der Signal
wirkung dieses Vertrages könnten plötzlich ähnliche 
Begehren far die Flughäfen Basel, Genf, Lugano und Alten
rhein gestellt werden. Mit welchen Argumenten wOrden Sie 
der schweizerischen Bevölkerung die Sonderrechte verweh
ren, welche Sie mit diesem Staatsvertrag der sOddeutschen 
Bevölkerung zubilligen? 
Abschllessend möchte ich an die Adresse unserer deut
schen Nachbarn deutlich machen, dass dieser Konflikt aus 
meiner Sicht freundnachbarlich, sachlich richtig und fair ge
löst werden muss. FOr die Verbesserung der Lärmsituation 
In Deutschland gibt es noch einiges an unausgeschöpftem 
Verbesserungs potenzial. Dieses Potenzial muss realisiert 
werden. Dieser Vertrag Ist dazu nicht tauglich. 
Wie Herr Vollmer bitte ich Sie daher dringend: Springen Sie 
Ober Ihren Schatten I - Ich bitte Sie, treten Sie nicht auf die
ses Geschäft einl 

Fehr Hans-JOrg (S, SH): Herr Kurrus, ich hätte eine Frage 
zu Ihrer Behauptung, dass der Staatsvertrag mit einer we
sentlich stärkeren Lärmbelastung fOr die ZOrcher Bevöl
kerung verbunden wäre. Nach den Lärmprognosen vom 
März dieses Jahres sieht das so aus: Wenn das heutige 
Regime fortgefOhrt wOrde, wären 39 000 Menschen In einer 
Situation Ober dem Lärmimmissionsgrenzwert. Wenn die 
beiden mit dem Staatsvertrag vereinbarten Betriebsvarian
ten «Orange» und «Violett» elngefOhrt wOrden, dann wären 
es bel der einen Variante nur noch 24 000 und bel der ande
ren nur noch 26 000 Menschen, also wesentlich weniger, die 
Lärm Ober dem Immissionsgrenzwert erdulden mOssten. 
Sind Sie mit diesen von Unique erstellten Lärmprognosen 
einverstanden? 

Kurrus Paul (R, BL): Herr Kollege Fehr, ich bin sehr froh, 
dass Sie mir diese Frage stellen, denn sie gibt mir Gelegen
heit, diesen Irrtum aufzuklären. Hier werden wirklich Apfel 
mit Birnen verglichen. Im einen Fall werden die Lärmbelas
tungen der heutigen Regelung, d. h. mit einer Nachtruhe 
zwischen 0.30 Uhr und 5.30 Uhr, mit der neuen Regelung, 
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wie sie der Regierungsrat von ZOrich vorsieht, d. h. eine 
Nachtruhe von 23 Uhr bis 6 Uhr, verglichen. Das Ist natOrlich 
Oberhaupt nicht zulässig. Es Ist eine völlige illusion zu mei
nen, dass man mit einer geographischen Konzentration des 
Flugverkehrs auf ein weniger grosses, dicht besiedeltes Ge
biet weniger Leute belasten könnte. Das mOsste man mir 
noch erklären. Das ist fOr mich einfach nicht nachvollziehbar. 
Ich habe Ihnen die Erklärung dafar gegeben. 

de Dardei Jean-Nils (S, GE): Un des arguments souleve 
contre la ratification de cet accord est que celui-cl pourralt 
constituer un precedent dangereux pour les autres aero
ports de Suisse, notamment pour ceux de Geneve et de 
Bäle. J'al constate que cette inquietude n'etait pas partagee 
en tout cas par le Conseil d'Etat genevois et cela a ete ex
prime lors d'un recent entretien entre le Conseil d'Etat gene
vols et les parlementalres federaux de ce canton. 11 existe en 
effet un traM entre la France et la Suisse apropos de I'aero
port de Geneve et ce traite n'est remis en questlon d'aucune 
manlere par la partie franc;alse. A cela s'ajoute que I'aero
port de Geneve est aussl un aeroport franyals et que les Ii
gnes Interieures franyalses y atterrlssent et y decollent sur 
territoire franc;ais. C'est une situation qui facllite evldemment 
la collaboration approfondie entre Suisses et Franc;ais en re
lation avec I'aeroport de Cointrln. 
A Bäle, la situation est tres analogue. Au demeurant, c'est 
surtout une non-ratificatlon de I'accord qul est preoccupante 
pour les aeroports de Geneve et de Bäle puisque la non
ratification provoqueralt une substantielle augmentation des 
taxes d'atterrissage et donc une remise en cause de la com
petitlvite de tous les aeroports de Suisse. 
Le debat d'aujourd'hul demontre surtout I'incroyable volonte 
domlnatrice de la place economlque zurichoise et sa pro
pension a faire prendre tous les risques par les autres, qu'i1 
s'agissent des pouvoirs publics ou de la population. Tout 
partlculierement, cette place economique est deja decidee a 
solliciter avec beaucoup d'insistance un droit d'exception au 
prejudice de la population zurichoise si une ordonnance de
valt ätre edictee de maniere unilaterale par l'Allemagne, ce 
qui serait automatlque en cas de non-ratification de I'accord 
par la Sulsse. 
Ce drolt d'exceptlon est donc programme au detriment de la 
population zurichoise s'i1 n'y a pas ratiflcatlon. J'almerais ex
prlmer icl notre solidarite avec la population zurichoise, et 
plus particullerement avec les resldents sltues a I'ouest, au 
nord et a I'est de I'aeroport de Kloten. Ces habitants sont 
aujourd'hul discrimines parce qu'lIs subissent la plus grande 
partie des nulsances sur le plan du bruit et de la pollution de 
I'air causees par I'exploitation aerienne. Inversement, les 
personnes aisees de la «GoldkOste» sont largement epar
gnees. Le bruit et la pollution sont donc repartls selon un cri
tere de classes sociales qui menage les residents de luxe et 
pejore la situation des locataires et des petits proprletalres. 
L.:accord avec I' Allemagne prevoit une interdiction de vol sur 
le territoire allemand de 22 heures a 6 heures pendant la se
maine, et entre 20 heures et 9 heures pendant le week-end 
et les jours terles. Par ailleurs, cet accord se fonde sur le 
nombre de mouvements, et non sur la mesure - constam
ment conteste, surtout par les organisations rlveralnes des 
aeroports - de I'intensite du bruit. Ce sont la d'excellents 
elements Inclus dans cet accord. 11 s'agit d'un veritable mo
dele qul devrait ätre appllque dans toute la Sulsse en faveur 
de notre propre population. 
C'est la une raison supplementalre pour entrer en matiere 
sur le projet et pour autorlser le Conseil federal a ratifier cet 
accord. 

Imhof Rudolf (C, BL): Nebst den klaren Aussagen von Nut
zern und Betreibern, von Kantonen und Bevölkerung gibt es 
fOr die Mehrheit der CVP-Fraktlon drei weitere wichtige 
GrOnde fOr das Nein. Die meisten von uns haben sich fOr die 
bilateralen Abkommen eingesetzt. Wir wussten, dass uns 
das Landverkehrsabkommen einige, fOr viele unter uns viel 
zu starke Nachteile bringen wOrde. Wir argumentierten da-
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mals, dass wir bel den Obrlgen Abkommen wesentliche Er
leichterungen und namentlich beim Flugverkehrsabkommen 
eine optimale Vertragsbasis bekommen wOrden. 
Sie können täglich erfahren, wie sich das Landverkehrsab
kommen auf unser Land auswirkt. Wir haben den Verkehr tar 
cc40-Tönner» freigegeben, wir ertragen die Verkehrslast -
murrend und knurrend -, aber wir erfOllen den Vertrag. Wir 
verlangen also nichts anderes, als dass auch die anderen 
Abkommen erfOllt werden. Wenn nicht, so fragen Sie die Ur
ner und Tesslner, die den Lärm und den Gestank auf der 
Gotthard-Transltstrecke ertragen mOssen - was notabene 
auch wesentlich von deutschen cc40-Tönnern» verursacht 
wird -, fragen Sie, was sie dazu sagen, wenn von Deutsch
land nun einseitig der Versuch gemacht wird, die eigene Be
völkerung vom Fluglärm auszunehmen. Ich denke, dass die 
Vertragsbestimmungen tar die deutsche Seite nicht dazu da 
sind, die sOddeutsche Bevölkerung nur vom Lärm zu schOt
zen, sondern sie verschaffen dieser Bevölkerung ganz ein
deutig Sonderprivilegien. 
Ich schlage nicht vor, Gleiches mit Gleichem zu vergelten 
und nun Restriktionen im Landverkehr anzudrohen. Daraber 
sprechen und diese Tatsachen erwähnen, das dOrfen wir 
aber sicher. So gesehen wäre es absurd, wenn wir beim 
Luftverkehr unsere guten Positionen aufgeben wOrden. 
Trotzdem sind viele von Ihnen bereit, die Vorteile des Luft
verkehrsabkommens durch diesen Staatsvertrag mit einem 
der EU-Länder aufs Spiel zu setzen. 
Wenn die Betarworter nicht mOde werden zu erwähnen, 
dass ein Passus Im Vertrag steht, der garantiert, dass das 
Abkommen an die EU-Richtlinien angepasst werden kann, 
dann sind sie gelinde gesagt naiv, denn das Gegenteil wird 
der Fall sein. Die EU-Kommission wird sich hOten, diesen 
Staatsvertrag zu Oberprafen. Sie hätte mit einigen Schwie
rigkeiten zu rechnen, wOrde es sich doch bel diesem Vertrag 
um ein Abkommen handeln, das zwei souveräne Staaten 
miteinander ausgehandelt und zwei Parlamente genehmigt 
haben. Was denken Sie, warum soll sich die EU-Kommis
sion da einmischen? 
Etwas dOrfen wir aber auch nicht vergessen. Wir haben nicht 
nur den Flughafen ZOrich. Wenn wir den Vertrag ratifizieren, 
schaffen wir tar die Obrlgen Schweizer Flughäfen ein Präju
diz. Unsere Flughäfen befinden sich alle In Grenznähe; ihre 
Lage mOsste als Erstes Oberdacht werden. Aber auch in 
Deutschland wOrde dieser Vertrag zu neuen Überlegungen 
tahren. Warum soll In Frankfurt und MOnchen und in allen 
kleineren Flughäfen Deutschlands nicht gelten, was zwi
schen der Schweiz und Deutschland ausgehandelt wurde? 
Die deutschen Behörden werden es sich gut Oberlegen mOs
sen, ob sie vor diesem Hintergrund eine einseitige Verord
nung riskieren wollen. 
Ich bitte Sie, auch den Antrag Frey Claude abzulehnen. Wir 
mOssen jetzt Ja oder Nein sagen. Neue Grande fOr eine Ver
schiebung des Geschäftes gibt es nicht. Bitte ratifizieren Sie 
diesen Vertrag nicht. 

Maurer Ueli (V, ZH): Ich bitte Sie Insbesondere aus drei 
Granden, nicht auf diesen Vertrag einzutreten: 
1. Zu den Partnern, die hier betroffen sind: Wir haben auf 
der einen Seite die Swiss, die Unique und den Kanton ZO
rich. Diese drei sind direkt betroffen. Alle drei sind aufgrund 
eingehender Gutachten zum Schluss gekommen, dass sie 
diesem Vertrag so nicht zustimmen können. Alle drei Partner 
haben eine Risikoanalyse gemacht und sind zum Schluss 
gekommen, dass sie das allfällige Risiko bei einer Ableh
nung tragen können. Diese drei Partner sind direkt betroffen. 
Auf der anderen Seite Ist es der Bund. Wir kommen nicht 
darum herum, festzustellen, dass der Bund hoffnungslos in 
den InteressenkonflIkt verwickelt Ist: Er Ist Haupteigner der 
Swiss und mOsste eigentlich Nein zum Staatsvertrag sagen. 
Er ist der Einzige, der Im Verwa/tungsrat tar diesen Staats
vertrag gestimmt hat. Er ist Aufsichtsbehörde; er hat fOr die 
Sicherheit des Flughafens zu sorgen, und diese Sicherheit 
kann kaum gewährleistet werden, wenn wir dem Vertrag so 
zustimmen. 

Weshalb sagt der Bundesrat Ja zum Staatsvertrag? Ich bin 
nicht darauf gekommen, aber als ich die bundesrätliche Bot
schaft noch einmal gelesen habe, habe ich gesehen, dass 
daraus eine unglaubliche UnterwOrfigkeit hervordringt. Es Ist 
eine Botschaft ohne Selbstvertrauen. Dass wir in der ersten 
Sessionswoche mit einem - Ich wOrde sagen - Drohbrief 
aus dem Eidgenössischen Departement tar Umwelt, Ver
kehr, Energie und Kommunikation beglOckt worden sind, 
entspricht offenbar auch dieser Mentalität. Ich habe viel zu 
diesem Staatsvertrag gelesen, aber Ich habe keinen besse
ren Vertreter tar die deutschen Anliegen gefunden als Herrn 
Bundesrat Leuenberger. 
2. Dieser Staatsvertrag diskriminiert unser Land, er diskrimi
niert unseren Flughafen im Vergleich zu dem, was In 
Deutschland Oblich ist. Er ist meiner Meinung nach nicht ver
einbar mit dem bilateralen Abkommen zwischen der 
Schweiz und der EU, das jetzt in Kraft Ist. Er Ist nicht verein
bar mit den neuen EU-Richtlinien und kann daher - weil er 
unser Land diskriminiert - nicht akzeptiert werden. Er scham 
auch ein gefährliches Präjudiz tar andere Flughäfen und tar 
spätere internationale Verhandlungen. Wenn wir jetzt dazu 
Ja sagen - wir erleben das jetzt mit dem Anwalt Ed Fagan 
aus den USA -, dann wächst die Lust, aus diesem Land 
noch Zusätzliches herauszuholen. Es geht also auch grund
sätzlich darum, sich International zur Wehr zu setzen. 
3. Zur Risikoanalyse: Wenn wir diesen Vertrag ablehnen, 
dann kann es zu einer einseitigen Verordnung kommen, die 
eingeklagt werden kann. Ich glaUbe kaum, dass ein Ge
richt - selbst im schlimmsten Fall - unter die Voraussetzun
gen gehen könnte, die in diesem Staatsvertrag geregelt wor
den sind. Diese Risikoanalyse, meine ich, haben auch die 
anderen Partner gemacht. Das Risiko ist damit abschätzbar; 
die Chance, zu einem besseren Abschluss zu kommen, be
trachte ich als gut. Ich meine daher, dass dieser Staatsver
trag abzulehnen Ist. Ich glaube, Herr Bundesrat, dass Sie 
diese Suppe, die Sie sich eingebrockt haben, selbst auslöf
feln mOssen und nicht uns vorsetzen können. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Herr Maurer, Sie haben als 
dritten Punkt Ihrer Austahrungen eine Risikoanalyse ange
sprochen. Da haben Sie gesagt, Sie könnten sich nicht vor
stellen, dass ein Gericht In seinem Entscheid dann unter das 
gehen wOrde, also härter entscheiden wOrde als das, was 
jetzt der Staatsvertrag vorsieht. Ist Ihnen bei dieser Aussage 
bewusst, dass ein Gericht gar nicht den Staatsvertrag als 
solchen beurteilen oder die Rahmenbedingungen festsetzen 
wird, sondern dass das Gericht, wenn es von Unlque oder 
von Swiss angerufen wOrde im Falle, dass eben eine ent
sprechende einseitige Verordnung erlassen wOrde, nur beur
teilen kann, ob die erlassene Verordnung rechtens sei oder 
nicht? Ist Ihnen wirklich bewusst, dass das Gericht die Ver
ordnung selbst nicht korrigieren könnte? 

Maurer Uell (V, ZH): Das Ist mir bewusst. Ich glaube aber 
auch, dass Deutschland - wenn die deutsche Regierung 
glaubwOrdig sein will - nicht eine Verordnung erlassen kann, 
die unter den Normen liegt, die der Staatsvertrag beinhaltet. 
Das wOrde international meiner Meinung nach als WillkOr 
ausgelegt, und das kann sich auch Deutschland gegenOber 
der Schweiz nicht leisten. 

Genner Ruth (G, ZH): Das Resultat der heutigen Debatte 
wird Ober den Köpfen der Bevölkerung in der Flughafenre
glon wahrnehmbar sein, wahrnehmbar in der Form einzelner 
Flugzeuge. Ich habe ein aufblasbares Flugzeug In den Saal 
mitgebracht, das an der Demonstration vom 2. Juni 2002 
von der ZOrcher Bevölkerung Im ZOrcher Unterland getragen 
wurde. Auf diesem Flugzeug steht: ccLeisalr ist Weisair.» 
Die Gemeinden, die vertreten sind und die hier fOr diesen 
staatsvertrag eintreten, weil sie eine leisere Umgebung wol
len, sind die Gemeinden des Ostens, Nordens und Westens 
des Flughafengebietes. Die Gemeinden des SOdens haben 
uns mit Mails und Postkarten eingedeckt, weil sie hoffen, 
ihre Lebensqualität ohne Irgendwelche Flugzeuge sichern 
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zu können. Es gibt aber einen grossen Teil der Bevölkerung 
rund um den ZOrcher Flughafen, der vom Flughafenlärm 
massiv betroffen und dessen Lebensqualität durch diesen 
Flugverkehr massiv eingeschränkt Ist. 
Das Ist der Grund dafOr, warum wir GrOnen fOr eine Flugha
fenpolitik mit Horizont, mit Mass, plädieren. 
Zum einen das Mass der Zahl der Flugzeuge: Wir wollen 
eine Begrenzung der Flugbewegungen auf jährlich 300 000 
Bewegungen festgeschrieben wissen. Klar ist auch, dass wir 
die Einhaltung der Lärmschutzverordnung wollen; das Ist 
das zweite Mass. Qas dritte Mass, das es einzuhalten gilt, ist 
der Zeitpunkt der UberflOge. Wir wollen einen Drittel des Ta
ges in Form einer Nachtruhepause von 22 Uhr bis 6 Uhr fOr 
die Bevölkerung haben. Damit die Menschen Ruhe haben, 
schlafen können und ihre Gesundheit erhalten. Es ist 
scheinheilig, am Morgen eine Gesundheitsdebatte zu fahren 
und dann am selben Abend gegen die Gesundheit der Be
völkerung zu entscheiden. 
Die Ausgewogenheit - zwei Drittel des Tages fOr den Betrieb 
des Flughafens und ein Drittel fOr die Bevölkerung - ist aus 
unserer Sicht eine AusgewogenheIt, die die Akzeptanz des 
Flughafens In der Bevölkerung Oberhaupt erst schafft. Inte
ressanterwelse hat der ZOrcher Regierungsrat im Jahre 2000 
in einem Regierungsratsbeschluss geschrieben, dass die 
Flughafenpolitik so ausgestaltet sei, dass der Mensch Im 
Zentrum stehe. Ich muss Ihnen sagen, dass dies leere 
Worte sind; es sind vonselten der ZOrcher Regierung noch 
keine Taten gefolgt. Die ZOrcher Regierung hat sich nämlich 
erstens fOr hohe Lärmgrenzwerte eingesetzt, also gegen die 
Bevölkerung, und sie hat sich jetzt zweitens gegen den 
Staatsvertrag eingesetzt. Sie läuft damit ein sehr grosses Ri
siko, der Bevölkerung mehr Lärm zu verschaffen. Deshalb 
hat der ZOrcher Regierungsrat In dieser Sache jegliche 
GlaubwOrdigkelt verloren. 
Herr Kurrus, wir setzen uns nicht fOr einen besseren Luft
fahrtstandort ein, sondern wir setzen uns fOr einen Le
bensort Grossraum ZOrich ein, dessen Lebensqualität so Ist, 
dass dort auch gearbeitet werden kann und dass wir dort gut 
leben können, dass wir nicht krank werden. 
Ich möchte Sie bitten, diesem Staatsvertrag zuzustimmen, 
Verantwortung zu zeigen und auch aus gesundheitlichen 
GrOnden hier ein klares Ja beizubringen. 

Binder Max 0/, ZH): Frau Genner, Sie haben jetzt die be
troffene Bevölkerung Im Kanton Zarich angesprochen. Es 
gibt auch noch die Standortgemeinde Kloten. Sie ist ja fast 
rund um den Flughafen gelegen und vom Fluglärm zur 
Hauptsache betroffen. Kloten hat sich aber ganz eindeutig 
gegen diesen Staatsvertrag ausgesprochen. Können Sie mir 
sagen, weshalb? 

Genner Ruth (G, ZH): Die ZOrcher Bevölkerung hat sich ja 
schon verschiedentlich in Volksabstimmungen zum Flugha
fen äussern massen, und es ging Immer nach dem Prinzip 
von Zuckerbrot und Peitsche. Genau so geht es auch jetzt 
wieder. Es wird gesagt: Wehe, wenn ihr nicht zustimmt, 
wehe, wenn ihr nicht fOr den Flughafen seid; dann werdet ihr 
keine Arbeitsplätze mehr haben. Man hat unter diesem 
Druck der Bevölkerung gesagt: Wehe, wenn ihr euch jetzt 
nicht so verhaltet, wie wir das wollen, dann können wir nicht 
weitermachen, weiterinvestieren. Es war gen au Herr Binder, 
der einmal in einer Sitzung der KVF sagte, es sei die ZOr
cher Bevölkerung selber gewesen, die mit Abstimmungen 
den Flughafen ccgepusht» habe. Das ist genau das, was ich 
hier In Abrede stellen will: Die ZOrcher Bevölkerung will ei
nen massvollen Flughafen; sie will keinen Mega-Hub, der 
Ihre LebensqualItät vermindert. 

Theller Georges (R, LU): Es Ist eine Tatsache, dass In Ar
tikel 4 AnflOge und nicht Lärmbelastungen massgebend 
sind. Das ist einer der Hauptfehler in diesem Vertrag; es 
wurde bereits gesagt. Ebenso störend ist, dass die Ein
schränkungen an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen 
sehr einschneidend sind. Beldes fOhrt zur Diskriminierung 
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der Schweiz. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt: 
Diese Diskriminierung soll stattfinden, obwohl In den bilate
ralen Verträgen gerade dieses Gebot der Nichtdiskriminie
rung einen sehr hohen Stellenwert hat. Wenn die Deutschen 
fOr ZOrich eine Sonderlösung wollen, welche von der sonst 
bei deutschen Flughäfen geltenden Regelung abweicht, 
massen wir uns auch eine Sonderregelung fOr Deutschland 
beim alpenquerenden Verkehr Oberlegen. Entweder gilt Im 
Landverkehr und Im Luftverkehr das Gebot der Nichtdiskri
minierung, oder es gilt In beiden Bereichen eben nicht. Das 
ist konsequent. 
Geradezu grotesk scheint mir der Artikel 8 zu sein. Nach Ar
tikel 8 sollen wir im sOddeutschen Raum den Fluglärm mes
sen und diese Messungen auch noch bezahlen. Wieso 
massen wir Lärmmessungen bezahlen, wenn die Flugbewe
gungen massgebend sind? Das könnte man doch einfacher 
haben. 
Bedenklich Ist fOr mich auch der Artikel 16, ccVorläuflge An
wendung». Ab dem 27. Oktober 2002 sollen diese Feier
tagsrestriktionen In Kraft treten, ohne dass wir den Vertrag 
verabschiedet haben. Da richte Ich mich an Herrn Frey 
Claude: Es Ist natOrllch wichtig, dass wir hier und heute vor
wärts machen und die Vorlage dem ständerat so rasch wie 
möglich zuleiten. Es wird In diesem Saal vor allem von linker 
Seite viel von den Risiken gesprochen. Das kommt mir so 
vor, wie wenn ein Unternehmer, der ein Leben lang keine Ri
siken eingegangen ist, am Schluss verwundert feststellt, 
dass er nie Erfolg gehabt hat. Aber man muss doch auch 
realistisch von den Chancen sprechen; es liegen auch 
Chancen darin, wenn wir den Vertrag nicht unterzeichnen. 
Eine dieser Chancen besteht doch darin, dass wir diese we
sentlichen Eckpunkte durch die EU-Gremien OberprOfen las
sen können. 
Da sind völkerrechtliche Aspekte drin, da sind aber auch die 
EU-Richtlinien selber drin, die es zu berOcksichtigen gilt. Es 
kann doch nicht sein, dass einseitige Restriktionen gegen 
ein Land auch noch geschOtzt werden, und es kann auch 
nicht sein, dass die Lärmbelastung nicht als Basis fOr Be
schränkungen herhalten soll, im Gegensatz zu den Richtli
nien. 
Es sind aber zwei weitere Tatsachen festzustellen. Über 
dem sOddeutschen Raum fliegen die Flugzeuge auf einer 
minimalen Höhe von 800 Metern. Alle Lärmgrenzwerte so
wohl nach schweizerischem Gesetz wie nach deutschem 
Gesetz werden eingehalten. Die Lärmbelastung im sOddeut
schen Raum ist verschwindend klein Im Vergleich zu jener in 
der Schweiz. 
Wir haben aber diese Chance nur, Herr Bundesrat, wenn wir 
den Vertrag nicht unterzeichnen. Wenn wir nun freiwillig zu
stimmen, dann geben wir diese Chance natOrllch weg. Man 
muss sich Im Klaren sein, dass letztendlich das Ganze na
tarlich ein Wirtschaftskrieg zwischen dem Hub ZOrich und 
dem Hub Manchen ist. 
Es ist mir klar, wenn Frau Genner hier mit ihren kleinen 
ccSpielflOgerli» in den Saal kommt, dass sie diesen Hub In 
Zarich natOrlich nicht will. Dass sie lieber den Deutschen hilft 
und gegen die Wirtschaft antritt, das scheint mir ja klar zu 
sein. Sie demonstrieren das ja auch wunderbar, obwohl das 
eigentlich in diesem Saal nicht Obllch ist. 
Nicht ratifizieren, Herr Bundesrat, heisst fOr mich aber nicht, 
dass wir keinen Vertrag wollen; ich sage das in aller Deut
lichkeit. Aber wir wollen nicht einen schlechten Vertrag, und 
wir wollen nicht einen diskriminierenden Vertrag. 
Herr Vollmer hat das Ganze dann noch auf die Ebene der 
Parteipolitik heruntergespielt. Ich meine, das sei ein schlech
ter Stil. Wir Freisinnigen haben schon sehr oft bewiesen, 
dass wir Verkehrslösungen, die vernOnftig sind, unterstat
zen, aus welcher Ecke sie auch Immer kommen. Aber wir 
sind nicht bereit, diesen Vertrag zu akzeptieren. 
Ich bitte Sie auch, den ROckwelsungsantrag Frey Claude -
Claude Frey ist ein guter Freund von mir - abzulehnen. Er 
hat eine gute Show abgezogen, aber den Nebel, von dem er 
behauptet hat, wir steckten drin, hat er gleich selber produ
ziert. Alle Fragen, Herr Frey, die Sie gestellt haben, sind In 
der KVF längst beantwortet worden. Sie sind In der APK, 
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waren leider nicht dabei, aber Ich gebe Ihnen alle Protokolle, 
dann können Sie alles in aller Ruhe durchlesen, und dann 
können Sie den Antrag auch zurückziehen. Wenn das nicht 
erfolgt, bitte Ich Sie um Ablehnung des Antrages. 

Hämmerle Andrea (S, GR): Wir haben die Wahl: auf der ei
nen Seite Rechtssicherheit, klare Zahlen, einhaltbare Fris
ten; auf der anderen Seite Rechtsunsicherheit, Glauben, 
Hoffen, Spekulieren. Als politisch Verantwortlicher wähle ich 
klar die erste Option. «Nein» heisst tatsächlich Spekulieren. 
Ich nenne ein paar Spekulationen, die heute schon mehr
mals genannt wurden: Die Deutschen können doch nicht 
eine einseitige Verordnung gegen uns erlassen; die EU wird 
doch der kleinen Schweiz gegen das grosse Deutschland zu 
Hilfe eilen; wir Schweizer, wir Zürcher vor allem, dürfen doch 
so «weiterwursteln», wie wir uns das bisher gewohnt waren; 
oder: der Flughafen muss doch ungebremst so weiterwach
sen können, wie einst die Swlssalr bis zum bitteren Ende ge
wachsen ist. 
Tatsächlich haben aber die Neinsager noch In keiner Kom
mission, In keinem Hearing den Weg klar aufgezeigt, den sie 
im Falle eines Nelns zu diesem Staatsvertrag gehen wollen. 
Sie haben ihn weder rechtlich noch tatsächlich aufgezeigt. 
Die einen sprechen von Nachverhandeln - dabei weiss jede 
und jeder in diesem Saal, dass die Deutschen nicht nachver
handeln wollen und nicht nachverhandeln werden. Die Deut
schen haben das deutlich, überdeutlich gemacht. Die 
anderen wollen prozessieren, in Deutschland oder gar in der 
Europäischen Union. Ich freue mich auf diesen Prozess, in 
dem sich die SVP auf die fremden Richter in Brüssel abstüt
zenwIll. 
Tatsächlich spricht aber alle politische Logik dafür, dass das 
Nein zu einem Crash führt - für die Unique, für die Swiss 
und für die betroffene Bevölkerung. Es Ist auch kein Zufall, 
dass die Schutzverbände den Staatsvertrag annehmen wol
len. Wenn der Crash dann da ist, soll es wohl wieder die Po
litik richten. Ich kann Ihnen aber jetzt schon sagen: Was 
nicht infrage kommen kann, ist, dass wir dann hier zu Not
recht oder zu sonstigen abgekürzten Verfahren auf Druck 
und zugunsten des Flughafens, aber zulasten der Bevölke
rung Hand bieten. 
Machen wir uns doch nichts vor: Deutschland wird etwas un
ternehmen, wird die Flugsicherung zurücknehmen, wird In 
einer Verordnung Eckwerte zu Flugbewegungen und Fristen 
festlegen. 
Ein Internationales Abkommen eignet sich schlecht für in
nenpolitische Machtspiele. Wenn der Bundesrat, das Bazi, 
die SP oder sonst wer bestraft werden sollen, dann machen 
Sie das anderswo als über den Umweg eines Staatsvertra
ges! Das Risiko, das Sie dieSbezüglich eingehen, ist zu 
hoch. Ich bitte Sie, Vernunft walten zu lassen. Mit unserem 
grössten und wichtigsten Nachbarn ist es wahrscheinlich ge
scheiter, Verträge abzuschliessen, als Prozesse zu führen. 
Die Verantwortung für ein Nein tragen Sie, und für die Kon
sequenzen eines Neins tragen Sie die Verantwortung, 
ebenso wie für den Weg, den Sie gehen wollen. 
Ich bitte Sie deshalb, mit kühlem Kopf abzuwägen und noch
mals zu überlegen, bevor Sie die Knöpfe der Abstimmungs
anlage drücken. Ein Ja ist sicher! 

Zapfl Rosmarle (C, ZH): In einer ganz kurzen persönlichen 
Erklärung möchte ich Sie darauf hinweisen, dass diese 
ganze Post, die ich und viele meiner KOlleginnen und Kolle
gen bekommen haben, aus meiner Region, der Region Dü
bendorf, stammt. Ich möchte Sie bitten, diese Anliegen ernst 
zu nehmen, damit diese Leute nicht noch stärker vom Flug
verkehr betroffen werden, und diesen Vertrag, wie er heute 
vorliegt, abzulehnen. 

Bezzola Durl (R, GR), für die Kommission: Erlauben Sie mir 
zuerst eine Frage: Frau Präsidentin, Sie haben heute Nach
mittag einige Male mit Recht auf die Redezeitbeschränkung 
hingewiesen. Meine Frage: Wie gross darf ein Gegenstand 
sein, ein Spielzeug, das In den Ratssaal hineingebracht 
wird? Gibt es da gewisse Bedingungen? 

Ich möchte nicht auf alle Voten eingehen, aber ein Votum 
möchte ich doch aufnehmen, nämlich dasjenige von Frau 
Genner. Sie hat das Landverkehrsabkommen und das 
Nachtfahrverbot für Lastwagen angesprochen. Ich möchte 
Frau Genner daran erinnern - das möchte ich hier In aller 
Deutlichkeit erwähnen, auch als Kommissionssprecher -, 
dass wir Gütertransporte durch die Schweiz auf der Schiene 
ausführen und dass wir alle mehr Gütertransporte auf die 
Schiene verlagern möchten. Diese finden meistens in der 
Nacht statt, zum Teil mit altem ausländischem Rollmaterial. 
Sie erinnern sich, Frau Genner, dass wir in der Kommission 
über Lärmschutzmassnahmen im Schienenverkehr gespro
chen haben. Das Problem beispielsweise der Gemeinde 
Rupperswillässt grüssen. 
Zunächst zum Staatsvertrag: Die Kommission hat dieses 
Geschäft sehr sorgfältig und vertieft behandelt. Die Kommis
sionsmehrheit Ist der Meinung, dass man diesem Vertrag 
nicht zustimmen kann. Ich möchte nur drei Hauptgründe In 
Erinnerung rufen: 
1. Die Schweiz ist seit dem 1. Juni 2002 im Luftverkehr ein 
EU-Land und muss gleich behandelt werden wie die übrigen 
EU-Länder. 
2. Wir haben zur nationalen Airline In diesem Raum Ja ge
sagt. Jede Alrline hat einen Heimflughafen, und der Heim
flughafen von Swiss ist Zürich-Kloten. Wir müssen dafür 
sorgen, dass die Swlss auf dem Markt die gleichen Bedin
gungen wie ihre Mitbewerber hat. 
3. Alle Dlrektbetroffenen - Kanton Zürich, Swiss und 
Unique - sagen Nein zum Staatsvertrag. Da können wir 
doch nicht hingehen und Ja sagen! 
Ich möchte nochmals auf die Rückweisungsanträge zu spre
chen kommen: Claude Frey hat mich zitiert und gesagt, dass 
die fehlenden Antworten auf die Fragen erst im Ständerat 
beantwortet werden sollen. Ich bin der Meinung und bin da
von überzeugt, dass bis zur Behandlung im Ständerat noch 
weitere Fragen auftauchen werden und dass sich auch der 
Ständerat damit befassen wird. Ich bin also der Meinung, 
dass nie alle Fragen beantwortet werden können; dafür ha
ben wir einen Zweitrat. 
Ich bitte Sie im Namen der Kommissionsmehrheit, auf das 
Geschäft nicht einzutreten und den Rückweisungsantrag 
Frey Claude abzulehnen und, wenn Eintreten beschlossen 
wird, dem Eventualantrag Föhn zuzustimmen. 

Polla Barbara (L, GE), pour la commlssion: Tres brieve
ment, quelques reponses, souligner quelques points au nom 
de la majorlte de la commlsslon. 
Comme M. Theiler I'a dit, nous ne sommes pas contre un 
contrat, mais nous voulons un mellleur contrat. Pour avoir un 
mellleur contrat, 11 faut dire non a celul-cl, c'est vraiment la 
voie la plus simple, la plus directe, voire la seule. C'est bien 
la raison pour laquelle la majorite de la commisslon vous re
commande de ne pas entrer en matiere sur le projet d'ar
räte. 
Au sein de la minorite, certains pensent vralment qu'on ne 
peut pas avoir mieux, mais la plupart, vous I'avez entendu, 
defendent en fait leur propre politique des transports qul 
n'est pas celle de la majorite de la commisslon. La majorit9 
de la commission - et la, j'aimerais insister encore une fois 
sur ce point et rassurer Mme Fehr Jacqueline - est parfaite
ment consclente de sa responsabilite et va voter responsa
ble et utile. 
En ce qul concerne la prise de position de la Commlsslon de 
politlque exterieure, vous avez entendu M. Cavalli qul nous a 
bien dit que la commission n'a pas examine les aspects 
techniques, qu'elle a pris une decislon politique. Mais iI s'agit 
d'arguments techniques qui nous amenent a proposer de ne 
pas ratifier cet accord, et les arguments techniques sont tres 
Importants. 
En ce qul concerne les questions posees dans la proposition 
Frey Claude de renvol a la commlsslon, je suggere en fait 
qu'iI vienne sieger a la Commlssion des transports et des 
telecommunications, iI aura alnsl ses reponses. Nous con
naissons le probleme de Skyguide, nous rejetons I'accord 

Bulletin offlclel de l'Assembl6e f~erale 



19. Juni 2002 1037 Nationalrat 02.027 

avec I' Allemagne en connalssance de ces problemes et 
nous reflechissons d'ailleurs deja ades solutions que vous 
n'avez pas evoquees, Monsieur Frey. 
La majorite de la commlsslon vous recommande donc de ne 
pas entrer en matiere sur le projet et de rejeter I'accord avec 
la täte, la raison et en toute connalssance de cause. 
Un point avec lequel, je pense, la majorite de la commission 
est parfaitement d'accord avec Mme Genner et certains des 
habitants zurlchois, c'est que .. leiser Ist weiser». C'est bien 
la raison pour laquelle nous voulons un autre accord, un 
accord qul tienne compte du niveau de bruit et non pas du 
nombre de vols. 
J'aimerais encore dire un mot sur la question de la dignite du 
Conseil federal. Dans le message, le Conseil federal souli
gne le fait que I' Allemagne se trouvalt en position de force 
parce qu'elle etait soutenue par les exlgences de ses depu
tes et de sa population. D'une certalne fagen, notre volonte 
de ne pas ratifier I'accord apporte un vrai soutien au Conseil 
federal pour une meilleure negociation. 11 va pouvoir aller 
dlre malntenant a l'Allemagne que ses deputes et sa popula
tion ne veulent pas de cet accord-Ia, malgre ses efforts. 
J'aimerals dire a M. Hämmerle que la majorite de la commis
sion s'est prononcee contre I'accord, et non pas contre un 
parti ou contre un conseiller federal. Voila qui ne serait cer
tes pas responsablel 
Pour terminer, ce que la majorite ne veut pas, et les mots ont 
ete dits et repetes, c'est un prejudice, c'est une discrimina
tlon de la Sulsse. Nous voulons donner un maximum de 
chances a la Suisse ou a la compagnie Swiss. Nous voulons 
que notre compagnle aerienne puisse continuer a se deve
lopper. 
Je termineral en disant, en reference a M. Binder qui a clte 
le .. Erlkönig» de Goethe, que ce que nous ne voulons vrai
ment pas, c'est qu'on puisse dire bientöt: .. 'Wer fliegt so spät 
durch Nacht und Wind?' Es gibt ja keine Flugzeuge mehr.» 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Zunächst stellt sich ja ein
mal die Frage: Wieso Oberhaupt ein Vertrag? Brauchen wir 
einen Vertrag, oder brauchen wir keinen? Hier möchte ich 
schon vorweg auf den Unterschied aufmerksam machen, 
dass die Kommissionsmehrheit ja auf das Geschäft nicht 
eintreten will. Wer auf das Geschäft nicht eintritt, sagt: Wir 
wollen Oberhaupt keinen Vertrag. Wer sagt, dieser Vertrag 
ist schlecht, wir wollen einen anderen Vertrag, der mOsste 
auf das Geschäft eintreten und den jetzt vorliegenden Ver
trag dann ablehnen. Dies möchte Ich am Anfang immerhin 
klargestellt haben. 
Brauchen wir einen Vertrag, oder brauchen wir keinen? Die 
Frage, was nach der Ablehnung des Vertrages durch das 
Parlament geschieht, Ist zugleich auch die Antwort. Die 
Folge einer Ablehnung des Vertrages wäre die, dass die 
Flugsicherung der Schweiz entzogen wOrde, dass eine ein
seitige Verordnung betreffend AnflOge aber deutschem Ge
biet mit einer angedrohten Übergangsfrist von einem Jahr 
statt wie ausgehandelt von 41 Monaten erfolgen wOrde, 
dass die Anfechtungsmöglichkeit vor deutschen Gerichten 
mit ungewissem Ausgang bestOckt wäre. Das wiederum be
deutet, dass die Verfahrensfristen far die Umstellung des 
Betriebes eventuell nicht einhaltbar sind - dies je nach der 
deutschen Massnahme, die wir ja jetzt noch nicht im Detail 
kennen; wir wissen nur, was angedroht ist. Es bliebe dann 
offen, wie vorgegangen werden mOsste. MOssten die Fristen 
abgekOrzt werden? MOssten aufschiebende Wirkungen ent
zogen werden, mOssten UmweltverträglichkeitsprOfungen 
far das neue Betriebsreglement allenfalls später durchge
fahrt werden? MOsste ein dringlicher Bundesbeschluss erfol
gen, mOssten die Auflage- und Anhörungsverfahren später 
durchgefahrt werden? Allein schon diese Fragen zeigen, 
dass eine Ablehnung dieses Vertrages oder das NIchteIntre
ten auf die Vorlage Unsicherheiten zur Folge hätten: Unsi
cherheit bezOglich der Rechtslage, Unsicherheit bezOglich 
des Betriebes des Flughafens Zarich, eine Unsicherheit far 
Unique, fOr Swiss, far die Anwohner und auch far die Behör
den. 
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Es sind vor allem diese Unsicherheiten, die den Bundesrat 
dazu gebracht haben, Oberhaupt einen Staatsvertrag abzu
schliessen. Ich bin froh, dass wir Ihnen diesen Staatsvertrag 
zur Behandlung unterbreiten können, selbst wenn Sie auf 
den Vertrag nicht eintreten, selbst wenn Sie Ihn ablehnen. 
Dies aus folgendem Grund: Warden wir Ihnen keinen sol
chen Vertrag unterbreiten, wären wir mit einseitigen Mass
nahmen aus Deutschland konfrontiert; und mOssten Unlque 
und Swlss in Deutschland vor Gericht treten, wOrde In die
sem Parlament natOrlich der Vorwurf an den Bundesrat laut, 
er habe nicht einmal eine politische Lösung gefunden und 
sei nicht einmal Imstande, einen Vertrag abzuschliessen. 
Deswegen bin ich froh, dass Sie Oberhaupt aber diese Vor
lage entscheiden können. 
Was ist der Inhalt dieses Staatsvertrages? 
Erster Punkt des Vertrages: Er begrenzt zunächst einmal die 
Zahl der Flugbewegungen, anstatt dass er die Lärmwerte 
zum Inhalt der Vereinbarung machen wOrde. Nun Ist hier kriti
siert worden, dass nicht eine Begrenzung der Rugbewegun
gen, sondern eine Lärmbegrenzung richtig wäre. Es wäre 
durchaus vernOnftig, auf die Lärmbegrenzung statt auf die 
Flugbewegungen abzustellen. Die Schweiz hat diese Forde
rung denn auch gestellt. Es Ist ja so, dass In unserer Lärm
schutzverordnung derselbe Weg begangen wird. Die Schweiz 
hat jedoch gegenaber Deutschland keinen Anspruch auf eine 
Lärmbegrenzung anstelle einer Bewegungsbegrenzung, und 
zwar deswegen nicht, weil wir keinen Grundanspruch haben, 
AnflOge aber Deutschland durchzufahren. 
Es gibt zudem durchaus auch Grande far eine Bewegungs
begrenzung. Sie liegen darin, dass Bewegungen gezählt 
werden können, einfach nachvollziehbar, messbar und poli
tisch verkaufbar sind. Zahlenmässig begrenzte Lärmspitzen 
sind zudem - das ist ein Argument - besser verkraftbar als 
ein dauernder Lärmteppich. Das ist auch die Argumentation, 
die wir landesintern von Schutzverbänden hören, die sagen: 
Ich habe lieber innerhalb einer Stunde einen lauten Anflug 
als einen ständigen Lärmteppich von leisen Flugzeugen. Ich 
sage nicht, dass Ich diese Auffassung teile, aber es gibt gute 
Grunde dafOr. Diese Grande wurden von Deutschland gel
tend gemacht, und da wir keinen Grundanspruch haben, 
AnflOge aber deutschem Gebiet durchzufahren, ist die Be
wegungsbegrenzung In den Vertrag gekommen. 
Zweiter Punkt des Vertrages: Es werden 100000 AnflOge 
pro Jahr aber deutschem Gebiet toleriert. Das sind zwei Drit
tel der jetzt durchgefOhrten AnflOge. 
Dritter Punkt des Vertrages ist die verlängerte Nachtruhe 
zwischen 22 Uhr und 6 Uhr. Diese Regelung ist bereits um
gesetzt. 
Vierter Punkt des Vertrages Ist die Wochenendregelung: 
Keine AnflOge an Samstagen, an Sonntagen und an Feierta
gen von 20 Uhr bis 9 Uhr. Diese Wochenendregelung soll 
auf den 27. Oktober 2002 vorgezogen werden~ 
FOnfter Punkt des Vertrages: Es gibt eine Ubergangsfrist 
von 41 Monaten, um das Ganze umzustellen. Damit hat die 
Schweiz Zeit, die Anpassung der Infrastrukturen vorzuneh
men, die technischen Installationen durchzufahren, die Um
weltverträglichkeltsprufungen fOr das neue Reglement vor
zunehmen, Auflageverfahren durchzufahren, Einsprachen 
zu behandeln usw. 
Sechster Punkt des Vertrages ist die weit gehende Ausnah
meregelung: Eine Ausnahmeregelung, die die Schweiz be
stimmen kann. Die Schweiz kann allel ne bestimmen, wann 
in Überschreitung der Kontingentierung von 100000 AnflO
gen wegen schlechten Wetters dennoch aber deutsches Ge
biet geflogen wird. Das Ist einer der HauptvorwOrfe, die Im 
Moment In Deutschland gegen diesen Vertrag gemacht wer
den, weil behauptet wird, die Schweiz werde extensiv von 
dieser Ausnahmeregelung Gebrauch machen. 
Siebter Punkt des Vertrages Ist die Flugsicherung aber sOd
deutschem Gebiet: Sie wird durch die Schweiz ausgefOhrt, 
und - was neu Ist - diese Flugsicherung, die durch die Sky
guide durchgefOhrt wird, wird ihr von Deutschland entgolten. 
Das war bis jetzt nicht der Fall. 
Nun wurde die Frage gestellt, ob dieser Staatsvertrag recht
mässig sei, ob er internationales Recht verletze. Es sind am 
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Anfang der Auseinandersetzungen vor allem das Chlcago
Abkommen und das Transitabkommen von Chicago Ins Feld 
geführt worden, um eine Verletzung von Internationalem 
Recht geltend zu machen. Das Ist heute etwas In den Hinter
grund getreten. 
Jenes Abkommen regelt den Transit und nicht die Anflüge. 
Was Ist der Unterschied zwischen Anflügen und Transit? Der 
Anflug beginnt, wenn die Luftstrasse verlassen wird. Beim 
Anflug über Süddeutschland wird die Luftstrasse verlassen. 
Verletzt der Vertrag EG-Recht? Das ist die zweite Frage, die 
sich stellt und die hier bejaht wurde. 
Zunächst einmal zum inhaltlichen Aspekt: Es wurde uns vor
geworfen, der Vertrag verletze den Geist der bilateralen Ab
kommen oder direkt die bilateralen Abkommen zwischen der 
Schweiz und der Europäischen Union. Es sagte niemand, 
welchen Teil des bilateralen Abkommens dieser Vertrag ver
letzen soll. Der Hauptteil des staatsvertrages betriffl die 
Flugsicherung, die von der Schweiz durchgeführt werden 
kann. Dazu gibt es nicht eine einzige Grundlage im bilatera
len Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen 
Union. 
Es wurde der Vorwurf gemacht, der Vertrag verletze EG
Recht, weil er eine Beschränkung des Marktzuganges be
deute. Das wäre dann der Fall, wenn der Zugang zum Flug
hafen Zürich eingeschränkt oder unverhältnismässig 
erschwert würde. Natürlich klärten wir diese Fragen ab. Die 
Fachstellen des Bundes sowie die von uns beauftragten 
Gutachter kommen zum Schluss, dass der Vertrag auch un
ter diesem Aspekt für die Schweiz vorteilhaft Ist. Auch sieht 
der Bundesrat keine rechtliche Grundlage, die es der 
Schweiz gestatten würde, deutschen Luftraum für An- und 
Abflüge nach eigenem Bedürfnis zu nutzen, ohne dass 
Deutschland etwas dagegen unternehmen könnte, dies vor 
allem deshalb nicht, weil es eben nicht um eine Zugangsbe
schränkung, sondern letztlich um eine Frage der Verteilung 
der An- und Abflüge geht. Der staatsvertrag beinhaltet des
halb keine solche Einschränkung, weil alle Flüge und auch 
alle Anflüge über Schweizer Gebiet geführt werden können. 
Der Kernpunkt Ist die Verhältnlsmässlgkelt. Die Verhältnis
mässigkeit wäre dann nicht gegeben, wenn, gestützt auf das 
neue Regime, zum Beispiel ein neuer Flughafen gebaut wer
den müsste. 
Die Beurteilung des Kriteriums Verhältnlsmässigkeit hängt 
von sehr vielen Gesichtspunkten ab, unter anderem auch 
von der Vorgeschichte dieses Vertrages. 
Es ist der Vorwurf gefallen, der Staatsvertrag diskriminiere 
den Flughafen Zürich. Hierzu zunächst eine Sachverhalts be
merkung: Eine Diskriminierung läge allenfalls vor, wenn ge
wisse Anflüge überhaupt nicht mehr möglich wären, wenn 
also zum Beispiel nur noch 100 000 Anflüge nach Kloten er
laubt wären. Das Ist suggeriert worden, Ist aber nicht der 
Fall. Die Anflüge sind unbeschränkt möglich, führen aber 
zum Teil über Schweizer Gebiet. Die Einschränkung über 
süddeutschem Gebiet ist nicht gleichzusetzen mit Ein
schränkungen des Flughafens Kloten, sondern es sind Ein
schränkungen über deutschem Gebiet. Aber alle anderen 
Anflüge und noch mehr Anflüge sind über schweizerischem 
Gebiet ohne weiteres möglich. 
Es wurde gesagt, bisher würde über dünn besiedeltes Ge
biet In Deutschland geflogen, nach dem Staatsvertrag aber 
über dicht besiedeltes Schweizer Gebiet. Auch das triffl In 
dieser Form nicht zu; es gibt Betriebsvarianten, die gegen
über der fünften Ausbauetappe zeigen, dass in der Schweiz 
künftig etwa gleich viele Leute belastet werden bei gleichem 
Verkehrsaufkommen wie heute. Etwas ganz anderes sind 
der geplante Ausbau des Flughafens und die damit verbun
dene Kapazitätszunahme. Das hat aber mit dem Staats
vertrag nichts zu tun; die Kapazitätszunahme Ist aus ande
ren Gründen geplant. Aber bel dieser Übernahme von 
Anflügen - und übrigens auch beim Ausbau der Kapazität -
sind neu andere Leute betroffen, andere Schweizerinnen 
und Schweizer als jene, die heute betroffen sind. 
Das heisst rechtlich - das wurde hier auch zur Diskussion 
gestellt -, dass es gar keinen Anspruch auf Gleichbe
handlung mit deutschen Flughäfen gibt. Deutsche Flughäfen 

haben untereinander auch keinen Anspruch auf GleIchbe
handlung. Es gibt solche, die ein ganz anderes Regime ha
ben als zum Beispiel München oder Frankfurt. 
Wenn trotzdem EG-Recht verletzt wäre, hätte dieses EG
Recht Vorrang vor diesem Staatsvertrag, über den Sie jetzt 
befinden. Das steht in Artikel 17. Das war ein wichtiger 
Punkt dieses Staatsvertrages. Sollten künftige Entwicklun
gen des EG-Rechtes den vorliegenden Fall Zürich regeln, so 
enthält der Vertrag mit Artikel 17 eine Klausel, welche si
cherstellt, dass dann dieses künftige neue EG-Recht An
wendung finden soll. Am EG-Recht partizipieren wir, ob nun 
ein Vertrag da ist oder ob es einseitige Massnahmen sind. 
Das Recht, an den Gemischten Ausschuss der EU-Kommis
sion zu gelangen, haben wir auch, weil wir seit dem 1. Juni 
durch das bilaterale Luftverkehrsabkommen an der Entwick
lung des EG-Rechtes partizipieren. 
Welches Ist der Rechtsweg für die Anfechtung dieses 
Staatsvertrages? Für den Fall, dass dieser Staatsvertrag eu
ropäisches Recht verletzen sollte, kann die Schweiz an den 
Gemischten Ausschuss gelangen. Dieser ist aus Vertretern 
der EU-Kommission und der Schweiz zusammengesetzt. 
Die Schweiz legt dort ihre Auffassungen über eine ihrer Mei
nung nach vorhandene Inkompatibilität einer Bestimmung 
oder einer daraus getroffenen Massnahme mit dem EG
Recht dar. Die Kommission äussert sich dazu nach der Kon
sultation des Europäischen Verkehrsministerrates. Hingegen 
können Unique und Swiss nicht direkt an die Kommission 
und an den Ausschuss gelangen; allenfalls können sie eine 
Überprüfung durch ein schweizerisches Gericht verlangen. 
Die Uberprüfung auf Verlangen der Schweiz wird voraus
sichtlich erfolgen, indem die Schweiz im Rahmen des Ge
mischten Ausschusses ihre Auffassung zum Vertrag 
präsentiert. Sollte der Vertrag mit dem europäischen Recht 
nicht vereinbar sein, so wird dies die Kommission darlegen. 
Bel einseitigen Massnahmen durch Deutschland gilt das
selbe Vorgehen. Es Ist auch nicht anders: Die Kommission 
wird die einseitigen Massnahmen prüfen, nämlich unter dem 
Aspekt der Vereinbarkeit mit dem bilateralen Luftverkehrsab
kommen bzw. mit dem anwendbaren europäischen Recht. 
Bei einseitigen Massnahmen kann die Swiss oder die 
Unique an das Oberverwaltungsgerlcht Mannheim gelan
gen. Die Eidgenossenschaft ist dazu kaum aktiv legitimiert. 
Ein deutsches Gericht würde dabei die Frage der Kompatibi
lität mit EG-Recht vorfragewelse durch den Europäischen 
Gerichtshof prüfen lassen. Das ist ein so genannter Vor
abentscheld. 
Aber wir müssen uns auch fragen, was die Prozesschancen 
eines solchen Vorgehens wären. Das Oberverwaltungsge
richt Mannheim, das übrigens auch schon über den Warte
raum Rilax entschieden hat, würde einer Klage kaum 
aufschiebende Wirkung geben; die Prozesschancen wären 
ungewiss. Für ein deutsches Gericht hat, wie vorhin gesagt, 
die Frage der Verhältnismässigkeit ein grosses Gewicht. Zur 
Frage der Verhältnismässigkeit gehört die Vorgeschichte 
dieses Vertrages. Da müssen wir sehen, dass sich Deutsch
land seit 1984 stets über diese Situation beschwert hat und 
dass einseitige Massnahmen für die Schweiz nicht überra
schend kämen. 
Es wurde gesagt: Wir haben ja verschiedene Rechtsgutach
ten, die sich zum Teil widersprechen, Rechtsgutachten, die 
sogar ausdrücklich sagen, es bestünde hier eine rechtliche 
Unsicherheit. Man muss diese rechtliche Unsicherheit In Re
lation zur Chance setzen, bei einem deutschen Gericht zu 
obsiegen. Die Prozesschancen bel einer rechtlichen Unsi
cherheit sprechen nicht für den Kläger, der aus der Schweiz 
bei dieser Situation in Deutschland die einseitigen Massnah
men anfechten wird. 
Die Frage ist also: Was sind die Folgen des Staatsvertrages 
für die Schweiz? Zunächst einmal geht es um die Anflüge 
auf den Flughafen Zürich. Da muss ich wieder einen Irrtum, 
der hier immer wieder vorgebracht worden ist, berichtigen: 
Es geht nicht um den Vergleich des heutigen Zustandes mit 
den Folgen des Staatsvertrages - der heutige Zustand kennt 
320 000 Bewegungen und 90 Prozent Nordanflüge. Diese 
Frage stellt sich nicht, sondern es geht darum, was der Un-
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terschled zwischen dem Staatsvertrag und den Folgen des 
geplanten Ausbaus des Flughafens ZOrich Ist, eines Aus
baus, der jetzt ohnehin im Gang ist und wo jetzt die Verfah
ren laufen. Das sollen 420000 Bewegungen sein. Weil der 
Flughafen Zarich diese 420 000 Bewegungen als Planungs
wert anstrebt, will er ein so genanntes «dual landing». Ein 
solches «dual landing» ist nur mit NordanflOgen nicht mög
lich - aber heute wird praktisch nur aus dem Norden ange
flogen. Das helsst Im Klartext, mit oder ohne Staatsvertrag: 
Es kommen ohnehin SOdanfiOge oder OstanflOge, eventuell 
WestanflOge. Das ist jetzt im SIL-Koordlnationsprozess in 
Diskussion. Dort werden im Moment Diskussionen um die 
so genannte Demokratisierung oder Kanalisierung des Lär
mes gefOhrt. Aber das hat mit dem Staatsvertrag nichts zu 
tun, das kommt ohnehin. Die Folgen des Staatsvertrages 
haben In dieser Ausbauvariante ohne weiteres ihren Platz. 
Deswegen beziehen sich die Diskussion und die viele Post, 
die Frau Zapfl bekommen hat, nicht auf diesen Staatsver
trag, sondern auf den geplanten Ausbau. Deswegen wurde 
Im «Tages-Anzeiger» z. B. geschrieben, dieser Staatsver
trag regle ja die Vergangenheit und sei unter diesem Aspekt 
ohnehin aberholt. 
Es wurde die Frage gestellt, ob dieser Staatsvertrag ein Prä
judiz, beispielsweise fOr den Flughafen Genf, zur Folge 
habe. Da muss Ich sagen: Mit Frankreich gibt es betreffend 
den Flughafen Genf einen Staatsvertrag - abrigens nach 
der Vereinbarung dieser Eckwerte hier abgeschlossen. Die
ser garantiert uns die AnflOge nach Genf, weil es - das ist 
der grosse Unterschied zu ZOrich - keine anderen betriebli
chen Möglichkeiten gibt, um den Flughafen Genf anzuflie
gen, als aber französisches Gebiet zu fliegen. Das Ist in 
Zarich eben nicht so. 
Ein weiterer Punkt betrifft die Flugsicherung. Die Flugsiche
rung kann kOnftig durch die Schweiz durchgefOhrt werden, 
auch aber sOddeutschem Gebiet, und neu wird sie bezahlt. 
Skyguide kämpft Im Moment darum, auch in Zukunft auf 
dem europäischen Flugsicherungsmarkt präsent zu sein. 
Die deutsche Flugsicherung tut dasselbe und hätte natOrlich 
allen Grund zur Freude, wenn ihr - als Folge einer Nichtrati
fizierung - ein Teil dieses «Flugsicherungskuchens» rOck
abertragen wOrde. 
Fragen wir Jetzt umgekehrt: Was sind die Folgen einer 
Nichtratifizierung? 
Hier zunächst auch wieder zur Flugsicherung: Heute hat 
Skyguide optimale Bedingungen fOr die Betriebsabwicklung 
In ZOrich. Ohne Staatsvertrag wird die ROckObernahme der 
Flugsicherung durch Deutschland erfolgen. Das hinwie
derum hat Folgen fOr die AnflOge. Es wurde in der Kommis
sion von dem Vertreter von Skyguide gesagt, das könne zu 
einem Sicherheitsrisiko werden. Dem muss Ich widerspre
chen; das dOrfen wir nicht zulassen. NatOrlich könnte es zu 
einem Sicherheitsrisiko kommen, wenn die heutige Fre
quenz beibehalten wOrde. Aber es muss unsere Politik sein, 
alles zu unternehmen, dass es kein Sicherheitsrisiko gibt. 
Wenn aber das Sicherheitsrisiko ausgeschaltet wird, so hat 
das doch eine Reduktion der Anflugkapazität zur Folge. Das 
heisst, die Kapazität, ZOrich von Norden her anzufliegen, 
wird durch die ROckObernahme der Flugsicherung reduziert. 
Das wiederum hat einen Einfluss auf die Swiss, die keine 
Verspätungen möchte, die eine Qualitäts-Airline sein 
möchte, die POnktlichkelt als ihr Markenzeichen haben 
möchte. Dasselbe gilt auch fOr den Flughafen. 
Es fahrt schliesslich auch zu einer Rechtsunsicherheit. Der 
Flughafen ist auf geSicherte Rahmenbedingungen - wie sie 
der Vertrag bietet - angewiesen. Die ROckObernahme der 
Flugsicherung hat aber nicht nur auf die AnfiOge einen Ein
fluss, sondern auch auf die TransitfiOge aber schweizeri
sches Gebiet, also auf die li'ansltfIOge, die aber die Grenze 
Schweiz/Deutschland fahren. Skygulde hat errechnet, dass 
dies zu EInnahmenausfällen von 10 bis 30 Millionen Franken 
fahren wOrde. Und die Tatsache, dass Skyguide keine Ab
geltungen mehr erhält - weil sie die Flugsicherung aber 
SOddeutschland nicht mehr hat -, fahrt zu einem weiteren 
Ausfall von 25 Millionen Franken. 
Nun was die Bewegungsbeschränkungen aber SOddeutsch-
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land betrifft: Angedroht sind einseitige Massnahmen Im Um
fang der Forderungen, wie sie ausgesprochen wurden, als 
der Verwaltungsvertrag gekOndigt wurde: 80 000 AnflOge 
statt 100000 wie im Vertrag, eine Nachtregelung von 21.00 
bis 7.00 Uhr statt von 22.00 bis 6.00 Uhr, ein totales Wo
chenendverbot statt einer eingeschränkten Wochenend
regelung und eine Übergangsfrist von einem Jahr statt von 
41 Monaten. Das ist angedroht - das haben Sie ja auch al
les öffentlich lesen können -, da massen Sie nicht sagen, 
ich mache mich zum Anwalt von Deutschland, Indem ich 
diese Androhung hier vortrage. 
Es Ist meine Pflicht, Sie hier davon zu unterrichten, dass 
diese Androhung im Raum steht. Wir wissen natOrlich nicht, 
was gen au kommt, ob das kommt. Wir massen aber damit 
rechnen, dass diese öffentlich angekQndigte Androhung, von 
der selbstverständlich auch In der Vertragsverhandlung die 
Rede war, auch wahr gemacht wird. Darauf zu spekulieren, 
es warden die politischen Verhältnisse ändern, es sei ir
gendjemand dann milder gestimmt usw., das erachte Ich als 
fahrlässig. 
Der Bundesrat hat mehrmals aber diesen Vertrag gespro
chen. Der Bundesrat unterbreitet Ihnen diesen Vertrag in der 
Meinung, der Vertrag sei in dieser Situation, wo Sie zwi
schen unberechenbaren Massnahmen mit gerichtlichen Fol
gen und einer klaren Regelung wählen können, die optimale 
Lösung. Der Bundesrat Ist der Meinung, es sei eine politi
sche Lösung zwischen benachbarten und befreundeten 
Ländern - die je Vorteile und Nachteile durch den Flughafen 
haben, allerdings in unterschiedlichem Masse - einer Aus
einandersetzung vor Gerichten vorzuziehen. 
Die volkswirtschaftlichen Vorteile fOr SOddeutschland aus 
dem Flughafen Kloten werden auf etwa ein Prozent ge
schätzt: FOr die Schweiz belaufen sich die volkswirtschaftli
chen Vorteile aus dem Flughafen auf 5,6 Milliarden Franken, 
fOr den sOddeutschen Raum wurden dafOr 50 Millionen 
Franken errechnet. Das entspricht einem Prozent. Etwa 200 
von insgesamt 20 000 Arbeitskräften, die am Flughafen ZO
rich arbeiten, stammen aus dem sOddeutschen Raum. Auch 
das Ist etwa ein Prozent. Von daher Ist die Bereitschaft 
Deutschlands, zwei Drittel aller AnflOge - gemessen am 
heutigen Niveau - zu abernehmen, eine unseres Erachtens 
angemessene Lösung, die befreundete Nachbarstaaten mit
einander auch treffen sollen. 
Die Bemerkungen, die gemacht worden sind, z. B. aber 
Grenzgänger, die aus Deutschland in die Schweiz kommen, 
haben doch damit Oberhaupt nichts zu tun, ebenso wenig 
der Vergleich mit den deutschen Lastwagen, die durch die 
Schweiz fahren, denn diese Lastwagen bezahlen dafOr die 
LSVA. Diese LSVA ist in einem Vertrag mit der Europäischen 
Union und nicht mit Deutschland verankert. Es besteht zu
sätzlich noch das Gegenrecht, dass die schweizerischen 
Fuhrunternehmen nämlich auch In Deutschland fahren kön
nen. Das tun sie auch auf dem ganzen Gebiet der Europäi
schen Union. Wir massen hier Gleiches mit Gleichem 
vergleichen. 
Dieser Vertrag ist eine politische Lösung statt einer proze
duralen Unsicherheit ohne Ende. Obwohl wir - die Gegner 
und die BefOrworter - das gleiche Ziel verfolgen, nämlich die 
Entwicklungsmöglichkeit des Flughafens Zarich zu wahren, 
haben wir eine unterschiedliche Analyse der Risiken vorge
nommen, die eintreten, wenn dieser Vertrag abgelehnt oder 
wenn nicht auf ihn eingetreten wird. 
Ich habe Sie auf die möglichen Folgen mehrmals aufmerk
sam gemacht. Trotzdem hoffe ich nicht, dass mir die Ge
schichte bei einem Nein zu diesem Vertrag Recht geben 
wird - allein, mir fehlt der Glaube. 

La presldente (Maury Pasquler Liliane, presldente): Mon
sieur le conseiller federal, MM. Blocher, Kurrus, SchlOer et 
Binder souhaitent poser une question. (Brouhaha) J'al bien 
dit «une» question, nur eine Frage. 

BIoeher Chrlstoph (V, ZH): Ich habe mehr als eine Frage, 
Herr Bundesrat, aber es sind kurze Fragen: 
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1. Sie haben gesagt, es gebe keinen Grundanspruch, deut
sches Gebiet zu OberflIegen. Warum haben Sie den Deut
schen bei den Transitverkehrsverhandlungen dann einen 
Grundanspruch eingeräumt, die Schweiz mit 40-Tonnen
Lastwagen zu durchfahren? Warum haben Sie in der 
Schweiz erklärt, wir dOrften fOr unseren eigenen Verkehr Im 
Lande kein Sonderrecht schaffen, und sagen heute, 
Deutschland könne jetzt ein Sonderrecht bezOglich der Flug
häfen schaffen? 
2. Es geht da nicht so sehr um Recht und um Interessen. Ich 
möchte Sie fragen, ob fOr diese Verhandlung Oberhaupt ein 
Abwehrdispositiv besteht, mit dem wir auch unsere Interes
sen wahren können. 
3. Wenn Sie die Flugbewegungen und nicht den Lärm redu
zieren - die Linke hat nicht gern, wenn man Fragen stellt, 
das begreife ich, aber Ich stelle sie nicht ihr, sondern dem 
Bundesrat -, dann schaffen Sie gar keinen Anreiz, dass die 
Flugzeugindustrie die Lärmreduktionen durchfOhrt. Warum 
konnten Sie die deutsche Regierung nicht Oberzeugen, wo 
die GrOnen in Deutschland doch In der Regierung hocken? 
Das ist ja ihre Theorie. 
4. Der Vertrag wird ja kaum ratifiziert werden, (Unruhe) und 
es ist fOr Sie psychologisch wahrscheinlich kaum zumutbar, 
neue Verhandlungen zu fOhren, weil Sie ja nicht Oberzeugt 
sind. Hat der Bundesrat auch hier Massnahmen getroffen? 

La presldente (Maury Pasquier LIliane, presidente): C'etait 
quatre questions en une. Monsieur le conselller tederal, je 
vous rappelle que vous avez la possibilit9 de ne pas repon
dre aux questions. 

Kurrus Paul (R, BL): In Ihren AusfOhrungen, Herr Bundes
rat, haben Sie auf einen zentralen Punkt hingewiesen, bel 
dem ich wirklich sehr stark verunsichert bin: Es geht um den 
Marktzugang. Sie haben gesagt, dass der Marktzugang ge
währleistet sei. Es sei also nicht so, dass durch diese Mass
nahmen die Kapazität des Flughafens reduziert werde. Nun 
habe ich hier seit längerer Zeit ein Papier der Firma Sky
guide vor mir - das Ist also nicht eine Erfindung von Irgend
jemandem -, da steht drin, dass die geforderte Halbstun
denkapazität - das braucht es In einem Wellen konzept - bei 
18 Landungen liegt, aber effektiv verfOgbar wären nur 12 
Landungen. Das ist eine massiv geringere Kapazität. Sind 
Sie nicht auch der Ansicht, dass dadurch der Marktzugang 
so, wie ihn eben die Marktzugangsverordnung vorsieht, nicht 
mehr geWährleistet Ist? 

Schlüer Ulrich (V, ZH): Herr Bundesrat, Ich frage Sie Im Na
men einer Gemeinde, durch welche etwa 500 Grenzgänger 
jeden Morgen in unser Land hineinfahren und am Abend 
wieder aus unserem Land herausfahren, durch ein enges 
Dorf - alle diese Grenzgänger arbeiten In der Agglomeration 
des Flughafens, wenn vielleicht auch nicht alle bel Swiss 
oder bei Unique -: Weshalb hat die Bevölkerung dieses Dor
fes - die vom Flughafen Obrigens den Abfluglärm hat, der 
um einiges grösser ist als der Anfluglärm - angesichts der 
Tatsache, dass sie jeden Tag eine Einschränkung ihrer La
bensqualität hinnimmt, nicht das Recht, Lärm mit Lärm und 
Einschränkung mit Einschränkung zu vergleichen? Sie sollte 
sagen können: Wir bringen dieses Opfer zugunsten der 
Nachbarn, aber die Nachbarn haben In der Luft auch einiges 
zu akzeptieren, von dem sie auch profitieren. 

Binder Max (V, ZH): Herr Bundesrat Leuenberger, Ich ma
che es Ihnen einfach: Sie können mit Ja oder Nein antwor
ten. 
Sie haben jetzt wieder sehr stark mit der Flugsicherung ope
riert und hier meiner Meinung nach ein Schreckgespenst an 
die Wand gemalt. Ich gehe davon aus, Herr Bundesrat, dass 
die Regelung der Flugsicherung In einem speziellen Vertrag 
zwischen der Schweiz und Deutschland unabhängig von al
len anderen Bedingungen abgeschlossen werden könnte. 
Herr Bundesrat: Ja oder Nein? 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Zunächst zu Herrn Blo
eher: 
1. Ich habe nicht gesagt, die Schweiz habe kein Recht, 
Deutschland zu OberflIegen. Die Schweiz hat wie jedes Land 
gemäss Chicago-Abkommen das Recht, Deutschland zu 
Oberfliegen. Ich habe gesagt, sie habe nicht den Anspruch, 
einen Anflug Ober deutschem Gebiet durchfOhren zu.lassen, 
der - das Ist das Kriterium - die Luftstrasse fOr den Uberflug 
verlässt. Das Ist die erste Präzisierung. 
2. Das Landverkehrsabkommen wurde nicht mit Deutsch
land abgeschlossen, sondern mit der Europäischen Union. 
Es hat zum Inhalt, dass auch Schweizer Fuhrunternehmer 
ein Gegenrecht haben und Transporte nach Deutschland 
und/oder später sogar z. B. von Luxemburg aus in einen an
deren EU-Staat durchfOhren können. Sie können sich in Ih
rer Fraktion nach den Details erkundigen und darOber, wie 
extensiv dieses Gegenrecht von schweizerischen Unterneh
mern genutzt wird. 
3. Sie haben nach einem Abwehrdispositiv der Schweiz ge
fragt fOr den Fall, dass dieser Vertrag nicht ratifiziert wOrde. 
Da sage Ich Ihnen nur ganz generell-abstrakt: Ich betrachte 
es als meine Aufgabe, die schweizerischen Interessen wahr
zunehmen. Das gilt auch dann, wenn das Parlament diesen 
Staatsvertrag nicht genehmigt. Aber Ich erlaube mir, nicht öf
fentlich zu sagen, In welcher Art und Welse wir uns dann ge
genOber Deutschland verhalten wOrden. Ich habe während 
den Verhandlungen mehrfach erlebt, dass ein hier ausge
sprochener Satz am nächsten Tag auch unseren Verhand· 
lungspartnern bekannt war - vor allem auch denjenigen, die 
Druck auf die Regierung In Berlin machen, um die Interes
sen SOddeutschlands wahrzunehmen. Selbstverständlich 
gibt es Überlegungen und Strategien dazu, wie wir uns ver
halten, wenn Sie den Vertrag nicht genehmigen. So viel 
kann ich Ihnen Immerhin versichern. 
Herr Blocher, haben Sie mir noch eine Frage gestellt? Die 
Präsidentin hat mir gesagt, ich solle nur eine beantworten -
jetzt habe Ich schon drei beantwortet. Ich hoffe, Sie sind 
glOcklich. (Heiterkeit) Ich habe noch etwas von «psychisch 
zumutbar .. aufgeschrieben. Ich danke Ihnen dafOr, dass Sie 
sich so verdankenswert um meine Psyche kümmern. 
Herr Kurrus hat eine Frage gestellt und gesagt, er sei verun
sichert, was ich auch mit Genugtuung zur Kenntnis nehme. 
(Heiterkeit) Sie haben zu Recht das Kriterium Marktzugang 
erwähnt. Europäisches Recht ist dann verletzt, wenn der 
Marktzugang eingeschränkt ist. Die Einschränkung des 
Marktzugangs kann der Flughafen oder die Swiss oder eine 
andere schweizerische Gesellschaft tatsächlich geltend ma
chen. 
Wenn Ich nun sage, dieser Vertrag verletze meines Erach
tens den Marktzugang nicht, so muss Ich dazu einen Vorbe
halt machen: Ich habe selbst bereits eine Eingabe an Frau 
de Palaclo gemacht, In der ich die Frage stelle und vor allem 
die Argumentation von Unique Obernehme und sage, vor al
lem die Wochenendregelung wOrde den Marktzugang beein
trächtigen. Also auch hier bin ich bemOht, die schweizeri
schen Interessen wahrzunehmen. Obwohl ich den Vertrag 
unterzeichnet habe, scheue ich mich nicht, gegenOber der 
EU geltend zu machen, der Marktzugang sei trotzdem ver
letzt. Deswegen will ich mich gar nicht In grossen Tönen ver
tun und mich darauf festlegen, der Marktzugang sei nicht 
eingeschränkt. 
Etwas anderes Ist es aber, wenn einseitige Massnahmen er
folgen. Denn wenn einseitige Massnahmen erfolgen, kann 
die Schweizerische Eidgenossenschaft, auch wenn sie will, 
kaum eine Klage in Mannheim einleiten. Das wird dann Auf
gabe der Unlque und der Swlss sein. 
Herr SchlOer hat gefragt, ob denn die sOddeutsche Seite 
nicht auch einen gewissen Lärmanteil Obernehmen mOsste, 
wenn doch die Bevölkerung In dem Gebiet, in dem er wohnt, 
auch den Autolärm der sOddeutschen Grenzgänger ertragen 
mOsse. SOddeutschland Obernimmt ja mit diesem Vertrag 
zwei Drittel aller AnflOge: Das ist nicht nichts - zwei Drittel 
aller AnflOgel Wir haben das als eine ausgewogene Lösung 
angesehen. Ihre Frage unterstreicht eigentlich, dass man 
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das politisch umlegen mOsste; man sollte ungefähr sagen, 
was jeder fOr Vor- und Nachteile hat. Deswegen Ist diese Lö
sung getroffen worden. 
Herr Binder hat gefragt, ob nicht die Flugsicherung allel ne 
zum Gegenstand eines Vertrages gemacht werden könne. 
Ja, noch so gerne, aber fOr einen Vertrag braucht es zwei 
Parteien. Wenn die andere Seite sagt, wir lassen euch die 
Flugsicherung, wenn ihr datar gewisse Bedingungen einhal
tet, dann Ist das Ihr gutes Recht, und wir haben das zur 
Kenntnis zu nehmen. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 02.027/2490) 
FOr Eintreten .... 79 Stimmen 
Dagegen .... 105 Stimmen 

La presldente (Maury Pasquier Liliane, presidente): I;entree 
en matiere est refusee. Vu cette decision, la motion Heget
schweiler 01.3395, Conclusion d'un accord avec I' Allemagne 
sur I'utilisatlon de son espace aerien sud, est desormais 
sans objet, elle est donc classee. 11 en va de m~me de I'inter
pellation Nabholz 01.3584, Accord sur le trafic aerien passe 
avec I' Allemagne. 

02.021 

Fussball-Eur.opameisterschaft 2008. 
Kandidatur Osterreich-Schweiz. 
Beiträge des Bundes 
Championnat d'Europe 
de football 2008. 
Candidature Autriche-Suisse. 
Contributions de la Confederation 

Erstrat - Premier Conseil 
Botschaft des Bundesrates 27.02.02 (BB12002 2644) 
Message du Conseil f~6raI27.02.02 (FF 2002 2484) 

Nationalrat/Conseil national 19.06.02 (Erslrat - Premier Conseil) 

Wandfluh Hansruedi (V, BE), fOr die Kommission: Viele 
Leute - auch hier Im Parlament - blicken in diesen Tagen 
nach Japan und SOdkorea, wo die Fussball-Weltmeister
schaft stattfindet. Bilder werden In die ganze Welt hinaus ge
sendet; das ist eine PR-Aktion erster GOte fOr die bei den 
Länder. Bei der heute zu behandelnden Vorlage geht es um 
die Fussball-Europameisterschaft 2008. Es geht darum, 
dass wir eine ähnliche Veranstaltung, wie sie jetzt in Japan 
und Korea stattfindet, auch wieder einmal in der Schweiz 
durchfOhren können. Europameisterschaften "tar die Gros
sen .. haben wir noch nie hier in der Schweiz durchgetahrt. 
Wir haben im Jahr 1954 einmalig Weltmeisterschaften 
durchgetahrt. Was wir aber gemacht haben, sind Europa
meisterschaften fOr die Jungen dieses Jahr; die U21-
Fussball-Europameisterschaften haben in der Schweiz statt
gefunden. Wenn man sagen kann, dass sie als Hauptprobe 
fOr die Europameisterschaft 2008 galten, dann ist diese 
Hauptprobe geglOckt. 
Bei der hier zu diskutierenden Vorlage geht es um Beiträge 
und Leistungen des Bundes in der Höhe von 3,5 Millionen 
Franken an die Gesamtkosten von 120 Millionen Franken. 
Die Schweiz kandidiert bekanntlich zusammen mit Öster
reich. Es soll in vier Stadien in der Schweiz gespielt 
werden - Basel, Bern, Genf und ZOrich - und In vier Stadien 
In Österreich, nämlich Innsbruck, Salzburg, Klagenfurt und 
Wien. 
Das Duo Schweiz/Österreich kämpft gegen sechs weitere 
Kandidaturen: Skandlnavlen, TOrkel/Griechenland, Schott
land/lrland, Russland, Ungarn und KroatlenIBosnien-Herze
gowina. Der Vergabeentscheid erfolgt durch die Uefa am 
12.113. Dezember 2002. 
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Die WBK hat die vorliegende Botschaft am 8. Mal geprOft 
und beantragt Ihnen mit 19 zu 1 Stimmen bei 2 Enthaltun
gen Zustimmung. Es hat mich gefreut: In der WBK kam 
schon so etwas wie sportliche Stimmung auf, Ober alle Par
teigrenzen hinweg. Die Kommission nahm bei der Diskus
sion dieser Kandidatur zur Kenntnis, dass die vier Stadien in 
den vier erwähnten Städten dannzumal betriebsbereit sein 
werden, nicht zuletzt dank den Beiträgen durch das natio
nale Sportanlagenkonzept, welches wir letzten Herbst ge
nehmigt haben. 
Im Nationalstadion Wankdorf werden die notwendigen Vor
kehrungen getroffen, damit die Anzahl der Sitzplätze auf 
40 000 erhöht werden kann, wenn die Europameisterschaft 
hier in die Schweiz kommen. Es liegt ein gutes Unterkunfts-, 
Verkehrs- und Rahmenprogrammkonzept vor. Die UnterstOt
zung des Bundes beläuft sich auf zwei Millionen Franken 
nicht zu verrechnender Leistungen der Armee; sie besteht 
ausserdem aus einem Geldbetrag von einer Million Franken 
fOr die Entwicklung der Medien- und Sicherheitsfunktionalltät 
in den vier Stadien und aus einer halben Million Franken tar 
eine nationale Kampagne zur Gesundheitsförderung und 
zur sozialen Integration durch Sport. Der Schweizerische 
Fussballverband muss sich mit dem gleichen Betrag an die
ser Kampagne beteiligen. Die Verpflichtungen des Bundes
rates werden nur eingegangen, wenn auch Kantone und 
Gemeinden 7 Millionen Franken an die Durchtahrungskos
ten bezahlen. Die UnterstOtzung des Bundes kommt auch 
nur dann zum Tragen, wenn die Spiele effektiv In der 
Schweiz und in Österreich durchgefOhrt werden. Es sind 
also nicht Beiträge, die fOr die Kandidatur gesprochen wer
den, wie das in Österreich der Fall ist: Österreich bezahlt 
eine halbe Million Franken tar die Kandidatur. 
Die direkten Einnahmen des Staates Ober die Mehrwert
steuer werden die Ausgaben von 3,5 Millionen Franken bei 
weitem Obertreffen; es wird mit Mehrwertsteuereinnahmen 
von rund 10 Millionen Franken gerechnet. FOr den Bund ist 
es also ein durchaus lukratives Geschäft. 
Wir haben in der Kommission festgestellt, dass die positiven 
Argumente hier klar Oberwiegen. Es gibt eine konstruktive 
Zusammenarbeit mit einem Nachbarland, und dabei wird 
nicht nur der sportliche Aspekt gewichtet, sondern es wer
den auch kulturelle, wirtschaftliche und touristische Aspekte 
zur Geltung kommen. Es wird eine aktive Form der Öffnung 
und der Zusammenarbeit praktiziert, die auch fOr die SVP 
neutralitätspolitisch total unproblematisch ist. 
Es Ist Öffentlichkeitsarbeit und Tourismusförderung in ei
nem, und zwar fOr belde Länder. Es ist eine sinnvolle Nut
zung bestehender Infrastruktur; es werden nicht neue 
Bauten erstellt. Zudem sind solche Sportanlässe sport- und 
gesundheitsfördernd; sie sind insbesondere fOr die Jugend
politik wiChtig. Ein besonders wichtiger Aspekt ist der, dass 
das Primat der Veranstaltung bel Privaten liegt. Der Bund 
und die öffentliche Hand beteiligen sich hier mit den klar de
finierten Beiträgen; es gibt aber keine Defizitgarantie A la 
Expo, und es gibt keine Nachfinanzierungen. 
NatOrlich sind in der Kommission auch kritische Stimmen zu 
hören gewesen. Wir haben verschiedene kritische Fragen 
gestellt. Wir haben die Berichterstattung hier so aUfgeteilt, 
dass mein Kollege Chevrier jetzt auf diese Details eingeht 
und auch gewisse spezielle Aspekte noch hervorhebt. 

Chevrler Maurlce (C, VS), pour la commlsslon: Ainsi que I'a 
laisse entendre le rapporteur de langue allemande, m~me si 
le projet Euro 2008 a globalement reyu un accueil tres favo
rable, iI a egalement suscite quelques remarques, reflexions 
et interrogations que je tenterai de resumer ici. 
Un commissaire observe que ce n'est pas la pratique d'inte
grer dans un message et un projet d'arr~te la valeur de pres
tations non facturees estimees, dans le projet qul nous 
concerne, A 2 millions de francs et inserees A I'article 1 er 
alinea 1 er lettre c. 11 lui est repondu que cette decision a ete 
prise pour faire suite aux reproches et demandes expresses 
formulees dans le cas des precedentes candidatures A I'or-
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Abate + R TI Fehr Hans-JOrg = S SH Kurrus 
Aeppfi Wartmann = S ZH Fehr Jacqueline = S ZH Lachat 
Aeschbacher = E ZH Fehr Usbeth + V ZH Lalive d'Epinay 
Antille + R VS Fehr Mario = S ZH Laubacher 
Baader Caspar + V BL Fetz = S BS Lauper 
Bader Elvira + C SO Fischer -Seengen + R AG Leu 
Banga = S SO Freund + V AR Leutenegger Hajo 
Banqerter + R BE Frev Claude = R NE Leuteneqqer Susanne 
Baumann Alexander + V TG Fässler = S SG Leuthard 
Baumann Ruedi = G BE Föhn 0 V SZ Loepfe 
Baumann Stephanie = S BE Gadient + V GR Lustenberger 
Beck · L VD GaDi = C BE MaiUard 
Berberat = S NE Garbani = S NE Maitre 
Bemasconi + R GE Genner = G ZH Marietan 
Bezzola + R GR Giezendanner + V AG MartiWemer 
Biqqer + V SG Glasson = R FR Martv KäUn 
Bi!lnasca · . TI Glur + V AG MaspoU 
Binder + V ZH GoU = S ZH Mathys 
Blocher + V ZH Graf = G BL Maurer 
Borer + V SO Grobet . S GE Maury Pasquier 
Bortoluzzi + V ZH Gross Andreas . S ZH Meier-Schatz 
Bosshard + R ZH GrossJost = S TG Messmer 
Bruderer = S AG Guisan + R VD Meyer Therese 
Brunner T oni + V SG Gutzwiller + R ZH MugnJ 
Buqnon · V VD Gvsin Hans Rudolf + R BL Menetrev Savarv 
Bühlmann = G LU Gysin Remo = SBS Mörgeli 
BOhrer + R SH Günter = S BE Müller Erich 
CavaDi = S TI Haering Binder = S ZH Müller-Hemmi 
Chappuis = S FR HaUer + V BE Nabholz 
Chevrier + C VS Hassler + V GR Neirvnck 
Christen + R VD Heberlein + R ZH OehrU 
Cina + C VS HegetschweHer + R ZH Pedrina 
Cuche = G NE Heim = C SO PeUi 
Oe Dardei = S GE Hess Berhard + • BE PfISter Theophil 
Decurtins = C GR Hess Peter + C ZG PoUa 
Donze = E BE HessWalter + C SG Raggenbass 
Dormann Rosemarie = C LU Hofmann Urs = S AG Randegger 
Dormond MarIvse = S VD HoUenstein = G SG Rechsteiner Paul 
Dunant + V BS Hubmann = S ZH Rechsteiner -Basel 
Dupraz = R GE Hämmerle = S GR Rennwald 
Eberhard + C SZ Imfeld + C O'lli Rikfin 
Egerszegi = R AG Imhof + C BL Robbiani 
Eggly + L GE Janiak = S BL Rossini 
Ehrler = C AG Joder + V BE Ruev 
Engelberger + R N'IIi Jossen = S VS Salvi 
Estermann + C LU Jutzet = S FR Sandoz Marcel 
Fasel = G FR Kaufmann + V ZH Schenk 
Fattebert + V VD Keller Robert + V ZH Scherer Marcel 
Favre + R VD Kofmel + R SO Scheurer Remy 
Fehr Hans + V ZH Kunz + V LU Schibli 

+ ja/ ouil sl 
nein / non / no 

• entschuldigt / excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ R BL 
+ C JU 
+ R SZ 
+ V LU 
= C FR 
+ C LU 
+ R ZG 
= S BL 
= C AG 
+ C AI 
+ CLU 
= S VD 
+ C GE · C VS 
= S GL 
= S ZH · . TI 
+ V AG 
+ VZH 
# S GE 
+ C SG 
+ R TG 
+ C FR 
= G GE 
= G VD 
+ V ZH 
+ R ZH 
= S ZH 
+ R ZH 
= C VD 
+ V BE 
= S TI 
+ R TI 
+ V SG 
+ L GE 
+ C TG 
+ R BS 
= S SG 
= S BS 
= S JU 
+ C ZH 
= C TI 
= S VS 
+ L VD 
= S VD · R VD 
+ V BE 
+ V ZG 
+ L NE 
+ V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht / Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse I Resultats: 
Gesamt / Complete / Tutto Fraktion / Groupe / Gruppo C G L R S E V 
ja / oui / si 105 ja/ oui / sl 21 0 5 35 0 0 43 
nein / non / no 79 nein / non / no 11 10 0 4 49 5 0 
enth. / abst. / ast. 1 enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 0 1 
entschuldigt / excuse / scusato 14 entschuldigt / excuse / scusato 3 0 1 3 2 0 1 

BedeU1ung Ja / Signification de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

Schlüer + V ZH 
SchmidOdilo = C VS 
Schmied Walter + V BE 
Schneider + R BE 
Schwaab = S VD 
SeHer Hanspeter + V BE 
Siegrist + V AG 
Simoneschi-Cortesi = C TI 
Sommaruga = S BE 
Speck + V AG 
Spielmann · - GE 
Spuhler + V TG 
Stahl + V ZH 
Stamm Luzi + V AG 
Steineqqer + R UR 
Steiner + R SO 
Strahm = S BE 
Studer Heiner = E AG 
Stump = S AG 
Suter · R BE 
Teuscher = G BE 
Thanei = S ZH 
Theßer + R LU 
Tlllmanns = S VD 
Triponez + R BE 
Tschuppert + R LU 
Tschäppät = S BE 
VaUender + R AR 
Vaudroz Jean-Claude * C GE 
Vaudroz Rene + R VD 
Vermot = S BE 
VoUmer = S BE 
Waber Christlan = E BE 
Walker Felix + C SG 
Walter Hansjörg + V TG 
Wandftuh + V BE 
Wasserfallen · R BE 
Weigelt + R SG 
Weyeneth + V BE 
Widmer = S LU 
Widrig + C SG 
Wiederkehr = E ZH 
WII'Z-von Planta + L BS 
WmenwDer + R SG 
WyssUrsula = S BE 
Zanetti = S SO 
Zapft + C ZH 
Zisvadis · • VD 
Zuppiger + V ZH 
Zäch · C AG 
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02.027 Conseil des Etats 

Zweite Sitzung -Deuxieme seance 

Dienstag, 26. November 2002 
Mardl, 26 novembre 2002 

OB.OOh 

02.027 

Flugverkehrskontrolle 
über deutschem Hoheitsgebiet. 
Abkommen mit der 
Bundesrepublik Deutschland 
Circulation aerienne au-dessus 
d'une partie du territoire allemand. 
Accord avec la 
Republique federale d' Allemagne 

Ordnungsantrag - Motion d'ordre 
Botschaft des Bundesrates 08.03.02 (BB12oo2 3375) 
Message du Conseil f6deral 08.03.02 (FF 20023171) 
Nationalrat/Conseil national 19.06.02 (Erstrat - PremIer Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 26.11.02 (Ordnungsantrag - Motion d'ordre) 
Ständerat/Conseil des Etats 12.12.02 (ZweItrat - Deuxlilme Conseil) 

Ordnungsantrag BDttiker 
Das Geschäft Ist in der dritten Woche der laufenden Winter
session 2002 zu traktandieren. Die KVF-SR wird beauftragt, 
die entsprechenden Anträge zu stellen. 

Motion d'ordre BDttiker 
L.:objet dolt ötre Inscrit a I'ordre du jour de la trolsieme 
semaine de la session d'hiver 2002. La CTT-CE est chargee 
d'elaborer les propositions y relatives. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Ich möchte Sie 
darauf aufmerksam machen, dass dieses Geschäft neu in 
die Planung der Session aufgenommen worden ist - aufge
nommen werden musste - und dass wir die ganze Ses
sionsplanung erheblich gefährden, wenn wir hier zwei 
Stunden diskutieren. Wenn Sie also keine zusätzlichen 
Nachmittagssitzungen wOnschen, bitte Ich Sie, heute bei 
diesem Geschäft ausschliesslich und streng konzentriert auf 
die Frage zu antworten, ob das Geschäft in dieser Session 
behandelt werden soll oder nicht. Ich werde mir erlauben, 
die entsprechenden Rednerinnen und Redner bei allzu wei
ten AusflOgen in materielle Fragen mit der Glocke darauf 
aufmerksam zu machen. 
Ich gebe nun Herrn BOttiker das Wort zur Begrundung sei
nes Ordnungsantrages. 

BQttlker Rolf (R, SO): Ich werde mich bemOhen, mich an 
die Order des Präsidenten zu halten und ausschliesslich 
Ober die Zeitachse des Entscheides dieses Geschäftes zu 
sprechen. Wir haben dieses Geschäft bereits einmal in einer 
Session - in der Herbstsession - nicht behandelt. In der 
Zwischenzeit hat die Kommission entschieden, das Ge
schäft fOr die WIntersession nicht zu traktandieren. Ich 
möchte Ihnen nun mit meinem Ordnungsantrag begrunden, 
warum Ich entgegen dem Beschluss der Kommission aus 
betrieblichen, taktischen, staatspolitischen und rechtlichen 
Grunden fOr die Behandlung dieses Geschäftes In dieser 
Wintersession bin und einen entsprechenden Antrag stelle. 
1. Ich komme zuerst zu den betrieblichen Grunden. Man 
muss feststellen, dass das jetzige System nicht funktioniert. 
Die bisherigen Wochenenden, an denen die Wochenend
und Feiertagsregelungen des Staatsvertrages zur Anwen-
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dung gelangten, haben gezeigt, dass das System nicht funk
tioniert. Wegen schlechten Wetters kamen die Beschränkun
gen der Regelung während 18 von insgesamt 44 Stunden 
zur Anwendung, also nur während etwa 40 Prozent des be
troffenen Zeitraumes. Das ist der Stand am 18. November 
2002. 
Die Stunden, in denen die Regelung zur Anwendung kam, 
bestätigen hingegen die Annahme von Skygulde, dass die 
Beschränkungen die Kapazität des Flughafens um 25 bis 
30 Prozent reduzieren. 
2. Es sind teure Verspätungen vorgekommen. Allein bei 
Swiss waren bisher 9500 Passagiere von Verspätungen be
troffen, die durch die Wochenendregelung ausgelöst wur
den. Die direkten Folgekosten werden auf fast 200 000 Fran
ken geschätzt. Wegen der Anschlussverbindungen sind so
wohl unsere nationale Airline wie auch der Flughafen ZOrich 
auf einen pünktlichen Betrieb angewiesen. Es stellt sich nun 
die Frage: Soli dies wegen der Einschränkungen durch den 
Staatsvertrag vom Wetter abhängig gemacht werden? 
3. Es geht um Investitionen in Millionenhöhe. Durch die vor
gezogene Wochenendregelung und die damit verbundenen 
Süd- und Ostanflüge sind laufend Investitionen in Millionen
höhe fOr die vorsorglichen Dachziegelklammerungen im 
Süden und im Osten sowie für die ILS-Installationen auf 
Piste 28 nötig. 
4. Wir haben keine Planungssicherheit. Das ist ein wesentli
ches Argument dafür, mit dem Entscheid vorwärts zu ma
chen. Im März wäre es für eine Anpassung des Sommerflug
planes 2003 bereits zu spät: Die Sommerflugplan-Periode 
beginnt am 30. März 2003. Die Slot-Konferenz der Interna
tional Air Transport Association (IATA), bei der die Eingaben 
der Airlines für die an- und abflugtechnischen Zeitnischen 
auf den Flughäfen in der Sommerflugplan-Perlode 2003 ge
macht wurden, ging am 12. November 2002 zu Ende. 
Korrekturen in Form einer Streichung von Flügen können 
zwar auch nachher noch gemacht werden, nicht aber Kor
rekturen in Form einer Verschiebung von Flügen. Die Strei
chung von Flügen unmittelbar vor dem Beginn der Sommer
flugplan-Periode im März nächsten Jahres vorzunehmen 
wäre viel zu kUrzfristig. Die entsprechenden Flugpläne wer
den bereits Anfang Februar gedruckt und publiziert. Buchun
gen der betreffenden Flüge wären schon weitgehend erfolgt. 
Würde nun noch im Dezember über den Staatsvertrag ent
schieden und fiele der Entscheid zugunsten des Staatsver
trages aus, dann könnte Swiss zur Reduktion der Verspätun
gen als Folge der Wochenend- und Feiertagsregelungen 
wenigstens im Januar noch einzelne Flüge streichen, um so
mit das Flugprogramm etwas auszudünnen. Dies wäre die 
einzige Möglichkeit, einen zeitlich stabilen Flugplan aufrecht
erhalten zu können und zu verhindern, dass Anschlusspas
sagiere wegen regelmässiger Verspätungen die Swiss auf 
dem Flughafen von Zürich meiden. 
Ich komme zum zweiten Problemblock, zu den taktischen 
Gründen. Es stellt sich folgende Frage: Selbstbestimmung 
oder Fremdbestimmung? Eine erneute Verschiebung der 
Beratung des Geschäftes im Ständerat, also eine Verschie
bung auf die Fruhjahrssesslon, birgt die Gefahr, dass der 
Staatsvertrag vom Deutschen Bundestag noch vorher defini
tiv genehmigt und von Deutschland ratifiziert wird. Danach 
dOrfte es für die deutsche Regierung ungleich schwieriger, 
wenn nicht unmöglich sein, In Neuverhandlungen einzuwilli
gen. 
Ich komme zum Bild eines zögerlichen Ständerates in der 
heutigen Situation: Das Zögern des Ständerates wird in 
Deutschland, namentlich von den Involvierten Richtern, so 
interpretiert, dass selbst die Schweizer Politiker die Auswir
kungen der vorgezogenen Massnahmen als nicht derart 
nachteilig beurteilen, als dass sie einen raschen Entscheid 
fällen müssten. Dies belegt der Entscheid des Verwaltungs
gerichtes In Mannhelm, der Beschwerde keine aufschie
bende Wirkung zu erteilen. 
Ich komme zu den staatspolitischen Überlegungen: Es geht 
hier in diesem Bereich um die Umgehung des Parlamentes. 
Die Kompetenz des Bundesrates, Verträge noch vor der Ge
nehmigung durch das Parlament in Kraft zu setzen, wird be-
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stritten. Das Parlament hat eine entsprechende Umsetzung 
der Wiener Konvention In der neuen Bundesverfassung je
denfalls abgelehnt und auf eine neue Regelung im Gesetz 
verwiesen. Ein solches Gesetz fehlt aber bis heute. Durch 
eine erneute Verzögerung der Entscheidung nimmt der 
Ständerat implizit hin, dass das Parlament bei der vorläufi
gen Anwendung des Vertrages umgangen worden ist. Mit 
dem Verzögern des Entscheides wird natarllch noch ver
schlimmert, dass ein wesentlicher Teil des Staatsvertrages 
am 27. Oktober in Kraft gesetzt wurde, obwohl weder der 
Bundestag - das deutsche Parlament - noch das Schweizer 
Parlament den Vertrag jemals ratifiziert hat. 
Ich komme zur Wochenendregelung: Sie Ist stark umstritten. 
Ich möchte sagen, wir haben jetzt eine ceWochenendrege
lung light». Zugunsten einer vorläufigen Anwendung der 
Wochenendregelung Ist verschiedentlich, auch von der 
Mehrheit der KVF, in die Waagschale geworfen worden, man 
könne dadurch praktische Erfahrungen sammeln und die 
Auswirkungen des Staatsvertrages einer Testphase unter
ziehen. Diese Auffassung verkennt, dass zurzeit und noch 
far Monate die Umsetzung der Wochenendregelung gar 
nicht Im Massstab eins zu eins erfolgen kann. Zum einen 
sind Lärmschutzinvestitionen wie die Anbringung von Dach
ziegelklammern noch nicht abschliessend getätigt, zum an
deren verfagt die Piste 28 noch nicht aber ein ILS, ein 
Instrumentenlandesystem, und schliessllch handhabt das 
Bazi die Ausnahmeklausel mindestens vorläufig äusserst 
grosszaglg. 
Was also zurzeit gilt, Ist sozusagen eine ceWochenendrege
lung light». Das hat zu Unzufriedenheit auf beiden Seiten 
gefahrt. Damit spiegelt man nämlich den Anwohnern auf 
schweizerischer wie auf saddeutscher Seite falsche Tatsa
chen vor: Die schweizerische Seite welss nicht, was wirklich 
auf sie zukommen wird; die deutsche Seite ist nicht befrie
digt, da die Umsetzung des Staatsvertrages ungenagend ist. 
Das hat zu einer grossen Verunsicherung und zu wachsen
dem Widerstand In der Bevölkerung gefahrt. Dutzende von 
Mahnfeuern und Demonstrationen mit Tausenden von An
wohnern haben in den vergangenen Wochen dem wachsen
den Unmut rund um den Flughafen Ausdruck verliehen. 
Heute können wir In der Presse eine Meldung des Kantons 
Thurgau lesen. Eine solche Situation sollte nicht noch wei
tere drei Monate oder mehr ohne Entscheid geduldet wer
den. 
Zum Schluss zu den rechtlichen Granden: Wir verlangen 
eine europarechtliche Klärung. Eine rasche Behandlung des 
Geschäfts erlaubt, dass die europarechtliche Frage schnel
ler zur Behandlung und zu einer Entscheidung gelangt. Der 
Ständeratsentscheid Ist ein wichtiges Signal gegen innen 
und gegen aussen. Far die Klagen von Unique und Swiss Ist 
das Signal aus dem Ständerat tar eine bessere Stellung Im 
Gerichtsverfahren unerlässlich. Gemäss GerIchtsverlautba
rung sollen bereits Im Januar wichtige Entscheide gefällt 
werden. 
Aus all diesen Granden möchte Ich Ihnen beliebt machen, 
die Behandlung des Staatsvertrages In der Wintersession 
2002 vorzunehmen. Far die Kommission ist dies machbar. 
Der Nationalrat hat entschieden, der deutsche Bundestag 
hat einmal entschieden, die Zareher Regierung hat entschie
den, Unlque hat entschieden, Swlss hat entschieden, und 
Ich frage mich, ob es richtig Ist, wenn der Ständerat diesen 
wichtigen Entscheid nach wie vor hinausschiebt. 
Ich glaube, die Kommission Ist in der Lage, bis in die dritte 
Sessionswoche einen entsprechenden Antrag zu diesem 
Staatsvertrag zu stellen. 

Leuenberger Ernst (S, SO), tar die Kommission: Die Kom
mission far Verkehr und Fernmeldewesen hat am 31. Okto
ber das Baro gebeten, dieses Geschäft ccRugverkehrskon
trolle aber deutschem Hoheitsgebiet. Abkommen mit der 
BundesrepublIk Deutschland» tar die WIntersession nicht zu 
traktandleren, weil das Geschäft schlicht nicht behandlungs
reif Ist und es weitere Abklärungen zu treffen gilt. Das Baro 
ist mit seinem Beschluss der Kommission gefolgt und hat 
das Geschäft nicht traktandiert. Ich nehme an, dass sich 
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auch das Baro in dieser Debatte noch zu dieser Frage äus
sern wird, nachdem rein bildlich der Eindruck entstanden Ist, 
das Baro warde uns einen anderen Antrag stellen. 
Ich muss zwei Dinge zur Ausgangslage sagen, Im Tele
grammstil: Der Bundesrat hat mit Deutschland einen Staats
vertrag ausgehandelt, einen Staatsvertrag, welcher der 
schweizerischen Flugsicherung die Befugnis einräumt, die 
Flugsicherung aber einem grossen Gebiet Saddeutschlands 
durchzufahren, zum Wohl des grenznahen Flughafens Klo
ten und des dortigen Flugbetriebs. Deutschland tritt damit 
hoheitliche Kompetenzen an die Schweiz ab und v~rlangt Im 
Gegenzug die zahlenmässige Beschränkung der Uberflage 
aber sein Gebiet und - was viel zentraler ist - eine restriktive 
Regelung 10r die Wochenenden und Feiertage. Bei uns ist 
diese Massnahme, wie soeben zitiert, als vorgezogene 
Massnahme oder als Wochenendregelung bekannt gewor
den. Diese Regelung wird seit dem 27. Oktober 2002 ange
wendet. Deutschland hat aber auch klar gemacht: Sollte 
dieser Vertrag nicht zustande kommen, warde Deutschland 
als Herr aber seinen Luftraum In einer einseitigen Verord
nung die Nutzung eben dieses deutschen Luftraumes re
geln. 
Die Deutschen sind noch einen Schritt weiter gegangen und 
haben gesagt: Wenn der Vertrag nicht zustande kommt, be
hält sich Deutschland vor, die Flugsicherung aber dem deut
schen Gebiet In seine Kompetenz zurackzunehmen. Die 
Rede war von einer Frist von sechs Monaten, In der dies ge
schehen soll. Ihre Kommission legt Ihnen vier Grande dar, 
weshalb sie noch Zeit bis zur Frahjahrssesslon far weitere 
Abklärungen braucht: 
Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Vertrages, vor allem 
auch der Wochenendregelung, sind noch detaillierter abzu
klären. Die Kommission hat den Bundesrat, den Chef UVEK 
gebeten, In engster Zusammenarbeit mit den drei betroffe
nen Unternehmungen - Flughafen Kloten, Fluggesellschaft 
Swiss, Flugsicherungsgesellschaft Skyguide - Bericht aber 
diese wirtschaftlichen Auswirkungen zu erstatten. Dieser 
Bericht Ist vom 24. Oktober datiert. Am 31. Oktober hat ihn 
die Kommission gewardigt und Ist zum Schluss gekommen, 
es sei dringend nötig, eine cesecond opinlon» eines unab
hängigen Experten einzuholen, weil die vorgelegten Zahlen 
und Beurteilungen von Swiss und Flughafengesellschaft ei
nerseits und dem Bundesamt tar Zivilluftfahrt andererseits 
derart differieren, dass ein Urteil der Kommission, wer 
schlussendlich Recht habe, nicht möglich ist. Die Kommis
sion - ich sage es ein bissehen boshaft - kann nicht auf 
Lobby-Meinungen abstellen, sondern sie muss auf Fakten 
abstellen. Ein solches Gutachten braucht Zeit; wir haben Ex
perten gesucht. Wenn die Kommission noch Zeit bis zur 
Frahjahrssesslon erhält, wird sie diesen Auftrag noch diese 
Woche erteilen können. Wir konnten bisher keinen Auftrag 
erteilen, weil uns aber die Sonntagspresse dieser soeben 
begrandete Ordnungsantrag angekandlgt worden ist. 
Wir wollen aber auch ganz präzise wissen, welche Auswir
kungen die Racknahme der Flugsicherung aber Deutsch
land auf den Flugbetrieb in Kloten, auf die Skyguide und auf 
die Kapazität des Flughafens hätte. 
Das Genehmigungsverfahren far den Staatsvertrag zwi
schen der Schweiz und Deutschland muss in Deutschland 
neu aufgelegt werden, weil mit der karzlich stattgefundenen 
Bundestagswahl alle nicht definitiv behandelten Vorlagen 
dem so genannten Diskontinuitätsprinzip zum Opfer gefallen 
sind. Die Regierung muss diese Vorlage dem Parlament -
zuerst dem Bundestag, dann dem Bundesrat - erneut zulei
ten. Dafar braucht selbst Deutschland etwas Zelt, und wir 
massen uns nicht unter Druck setzen lassen. Im Gegensatz 
zum Antragsteller muss Ich hier festhalten, dass der Deut
sche Bundestag diesen Vertrag In einem ersten Umgang ja 
bereits genehmigt hat. In Deutschland verläuft die politische 
Diskussion abri gens genau konträr zu der unseren: Dort be
hauptet die parlamentarische Opposition, die diesen Vertrag 
vehement bekämpft, dieser Vertrag sei far die Schweiz viel 
zu vorteilhaft - aber das nur ein Nebenpunkt. 
Wie erwähnt worden Ist, hat Deutschland diese vorgezo
gene Massnahme zur Wochenendregelung in eine Verord-
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nung - die Umsetzung - gekleidet. Diese Verordnung Ist von 
der Flughafengesellschaft und von der Fluggesellschaft 
Swiss bei einem deutschen Verwaltungsgericht mit dem 
Begehren auf aufschiebende Wirkung angefochten worden. 
Die aufschiebende Wirkung Ist nicht erteilt worden, und 
zwar - das Ist nicht unwichtig - mit folgender BegrOndung: 
Das Gericht « .... hält es nicht tar geboten, sich damit im Ein
zelnen auseinander zu setzen, ob die Rechtsverordnungen 
gegen Europarecht verstossen oder die völkerrechtlich ga
rantierte Freiheit des Luftverkehrs verletzen ... Denn in Ver
fahren auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes komme 
es darauf nur an, ob diese Rechtsverstösse offensichtlich 
seien. Davon könne hier aber nicht die Rede sein. 
Das Ist immerhin ein kleiner Hinweis dieses Gerichts. Der 
Gerichtsentscheid sollte im Verlauf des Monats Februar er
folgen. Dieses Urteil zu kennen, könnte fOr das Ratsplenum 
ein wichtiges Beurteilungselement darstellen. 
Die Kommission kam Im Übrigen auch zum Schluss, dass 
während des Verfahrens jeder politische Akt schwelzerl
scherselts In dieses Verfahren elnfllessen könnte. Das ist ein 
weiterer Grund, das Geschäft in die FrOhjahrssession 2003 
zu verschieben. Die Wochenendregelung gilt seit dem 
27. Oktober. Im März können wir Ihre Auswirkungen besser 
beurteilen. Die bisher subtile Anwendung der Wochenend
regelung - «light .. , wie gesagt worden ist - hat jedenfalls 
bisher nicht zu Klagen Ober grosse Schwierigkeiten im Flug
betrieb getahrt, und wenn heute Schwierigkeiten geltend ge
macht werden, die schon bisher bestanden, dann muss die 
Frage nach der Redlichkeit der Argumentation gestellt wer
den. Lassen Sie uns mit dieser Wochenendregelung Erfah
rungen sammeln. Auch diese SIchtweise, Frau Spoerry, 
spricht fOr eine Verschiebung des Geschäfts. 
Die Kommission hat - nach gross angelegten Hearings als 
Kommission des ZweItrates notabene - bereits im Septem
ber grösstmehrheitlich mit 9 zu 1 Stimmen Eintreten auf die
sen Bundesbeschluss beantragt, um damit zum Ausdruck zu 
bringen, dass die Kommission datar hält, ein Staatsvertrag 
sei allemal besser als der vertragslose Zustand. Damit ha
ben wir eine erhebliche Differenz zum Nationalrat geschaf
fen, der In seltener Leichtigkeit gesagt hat, es brauche 
Oberhaupt keinen Staatsvertrag, und gar nicht auf das Ge
schäft eingetreten ist. Die Kommission hat aber auch frOh 
erkannt, dass ein NIchteintretensbeschluss, wie ihn der Na
tionalrat gefällt hat, nicht etwa dazu tahrt, dass der Status 
quo ante - so, wie es vorher war und wie man es sich In ZO
rich erträumt -, basierend auf der Im Jahre 2000 per 31. Mal 
2001 gekOndigten Vereinbarung 84, wieder gilt. Deutschland 
will da leider nicht mehr mitspielen. 
Staatsverträge sind eine besonders heikle Angelegenheit, 
besonders wenn es sich um einen Vertrag mit einem be
freundeten Nachbarland handelt, mit dem die Schweiz auch 
wirtschaftlich aufs Engste verflochten Ist. Staatsvertrags
genehmigungen sind im parlamentarischen Verfahren mit 
grösster Sorgfalt, mit Umsicht, mit der Abschätzung aller 
möglichen Folgen an die Hand zu nehmen. Das tut die Kom
mission. Sie hat bereits Im September eine Sub kommission 
eingesetzt, bestehend aus den Herren Escher, Laurl, Pfiste
rer und dem Kommissionspräsidenten. Diese Subkommis
sion hat bisher Schritt fOr Schritt die Geschäftsbehandlung 
zuhanden der Kommission grOndllch und Immer einver
nehmlich vorbereitet, und sie möchte dies weiterhin tun. Die 
Kommission braucht Zeit fOr weitere Abklärungen; sie macht 
Sie darauf aufmerksam, dass die Geschäftsbehandlung im 
Ratsplenum - nach allen Schätzungen - drei bis vier Stun
den beanspruchen wird. Die Kommission bittet auch um 
Nachsicht dafOr, dass die Kommissionsberatungen mindes
tens noch einen halben bis einen ganzen Tag dauern wer
den. Diese Zelt benötigen wir, um all das zu beraten, was 
noch zu beraten ist. In dieser Session werden wir diese Zeit 
nicht finden. 
Die Kommission hoffl aber auch, dass der Bundesrat die 
Zeit bis Im März 2003 noch nutzen kann, um allfällige Spiel
räume bel den deutschen Partnern auszuloten. Die Kommis
sion ist gerne bereit, Im März ihre Anträge hier zur Be
schlussfassung zu unterbreiten. 

Mit 8 zu 4 Stimmen beantragt Ihnen die Kommiss/on, dieses 
Geschäft nicht jetzt, in dieser Session, zu traktandieren, 
sondern /n der FrOhjahrssesslon Im März 2003. 

Relmann Maximllian 01, AG): Ich möchte Ihnen kurz sagen, 
welches die Haltung Ihrer Aussenpolitischen Kommission 
zum zeitlichen Ablauf der Behandlung dieses Abkommens in 
unserem Rat Ist. NatOrlich hat sich die Kommission nicht ex
plizit mit dem Ordnungsantrag von Kollege BOttlker befasst. 
Aber sie hat an ihrer Sitzung vom 20. August 2002 auf 
Wunsch der Kommission tar Verkehr und Fernmeldewesen 
in einem Mitbericht zu zwei Fragen Stellung genommen: 
1. Welche Auswirkungen hätte eine Ablehnung des Vertra
ges auf die kOnftigen zwischenstaatlichen Beziehungen zwi
schen der Schweiz und Deutschland? 
2. Welchen zeitlichen Ablauf erachten wir nach der Ableh
nung durch den Nationalrat tar die Behandlung dieses Ver
trages im Zweitrat als opportun? 
Die erste Frage steht heute nicht zur Diskussion. Hingegen 
hatte sich die Kommission damals zur zweiten Frage und 
damit Indirekt zum Ordnungsantrag BOttiker klar geäussert. 
Sie stimmte im Verhältnis zwei zu eins einem Antrag zu, der 
dahin abzielte, zuzuwarten, bis der Deutsche Bundestag zur 
Ratifizierung definitiv Ja oder Nein gesagt haben wOrde. Ur
sprOnglich war das Geschäft in Berlin ja auf den 12. Septem
ber 2002 angesetzt gewesen, aber schon damals war 
abzusehen, dass sich der alte Bundestag des Themas ver
mutlich nicht mehr annehmen wOrde. Das ist Inzwischen so 
geschehen und kann uns eigentlich recht sein. Der neu ge
wählte Bundestag wird sich somit ohne Wahlkampfbeein
flussung und auch mit neuem Elan des Staatsvertrages 
annehmen. 
Die BegrOndung der Mehrheit der APK-SR fOr ein Zuwarten 
mit der Behandlung In unserem Plenum war primär takti
scher Natur: Wenn wir das Resultat der Gegenseite kennen, 
so die Meinung der Mehrheit unserer Kommission, konkreti
sieren sich die uns verbleibenden Optionen. Wir warden uns 
die Karten nicht aus der Hand nehmen lassen, sondern 
könnten nach dem Deutschen Bundesrat, nach dem schwei
zerischen Nationalrat und vor allem nach dem Deutschen 
Bundestag die letzte Karte spielen. Dieses Vorgehen wOrde 
unsere Position auch im Hinblick auf eine allfällige zweite 
Verhandlungsrunde eindeutig stärken. Das war die Meinung 
der Mehrheit unserer Kommission Im August; ich denke, 
dass sich daran bis heute nichts geändert hat. Ich persönlich 
werde mich weiterhin von unserer damaligen Meinung leiten 
lassen, nicht zuletzt auch aufgrund der eben gehörten sach
lichen und fachlichen Argumente des Präsidenten der Kom
mission fOr Verkehr und Fernmeldewesen. Deshalb werde 
Ich dem Ordnungsantrag von Kollege BOttiker nicht zustim
men. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Ich erlaube mir 
als jetziger Präsident des BOros, eine kurze Stellungnahme 
zum Verhalten des BOros abzugeben: Das BOro folgt gene
rell den vorgebrachten Meinungen der Fachkommissionen. 
Es betrachtet sich selbst nicht als Fachkommission und hat 
deshalb inhaltlich keine eigene Stellungnahme erarbeitet, 
sondern Ist dem Antrag der KVF gefolgt. Mehr steckt nicht 
dahinter, weniger auch nicht. 

Pflsterer Thomas (R, AG): Wie kommen wir zu einem bes
seren Vertrag? Welche Aufgabe hat hier der Ständerat? Wir 
haben Im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: Entweder 
möglichst rasch abbrechen oder den Versuch machen, Be/
träge zu einem besseren Vertrag zu leisten. Um die Austah
rungen des Kommissionspräsidenten noch zu ergänzen: Ein 
blosser Abbruch Ist kein Befreiungsschlag; es wäre damit 
nicht alles wie vorher. Ein Abbruch der Übung verschafft uns 
keine Sicherheit, im Gegenteil: Er hätte rasch, Innert weni
ger Monate eine ROcknahme der Flugsicherung mit Kapaz/
tätseinbussen usw. zur Folge, und es wOrde rasch eine neue 
Verordnung erfolgen. Auch wären die Swiss, Unlque und 
möglicherweise auch Skygulde praktisch gezwungen, jahre
lange Prozesse zu fOhren. 
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Bel der zweiten Variante, dem Versuch, die Voraussetzun
gen fOr einen besseren Vertrag zu schaffen, muss man be
denken, dass wir Zeit haben. Darf Ich auch hier konkretisie
ren: Nach den Angaben, die wir sowohl via Berlin als auch in 
Bern erhalten haben, braucht der Deutsche Bundestag oh
nehin etwa ein halbes Jahr, um einen Entscheid zu fällen. 
Wir brOskleren niemanden; wir nutzen eine Chance, die sich 
ohnehin anbietet. 
Was fOr zusätzliche Arbeiten sind noch zu tun? Darf ich dar
auf hinweisen, dass In der Diskussion zwischen dem Bun
desrat und der Kommission noch offene Punkte bestehen? 
Wenn wir diese Punkte nicht durchdiskutieren, dann sind die 
Chancen fOr einen besseren Vertrag reduziert. Es bestehen 
fundamentale Differenzen Ober den Ansatzpunkt bei der 
LärmverteIlung und Ober die wirtschaftlichen Folgen; zum 
letzten Punkt hat der Kommissionspräsident AusfOhrungen 
gemacht. 
Wenn beldseits des Rheins ein BedOrfnis nach einem ge
meinsamen Gespräch besteht, so besteht vernOnftigerwelse 
doch eine gewisse Chance, dass während dieser Ge
sprächsrunden keine einseitigen Massnahmen getroffen 
werden. Die sofortigen und unmittelbaren einseitigen Mass
nahmen sind ja unsere grosse Sorge. Daneben können wir 
meinetwegen noch Erfahrungen sammeln und das Verwal
tungsgerichtsurteil aus Mannheim abwarten. Aber dort geht 
es vor allem darum: Wollen wir den beiden Klägern, die die
sen Prozess gefOhrt haben wollen - Swlss und Unlque -, 
wirklich In den ROcken fallen, wenn Sie jetzt eben anders 
vorgehen? 
Schliesslich geht es bel unserem heutigen Entscheid auch 
um eine gewisse grundsätzliche Dimension. Wenn wir richtig 
Informiert wurden, wäre es erst das zweite Mal In der Ge
schichte des Bundesstaates, dass ein Staatsvertrag durch 
das Parlament nicht genehmigt wOrde. Wir werden immer 
mehr mit solchen Staatsverträgen zu tun haben. Dement
sprechend sollen Nichtgenehmigungsentscheide wenn mög
lich verhindert werden. Man sollte möglichst BrOcken 
schlagen zu besseren Lösungen. Es geht also praktisch um 
die Frage, ob wir erstens das Risiko von einseitigen Mass
nahmen erhöhen wollen, zweitens illusionen wecken, dass 
mit einem sofortigen Abbruch die Welt wieder In Ordnung sei 
wie vorher - das Ist eine Illusion -, und drittens die Chance 
vergeben wollen, In den nächsten Monaten Voraussetzun
gen fOr einen besseren Vertrag zu schaffen. 

Jenny Thls 01, GL): Man kann ja fOr oder gegen den Staats
vertrag sein, aber ein Entscheid sollte nun endlich vorliegen. 
Auch der Bundesrat hat sich In der Kommission nicht dage
gen ausgesprochen, dass das Geschäft, nachdem es schon 
in der Herbstsession verschoben worden ist, nun endlich In 
der Wintersession behandelt wird. Die Betreiber haben nun 
wirklich ein Anrecht darauf, zu wissen, was Sache ist, was 
Sache fOr die Zukunft Ist und wo sie Investieren sollen und 
wo nicht. FOr eine Unternehmung sind unklare Entscheide 
das Schlimmste, was es Oberhaupt gibt, wie auch Immer die 
Entscheide ausfallen mögen. 
Es wird damit argumentiert, dass sich die Deutschen jetzt 
vorbehalten werden, die Flugsicherung selber zu Oberneh
men. Das wOrde Ich nun wirklich nicht Oberbewerten. Sie 
spielen mit den Muskeln, haben aber null Interesse - null In
teresse! -, diese Flugsicherung je einmal Oberhaupt zu 
Obernehmen. Auch die Deutschen geben nicht unnötig Mil
lionen von Franken aus, um eine Organisation neu aufzu
gleisen. 
Weiter wurde argumentiert, die wirtschaftlichen Auswirkun
gen seien noch zu wenig bekannt, es bestOnden noch offene 
Punkte. Welche offenen Punkte haben wir noch? Wir haben 
meterhohe Dossiers zum Studieren bekommen, und wir ha
ben Gutachten von Professoren und von prlvatrechtlichen 
Organisationen bekommen, aus denen man das ableitet, 
was einem gerade sympathisch ist. Ich fOrchte oder hege 
den leisen Verdacht, dass vor allem die Gegner des Staats
vertrages auf ein Gutachten warten, das sie in ihrer eigenen 
Argumentation bestärkt. Da können sie wahrscheinlich lange 
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warten, es sei denn, sie bezahlten ein Gutachten selber. 
Den unabhängigen Experten, den sie suchen, gibt es In die
ser Frage schlichtweg nicht, den werden sie nicht finden. 
Es wird gesagt, die Kommission wolle nicht auf Lobbyisten 
abstellen. Ja, die Lobbyisten sind nun halt hOben und drO
ben zu finden. Und wenn ich in Bezug auf die wirtschaftli
chen Auswirkungen im Zweifel bin - muss ich den Beamten 
glauben, oder ich muss jenen glauben, die den Betrieb si
cherstellen und sich auf dem Markt behaupten mOssen? -, 
dann neige ich eben eher dazu, den Betreibern zu glauben. 
Deutsche Politiker argumentieren, der Vertrag sei fOr die 
Schweiz zu vorteilhaft. Der Vertrag kann nimmer schlimmer 
werden! Auch wenn der Vertrag angefochten wird, kann der 
Vertrag fOr die Betrelber also nicht schlimmer werden, als er 
jetzt schon ist. 
Kein Entscheid des Ständerates Ist - das bitte Ich zur Kennt
nis zu nehmen - ein Entscheid gegen die Schweiz. Kein 
Entscheid Ist auch fOr die Wirtschaft gravierend. Ich arbeite 
Im Raum ZOrlch. Es gibt namhafte Unternehmen und Inves
toren - ich fasse mich kurz, Herr Präsident, Ich hoffe, Sie 
halten dann meine Nachredner auch dazu an -, die hier kei
nen Nagel mehr einschlagen, bevor dieser Entscheid vor
liegt. Das bitte ich zur Kenntnis zu nehmen. Es hat also 
wirtschaftlich gravierende Auswirkungen. 
Es treten Immer wieder Leute mit grosser Hoffnung an mich 
heran, mit der Bitte, wir sollten doch In der Politik dies und 
jenes bewegen. Ich beruhige sie immer und sage, unser Ein
fluss sei sehr gering. Ich habe mich getäuscht. Immerhin hat 
es die Kommission fertig gebracht, dass ein sehr wichtiges 
Geschäft vertagt und noch einmal vertagt worden Ist, Immer
hin ein Geschäft, das die Regierung des Kantons ZOrich, der 
Kantonsrat des Kantons ZOrich, der Stadtrat von ZOrich und 
der Nationalrat als sehr dringend beurteilt haben. Bel einem 
Geschäft, das alle als sehr dringend beurteilt haben, ist 
diese Kommission hingegangen und hat gesagt: Nein, so 
dringend ist das nicht. Ich meine, das Geschäft Ist derart 
wichtig, dass der Entscheid in dieser Session gefällt werden 
sollte. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Es handelt sich um einen 
Ordnungsantrag. Ich will auf die materiellen AusfOhrungen, 
die zum Staatsvertrag selber gemacht worden sind, nicht 
eintreten. Aus bundesrätlicher Sicht gibt es zur Frage, ob 
der Staatsvertrag In dieser oder in der nächsten Session ra
tifiziert oder eben nicht ratifiziert werden soll, keinerlei takti
sche oder strategische Aspekte. 
Die Kommission hingegen will Abklärungen zur umstrittenen 
Frage, welchen Einfluss dieser Staatsvertrag auf den Betrieb 
des Flughafens ZOrich hat. Das Ist die entscheidende Frage. 
Wir haben unsere Zahlen dazu geliefert; sie stehen Im Wi
derspruch zu Unique und Swlss. Deswegen möchte die 
Kommission hier genauere Abklärungen. Es kommt hier -
das möchte ich erwähnen - etwas hinzu: In der Zwischen
zeit haben sich nämlich der Regierungsrat ZOrich und 
Unlque fOr eine Betriebsvariante ausgesprochen, die nicht 
dem Ergebnis des SIL-Koordinationsprozesses entspriCht. 
Es sind neue Vorgaben gemacht worden, die während die
ses langen SIL-Koordinatlonsprozesses nicht zur Diskussion 
standen. 
Das wiederum hat zur Folge, dass mir heute das Begehren 
der Kantone Aargau und Schaffhausen vorliegt, die letzte 
Variante, die in den SIL-Koordinationsgesprächen zur Dis
kussion gestanden ist, den ZOrchern aufzuoktroyieren. Die 
Variante, die ZOrich will, ist im SIL-Koordinationsprozess so 
nicht besprochen worden. Das helsst, wenn die Variante von 
ZOrich gewählt werden soll, dann wissen wir noch nicht, wei
chen Betrieb und welchen Einfluss auf den Staatsvertrag 
das zur Folge hat. Dieses Fragezeichen steht also, jeden
falls im Moment, noch Im Raum. 
Daher, muss ich sagen, habe ich Verständnis fOr den 
Wunsch der Kommission nach einer grOndlichen Abk!ärung. 
Das hat aber nichts mit taktischen und strategischen Uberle
gungen zur Frage zu tun, ob nun ratifiziert werden soll oder 
nicht. 
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Eine zweite Bemerkung, die Herr BOttiker gemacht hat, 
möchte Ich - weil das Amtliche Bulletin ja auch in Deutsch
land gelesen wird - Immerhin richtig stellen: Wir wenden Im 
Moment nicht eine ceWochenendregelung light» an - das ist 
nicht wahr -, sondern wir wenden die Wochenendregelung 
gemäss Staatsvertrag an. Im Staatsvertrag selbst ist vorge
sehen, dass aus SicherheitsgrOnden via Norden gelandet 
werden kann. Diese SicherheitsgrOnde betreffen erstens die 
Wetterverhältnisse und zweitens die Grösse einer Maschine. 
Das wird Immer so sein. Auch wenn der staatsvertrag ratifi
ziert ist, kann, wenn die Wetterverhältnisse so sind, wie sie 
jetzt waren, Ober Norden angeflogen werden. Es ist nicht so, 
dass wir heute Irgendwie extensiv - weil der Staatsvertrag 
noch nicht ratifiziert ist - eine ceWochenendregelung light» 
anwenden. Das wird uns nämlich aus Deutschland vorge
worfen, und dazu muss Ich sagen: Es trifft nicht zu. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Ordnungsantrag BOttiker .... 25 Stimmen 
Dagegen .... 18 stimmen 

01.022 

Moratorium plus 
und Strom ohne Atom. 
Volksinitiativen. 
Kernenergiegesetz 
Moratoire plus 
et Sortir du nucleaire. 
Initiatives populaires. 
Loi sur I'energie nucleaire 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (BB12oo1 2665) 
Message du Conseil federaI28.02.01 (FF 2001 2529) 
Ständerat/Conseil des Etats 13.12.01 (Erstrat - Premier Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 13.12.01 (Fortsetzung - Suite) 
Bericht UREK-NR 18.02.02 
Rapport CEATE-CN 18.02.02 
Nationalrat/Conseil national 22.03.02 (Frist - Delal) 
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (ZweItrat - Deuxleme Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Fortsetzung - SUite) 
Nationalrat/Conseil national 23.09.02 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 26.11.02 (Differenzen - Divergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 13.12.02 (SchlussabstImmung - Vote final) 
Nationalrat/Conseil national 13.12.02 (Schlussabstlmmung - Vote final) 

3. Kernenergiegesetz 
3. Lol sur I'energle nuclealre 

Art. 3 Bst. fbls, Ibis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 3 let. fbls, Ibis 
Proposition de la commission 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), fOr die Kommission: Bei den 
Buchstaben fbis und jbls besteht eine Differenz zum Natio
nalrat. Die Kommission empfiehlt Ihnen, den BeschlOssen 
des Nationalrates zuzustimmen. Es handelt sich lediglich um 
Ergänzungen, die wir nach unserer Auffassung Ins Gesetz 
aufnehmen können. 
Ich bitte Sie, hier den BeschlOssen des Nationalrates zuzu
stimmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 4 Abs. 1, 1 bis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 4 al. 1, 1bls 
Proposition de la commission 
Adh9rer a la decision du Conseil national 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), fOr die Kommission: Artikel 4 
Absätze 1 und 1 bis: Der Nationalrat will mit seinen Forderun
gen eine gewisse Parallelität zwischen dem strahlenschutz
gesetz und dem Kernenergiegesetz herstellen. Auch hier 
bittet Sie die Kommission, den BeschlOssen des Nationalra
tes zu folgen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 7 Bst. bbls; 8 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 7 let. bbls; 8 al. 4 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), tar die Kommission: Artikel 7 
Buchstabe bbis und Artikel 8 Absatz 4: Als weitere Voraus
setzung zur Erteilung einer Bewilligung fOr den Umgang mit 
Kernmaterialien hat der Nationalrat auch noch das Erforder
nis der Übereinstimmung mit dem Embargogesetz einge
tagt. Vom Ständerat wurde das in Artikel 8 Absatz 4 
eingetagt. Wir können hier dem Nationalrat folgen. Artikel 8 
Absatz 4 kann demzufolge gestriChen werden. 

Angenommen - Adopte 

Art. 9 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Gentil) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 9 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil national 
Minorite 
(Gentil) 
Adh9rer au projet du Conseil federal 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG), tar die Kommission: Hier han
delt es sich um einen der Kernartikel des Gesetzes. Gestat
ten Sie mir deshalb eine kurze Auslegeordnung. 
Der Bundesrat will aufgrund einer gesamtpolitischen Beur
teilung die Wiederaufarbeitung nicht mehr zulassen; dies un
ter anderem deshalb, weil ein Kernenergiegesetz, das die 
Wiederaufarbeltung weiterhin zulasse, von den Gegnern 
oder Kritikern nicht ais Gegenvorschlag zu den bel den 
Atom-Initiativen akzeptiert werde. Letztlich gehe es hier um 
eine politische Ermessensfrage. Das Verbot der Wiederauf
arbeitung sei im Kernenergiegesetz eingebettet und mit der 
Hoffnung verknOpft, dass mit diesem Gegenvorschlag eine 
Annahme der Volksinitiative verhindert werden könne. 
Der Ständerat - Sie erinnern sich - als Erstrat hat mit 22 zu 
15 Stimmen In Artikel 104 Absatz 4, bei den Übergangsbe
stimmungen, ein Moratorium verankert. Abgebrannte Bren
nelemente dOrfen demnach während einer Zeit von zehn 
Jahren ab dem 1. Juli 2006 nicht mehr ausgefOhrt werden. 
Der Nationalrat ist unseren BeschlOssen nicht gefolgt. Er will 
die Wiederaufarbeitung unter strengen Voraussetzungen, 
wie sie In Artikel 9 dargelegt sind, zulassen. Die Übergangs
bestimmung gemäss dem Beschluss des ständerates soll 
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Dreizehnte Sitzung - Treizieme seance 

Donnerstag, 12. Dezember 2002 
Jeudl, 12 decembre 2002 

OB.OOh 

02.027 

Flugverkehrskontrolle 
über deutschem Hoheitsgebiet. 
Abkommen mit der 
Bundesrepublik Deutschland 
Circulation aerienne au-dessus 
d'une partie du territoire allemand. 
Accord avec la 
Republique federale d' Allemagne 

Zweitrat - Deuxieme Conseil 
Botschaft des Bundesrates 08.03.02 (BBI2002 3375) 
Message du Conseil fekleral 08.03.02 (FF 2002 3171) 

Nationalrat/Conseil national 19.06.02 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 26.11.02 (Ordnungsantrag - Motion d'ordre) 

Ständerat/Conseil des Etats 12.12.02 (ZweItrat - Deuxleme Conseil) 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Eintreten und ROckwelsung an die Kommission 
1. Das Geschäft wird an die Kommission zurOckgewiesen, 
damit der Bundesrat Gelegenheit hat, mit Deutschland Ver
handlungen Ober eine Anpassung des Abkommens zu fah
ren. Die Kommission hat dem Ständerat Ober das Ergebnis 
der Verhandlungen bis zur FrOhjahrssession 2003 Bericht zu 
erstatten. 
2. Anzustreben Ist ein Ergebnis, das aus einer ganzheitli
chen Sicht besser ist als die Situation, die sich aufgrund des 
ausgehandelten Vertrages ergibt. Es soll insbesondere: 
a. ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis erleichtern und 
einen fairen Ausgleich der Interessen der sOddeutschen so
wie der schweizerischen Anwohner ermöglichen; 
b. far den Flughafen Kloten und seine BenOtzer die erforderli
che Sicherheit geWährleisten und wirtschaftlich tragbar sein; 
c. bel der Umsetzung das gegenseitige Vertrauen pflegen 
und fördern, ein genOgendes ContrOlling mit laufender Aus
wertung einrichten und belde Partner daran (institutionell) 
beteiligen. 
3. Die Kommission wird beauftragt, bis zur FrOhjahrssession 
2003 zu klären, welche wirtschaftlichen Auswirkungen die 
Ratifizierung oder Ablehnung des Abkommens auf den Flug
hafen Unlque, die Fluggesellschaft Swiss und die schweize
rische Flugsicherung Skygulde hat. 

Minderheit 
(Jenny) 
Nichteintreten 

Antrag Spoerry 
Eintreten und ROckwelsung an die Kommission 
1 ..... bis zur FrOhjahrssession 2003 Bericht zu erstatten und 
Antrag zur Beschlussfassung Ober das Abkommen zu stellen. 

Proposition de la commlssion 
Majorite 
Entrer en matiere et renvoyer le projet a la commlssion 
1. Le projet est renvoye a la commission afin que le Conseil 
federal ait la possibilite d'entreprendre des negociations 
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avec l'Allemagne en vue d'adapter I'accord. La commlssion 
est tenue de rendre compte du resultat des negociatlons au 
Conseil des Etats, d'ici a la session de prlntemps 2003. 
2. L.:objectif de la renegociation est d'ameliorer, a tous les 
points de vue, la situation instituee du precedent accord. Ce 
nouvel accord a pour but: 
a. de permettre I'etablissement de rapports de bon voislnage 
entre les deux pays et de prendre en compte de maniere 
equitable les inter€lts des riverains tant allemands que suis
ses' 
b. de garantir la securlte de I'aeroport de Kloten et de ses 
usagers, et de constituer une solution economiquement 
viable; 
c. d'etablir une confiance mutuelle quant a son application, 
d'instituer un contröle de gestion suffisant avec analyse 
constante des resultats, et d'y assocler les deux partenaires 
(au niveau institutionnel). 
3. La commission est chargee de definir, d'ici a la session de 
printemps 2003, les consequences economiques que la ra
tification ou le rejet de I'accord aura sur I'entreprise char
gee de la gestion de I'aeroport Unlque, sur la compagnie 
aerienne Swiss et sur la societe responsable de la securite 
de I'espace aerien Skyguide. 

Minorite 
(Jenny) 
Ne pas entrer en matiere 

Proposition Spoerry 
Entrer en matlere et renvoyer le projet a la commisslon 
1. .... La commission est tenue d'ici a la session de prin
temps 2003 de rendre compte du resultat des negociatlons 
au Conseil des Etats, et de lui soumettre un projet de decl
sion. 

Leuenberger Ernst (S, SO), far die Kommission: Erlauben 
Sie mir eine kleine Vorbemerkung und drei kurze Feststel
lungen, bevor ich zu meiner grossen Rede ansetze: 
Staatsverträge sind eine besonders heikle Angelegenheit. 
Es sind heikle Gegenstände, besonders dann, wenn es sich 
um Verträge mit einem befreundeten Nachbarland handelt, 
mit dem die Schweiz auch wirtschaftlich aufs Engste ver
flochten ist. Staatsvertragsgenehmigungen sind im parla
mentarischen Verfahren mit grösster Sorgfalt und Umsicht 
unter Abschätzung aller möglichen Folgen an die Hand zu 
nehmen. Das tut unsere Kommission far Verkehr und Fern
meldewesen. Sie hat zu diesem Zweck bereits Im Septem
ber eine Subkommission eingesetzt. Diese Subkommission 
hat das Geschäft zuhanden der Kommission Schritt fOr 
Schritt grOndlich und immer einvernehmlich vorbereitet und 
möchte das eigentlich auch weiterhin tun. 
Selbstverständlich wird der Bundesrat die Kommission da
bei nach Kräften unterstatzen und sie stets Ober alles, was 
er selber bereits weiss, informieren. Besonders heikel aber 
ist die öffentliche Erörterung von Verhandlungspositionen in 
einer Phase, in der die Hoffnung besteht, in Gesprächen et
was bewegen zu können. Diese Situation Ist In der Tat ein
getreten. Am Montag hat der Bundesrat bekannt gegeben, 
dass er Herrn Bundesrat Moritz Leuenberger in dieser Sa
che zu Sondierungsgesprächen mit Deutschland ermächtigt 
hat. Wir können, wollen und dOrfen schweizerische Positio
nen und Überlegungen In dieser Sache nicht auf dem Markt
platz aushandeln. Kurz: In dieser Debatte wollen wir alles 
unterlassen, was die erwähnten Gespräche noch schwieri
ger machen könnte, als sie es eh schon sind. Soweit meine 
Vorbemerkung. 
1. Die Kommission beantragt Ihnen Eintreten auf den BUIJ
desbeschluss. Sie bejaht damit grundsätzlich die Notwen
digkeit einer staatsvertraglichen Regelung mindestens der 
Flugsicherung zwischen Deutschland und der Schweiz. 
2. Die Kommission beantragt sodann ROckwelsung an die 
Kommission in der Meinung - und das Ist der Stand vom 
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6. Dezember, kurz bevor der Bundesrat seine BeschlOsse 
bekannt gegeben hat -, es sei dem Bundesrat eine Chance 
zu geben, In nochmaligen Gesprächen mit Deutschland ei
nige drängende Probleme vorzutragen und auf Lösungen 
hinzuarbeiten. 
3. Die Kommission Ist sich bewusst, dass dieses vorge
schlagene Vorgehen auch beinhaltet, dass die Vorwirkungen 
des Staatsvertrages zurzeit weiterhin bestehen bleiben, min
destens bis zum Abschluss des parlamentarischen Verfah
rens. 
Einige Bemerkungen zur Ausgangslage: 
Der Bundesrat hat mit Deutschland einen Staatsvertrag aus
gehandelt, welcher der schweizerischen Flugsicherung die 
Befugnis einräumt, die Flugsicherung Ober einem grossen 
Gebiet SOddeutschlands durchzufahren. Dieser Vertrag 
liegt, je mit einem Genehmigungsantrag versehen, vor dem 
deutschen und dem schweizerischen Parlament. Deutsch
land tritt In diesem Vertrag hoheitliche Befugnisse an die 
Schweiz ab und verlangt im Gegenzug die zahlenmässige 
Beschränkung der An- und AbflOge und, was viel zentraler 
ist, eine restriktive Regelung fOr die Wochenenden und die 
Feiertage. Bel uns ist diese Regelung bekannt geworden als 
vorgezogene Massnahme oder als Wochenendregelung. Es 
ist hauptsächlich diese Einschränkung, die den starken Wi
derstand des Flughafens ZOrich, des Kantons Zarich und 
auch der Fluggesellschaft Swiss hervorgerufen hat. 
Diese Wochenendregelung Ist seit dem 27. Oktober 2002 in 
Kraft und wird mit den vereinbarten Ausnahmen angewen
det. Deutschland hat schon sehr frOh zwei Dinge klar ge
macht: 
1. Sollte dieser Staatsvertrag nicht zustande kommen, 
wOrde Deutschland als Herr Ober seinen Luftraum in einer 
Verordnung die Nutzung dieses deutschen Luftraumes re
geln. 
2. Sollte der Vertrag nicht zustande kommen, behält sich 
Deutschland vor, die Flugsicherung Ober seinem Luftraum in 
seine Kompetenz zurOckzunehmen, wozu Deutschland be
rechtigt Ist. Diese zweite Massnahme wäre rechtlich auch 
nirgendwo anfechtbar. 
Der Nationalrat war Erstrat bei dieser Materie. Er hat im Juni 
das Geschäft behandelt und hat Nichteintreten auf die Vor
lage beschlossen. Dieser NIchteintretensbeschluss des Na
tionalrates Ist mindestens nach aussen hin so verstanden 
worden, dass er die Aussage beinhalte, die Schweiz brau
che gar keinen staatsvertrag und Im Übrigen sei der Ver
tragsinhalt absolut Inakzeptabel. So etwa ist der National
ratsentscheid auch in Deutschland Interpretiert worden. 
Dieser nationalrätliche Entscheid war allerdings, wenn man 
die Debatte Im Detail nachliest, stark von der Meinung ge
prägt, nach einem Nichteintreten, nach einer Ablehnung, sei 
alles wieder wie vorher. Ich komme darauf im kleinen Kapitel 
Ober den Status quo ante noch einmal zurOck. 
Zum Verfahren in Deutschland: Nach dem so genannten 
DiskontinuItätsprinzip, wonach am Ende einer LegiSlaturpe
riode alle nicht verabschiedeten Vorlagen verfallen und so
mit neu dem Parlament zugeleitet werden massen, wird der 
Staatsvertrag In Deutschland erneut dem Bundestag zuge
wiesen, sodann dem Bundesrat und allenfalls erneut dem 
Bundestag zum endgOltlgen Entscheid. Notabene, das Ist fOr 
uns nicht ganz unwichtig, läuft In Deutschland die politische 
Diskussion genau umgekehrt als bel uns. Die parlamentari
sche Opposition In Deutschland findet, der Vertrag sei fOr die 
Schweiz viel zu vorteilhaft. 
Einige Worte zu diesem berOhmten Status quo ante und zu 
dessen mindestens vorläufiger Beendigung: Die Schweiz 
hat mit Deutschland im Jahre 1984 eine VerwaltungsvereIn
barung Ober die Flugsicherung abgeschlossen. Deutschland 
war eigentlich stets unzufrieden mit der Nutzung der Spiel
räume durch die Schweiz. Deutschland hat daher - und aus 
verfassungsrechtlichen GrOnden recht schnell - eine staats
vertragliche Regelung dieser Geschichte verlangt. Während 
der zäh gefOhrten Verhandlungen, unter Ablehnung wichti
ger schweizerischer Positionen und um zeitlichen Druck auf
zusetzen, hat Deutschland per 31. Mal 2001 diese Vereinba
rung aus dem Jahre 1984 gekOndigt, dies unter Androhung 

des Erlasses einseitiger Massnahmen, wenn man keine 
neue Regelung fände. Deutschland hat bekanntlich geltend 
gemacht, dass die Vereinbarung von 1984 durch die 
Schweiz so freihändig genutzt worden sei, dass die deut
schen Anliegen unter die Räder gekommen selen. Weiter 
hat Deutschland geltend gemacht, dass es zudem .!lach 
deutschem Verfassungsrecht eben auch nötig sei, die Uber
tragung hoheitlicher Aufgaben an ein anderes Land In einem 
Staatsvertrag vorzunehmen. 
Den fOr die Schweiz offenbar gOnstigen Status quo ante be
schreibt letztmals Flughafenchef Josef Felder, CEO der 
Flughafen ZOrich AG, in der ccNZZ am Sonntag» vom 8. De
zember 2002, wonach der Regierungsrat des Kantons ZO
rich und der Flughafen die An- und AbflOge nach dem seit 
Jahrzehnten bewährten System fahren möchten; dies be
deute AnflOge hauptsächlich auf den zwei vorhandenen Pis
ten von Norden, also Ober SOddeutschland. So einfach Ist 
das. Demgegenaber lese ich in einem Brief des deutschen 
Verkehrsministeriums vom 26. November 2002 die ebenso 
lapidare Aussage, wonach man unserer Anregung, zur Si
tuation zurOckzukehren, wie sie vor dem 18. Oktober 2001 
war, leider nicht folgen könne. 
Die Crux der ganzen, durch den Bundesrat gefOhrten Ver
handlungen bestand von Anfang an darin, dass jedes Ver
handlungsresultat praktisch apriori weniger gOnstig ausfal
len musste, als es der gepriesene Status quo ante war. 
Nun einige AusfOhrungen zu den Arbeiten In der Kommis
sion: Die Kommission hat - obschon sie als Kommission des 
Zweitrates tätig war - auch Hearings durchgefOhrt, was 
sonst eher als unOblIch bezeichnet wird. Es sind namentlich 
die drei hauptbetroffenen Unternehmungen angehört wor
den, nämlich der Flughafen Zarich Unlque, die Fluggesell
schaft Swlss und die Flugsicherungsgesellschaft Skygulde. 
Diese drei hauptbetroffenen Unternehmungen wurden auch 
nach den Hearings, die Im September stattgefunden haben, 
immer wieder befragt. Vertreter der hauptbetroffenen Kan
tone sind angehört worden, und im Zusammenhang mit der 
Zusammenlegung der zivilen und der militärischen Flugsi
cherung ist auch der Kommandant der Fliegertruppen ange
hört worden. Es sind Rechtsexperten beigezogen worden, 
Experten des europäischen und des deutschen Rechtes, 
und selbstverständlich auch die Direktion fOr Völkerrecht des 
Eidgenössischen Departementes fOr auswärtige Angelegen
heiten und das IntegratlonsbOro aus dem Eidgenössischen 
Volkswirtschaftsdepartement. 
Die Kommission hatte sich mit Folgeabschätzungen ausein
ander zu setzen - eine ganz wichtige Diskussion, die leider 
noch zu keinem definitiven Abschluss gebracht werden 
konnte. Die Kommission verlangte vom Bundesrat respek
tive vom EidgenÖSSischen Departement fOr Umwelt, Ver
kehr, Energie und Kommunikation einen Bericht Ober die 
wirtschaftlichen Auswirkungen des Vertrages, im Besonde
ren Ober die Auswirkungen der Wochenendregelung auf die 
drei betroffenen Unternehmungen. Die Kommission wOnsch
te, dass der Bundesrat diesen Bericht In engster Zusam
menarbeit mit den drei betroffenen Unternehmungen er
stelle. Der Kommission wurde am 24. Oktober dieses Jahres 
Bericht erstattet. Die Kommission hat den Bericht am 31. 
Oktober gewOrdigt. Sie ist dabei zum Schluss gekommen, 
es sei dringend nötig, eine ccsecond opinlon» eines Ökono
men, eines Experten, einzuholen. Die Interpretation der vor
gelegten Zahlen durch Swlss und den Flughafen einerseits 
und durch das Bundesamt fOr ZIvIlluftfahrt andererseits diffe
rieren derart, dass die Einholung einer ccsecond oplnlon» als 
unabdingbar erscheint. Die Kommission möchte dies drin
gend nachholen, um sie in ihre Gesamtbeurteilung einflles
sen zu lassen. 
Um Folgeabschätzungen vornehmen zu können, hat die 
Kommission so dann Ende November die drei hauptbetroffe
nen Unternehmungen erneut Ober die Auswirkungen der seit 
27. Oktober in Kraft befindlichen Wochenendregelung be
fragt und hat auch die Frage aufgeworfen, wie sie die Situa
tion bel NIchtgenehmigung des Vertrages beurteilen wOrden. 
Die Resultate dieser Umfrage liegen der Kommission seit 
dem 4. Dezember vor. Die Evaluation konnte auch hier noch 
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nicht abgeschlossen werden. Auch hier sind recht deutliche, 
aber auch recht kontroverse Aussagen gemacht worden. 
Ich komme damit bereits zu den Anträgen der Kommission. 
Die Mehrheit beantragt Eintreten auf den Bundesbeschluss. 
Sie bejaht damit die Notwendigkeit einer staatsvertraglIchen 
Regelung der Flugsicherung zwischen Deutschland und der 
Schweiz. Ich versuche das Eintreten auch mit dem Hinweis 
auf vorgetragene Argumente tar NIchteintreten, unter Be
rOckslchtigung der Risiken des Nichteintretens, zu begrQn
den. 
Nichteintreten bedeutet durchaus auch, dass man einen 
Vertrag nicht fOr erforderlich hält und den Dingen Ihren freien 
Lauf lassen will. Die Kommissionsmehrheit sieht In diesem 
Weg sehr grosse Risiken. Ein Antrag auf Nichteintreten 
stOtzt sich teilweise auch auf die Hoffnung, mit dem Wegfall 
des Staatsvertrages gelte automatisch wieder der bereits 
beschriebene Status quo ante. Angesichts der deutschen 
Haltung kann dazu nur gesagt werden, dass es wenig An
haltspunkte zur StOtzung dieser Annahme gibt. Nichteintre
ten wird teilweise auch damit begrQndet, der Bundesrat 
könne dann im Sinne einer Tabula rasa mit den Verhandlun
gen wieder ganz von vorne beginnen. Nichteintreten wird 
teilweise auch mit der Hoffnung begrQndet, allfällige einsei
tige deutsche Massnahmen könnten dann mit Erfolg recht
lich angefochten werden und mOssten In der Folge wieder 
aufgehoben werden; zudem wOrde ohnehin während der 
Prozessdauer aufschiebende Wirkung gelten. Diese An
nahme hält die Kommissionsmehrheit fOr riskant optimis
tisch. Alle NIchteintretensszenarien - Ich habe es ausge
fOhrt - beinhalten nach Meinung der Kommission erhebliche 
Risiken. Wie gesagt - und noch einmal -, der Antrag der 
Kommissionsmehrheit auf Eintreten statzt sich auf die Uber
zeugung, dass ein Vertrag im Prinzip besser ist als ein ver
tragsloser Zustand. Nach Meinung der Kommission sind die 
Risiken des vertragslosen Zustandes insgesamt zu gross, 
um ohne Not einem solchen Zustand entgegenzusteuern. 
Die Kommission beantragt Ihnen mit 9 zu 1 Stimmen bei 
1 Enthaltung Eintreten auf die Vorlage. Herr Jenny wird na
mens einer Kommissionsminderheit einen Nichteintretens
antrag begrOnden. 
Die Kommissionsmehrheit hat sodann einen ROckweisungs
antrag formuliert, der es dem Rat verfahrensmässlg ermögli
chen soll, nicht sofort Ja oder Nein zum vorliegenden 
Staatsvertrag sagen zu mOssen, und der dem Bundesrat 
noch Möglichkeiten offen lässt. Dieser ROckwelsungsantrag, 
den wir in einer Debatte mit der Eintretensfrage behandeln 
wollen, spricht Im Wortlaut - er ist auf der Fahne wiederge
geben - tar sich. 
Zu Ziffer 1: Dem Bundesrat soll Gelegenheit gegeben wer
den, In weiteren Gesprächen mit Deutschland Spielräume 
auszuloten. Seit Montag wissen wir, dass der Bundesrat be
reit ist, diesen Weg zu beschreiten. Wenn das Geschäft an 
die Kommission zurQckgewlesen wird, bleibt es im Stände
rat. Die Variante wäre ja klar gewesen, das Geschäft an den 
Bundesrat zurQckzuwelsen. Wir haben uns aber darOber Re
chenschaft geben mOssen, dass eine ROckweisung an den 
Bundesrat die gleiche Wirkung hätte wie ein Nichteintreten 
oder eine Ablehnung der Vorlage. 
Die Kommission geht die zwingende Verpflichtung ein, dem 
Rat Im März Bericht zu erstatten. Das entspricht ja auch der 
Haltung der Kommission In der Debatte Ober den Ordnungs
antrag, die wir In diesem Rat vor kurzem getahrt haben. Sie 
haben zur Kenntnis genommen, dass Frau Spoerry mit ei
nem EInzeiantrag die Kommission verpflichten möchte, im 
März nicht nur Bericht zu erstatten, sondern auch Anträge 
zu stellen. Ich halte das, auch wenn die Kommission formell 
nicht darQber beraten konnte, tar eine Selbstverständlichkeit 
und erkläre hier, dass die Ergänzung gemäss Antrag 
Spoerry problemlos In unseren ROckwelsungsantrag aufge
nommen werden kann. 
Zu Ziffer 2: Konkrete Probleme vortragen, mit den Vertrags
partnern diskutieren und Lösungen anstreben. Wir wissen in 
diesem Zusammenhang, dass die Hauptsorge der Flugha
fenbetreiber und -benOtzer den Kapazitätsfragen gilt. Es 
gälte auch - und das Ist ein schWieriger Tell In diesem Pro-
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zess - Partner in diesen Gesprächsprozess einzubeziehen. 
Gemeint sind natOrlich die drei genannten hauptbetroffenen 
Unternehmungen. Es sind auch die betroffenen Kantone ge
meint, z. B. auch als Vertreter der lärm be lasteten Bevölke
rung. Auch die deutsche Seite wird Ihrerseits sicher ent
sprechende Konsultationen vornehmen. 
Zu Ziffer 3: Hier schlagen wir im Zusammenhang mit der 
ROckweisung vor, es solle der Kommission doch noch er
möglicht werden, die erwähnte «second opinlon» zu den 
dargestellten wirtschaftlichen Auswirkungen belder Varian
ten - der Genehmigung und der NIchtgenehmigung des Ver
trages - einzuholen. 
Einen Ständeratsentscheid Im Kommissionssinne vorbehal
ten, mOsste diese Auftragsertellung noch heute erfolgen. Wir 
wussten und wir wissen, dass in dieser Debatte die Versu
chung, dem Bundesrat mit dem ROckweisungsantrag eine 
riesige Wunschliste mitzugeben, sehr gross ist. Die haupt
sächlich diskutierten Fragen kennen wir längst. Ich nenne 
zwei davon: Den Wunsch nach einem Vertrag Ober die Flug
sicherung und allenfalls nach einem weiteren Vertrag Ober 
die AnflOge - also eine Trennung - und den Wunsch, im Ver
trag Lärmmengen zu regeln und nicht die Anzahl der An
und AbflOge usw. Der Bundesrat kennt all diese WOnsche 
längst. Er kennt sie insbesondere auch aus den Intensiven 
Kommissionsberatungen, und er wird versuchen, diese so 
welt wie möglich zu berOckslchtigen. 
Der ROckweisungsantrag wurde in der Kommission mit 9 zu 
1 Stimmen beschlossen. Der Antragsteller hat darauf ver
zichtet, einen Minderheitsantrag einzureichen. Damit wirk
lich keine Unklarheiten im Raum zurQckbleiben, will ich zum 
zweiten Mal unterstreichen: Die Zustimmung des Rates zu 
diesen Anträgen bedeutet de facto, dass die vorgezogenen 
Massnahmen mindestens bis zum definitiven Entscheid die
ses Parlamentes in Kraft bleiben werden und mit den vorge
sehenen Ausnahmen auch anzuwenden sind. Ich will auch 
deutlich machen, dass die Kommission in der Sache selbst 
Ober den Vertrag noch nicht entschieden hat. Ich erlaube 
mir, die Situation auch in der Kommission weiterhin als 
durchaus offen zu bezeichnen. 
Die Kommissionsmehrheit ersucht Sie, auf die Vorlage ein
zutreten, sodann die Vorlage mit den erläuterten Auflagen 
und unter BerQcksichtigung des Einzelantrages Spoerry an 
die Kommission zurQckzuwelsen. Wir wählen damit den 
schwierigeren Weg. Er Ist schwieriger, als es das einfache 
Ja oder das einfache Nein hier und heute darstellen wOrde. 
Wir tun das aus einem hohen Verantwortungsbewusstsein 
tar alle Betroffenen und tar das Land heraus. Wir danken 
dem Bundesrat dafOr, dass er diesen schwierigen Weg mit 
uns geht. 

Jenny Thls N, GL): Ich werde der Aufforderung des ge
schätzten Herrn Präsidenten der Kommission tar Verkehr 
und Fernmeldewesen selbstverständlich Folge leisten und 
nichts, aber gar nichts sagen, was nicht schon hinlänglich 
bekannt ist. Ich möchte Sie aber trotzdem bitten, auf diese 
Vorlage nicht einzutreten, mache mir allerdings Ober die Er
folgsaussichten meines Unterfangens keine grossen illusio
nen. Derart blauäugig bin ich nach vie~ähriger Ratstätigkeit 
nun auch wieder nicht. Da haben die Betarworter dieses un
seligen Vertrages in den letzten Wochen viel, viel zu ge
schickt taktiert. 
Wir erinnern uns: UrsprOnglich wäre dieses tar die Volkswirt
schaft so wichtige Geschäft fOr die Herbstsession traktan
diert gewesen. Nach Ordner fOlIenden Gutachten, Gegen
gutachten, Expertisen und internationalen Anhörungen kam 
die Mehrheit der Kommission zu meinem grossen Erstaunen 
zum Schluss, das Geschäft sei mangels zusätzlichen Unter
lagen noch nicht behandlungsreif - fOr den Herbst, nota
benel Was damals gefehlt haben soll, entzieht sich bis heute 
meinen Kenntnissen. Der politischen Logik definitiv nicht 
mehr folgen konnte Ich aber, als sich plötzlich abzeichnete, 
dass man dieses Geschäft auch nicht In dieser Session 
traktandleren wollte. Eine Kommission bringt es also fertig, 
ein Geschäft laufend zu vertagen, das sowohl tar den Natlo-
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nalrat, fOr den Regierungsrat des Kantons Zürich, für den 
Stadtrat von Zürich und für den Kantonsrat höchste Priorität 
hat. Sie bringt dies auch Im Wissen fertig, dass somit gen au 
dieser umstrittene Vertrag auf Zusehen hin In Kraft Ist. 
Es ist fOr mich zwar nicht neu, dass Politikerinnen und Politi
ker nicht vor Entscheidungsfreude strotzen, aber was hier 
abgelaufen Ist, überfordert mein bisheriges Vorstellungsver
mögen. Wir nehmen damit bewusst oder unbewusst in Kauf, 
dass kein Entscheid ein Entscheid gegen die Interessen der 
Schweiz ist. Man wird nun weitere Expertisen einholen, aber 
den Entscheid, diesen wichtigen Entscheid, kann uns in die
sem Rat, Expertenberichte hin oder her, niemand abneh
men. 
Ausserdem sind die Experten die Götter der «Risikolosen». 
Nachdem von Departementsseite mehrmals ausdrücklich 
darauf hingewiesen worden Ist, dass Nachverhandlungen 
aussichtslos sind, signalisiert man nun plötzlich guten Willen 
und entsprechende Bereitschaft. Da muss man wahrlich 
nicht über besondere hellseherische FähiQkeiten verfügen, 
um hinter diesem Sinneswandel taktische Uberlegungen zu 
erahnen. Denn ohne diese Bereitschaft wäre heute ein Nein 
zu diesem Vertrag Tatsache geworden. 
Die Mehrheit wird nun Eintreten und Rückweisung an die 
Kommission beschllessen, verbunden mit dem entsprechen
den Auftrag fOr Neuverhandlungen. Uber die diesbezügli
chen Erfolgsaussichten hat Herr Bundesrat Leuenberger 
früher nie, gar nie Zweifel aufkommen lassen und hat, sei
nem guten Charakter entsprechend, auch an der Presse
konferenz vom Montag vor Illusionen ausdrücklich gewarnt. 
Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht. Aber mir wurde In sämtli
chen Instanzen, die Ich bis anhin durchlaufen habe, Immer 
beigebracht, dass Verträge nur dann neu verhandelt wer
den, wenn fundamental neue Tatsachen aufgetaucht sind. 
Genau diese Voraussetzungen sind bis heute hier nicht ge
geben. Machen wir uns deshalb nichts vor: Was wir vorha
ben Ist eine politische Alibiübung, nicht mehr und nicht 
weniger, allerdings - das muss ich zugestehen - gespickt 
mit viel Wunschdenken. Aber wir haben ja bald Weihnach
ten, und da sind Wünsche schllesslich erlaubt. Realistisch 
gesehen bringt diese Übung aber nichts, das sollten wir zur 
Kenntnis nehmen. Die Rückweisung an die Kommission 
wird abermals zu massivem Zeitverlust führen. Gleichzeitig 
fOhrt die vorläufige Anwendung dieses Vertrages dazu, dass 
immer mehr teure Fakten geschaffen werden, die irrepara
bel sein werden - für eine Gesellschaft notabene, die finan
ziell ohnehin sehr stark belastet Ist. 
Eine Rückweisung führt aber auch dazu, dass das gen au 
gleiche Team - das genau gleiche Team! - diese Neuver
handlung führen wird. Herr Bundesrat, damit Ich richtig ver
standen werde: Nicht dass Ich Ihre Fähigkeiten unter
schätze; aber In dieser Angelegenheit Ist das etwa dasselbe, 
wie wenn wir einen Vegetarier zum Metzgermeisterverband 
schicken würden. Dass Sie selber Vegetarier sind, Ist eher 
zufällig. Nur ein NIchteintreten respektive die Ablehnung des 
Vertrages zwingt die Vertragsparteien, Alternativen zu disku
tieren und auch zu vereinbaren. 
Jeder andere Entscheid fOhrt aber auch dazu, dass ab Som
mer 2003 durch die Südanflüge die Standortqualität im Ge
biet des gesamten Zürichseebeckens massiv beeinträchtigt 
wird, nach dem Motto: einige Hundert entlasten und dafOr ei
nige Zehntausend belasten. Wahrlich, wahrlich, hehre Aus
sichten! Dieses so genannte Provisorium wird damit 
langsam, aber sicher zur definitiven Lösung, und die Mög
lichkeiten zur juristischen Bekämpfung werden täglich sin
ken. Zudem Ist eine Wertverminderung gewachsener Sled
lungsstrukturen In MillIardenhöhe -in MillIardenhöhe! - trau
rige Tatsache. 
Angesichts dieser Tatsachen und Aspekte ist die Angst vor 
einseitigen Massnahmen durch Deutschland sachlich nicht 
haltbar, staatspolitisch bedenklich und nur fOr Mutlose rele
vant. Ausserdem wird eine derart einseitige Rechtsverord
nung völkerrechtlich kaum durchsetzbar sein. Dieser Staats
vertrag ist diskriminierend und zwingt der Schweiz Regelun
gen auf, die in Deutschland selbst keine Gültigkeit haben 
und auch nicht praktiziert werden. 

Handkehrum soll München sogar weitere Konkurrenzvortelle 
erhalten. Anstelle der bisherigen 38 Nachtflüge sind neu so
gar viermai so viele Flüge erlaubt. Eine deutsche Verord
nung mit noch härteren Einschränkungen nehmen die 
Unique, die Swiss und der Kanton Zürich deshalb bewusst In 
Kauf. Die Verantwortungsträger haben die diesbezüglichen 
Risiken sorgfältig und gründlich abgewogen. Sie sagen mit 
gutem Grund übereinstimmend: Lieber eine kurzfristige Ver
schlechterung und dafür langfristige Perspektiven. Unter 
diesen Vorzeichen muss die Frage erlaubt sein: Warum leh
nen wir Legislativpolitiker uns in dieser Angelegenheit derart 
weit zum Fenster hinaus, wenn doch alle, die es wissen 
müssten, uns davon abraten? 
Nun gibt es offenbar hüben wie drüben gute Gründe, für 
oder gegen diesen Staatsvertrag zu sein. Dagegen kann 
man nichts einwenden. Für mich Ist aber eindeutig vor allem 
die Tendenz zur Verschleppung dieses Geschäftes hier im 
Rat befremdend. Dieses Vorgehen lässt zumindest Zweifel 
offen. 
Der politische Schachzug der belden Herren Leuenberger ist 
zumindest für den Moment aufgegangen, das muss Ich neid
los anerkennen. Man hat nun erreicht, was man schon Im
mer wollte: die Behandlung des Vertrages ins Frühjahr zu 
verschieben. Die einzige Antwort darauf ist, auf die Vorlage 
nicht einzutreten, wie der Nationalrat das bereits gemacht 
hat. 

Hofmann Hans 01, ZH): Namens des eidgenössischen 
Standes Zürich möchte Ich den Nichtelntretensantrag der 
Minderheit Jenny unterstützen. Es Ist meines Erachtens 
wichtig und auch richtig, wenn wir uns hier dem Nationalrat 
anschliessen, der ja bereits In der vergangenen Sommer
session nicht auf diesen Staatsvertrag eingetreten Ist. Nur 
so schaffen wir eine klare Ausgangslage. Sowohl Bundesrat 
wie auch die deutsche Bundesregierung wissen dann ge
nau, dass dieses Vertragswerk von den eidgenössischen 
Räten nicht akzeptiert wird. 
Der Staatsvertrag hat gravierende Mängel. Man zählt die 
Flugzeuge, statt den Lärm zu messen. Bei den neuen An
flugrouten auf unseren Flughafen von Süden oder Osten 
brausen die Flugzeuge im Endanflug In einer Höhe von 60 
bis 70 Metern, manchmal noch tiefer, über die Dächer der 
Wohnhäuser In Kloten oder Schwamendlngen hinweg, so
dass man das eigene Wort nicht mehr versteht. Ich war dort; 
gehen Sie auch einmal hin und hören Sie sich das an. Beim 
Anflug von Norden sind die Flugzeuge über Hohentengen, 
über deutschem Gebiet, noch 700 Meter über Grund, und 
man muss schon bewusst hinhören, damit man sie über
haupt wahrnimmt. Auch da war ich einige Male; gehen Sie 
auch hin. Aber es gilt die Zahl der Flugzeuge und nicht das 
Mass der Lärmbelastung. Das Ist sachlich falsch und meines 
Erachtens unhaltbar. 
Unser Flughafen wurde nun einmal so konzipiert und über 
fOnfzig Jahre lang so betrieben, dass die Anflüge von Nor
den her erfolgen. Dementsprechend hat sich auch die Sied
lungsentwicklung über Jahrzehnte dem Flughafen ange
passt, und die Wohnbevölkerung ist vor allem In den Ge
meinden südlich und östlich überproportional gewachsen. 
Die Verteilung des Fluglärms rund um den Flughafen muss 
ein schweizerisches Problem bleiben und darf uns nicht von 
aussen aufgezwungen werden. 
Die vereinbarte Wochenendregelung Ist für unser Land 
schlicht und einfach diskriminierend und kann nicht akzep
tiert werden. Dass diese Regelung schon vor einer Ratifizie
rung des Vertrages durch das Parlament angewendet 
werden muss, ist für mich als juristischen Laien völlig unver
ständlich, und Ich empfinde dies als In höchstem Mass un
demokratisch. Je länger der Flughafen diese unselige Wo
chenendregelung voranwenden muss, desto schwieriger 
wird es doch letztlich, zu einer besseren Lösung zu kom
men. Im Kanton Zürich wird man den Verdacht nicht ganz 
los, dass hier auch etwas Absicht dahinter stecken könnte. 
Nun beantragt uns die Kommissionsmehrheit eine weitere 
Verzögerung, nämlich das Geschäft an die Kommission zu-
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rOckzuweisen, damit der Bundesrat nochmals versuchen 
kann, auf dem Verhandlungsweg zu einer akzeptableren Lö
sung zu gelangen. Das Ist nach meiner Beurteilung eine 
Nullrunde, die ausser Zeitverlust nichts bringen wird. Schon 
am letzten Samstag konnte man den Medien entnehmen, 
dass von deutscher Seite sofort und kategorisch abgewinkt 
wurde. In zwei Sonntagsblättern konnte Ich lesen, dass auch 
Bundesrat Moritz Leuenberger der Meinung sei, diese ROck
weisung bringe wohl nichts. Der deutsche Verkehrsminister 
Stolpe hat gestern In einem Interview in der «NZz,. klar ge
sagt, dass man bel dem bleiben solle, was ausgehandelt 
worden sei. Er drohte erneut mit einer einseitigen Verord
nung, die «stärker zulasten des Flughafens ZOrlch ginge». 
Ich habe MOhe damit, dass wir uns durch die deutsche Dro
hung, eine einseitige VerfOgung zu erlassen, falls die 
Schweiz den Vertrag nicht ratifiziere, dermassen beeindru
cken lassen, statt ihr souverän und selbstbewusst entgegen
zutreten. Herrschaft, wer sind wir denn? 
Mit dem ROckweisungsantrag der Kommissionsmehrheit 
sind wir nämlich im nächsten FrOhjahr oder Sommer wieder 
am genau gleichen Punkt. Ich frage mich auch, mit welcher 
Motivation unser Verkehrsminister diesen Versuch von Neu
verhandlungen unternehmen wird. Er findet ja den von ihm 
ausgehandelten Vertrag eine sehr gute und fOr unser Land 
vorteilhafte Lösung. Ich welss allerdings nicht, ob wir In zwei 
oder drei Jahren nicht sagen werden: «Hätten wir nur da
mals den Staatsvertrag ratifiziert», oder ob wir dann sagen 
werden: «Gott sei Dank haben wir damals diesen Vertrag 
nicht ratifiziert». Ich glaube, dass das heute niemand mit Be
stimmtheit voraussagen kann. Wir alle entscheiden hier et
was aus dem Bauch heraus, jedenfalls trifft das fOr mich zu. 
Denn die zu klärenden juristischen Fragen sind heikel und 
werden je nach Standpunkt auch kontrovers beurteilt. 
~usammen mit der ZOrcher Regierung bin Ich trotzdem der 
Uberzeugung, dass wir heute reinen Tisch machen mOssen. 
Es nOtzt nichts, zwei Vertragspartner um die Nachbesserung 
eines Vertrages zu ersuchen, die beide das ausgehandelte 
Resultat ausgewogen finden. Die Deutschen können wir ja 
ohnehin nicht zwingen, und eine «Win-Win-Möglichkeit» gibt 
es bel dieser Ausgangslage nicht. 
Manchmal braucht es einen Scherbenhaufen, damit etwas 
Neues und Besseres entsteht. Wenn wir heute nicht eintre
ten, wird es zu einem Rechtsstreit mit Deutschland kommen, 
das Ist klar. Da stehen die Chancen fOr uns je länger, je bes
ser. Warum das? Hier verrate Ich nichts, was nicht In den 
Medien schon veröffentlicht wurde: 
1. Die bilateralen Verträge mit der EU sind am 1. Juni 2002 
In Kraft getreten. Damit sind wir, was die Luftfahrt anbelangt, 
zu einem EU-Land geworden, und es gilt fOr uns das EU
Luftfahrtrecht. Die Schweiz darf also in Fragen des Luft
verkehrs nicht anders behandelt werden als ein Mitglied
staat. Mit einer VerfOgung könnte Deutschland meines Er
achtens höchstens den Inhalt des ausgehandelten Ver
trages einseitig erlassen. WOrde Deutschland wie angedroht 
einseitig schärfere Massnahmen ergreifen oder erlassen, 
z. B. eine Ausdehnung der Wochenendregelung, dann - das 
Ist der Ausdruck eines deutschen Rechtsgelehrten - tappe 
Deutschland in die Diskriminierungsfalle. 
2. Ein deutsches Gericht hat bezOglich des Fluglärms um 
den Flughafen MOnchen klar entschieden, dass die Belas
tung mit Fluglärm nicht anhand der Anzahl Flugzeuge, son
dern durch das Mass des Lärms bestimmt werden mOsse. 
Das ist ein weiser und sachgerechter Entscheid. Ich kann 
mir schlicht nicht vorstellen, dass MOnchen und ZOrich in ei
nem Rechtsstreit unterschiedlich behandelt werden könnten. 
3. Die deutsche Drohung, die Kontrolle Ober den Luftraum 
bis zur Schweizer Grenze selbst zu Obernehmen, ist ja letzte 
Woche buchstäblich in sich zusammengebrochen. Die EU 
hat entschieden, im Sinne einer Konzentration die Luftver
kehrskontrolle Ober ganz Europa neu zu regeln. Landes
grenzen sollen dabei keine Rolle mehr spielen, sondern die 
Kontrolle des Luftraums soll aufgrund von sachlichen, tech
nischen und geographischen Kriterien neu geregelt werden. 
Die heute bestehenden vierzig Luftverkehrslenkungszentren 
sollen auf zwanzig reduziert werden. Da wird natOrlich auch 
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die Schweiz mit einbezogen; wir sind ja punkto Luftverkehr 
ein EU-Land. Wir wissen heute nicht, wo dann diese zwan
zig Kontrollzentren zu liegen kommen werden. Bis dahin 
wird am bestehenden System wohl nichts mehr geändert, 
auch von Deutschland nicht. 
Ich bin persönlich davon Oberzeugt, dass wir bel einem 
Rechtsstreit mit Deutschland höchstens gewinnen, jedoch 
nichts verlieren können. Denn das, was wir heute haben, ist 
meines Erachtens bereits der Worst Case. Die ZOrcher Re
gierung Ist nach grOndlicher PrOfung zum gleichen Schluss 
gekommen und ist der klaren Auffassung, dass wir diesen 
Staatsvertrag nicht ratifizieren dOrfen und dass wir heute 
endgOltig entscheiden sollten. Machen wir reinen TIsch. Wa
gen wir In aller Freundschaft diesen juristischen «Hosen
lupf» mit unserem nördlichen Nachbarland. Schaffen wir ein 
fOr allemal klare Verhältnisse fOr alle Seiten. 
Ich bitte Sie, auf das Geschäft nicht einzutreten. 

Escher Rolf (C, VS): Wir befinden uns in einer verknorzten 
Lage, In einer schwierigen Situation. Sie ist auch fOr den 
Standortkanton, fOr den Kanton ZOrich, und sicher auch fOr 
die Behörden im Raum Zarich schwierig. Aber es sind nicht 
zuletzt der Kanton Zarich und der Flughafen, die sich - und 
damit auch unser Land - in diese Situation hineinmanövrIert 
haben. Ich höre noch lebhaft, wie sich vor zwei, drei Jahren 
Regierungsräte der Nachbarkantone - von Aargau, Schaff
hausen, Thurgau, einige sind hier Im Rat - beklagt haben, 
dass der Kanton ZOrich jahrzehntelang nie zu einem ernst
haften Gespräch bereit war. Und er war es noch viel weniger 
gegen Ober der sOddeutschen Nachbarschaft und ihren Be
hörden. Es brodelte seit Jahren, bis die Milch Oberlief und 
anbrannte. 
Heute verlangen ZOrlch, Unique und Swiss, dass wir das Ab
kommen kippen. Es wäre fOr uns das Einfachste zu sagen: 
Ihr wollt es so, also beerdigen wir die Chose. Wir könnten es 
machen, wie es der letzte König von Sachsen tat. Als er ab
dankte, stellte er fest: «Macht doch euren Dreck alleine!» 
Wenn wir das Abkommen beerdigen, wie dies Zarich, 
Unique und Swlss verlangen, könnten wir einfach dem Kan
ton ZOrich die politische Verantwortung Obertragen. Die bei
den Firmen hätten keine «excuses» mehr, keinen Schuldi
gen mehr fOr allfällige zukOnftige wirtschaftliche Probleme. 
Aber so einfach geht das halt nicht. Das Parlament kann und 
darf die politische Verantwortung nicht abschOttein wollen. 
Aber genau das tun wir, wenn wir dem Minderheitsantrag 
Jenny zustimmen. 
Wenn Sie es dennoch tun wollen, verlangt es die politische 
Redlichkeit, dass die Konsequenzen offen gelegt werden. 
Dann sollten Sie Ihre Leute in Zarich nicht im Ungewissen 
lassen. Sie sollten Ihnen reinen Wein einschenken. Das 
mOssten eigentlich auch die Medien tun. Wenn Sie aber die 
Konsequenzen schweigen, ist das auch eine Art Verschwei
gen. Damit werden die betroffenen Menschen In der Nord
ostschweiz halt doch Irgendwie auch angelogen. Diese 
Menschen meinen, dass mit einer Ablehnung des Abkom
mens alles wieder wie vorher sei. Aber dem ist nicht so, und 
das massen Sie den Leuten sagen. 
Sie massen Ihnen sagen, dass Deutschland in diesem Falle 
unverzOglich einseitige Massnahmen dekretieren wird; und 
Sie massen ihnen sagen, dass diese einseitigen Massnah
men fOr die Betroffenen mindestens so einschneidend sind 
wie das umstrittene Abkommen. Heute liegen alle drei War
teräume aber deutschem Territorium. Das könnte sich flugs 
ändern. Sie mOssen ihnen sagen, dass der Rechtsstreit ge
gen diese Massnahmen Jahre dauern wird und dass fremde 
Richter entscheiden. Sie massen Ihnen sagen, dass wäh
rend der Prozessdauer die einseitigen Massnahmen anzu
wenden sind und die deutschen Richter keine aufschie
bende Wirkung erteilen werden. Wir haben schon solche Ur
teile. 
Sie massen ihnen sagen, dass auch der definitive Ausgang 
dieses Rechtsstreites ungewiss Ist und dass die einseitigen 
Massnahmen Im schlimmsten Fall halt von Dauer sind. Nie-
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mand kann glaubhaft darlegen, dass der endgOltlge Ent
scheid wesentliche Besserungen bringt. Sie mOssen ihnen 
auch sagen, dass die BundesrepublIk Deutschland die Flug
sicherung Ober deutschem Territorium der schweizerischen 
Skyguide entziehen wird. Bis eine mögliche neue EU-Ge
samtregelung In Kraft tritt, wird noch sehr viel Wasser den 
Rhein hinunterfliessen. Sie mOssen Ihnen sagen, dass da
durch die Kapazität des Flughafens ZOrlch vermindert wird; 
so vermindert, dass es wohl gescheiter wäre, die Flugsiche
rung Ober der Nordostschweiz den Deutschen zu Obertra
gen. Nebenbei sollten Sie ihnen sagen, dass Skyguide 
dadurch stranguliert wird, dass das den Eigner Bund sehr 
viel Geld kosten wird und dass er beste Arbeitsplätze zuhauf 
verliert. 
Das alles mOssen Sie Ihren Leuten in der Nordostschweiz 
sagen, wenn Sie meinen, jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, 
mit einem schnellen Schnitt den gordischen Knoten zu lö
sen. Der neue deutsche Verkehrsminister Manfred Stolpe 
schliesst immerhin Nachverhandlungen nicht von vornherein 
aus. Aber wir dOrfen die Erwartungen nicht zu hoch schrau
ben. «00, ut des» gilt auch hier. Es wird nie mehr sein, wie 
es frOher war; und daran haben mitnichten nur die Deut
schen und mitnichten nur der Bundesrat Schuld. Aber mit ei
nem Nichteintretensentscheid gibt es ganz sicher keine 
Nachverhandlungen und damit auch keinen Hauch einer 
Nachbesserung. 
Diesen gordischen Knoten Jetzt durchzuhauen, Ist kein muti
ger Schritt; es ist wohl eher ein tollkOhner Schritt. Diese Toll
kOhnheit kann die Kommissionsmehrheit nicht mitverantwor
ten. 

Spoerry Vrenl (R, ZH): Es dOrfte Sie kaum besonders Ober
raschen, wenn Ich Ihnen mitteile, dass Ich den Staatsvertrag 
in der vorliegenden Form nicht genehmigen kann. Ich habe 
diese Position vertreten, seit der Inhalt dieses Vertrages be
kannt ist. Hans Hofmann hat dargelegt, was es am vorlie
genden Vertrag zu kritisieren gibt; Ich habe dem nichts 
beizufOgen. 
Gestatten Sie mir aber, dass Ich aus meiner Sicht zu analy
sieren versuche, wo die Unterschiede zwischen dem ROck
weisungsantrag der Kommissionsmehrheit und dem Nicht
eintretensantrag liegen. Nach meinem DafOrhalten gibt es 
eigentlich nur einen einzigen. Daneben gibt es verschiedene 
Gemeinsamkeiten. 
1. Mehrheit und Minderheit wissen und anerkennen, dass 
wir mit Bezug auf die Flugsicherung mit Deutschland einen 
Vertrag brauchen und einen Vertrag wollen. Das Nichteintre
ten auf den vorliegenden Vertrag bedeutet deshalb in keiner 
Welse eine grundsätzliche Verweigerung eines Vertrages, 
auch nicht eines Vertrages mit gewissen Konzessionen an 
die Forderungen unseres Nachbarstaates. Ich habe nie fOr 
den Status quo ante plädiert. 
2. Gleich wie der Nationalrat, der den Vertrag Im Sommer 
dieses Jahres abgelehnt hat, sind sowohl Mehrheit wie Min
derheit mit dem vorliegenden Vertrag unzufrieden - wobei 
die Wochenendregelung im Vordergrund steht - und wollen 
ihn deshalb In der aktuellen Form nicht genehmigen. 
3. Mehrheit und Minderheit sind deshalb der Überzeugung, 
dass es Nachbesserungen zugunsten der Schweiz und da
mit Neuverhandlungen braucht. Hier kann ich die eben dar
gelegte Meinung von Kollege Escher Oberhaupt nicht teilen, 
dass ein Nichteintreten auf diesen Vertrag bedeute, es gebe 
keine Neuverhandlungen; so schwarz-welss ist die Ge
schichte nicht. Wenn die Schweiz klarmacht, dass sie mit 
dem Inhalt dieses Vertrages nicht einverstanden Ist, dann 
bedeutet das in keiner Art und Weise, dass die anstehenden 
Probleme nicht trotzdem In Neuverhandlungen gelöst wer
den mOssen; aber man welss dann, von welcher Basis man 
ausgeht. 
Der einzige Unterschied zwischen Mehrheit und Minderheit 
liegt In der Beurteilung, mit welchem Vorgehen diese Ziele 
am besten zu erreichen sind. Wie soll, wie muss sich die 
Schweiz verhalten, um am sichersten zu einem Resultat zu 

kommen, das unseren Vorstellungen von einem ausgewo
genen Vertragswerk zwischen zwei Ländern, die dem glei
chen Luftfahrtabkommen unterstehen, am ehesten gerecht 
werden kann? 
Die Kommissionsmehrheit will den Bundesrat beauftragen, 
mit Deutschland Ober eine freiwillige Nachbesserung des 
Vertrages zu verhandeln. Grundsätzlich anerkenne ich die 
BemOhungen der Kommission, quasi auf friedlichem Weg zu 
einer freundnachbarlichen Vereinbarung zu kommen, wei
che den Internationalen Regeln und Gepflogenheiten sowie 
den europapolitischen Grundsätzen, auch gegenOber einem 
kleinem Land, besser entspricht. 
Andererseits kann man Ober die Erfolgsaussichten dieses 
Vorgehens In guten Treuen unterschiedlicher Meinung sein. 
Offensichtlich zweifelt in diesem Saal niemand daran, dass 
Deutschland nach einer Ablehnung des Vertrages durch die 
Schweiz einseitige Massnahmen ergreifen wird. Offen ist die 
Frage, wie diese Massnahmen aussehen werden, wie sich 
der jetzt In Kraft stehende bilaterale Vertrag, die neue Lärm
begrenzungsregelung fOr den Nachtbetrieb in MOnchen und 
der Entscheid der EU, die Flugsicherung Ober Europa zu 
vereinheitlichen, auswirken werden. 
Aber dass einseitige Massnahmen verordnet WOrden, davon 
gehen alle aus. Warum eigentlich? Einzig und allein des
halb, weil Deutschland das seit eh und je so kommuniziert 
hat. Das gleiche Deutschland hat aber mit ebensolcher 
Deutlichkeit immer betont, dass Nachverhandlungen zugun
sten der Schweiz nicht zur Diskussion stehen. Unser Ver
kehrsminister und das Bazi haben sich stets in gleicher 
Weise geäussert. Der vorliegende Vertrag sei das Beste, 
was fOr die Schweiz auf dem Verhandlungswege zu errei
chen sei, mehr liege nicht drin. 
Persönlich denke Ich, dass sich Deutschland auch In diesem 
Punkt an seine Aussagen halten wird. Entsprechende Reak
tionen konnte man denn auch umgehend den Medien ent
nehmen; auch das in verschiedener Hinsicht aufschlussrei
che Interview mit Herrn Verkehrsminister Stolpe In der gest
rigen «NZZ» gibt kaum Anhaltspunkte, dass sich hier etwas 
Grundsätzliches geändert hätte. 
Das Ist von mir aus gesehen auch nachvollziehbar. Warum 
soll Deutschland jetzt plötzlich bereit sein, uns gegenOber 
freiwillig Konzessionen zu unseren Gunsten - Ich wieder
hole: freiwillig, zu unseren Gunsten! - und damit zu seinen 
Lasten einzugehen? Warum sollte es Konzessionen einge
hen, die bislang kategorisch abgelehnt worden sind? Mir 
scheint, Herr Verkehrsminister Manfred Stolpe deute In sei
nem Interview vielmehr an, die Schweiz solle sich klar posi
tionieren, dann könne man weitersehen. 
Sollte meine Einschätzung zutreffen und sich die Hoffnung 
auf eine freiwillige Nachbesserung des Vertrages zu unse
ren Gunsten als trOgerlsch erweisen, so wOrde die ROckwel
sung an die Kommission lediglich einen Zeitverlust bedeu
ten. Ein solcher Zeitverlust darf nicht auf die leichte Schulter 
genommen werden! Das Wichtigste, was die Betroffenen in 
der fOr sie gegenwärtig schwierigen Situation und in dieser 
unbestimmten Rechtslage am dringendsten brauchen, Ist 
ein Entscheid der im Bund verantwortlichen und zuständigen 
Instanzen. Es ist staatspolitisch und angesichts unserer de
mokratischen Spielregeln in höchstem Masse bedenklich, 
dass ein Vertrag nun seit vierzehn Monaten einschneidende 
Wirkungen entfaltet, ohne dass er von den zuständigen Gre
mien abgesegnet worden ist; er ist ja gar vom Nationalrat 
abgelehnt worden. 
Aus diesem Grund ist es fOr mich unerlässlich, eine klare 
Rechtslage zu schaffen. Nur wenn wir zum vorliegenden 
Vertrag - ich wiederhole: zum vorliegenden Vertrag! - einen 
endgOltlgen Entscheid fällen, wissen die Betroffenen, was 
fOr sie möglich bleibt und was nicht. Sie wissen dann, ob und 
wie sie sich gegen Benachteiligungen wehren können, mit 
welchen Kapazitätseinbussen sie definitiv zu rechnen haben 
und was sie als Verdikt der Politik unveränderlich akzeptie
ren mOssen. 
Aus diesen Überlegungen heraus schliesse Ich mich dem 
Minderheitsantrag Jenny an und bitte Sie, das Gleiche zu 
tun. 
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Pflsterer Thomas (R, AG): Wir haben es heute Morgen wie
der gehört: In dieser Sache sind viele - auch dunkle - Ne
belgranaten verschossen worden. 
1. Verlieren wir deswegen das Ziel nicht aus den Augen! 
Das Ziel ist doch fOr uns alle ganz selbstverständlich, das In
teresse der Schweiz bestmöglich zu wahren. Was gehört 
dazu? 
Erstens geht es um die nationalen und nicht nur um die re
gionalen, kantonalen oder lokalen Interessen. Im Übrigen 
gibt es noch verschiedene Kantone, die sich zu Wort melden 
könnten. Zweitens geht es um den Bestand und ein ange
messenes Wachstum des Flughafens, den wir alle brau
chen, und drittens braucht es dazu die landesinterne Ver
träglichkeit. Schliesslich massen wir anerkennen, dass 
Deutschland nach seinem neuen Verfassungsrecht einen 
Staatsvertrag braucht und sich nicht mehr mit einem techni
schen oder Verwaltungsvertrag beg nagen kann. 
Die Wahrung der Interessen der Schweiz verlangt ZurOck
haltung, verlangt WOrde und verlangt Sachlichkeit; sie ver
langt aber auch Offenheit gegenaber einem Vertragspartner. 
Von diesem Niveau aus hat die Kommission gearbeitet, und 
Ich bin froh, dass sie sich auch heute auf diesem Niveau be
wegt, unter kollegialer, «Ernst .. -hafter Leitung auch In den 
Kommissionsberatungen. Es geht nicht um Vergangenheits
bewältigung, sondern um eine vernOnftige Regelung far die 
Zukunft. 
2. Nach allen Abklärungen der Kommission lassen sich 
diese Interessen rechtlich nicht ohne grosse Risiken wah
ren. Zumindest Ist mit langen Verfahren zu rechnen, zumin
dest ist ein Teil des Rechtes, das Immer wieder angerufen 
wird, Oberhaupt noch nicht In Kraft, und es ist sehr fraglich, 
ob es sich Oberhaupt auf unsere Problematik bezieht. Also 
brauchen wir einen Vertrag. 
3. Wir brauchen einen Vertrag, um die Interessen der 
Schweiz optimal zu wahren, und zwar mindestens aus drei 
GrOnden: Es geht um die Flugsicherung durch die Schweiz, 
mit allen Konsequenzen; es geht um den Schutz gegen wei
ter gehende Forderungen betreffend An- und Abflugverfah
ren; es geht um die Planungssicherheit fOr Flughafen und 
Airlines; und Deutschland braucht auch einen Vertrag, weil 
es sich sonst nicht binden kann. 
4. Mit dem Weg, den Ihnen die Kommissionsmehrheit bean
tragt, ist ein besserer Vertrag möglich. Es geht um einen 
Weg hin zu einem besseren Vertrag, das Ist die hauptsächli
che Differenz, und zwar um einen besseren Vertrag fOr die 
Schweiz, aber auch fOr Deutschland, sonst bekommen wir 
den Vertrag nicht. Es gibt eine Reihe von Veränderungen, 
die seit dem Abschluss des Vertrages durch die bel den Ver
kehrsminister eingetreten sind. DarOber kann, ja muss man 
vernOnftigerwelse sprechen. DarOber kann man neu verhan
deln. Wenn alle vernOnftig und mit gutem Willen an die Sa
che herangehen, Ist eine allseits bessere Lösung möglich. 
Aber: Verhandlungen kann man selbstverständlich nur unter 
partnerschaftlIchen Rahmenbedingungen fahren - und 
wenn man akzeptiert, dass sich die Verhältnisse auch fOr 
Deutschland geändert haben. 
Unter dieser Voraussetzung meine Ich - rein sachlich, aber 
im Interesse der ganzen Schweiz -, es masse eingetreten 
und der Weg frei gemacht werden. 

Gentil Plerre-Alaln (S, JU): J'almerais vous Inviter a soute
nir la proposition de la majorite de la commlssion et indiquer 
a nos deux collegues zurlchols, M. Hofmann Hans et Mme 
Spoerry, qui viennent de s'exprlmer dans le sens d'une non
entree en matiere, I'etonnement que m'inspire leur position. 
Parce que si I'on revlent au fond des choses, 11 faut bien 
constater que le probleme qui nous occupe aujourd'hui est 
un probleme d'orlglne regionale qui est lie essentlellement a 
la meconnaissance, par les autorites zurichoises, I'aeroport 
et la compagnle aerienne, des droits reconnus des popula
tions allemandes qul aujourd'hui se plaignent de nuisances. 
Les autorites zurlchoises et nos collegues ont transforme, 
comme ils en prennent regulierement I'habltude, leur pro
bleme regional en une grande cause nationale qul nous oc-
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cu pe malntenant depuls un nombre d'heures et de jours 
nettement exagere. Nous sommes icl pour defendre des in
te räts nationaux, et non des polltiques cantonales, pour ne 
pas dire des polltlques electorales lIees ades echeances zu
rlcholses. 
Nos collegues qul proposent de ne pas entrer en matiere sur 
cet accord entre Etats Ignorent superbement le droit interna
tional. IIs ne tlennent mäme pas compte de I'avertissement 
sans frais que vlent de leur donner un tribunal regional alle
mand et persistent dans leur assurance qu'lIs pourront Impo
ser leurs convictions a notre pays et a notre voisln. 
La verite, sinon la politesse, m'obllgent a rappeier que les 
exploits zurichols recents en matiere de pllotage aerlen et fl
nancier devraient inciter d'aucuns a une certaine modestie 
et a un ton un peu moins peremptoire dans ce genre d'af
faire. IIs devralent, de mon point de vue, accepter avec re
connaissance que la majorite de la commlsslon et le Conseil 
federalleur offrent une porte de sortie pour que cette affaire 
soit traitee comme elle le doit, c'est-a-dire comme une rela
tion entre deux Etats volsins qui ont de nombreuses et Im
portantes relations, et non comme une querelle de clocher 
regionale. On ne peut que deplorer I'allure prise jusqu'a 
maintenant par cette affaire. 
Je vous remercie de soutenir la proposition de la majorlte de 
la commisslon. 

Relmann Maximilian (V, AG): Aus der Sicht der APK 
möchte ich Ihnen als deren Präsident eine kurze Erklärung 
abgeben. 
Mit der Bundesrepublik Deutschland pflegt die Schweiz be
kanntlich gutnachbarschaftllche Beziehungen, und diese 
sollen und wollen wir nicht ohne Not strapazieren oder gar 
gefährden. Deshalb hatte die APK Im Sinne eines Mitberich
tes zu diesem Geschäft und zur Frage Stellung zu nehmen, 
ob ein Nichteintreten des Parlamentes auf dieses Luftver
kehrsabkommen negative Auswirkungen auf die bilateralen 
Beziehungen zwischen der Schweiz und Deutschland hätte. 
Die Frage ist deshalb von Belang, weil wir mit der Zustim
mung zum Nichteintretensantrag der Minderheit Jenny be
reits vollendete Tatsachen schaffen warden und vor dieser 
Frage standen. 
Deshalb möchte ich Ihnen in Erinnerung rufen, wie unsere 
Kommission im letzten Sommer die Frage beantwortet hat. 
Die APK-SR schreibt In Ihrem Bericht vom 5. September 
2002: «Betreffend die bilateralen Beziehungen mit Deutsch
land Ist sich die Aussenpolitische Kommission einig, dass 
die Nichtratifizierung des Abkommens negative Auswirkun
gen hätte. Eine Minderheit erachtet die langfristigen negati
ven Folgen als ausserordentllch schwerwiegend. Die Mehr
heit Ist jedoch der Ansicht, dass die Beziehungen zwischen 
den belden Nachbarländern sehr gut und stabil sind und 
durch die unterschiedlichen Haltungen In dieser Frage nicht 
nachhaltig in Mitleidenschaft gezogen werden können ... 
Sie ersehen daraus, dass auch in unserer Kommission un
terschiedliche Haltungen darOber bestehen, was die Folgen 
eines NIchteintretens wären. Sicher ist aber dies: Die BemO
hungen um eine Nachbesserung des Vertrages schaden In 
keiner Weise, im Gegenteil. Es ist das, was man zwischen 
guten Nachbarn eigentlich tun sollte, bevor man die TOre 
endgOltig zuschlägt. Wenn der neue deutsche Verkehrs
minister bereits Signale ausgesandt hat, dass er sich solche 
Nachbesserungen vorstellen könnte - allerdings nur 
"könnte .. -, dann sollten wlr doch Hand dazu bieten. Des
halb plädiere Ich persönlich fOr die ROckweisung, vorausge
setzt aber, Herr Kommissionspräsident, dass In der nächs
ten Session dieses Geschäft dann zur definitiven Behand
lung und Bereinigung ansteht. 

Slähelln Philipp (C, TG): Es geht mir nicht um ein Votum 
zur Sache, sondern ich möchte lediglich eine Frage stellen. 
Ich möchte dies deshalb tun, weil wlr erst beim nächsten 
Geschäft, der Interpellation Schweiger 02.3440, «Staatsver
trag mit Deutschland aber die Benutzung des sOddeutschen 
Luftraumes: Folgen und Risiken der vorläufigen Anwendbar-
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keit» , Ober die Folgen und Risiken der vorläufigen Anwend
barkeit sprechen werden. Mir scheint das aber far die Beur
teilung der EIntretensfrage relevant zu sein. 
Meine Frage geht dahin: Die derzeitige vorläufige Anwend
barkeit stört mich zurzeit am meisten; ich sage das offen. Es 
stellt sich ein Problem: Bei Nichteintreten fällt die Vorwirkung 
klarerweise dahin; davon gehe Ich aus. Bei einer ROckwei
sung fOr Neuverhandlungen Ober eine Anpassung gibt es 
belde Möglichkeiten. In seiner Beantwortung zur Interpella
tion Schweiger fOhrt der Bundesrat aus, dass die vorläufige 
Anwendung eines Staatsvertrages nach Wiener Vertrags
rechtskonvention jederzeit beendet werden könne. Was wird 
der Bundesrat bel einer ROckwelsung machen? Wird er die 
Vorwlrkung aufheben, oder lässt er sie weiterlaufen, was 
klarerwelse auch eine mögliche prozessuale Minderung un
serer Stellung bedeuten wOrde, wenn es zu einem Prozess 
kommen wOrde? Herr Bundesrat, wie sehen Sie das? 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Als Sie zu Beginn dieser 
Session den Ordnungsantrag behandelt haben, der ver
langte, dass das Geschäft - entgegen dem ursprQnglichen 
Antrag der Kommission - in dieser Session zu behandeln 
sei, habe ich gesagt, es gebe keinerlei taktische Überlegun
gen vonseiten des Bundesrates, wonach die materielle Be
handlung des Vertrages nicht jetzt erfolgen könne. Der 
Bundesrat hat nicht gesagt: Schiebt das Geschäft auf die 
lange Bank. Es Ist Ihr Wille, das Geschäft jetzt zu behan
deln. Wir haben gar nichts dagegen. Wir haben auch nicht 
die Absicht oder den Hintergedanken, die materielle Be
handlung, die Behandlung der Frage der Ratifizierung oder 
Nichtratifizierung, möglichst lange hinauszuschieben. 
Hingegen habe Ich gesagt - und das trifft zu -, dass Ich fOr 
das Ansinnen Ihrer Kommission Verständnis habe, einige 
Auswirkungen genau abzuklären, die der Staatsvertrag und 
die vorgezogenen Massnahmen auf Skygulde, auf den Flug
hafen ZOrich und auf die Fluggesellschaft Swiss haben. 
Dass diese Abklärungen durch Ihre Kommission noch nicht 
beendet werden konnten, liegt nicht an einer schleppenden 
Behandlung des Geschäfts durch die Kommission, sondern 
daran, dass die Variante, die ZOrlch im SIL-Koordinations
prozess nun im letzten Moment vorgeschlagen hat, in völli
gem Gegensatz zu dem steht, was während des ganzen 
Prozesses mit den Beteiligten verhandelt wurde. Das schafft 
eine neue Ausgangslage. Ihre Kommission will diese Abklä
rungen noch vornehmen. Ich habe Verständnis dafar, dass 
das seine Zelt braucht. 
Nun geht es heute, da die Minderheit Jenny einen Nichtein
tretensantrag gestellt hat, zunächst um die Frage, ob Sie 
eintreten oder nicht eintreten wollen. Ich wiederhole: Wenn 
Sie Nichteintreten beschliessen, bedeutet dies erstens, dass 
der Vertrag abgelehnt wäre und nicht ratifiziert wOrde. Es 
wOrden einseitige Massnahmen ergriffen - das wurde in al
lerkOrzester Zelt durch Deutschland wieder schriftlich bestä
tigt, diese Bestätigung liegt Ihnen vor. Diese Massnahmen 
sind nicht Identisch mit dem Inhalt des Vertrages, sondern 
schärfer. Es wOrde zweitens bedeuten, dass ein Rechtsstreit 
Ober diese einseitigen Massnahmen In Deutschland erfolgen 
wOrde. Herr Hofmann hat gesagt: «FOrchten wir diesen 
Rechtsstreit nicht!» Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass 
das erste ausfOhrliche Urteil Ober die verlangte aufschie
bende Wirkung bereits da Ist und an Deutlichkeit nichts zu 
wOnschen Obrig lässt. Ich selbst könnte In einer solchen Si
tuation nicht so frohgemut sagen: «Lassen wir es doch ein
fach auf das Resultat dieses Rechtsstreites ankommen.» Ich 
sehe hier schwarz far unsere Anliegen. 
Herr Hofmann hat in diesem Zusammenhang auch den 
«Single European Sky» erwähnt, also die Absicht, eine ein
heitliche Flugsicherung in ganz Europa durchzufOhren. Ich 
weise darauf hin, dass davon An- und AbfiOge nicht betrof
fen sind; genau darum geht es bel diesem «Single European 
Sky» nicht. Des Weiteren wOrde dies keineswegs helssen, 
dass die Schweiz das Anrecht hätte, diese Flugsicherung 
durchzufOhren. Es kann gerade so gut heissen, dass 
Deutschland diese Flugsicherung durchfOhren wOrde, und 

zwar Ober dem ganzen Gebiet der Schweiz. Das macht uns 
dann deshalb wieder Schwierigkeiten, weil wir soeben be
schlossen haben, die zivile und militärische Flugsicherung 
gemeinsam durchzufahren. 
Die jetzige Beendung, also die Nichtratifikation, könnte auch 
bedeuten, dass die Flugsicherung von Deutschland zurQck
genommen wird. Sie wissen, wir befinden uns Im Moment In 
dieser Frage in einem rechtlosen Zustand, auf dessen Be
richtigung Deutschland Immer gedrängt hat. Vom aussen
politischen Schaden im Verhältnis zu unserem Nachbarn 
Deutschland, den wir ja auch bel anderen Verhandlungen, 
nicht nur hier, als einen Freund kennen und schätzen gelernt 
haben, will Ich jetzt gar nicht sprechen. 
Wenn Sie auf den Staatsvertrag eintreten, wie das Ihre 
Kommission Ihnen beantragt, und eine ROckwelsung an die 
Kommission beschliessen, bedeutet das Folgendes: 
Zunächst einmal zu den vorgezogenen Massnahmen: Die 
vorgezogenen Massnahmen bleiben bel einer ROckweisung 
an die Kommission in Kraft. Der Präsident der KVF hat dies 
gesagt. Es ist dies der Wille der Mehrheit der Kommission, 
die eine ROckweisung an die Kommission beschllesst. Sie 
hat unter anderem deswegen eine ROckweisung an die 
Kommission und nicht eine solche an den Bundesrat ge
wählt. Wäre es nämlich eine ROckweisung an den Bundes
rat, dann wäre der Vertrag materiell «gestorben», und wir 
wOrden Deutschland mitteilen, der Vertrag werde vom Parla
ment nicht ratifiziert, und die vorgezogenen Massnahmen 
wOrden dahinfallen. Wenn Sie aber das weitere Vorgehen -
ich komme darauf zurQck: Sondierungsverhandlungen, 
Nachverhandlungen - jetzt Im Schosse der Kommission ab
warten, dann Ist es eine ROckwelsung an die Kommission. 
Das bedeutet, dass die vorgezogenen Massnahmen In Kraft 
bleiben. Das will ich hier vonseiten des Bundesrates mit aller 
Deutlichkeit gesagt haben. Die Kommission ist sich dessen 
bewusst, und wenn Sie den ROckwelsungsentscheld ge
mäss Antrag der Kommission fällen, dann sind Sie damit 
einverstanden, dass diese vorgezogenen Massnahmen wei
terhin durchgefahrt werden. Sonst mOssen Sie entweder 
Nichteintreten oder ROckweisung an den Bundesrat be
schliessen; das Ist beides etwas anderes. Ich will das hier 
deutlich gesagt haben. Ich will in dieser Frage nachher nicht 
nochmals den schwarzen Peter, Indem man sagt, wlllkQrlich 
bleibe der Bundesrat bei den vorgezogenen Massnahmen, 
obwohl das Parlament das nicht wolle. Ich möchte Ihnen hier 
klaren Wein eingeschenkt haben. 
Dass die vorgezogenen Massnahmen Oberhaupt Bestandteil 
des Vertrages sind, darQber haben wir uns auch schon un
terhalten. Das war das GegenstOck dazu, dass wir bel allen 
anderen Massnahmen eine Übergangsfrist von 41 Monaten 
erhalten haben - eine wichtige Übergangsfrist fOr den Flug
hafen ZOrich. Es war dies auch eine Folge des Misstrauens, 
das vor allem auf sOddeutscher Seite herrschte. Diese vor
gezogenen Massnahmen sind bestOckt mit der Ausnahme
regelung In der Wochenendregelung, wonach Skyguide 
alIeine beschliessen kann, wann eine Ausnahme wegen der 
Wetterverhältnisse oder technischer Sicherheit - aufgrund 
des Flugzeugtyps - angewendet werden kann. Sie wissen, 
dass Ober diese Frage In SOddeutschland geballter Unmut 
herrscht und dass man mit diesem Tell des Vertrages auf 
deutscher Seite nicht einverstanden ist. So viel zu den vor
gezogenen Massnahmen. 
Es wurde Indirekt, höflich, diplomatisch, wie das Im Stände
rat Oblich ist, das Fragezeichen In den Raum gesetzt, ob 
denn nun derselbe Bundesrat, der diesen Vertrag ausgear
beitet habe, im Ernst wieder Verhandlungen aufnehmen 
könne, mit dem Ziel, dass einzelne Fragen dieses Vertrages 
doch wieder Infrage gestellt wOrden. Ich äussere mich dazu 
so, wie Ich mich In der Kommission geäussert habe. Ich 
fOhle mich hier etwas wie ein Anwalt - ein Anwalt, der mit 
dem Gegenanwalt eine Konvention, einen Vertrag ausgear
beitet hat und jetzt zum Klienten geht, um Ihm dieses Ver
tragswerk schmackhaft zu machen und Ihn auf die Risiken 
aufmerksam zu machen, wenn er das Vertragswerk nicht 
genehmigen will. Der Anwalt sieht: Der Klient will so nicht. 
Ein guter Anwalt lässt dann seinen Klienten nicht einfach Im 
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Stich, sondern sagt: Gut, ich werde weiterhin alles versu
chen, um deine Interessen wahrzunehmen. 
In diesem Sinne bin Ich - nachdem sich abgezeichnet hat, 
was Ihre Kommission will - sofort wieder hingegangen und 
habe den Kontakt mit Deutschland gesucht. Ich habe deswe
gen letzten Samstag eine Besprechung durchgefahrt. Ich bin 
der deutschen Seite sehr dankbar, dass sie Innert kOrzester 
Frist - innert kOrzester Frist! - bereit war, nach Basel zu kom
men. Ich erwähne Basel deswegen besonders, weil zum Teil 
auf eine etwas polemische Art gesagt wird: Aha, gehen Sie 
demnächst wieder nach Berlin, um Ihre Befehle entgegenzu
nehmen! Nein, die deutsche Seite Ist nach Basel gekommen, 
der Ministerpräsident von Baden-WOrttemberg hat vorzeitig 
einen Parteitag verlassen, um dieses Gespräch mit der 
Schweiz sofort - vor dieser Verhandlung im Ständerat - fah
ren zu können. Ich hätte es begrOsst, wenn alle Vertreter, die 
ich eingeladen habe, also auch jene des Kantons ZOrich, an 
diesen Gesprächen teilgenommen hätten. Sie hätten es tun 
können, aber sie haben es vorgezogen, nicht zu kommen. 
Wir haben ein offenes Gespräch gefahrt und sind zu folgen
dem Schluss gekommen: So, wie es die Kommission 
möchte, wOrden wir zunächst einmal sondieren, wo die Kri
tikpunkte an diesem Staatsvertrag liegen, und zwar auf bel
den Seiten. Sie wissen, dass es nicht nur In der Schweiz 
Kritik gibt, auch In Deutschland wird dieser Vertrag massiv 
kritisiert. Wir haben nicht beschlossen, jetzt in Nachverhand
lungen zu treten; wir werden später darOber beschliessen. 
Dazu werde ich mir vom Gesamtbundesrat ein Mandat ge
ben lassen - das sei zur Frage gesagt, ob da ein einziger 
Bundesrat wild in der Welt herum verhandle. Ein solches 
Mandat wOrde, wie es sich gehört, genau definiert und durch 
den Gesamtbundesrat beschlossen. Wir werden diese Krl
tikpunkte also auffOhren, wir werden sehen, was alles zu
sammenkommt. Einige Punkte kann Ich Ihnen schon jetzt 
nennen: 
Auf deutscher Seite herrscht grosse Reserve gegen Ober der 
Fähigkeit votI Skyguide. In diesem Zusammenhang werden 
der Unfall In Uberlingen, aber auch zwei Beinahe-Unfälle auf 
dem Flughafen ZOrlch ausdrOcklich erwähnt. Es wird gesagt: 
Dieser Skyguide wollen wir unseren Luftraum nicht mehr an
vertrauen, wir wollen die Flugsicherung zu rOck. 
Ein zweiter Kritikpunkt Ist, dass sich alle Warteräume fOr 
NordanflOge Ober deutschem Gebiet befinden. Deutschland 
will also, dass diese Warteräume in die Schweiz verlegt wer
den, wenn der Staatsvertrag geändert wird. Es Ist also abzu
klären, wo diese Warteräume angesiedelt werden könnten; 
es wird höchstwahrscheinlich Ober der Innerschweiz sein. 
Ein weiterer Kritikpunkt Ist eventuell der, dass Deutschland 
an der Flugsicherung partizipieren möchte; man hat hier ein 
gewisses Misstrauen. Bei der Wochenendregelung sagte 
man In Deutschland, praktisch alle AnfiOge, die jetzt Ober 
Schweizer Gebiet hätten erfolgen mOssen, seien wegen den 
Wetterverhältnissen doch Ober SOddeutschland geleitet wor
den, da stimme etwas nicht. Deutschland möchte also Eln
sitz hilben, damit es mit kontrollieren kann, ob das richtig 
angewendet wird. Auch das Ist ein Kritikpunkt. Das waren 
die Punkte, die bisher genannt wurden; aber es kommen 
vielleicht noch andere dazu. 
Nun weiss ich, dass es auch In der Schweiz Kritikpunkte 
gibt. Hauptkritikpunkt ist der hier Immer wieder erwähnte, 
dass der Staatsvertrag die Anzahl der AnflOge zum Kriterium 
nehme statt die Lärmgrenzwerte. Abgesehen davon, dass 
Deutschland bis jetzt Immer grossen Wert darauf gelegt hat, 
dass die Anzahl der Flugzeuge wichtig sei, muss Ich auf ei
nen Widerspruch auf schweizerischer Seite aufmerksam 
machen. Während des SIL-Koordinationsprozesses haben 
alle betroffenen Kantone und Gemeinden auf die Anzahl der 
FIOge gepocht; sie wollten diese und eben gerade nicht 
Lärmgrenzwerte als Kriterium haben. Wie kann jetzt die 
Schweiz, die Im eigenen Land dermassen grossen Wert dar
auf legt, dass die Anzahl der FIOge das Kriterium sein soll, 
nach Deutschland gehen und sagen «Euch gegen Ober wol
len wir aber ein ganz anderes Kriterium»? 
Welches ist der Grund, dass die Anzahl der FIOge genannt 
wurde? Man sagte sich: Falls die technische Entwicklung bei 
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den Flugzeugen dazu fahrt, dass sie leiser werden, warum 
soll dann nur gerade der Flughafen ZOrich davon profitieren, 
indem er entsprechend mehr Flugbewegungen durchfahren 
kann? Wieso soll nicht die Bevölkerung davon profitieren, 
dass sie etwas weniger Lärm hat? Deswegen macht man ja 
leisere Flugzeuge und nicht, damit man noch mehr herum
fliegen kann. Das Ist die Meinung der Betroffenen. 
Es kommt - mindestens nach dem jetzigen technischen 
Stand - noch dazu, dass ein modernes Flugzeug zwar beim 
Abflug leiser ist, nicht aber beim Anflug; beim Anflug Ist es 
lauter, weil es wegen guter Aerodynamik zu schnell wOrde 
und deshalb Luftbremsen ausfahren muss, die ihrerseits 
wieder laut sind. 
Nun, so viel zunächst zu den Sondierungen, die wir vorneh
men wOrden, so Sie das wollen; erst nachher WOrden wir 
entscheiden, ob es Nachverhandlungen gibt oder ob es sie 
nicht gibt. 
Die Meinung, In Nachverhandlungen könnte ein besserer 
Vertrag far die Schweiz gemacht werden, indem nur gerade 
die Punkte, die uns stören, verbessert wOrden, aber bezOg
lich der deutschen Seite keine Änderung erfolgen wOrde, ist 
illusorisch. Das muss ich mit aller Klarheit sagen. Okay, viel
leicht könnte es uns gelingen, uns bel der Akzeptierung völ
lig anders gelagerter Interessen aus Deutschland wie der 
Partizipation an der Luftsicherung oder - etwas anderes -
bei den Warteräumen mit unseren Anliegen durchzusetzen. 
Aber ich will Sie vor Illusionen warnen, auch aus einem wei
teren Grund: 
Auch in Deutschland ist dieser Vertrag noch nicht ratifiziert, 
und auch in Deutschland steht zur Diskussion, ob er ratifi
ziert werden soll oder nicht. Es war das Bundesland Baden
WOrttemberg, das im Deutschen Bundesrat letztes Jahr er
reicht hat, dass der Vertrag damals nicht ratifiziert wurde, 
weil es Im Vertrag seine Interessen nicht genOgend berOck
sichtigt sieht. Das heisst Folgendes: 
Falls wir In Nachverhandlungen eintreten und falls In Nach
verhandlungen beide Seiten ihre Forderungen vorbringen, 
die dann vielleicht nicht zum Durchbruch kommen, weil die 
Gegenseite sie nicht will, ist nachher die ROckfallebene nicht 
der Staatsvertrag - weil der nämlich noch gar nicht ratifiziert 
ist -; dann ist die ROckfallebene unter Umständen eben kein 
Staatsvertrag. «Kein Staatsvertrag» heisst: schärfere einsei
tige Massnahmen. Baden-WOrttemberg drOckt Im Moment 
darauf, dass dieser Vertrag nicht ratifiziert wird, damit viel 
schärfere einseitige Massnahmen ausgesprochen werden. 
Dieser Realität mOssen wir In die Augen schauen. Es gehört 
zur Aufgabe, die Ich vorher mit dem Bild vom Anwalt und 
dem Klienten illustrierte - bitte verstehen Sie es politisch 
nicht falsch -, zu meiner Aufgabe als Bundesrat, Ihnen zu 
sagen, was das am Schluss bedeuten kann. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Wir stimmen zu
erst Ober den ROckweisungsantrag Spoerry ab. MOssen Sie 
ihn noch begrOnden, Frau Spoerry? 

Spoerry Vreni (R, ZH): Ich bin selbstverständlich davon 
ausgegangen, dass man zuerst Ober Eintreten oder Nicht
eintreten abstimmt. Wenn eingetreten wird, dann steht der 
ROckweisungsantrag zur Diskussion, und dann kommt mein 
Antrag zum Zuge. 

Präsident (Plattner Glan-Reto, Präsident): Wir stimmen Ober 
den Nlchtelntretensantrag der Minderheit Jenny ab. 

Abstimmung - Vote 
FOr Eintreten .... 29 Stimmen 
Dagegen .... 10 Stimmen 

Präsident (Plattner Glan-Reto, Präsident): Frau Spoerry be
grOndet nun ihren «Korrekturantrag». 

Spoerry Vreni (R, ZH): Die Kommission hält mit Bezug auf 
die ROckweisung In ihrem Auftrag an sich selbst in Ziffer 1 
fest, dass sie unserem Rat bis zur FrOhjahrssession 2003 
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aber das Ergebnis der Verhandlungen Bericht erstatten 
masse. Gemäss Aussagen von verschiedenen KommissI
onsmitgliedern und gemäss Bestätigung des Kommissions
präsidenten In seinem Eintretensvotum ist dieser Passus so 
zu verstehen, dass die Kommission bis Im März aber die 
Entscheidgrundlagen fOr die definitive Behandlung des vor
liegenden Vertrages verfOgen und in der Lage sein will, un
serem Rat einen entsprechenden Antrag zu stellen. Wenn 
dem so ist, dann bin ich der Meinung, dass man dies auch 
mit diesen Worten in die Fahne aufnehmen soll, damit fOr 
alle nachvollziehbar und klar ist, was mit dem Ausdruck «Be
richt erstatten» gemeint ist. Ich bin der Kommission sehr 
dankbar, dass sie dazu Hand bietet. Wie Ich beim Eintreten 
ausgefOhrt habe, Ist heute als Folge der vorgezogenen 
Massnahmen, die in Kraft sind, eine unbestimmte Rechts
lage mit mehr als unbefriedigenden Auswirkungen gegeben, 
und diese muss durch einen klaren Entscheid beendet wer
den. 
Ich möchte noch ein Wort zu den AusfOhrungen von Herrn 
Bundesrat Leuenberger sagen. Ich habe mich bei der zar
cher Regierung erkundigt, warum sie die Einladung zum Ge
spräch vom letzten Samstagnachmittag nicht angenommen 
habe. Ich habe daraufhin eine aus meiner Sicht nachvoll
ziehbare Antwort erhalten, die meines Wissens auch der 
Presse zugeleitet worden Ist. Ich denke, dass man der zar
cher Regierung Gelegenheit geben mOsste, ihre Sicht der 
Dinge selbst darzulegen. Sie kann sich ja nicht wehren, 
wenn ihr in diesem Rat Vorwarfe gemacht werden, und Ich 
gehe davon aus, dass sie deshalb ihre Stellungnahme noch 
nachliefern wird. 

Präsident (Plattner Glan-Reto, Präsident): Es stehen sich 
der Text der Kommission und der ergänzte Text von Frau 
Spoerry gegen aber. 

Leuenberger Ernst (S, SO), fOr die Kommission: Herr Prä
sident, es ist Ihnen vielleicht entgangen, dass ich, um Zeit zu 
sparen, schon bei meinem einleitenden Votum gesagt habe, 
dass nach meinen ROckfragen in der Kommission niemand 
etwas gegen die Ergänzung durch den Antrag Spoerry hat; 
man kann ihn problemlos aufnehmen. Diese Abstimmung 
erObrigt sich aus meiner Sicht. Es ist eine Ordnungsvor
schrift. Ordnungsvorschriften sind nach bestem Wissen und 
Gewissen einzuhalten - höhere Gewalt immer vorbehalten. 
(Heiterkeit) 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Die Kommission 
erklärt sich bereit, die von Frau Spoerry beantragte Ergän
zung In Ihren Text aufzunehmen. Er Ist damit bereinigt. 

Angenommen gemliss Antrag Spoerry 
Adopte selon la proposition Spoerry 

02.3440 

Interpellation Schweiger Rolt. 
Staatsvertrag mit Deutschland. 
Folgen und Risiken 
der vorläufigen Anwendbarkeit 
Interpellation Schweiger Rolt. 
Accord aerien avec I' Allemagne. 
Risques et consequences 
d'une application provisoire 

Elnrelehungsdatum 17.09 02 
Date de d6pOt 1709 02 

Ständerat/Conseil des Etats 12.12.02 

Präsident (Plattner Glan-Reto, Präsident): Der Interpellant 
beantragt Diskussion. - So beschlossen. 

Schweiger Rolf (R, ZG): Nachdem unser Rat einer Art Sis
tierung des Geschäftes .. Staatsvertrag mit Deutschland» um 
rund drei Monate zugestimmt hat, kann es nicht der Sinn ei
ner Interpellation sein, die vom Bundesrat mit Deutschland 
vereinbarten Vorwlrkungen materiell umfassend zu diskutie
ren. Ich kann es deshalb bel der Feststellung bewenden las
sen, dass die aberwiegenden Mehrheiten von National- und 
Ständerat nicht bereit sind und nicht bereit sein werden, 
vorab die Wochenendregelungen zu akzeptieren. Es besteht 
in unserem Parlament eine breite Übereinstimmung daraber, 
dass ein Land nicht berechtigt sein kann, einem anderen 
Land durch das temporäre Verbieten von An- und AbflOgen 
zu einem schon seit langem bestehenden Flughafen wirt
schaftlich erheblichen Schaden zuzufOgen - dies In alleini
ger BerOcksichtigung seiner eigenen Interessen. 
Ich hoffe, wenn auch nur leise, dass Deutschland als ein 
funktionierender Rechtsstaat, den es nach dem Krieg ge
worden Ist, und als Nachbar, als normaler und loyaler Nach
bar, den es zu allen Nachbarstaaten sein will, eines der 
wichtigsten Rechtsprinzipien OberstaatlIchen Zusammenle
bens, nämlich das DIskriminierungsverbot, zu akzeptieren 
bereit ist und einer Modifizierung der Wochenendregelung 
zustimmt. Deutsche Aussenpolitiker haben Recht, wenn sie 
davor warnen, gegenaber der Schweiz den Bogen zu aber
spannen. Es ist zu hoffen, dass sich deutsche Verkehrspoliti
ker dieser Erkenntnis nicht verschliessen. 
Zur ergänzen bleibt aber, und dies Ist nun allein zum Inland 
gesagt, dass die vom Bundesrat vereinbarten Vorwirkungen 
rechtlich zwei Seiten haben, eine nach aussen und eine 
nach Innen wirkende. Es mag so sein, dass Deutschland un
ter Berufung auf die Wiener Konvention aber das Recht der 
Verträge argumentieren kann, die Vorwirkungen warden gei
ten, solange sie nicht durch eine formelle Notifikation durch 
die Schweiz wieder aufgehoben warden. Es ist aber eine an
dere Frage, ob der Bundesrat im Innenverhältnis berechtigt 
war, solche Vorwirkungen Oberhaupt zu vereinbaren. Muss 
diese Frage verneint werden, wird zu prOfen sein, ob der 
Bund infolge fehlender Kompetenz des Bundesrates wegen 
den negativen Folgen der Vorwirkungen gegebenenfalls 
eine Verantwortung gegenaber den Geschädigten zu tragen 
hat. Vorerst sei nur festgestellt, dass das Fehlen einer Kom
petenz des Bundesrates durchaus nicht ausgeschlossen 
werden kann. In der neuen Bundesverfassung sollte nämlich 
ursprOnglich fOr die provisorische Anwendung von Staats
verträgen durch den Bundesrat eine verfassungsmässige 
Grundlage geschaffen werden. 
In der definitiven Fassung der neuen Bundesverfassung Ist 
eine solche Bestimmung jedoch nicht enthalten. Vielmehr 
hat das Parlament damals die Meinung vertreten, eine Kom
petenz des Bundesrates zur provisorischen Anwendung völ
kerrechtlicher Verträge sei auf Gesetzesstufe zu regeln. 
Eine solche Gesetzesbestimmung wurde bis anhin noch 
nicht geschaffen, sodass fOr eine Zuständigkeit des Bundes
rates die hlerfOr erforderliche gesetzliche Ermächtigung feh
len könnte. Es wOrde den Rahmen der heutigen Diskussion 
sprengen, diesen Aspekt umfassend auszuleuchten. Es ist 
zu hoffen, dass es nicht nötig sein wird, dies jemals tun zu 
massen. 
Ich wOnsche deshalb - und dies ist schon fast ein weih
nächtlicher Schluss - Herrn Bundesrat Leuenberger auch 
ganz persönlich, dass Ihm bel den Verhandlungen mit 
Deutschland Erfolg beschieden sein möge. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich möchte nicht, dass der 
Interpellant, wenn Ich nichts mehr beifOge, glaubt, Ich näh
me die Interpellation nicht ernst. 
Ich wOrde darauf verzichten, das Wort zu ergreifen, es sei 
denn, der Interpellant möchte, dass ich jetzt noch etwas 
sage. 

Schweiger Rolf (R, ZG): Der Interpellant möchte nicht und 
empfindet das auch in keiner Welse als ein Nichternstneh
men der Interpellation. Grund fOr dieses Verständnis ist pri
mär der Umstand, dass alle diese Aspekte später diskutiert 
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werden mOssten, sofern den Neuverhandlungen nicht im 
Sinne der von mir ausgesprochenen Hoffnung Erfolg be
schieden sein wird. 

02.3459 

Empfehlung GPK-SR. 
Verstärkung der Aufsicht 
des UVEK über das Bazi 
Recommandation CdG-CE. 
Renforcement de la surveillance 
exercee par le DETEC sur I'OFAC 

Elnrelchyngsdatum 1909 02 
Date de dQpöt 19 09 02 

Ständerat/Conseil des Etats 12.12.02 

Stadler Hansruedl (C, UR), tar die Kommission: Ich spreche 
zu den Vorstössen 02.3459, 02.3460, 02.3461, 02.3462, 
02.3463, 02.3467, 02.3468, 02.3469, 02.3470, 02.3471, 
02.3472, 02.3474 und 02.3475. 
Vorhin ist das Wort «Swissair-Geschichte» gefallen. Es ist 
noch nicht alles, was im Nachgang der Swlssair passiert ist, 
bereits Geschichte. Wir danken dem Bundesrat, dass er be
reit ist, auch dieses Paket der Vorstösse der Geschäftspru
fungskommlsslon entgegenzunehmen und zu bearbeiten. 
Wir beg russen es, dass das UVEK, gestatzt auf die Empfeh
lungen der GPK, plant, zur Verstärkung der Sicherheitsauf
sicht die Eintahrung eines regelmässlgen Audits des Bazi, 
aber auch anderer UVEK-Amter, die sich mit der Sicher
heitsaufsicht befassen, einzutahren. Wir nehmen auch mit 
Befriedigung davon Kenntnis, dass die Verstärkung der Auf
sicht aber die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Flug
gesellschaften Gegenstand einer Grundsatzdiskussion im 
Bundesrat sein wird. 
Die GPK Ist der Meinung, dass die Aufsicht aber die wirt
schaftliche Leistungsfähigkeit durch das Bazi zu erweitern 
und zu verstärken ist, wie wir dies in unserem Bericht festge
halten haben. 
Wir haben auch zur Kenntnis genommen, dass gegenwärtig 
eine holländische Firma die Wirksamkeit und Effizienz der 
heutigen Struktur tar die Luftsicherheit einer umfassenden 
Überprufung unterzieht. Dabei geht es um folgende Fragen: 
Es geht um die Zuweisung der entsprechenden Aufgaben 
und Mittel. Es geht um die Organisation. Es geht um die Si
ehersteIlung der Fachkompetenz. Es geht um die Koopera
tion unter den verschiedenen Akteuren. Ebenso soll ein 
Vergleich mit dem Ausland erfolgen. 
Untersucht werden vor allem die Wahrnehmung der sicher
heitsrelevanten Aufsicht des Bazi aber die konzessionierten 
Airlines, die Betrelber der belden Flughäfen Zarich und Genf 
und die mit der Flugsicherung beauftragte Firma Skyguide. 
Die Wahrnehmung der fOr die Sicherheit der Luftfahrt rele
vanten Funktionen des UVEK - es geht um die Aufsicht aber 
das Bazi, um das Verhältnis zu Skyguide, um das Verhältnis 
zum BOro fOr Flugunfalluntersuchungen - bildeten nicht zu
letzt auch den Gegenstand unserer Vorstösse. In diese Un
tersuchung Ist aber auch die Frage der Untersuchung von 
Flugunfällen durch das BOro far Flugunfalluntersuchungen 
einbezogen. Der Schlussbericht dieser Untersuchung wird 
im Fruhllng 2003 vorliegen. Die GPK wird hier am Ball blei
ben und sich auch mit diesem Schlussbericht befassen. 
Zu einem weiteren Bereich: Unsere Motion fordert einen 
Verweis im Luftfahrtgesetz auf das EG-Recht. Der Bundes
rat möchte diesen Vorstoss lediglich als Postulat entgegen
nehmen. Wir können die Begrundung des Bundesrates 
nachvollziehen, vor allem weil wir uns vorab auf die EG-Ver
ordnung 2470/92 konzentriert haben. Der Bundesrat hat In 
der Beantwortung zu diesem Vorstoss erklärt, dass er eine 
rechtstechnische Lösung pruft, um unserem Anliegen ge-
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recht zu werden. Wir sind deshalb mit der Umwandlung ein
verstanden. 
Trotzdem erlaube ich mir dazu eine ergänzende Bemer
kung: Die Übernahme des EG-Luftrechtes im Rahmen des 
sektoriellen Luftverkehrsabkommens fahrt zu zahlreichen 
materiellen Änderungen. Nur wenige wissen, wie und wo 
das bestehende, allenfalls widersprechende schweizerische 
Recht angepasst oder präzisiert werden soll. Rechtlich ge
sehen trifft es zu, dass die Im Anhang zum sektorlellen Luft
verkehrsabkommen genannten Verordnungen so genannte 
Self-executlng-Bestimmungen sind und damit direkt an
wendbar geworden sind. Es besteht aber In diesem Zusam
menhang heute das Problem, dass der Rechtsuchende -
ausser ein paar wenigen Eingeweihten - nicht realisiert oder 
noch nicht realisiert hat, wann und wo abergeordnetes EG
Recht einen Sachverhalt regelt. Im Bereich der Haftung ist 
dies ebenso evident wie bei der Erteilung von BetrIebsge
nehmigungen oder bei der Anwendung der EG-Verordnung 
2408/92 aber den Streckenzugang. Selbst die grossen Luft
fahrtversicherer der Schweiz haben anscheinend nicht oder 
erst später realisiert, dass tar jedes Heilkopterunternehmen, 
das gewerbsmässige FIOge durchfahrt, seit dem 1. Juni 
2002 die unlimitierte Haftung gestatzt auf die Verordnung 
2027/97 gilt. Als weiteres Beispiel kann erwähnt werden, 
dass das Bazi anscheinend auch fOr strecken im EU-Raum, 
also fOr strecken von und nach Flughäfen der Gemeinschaft 
nach wie vor Streckenkonzessionen erteilt, obwohl das In 
der EG-Verordnung 2408/92 so nicht vorgesehen ist. 
Diese Beispiele zeigen nur, dass man das Problem der 
Übernahme des EG-Luftrechtes rechtstechnisch nun sauber 
lösen muss. Die Im Expertengutachten als mangelhaft fest
gestellte Übernahme der Verordnung 2470/92 ist in diesem 
Sinn, wie erwähnt, Teil eines grösseren Problems. 
Gestern wurde noch der Antrag Forster eingereicht und aus
geteilt. Dieser Antrag betrifft die Motion GPK-SR 02.3470, 
«Verschärfung der gesetzlichen Bestimmungen zur Rech
nungslegung und Unternehmenskontrolle» vom 19. Septem
ber 2002. Hier muss Ich deshalb noch etwas ausholen. 
Unser Vorstoss ist sehr allgemein formuliert. Er lässt tar die 
konkrete Ausgestaltung eine sehr grosse Flexibilität. Wir als 
Parlament können den Rahmen dieser Ausgestaltung der 
entsprechenden gesetzlichen Grundlagen wesentlich mit de
finieren. Es stellt sich nun die Frage, ob Oberhaupt Hand
lungsbedarf gegeben ist. Die GPK meint ganz klar Ja. Die 
Vernehmlassung zum Vorentwurf tar ein neues Bundesge
setz aber die Rechnungslegung und Revision (RRG) fand In 
der Grundausrichtung Zustimmung. Mit dem Gesetz soll die 
Qualität der Rechnungslegung verbessert werden. Die ge
treue Darstellung der wirtschaftlichen Lage, insbesondere 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage soll ein wichtiger 
Beitrag zur Rechtssicherheit sein und zum guten Funktionie
ren der Wirtschaft beitragen. Carl Helbling, ein Kenner die
ser Materie, hat sich In der «NZZ» vom 16. November 1999 
eingehend mit den verschiedenen Aspekten des Vorentwur
fes befasst. Aus seiner entsprechenden WOrdigung möchte 
Ich Insbesondere folgende Stelle zitieren: «Es Ist eher der 
generelle Gedanke richtungsweisend, die Qualität der Rech
nungslegung zum Schutz der Aktionäre, die nicht dem Ma
nagement angehören, und der Gläubiger zu verbessern. Ein 
Vorteil des RRG sind die klaren, auf die internationale Praxis 
sich stOtzenden Bewertungsregeln. Neu Ist die konsequente 
Bewertung zu Marktwerten, aberall dort, wo es solche gibt.» 
Seit 1999 gingen in dieser Sache wieder drei bedeutsame 
Jahre mit schmerzlichen Erfahrungen ins Land. Was die 
SAir Group anbelangt, haben wir uns auf den Seiten 69 und 
70 des Berichtes dazu geäussert. Zusätzlich möchte ich ei
nige Punkte erwähnen, die der Sachwalter anlässllch der 
ersten Gläubigerversammlung der SAir Group dargelegt hat. 
Dabei hat er unter anderem ausgetahrt, dass es besonders 
schwer wiege, dass zu 100 Prozent kontrollierte Gesell
schaften nicht voll konsolidiert und die Aufnahme von Darle
hen bei Banken gegen die Hinterlegung eigener Aktien 
verheimlicht oder dann In den Jahresrechnungen von 1999 
und auch von 2000 falsch dargestellt worden selen. Anhand 
des Kaufs der Beteiligung an der Air LIttoral hat der Sach-
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Zehnte Sitzung -Dlxieme seance 
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01.022 

Moratorium plus 
und Strom ohne Atom. 
Volksinitiativen. 
Kernenergiegesetz 
Moratoire plus 
et Sortlr du nuclealre. 
Initiatives populalres. 
Lol sur I'energie nucleaire 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (BB12oo1 2665) 
Message du Conseil flkteraI28.02.01 (FF 2001 2529) 
Stllnderat/Consell des Etats 13.12.01 (Erstrat - Premier Conseil) 
Stllnderat/Consell des Etats 13.12.01 (Fortsetzung - Suite) 
Bericht UREK-NR 18.02.02 
Rapport CEATE-CN 18.02.02 
Nationalrat/Conseil O8llonal22.03.02 (Frist - D8Ial) 
Nationalrat/Conseil nallonal 20.08.02 (ZweItrat - Deuxleme Conseil) 
Nationalrat/Conseil nallonaI20.08.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil nallo08I20.08.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil O8llonaI23.09.02 (Fortsetzung - Suite) 
Stlinderat/Consell des Etats 26.11.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Stlinderat/Consell des Etats 13.12.02 (Schlussabsllmmung - Vote IInal) 
Nationalrat/Conseil O8llonaI13.12.02 (Schlussabsllmmung - Vote IInal) 
Text des Erlasses 1 (BB12oo2 8154) 
Texte de facte leglslatlf 1 (FF 2002 7571) 
Text des Erlasses 2 (BB12002 8156) 
Texte de facte leglslatlf 2 (FF 2002 7573) 
Nationalrat/Conseil nallonal 05.03.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Stlinderat/Consell des Etats 10.03.03 (Differenzen - DIvergences) 
Nationalrat/Conseil nallonaI12.03.03 (Differenzen - Dlvergences) 
ElnlgungskonferenzlConference de conciliallon 13.03.03 
Stlinderat/Consell des Etats 18.03.03 (Differenzen - Divergences) 
Nationalrat/Conseil nallonaI18.03.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Stlinderat/Conseil des Etats 21.03.03 (Schlussabsllmmung - Vote IInal) 
Nationalrat/Conseil nallonal 21.03.03 (Schlussabsllmmung - Vote IInal) 

3. Kernenergiegesetz 
3. Lol sur I'energle nuclealre 

Brändll Christoffel (V, GR), für die Kommission: Als Präsi
dent der Kommission äussere ich mich gerne zur Einigungs
konferenz, die ich geführt habe. 
Wir hatten zwei Differenzen, die wir ausräumen mussten: 
Bei Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe aa (Ziff. 7 Kapitel 7) geht 
es um die Strafbestimmung, die vom Nationalrat irrtümli
cherweise nicht korrigiert worden ist, nachdem die 
Kennzeichnung so akzeptiert wurde, wie wir das beschlos
sen hatten. Diese Bereinigung war unbestritten. Wir be
antragen Ihnen demnach, bei Artikel 28 dem Ständerat zu 
folgen. 
Bei Artikel 28bis (Zift. 7 Kapitel 8) bezüglich Lenkungs
abgabe war die Differenz schon heftiger umstritten. Die Eini
gungskonferenz empfiehlt mit 14 zu 11 Stimmen bei 
1 Enthaltung, dem Ständerat zu folgen und keine Lenkungs
abgabe in das Kernenergiegesetz aufzunehmen. 
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Ziff. 7 Kapitel 7 
Antrag der Einigungskonferenz 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 7 chapltre 7 
Proposition de la Conference de conciliation 
Adherer Ei la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Ziff. 7 Kapitel 8 
Antrag der Einigungskonferenz 
Zustimmung zum Beschluss des ständerates 

Ch. 7 chapltre 8 
Proposition de la Conference de conciliation 
AdMrer Ei la decision du Conseil des Etats 

18 mars 2003 

Gentil Pierre-Alain (S, JU): Je propose de rejeter la proposi
tion de la Conference de conciliation. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Einigungskonferenz .... 33 Stimmen 
Für den Antrag Gentil .... 5 Stimmen 

02.027 

Flugverkehrskontrolle 
über deutschem Hoheitsgebiet. 
Abkommen mit der 
Bundesrepublik Deutschland 
Circulation aerienne au-dessus 
d'une partie du territoire allemand. 
Accord avec la 
Republique federale d' Allemagne 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 08.03.02 (BB12002 3375) 
Message du Conseil tederal 08.03.02 (FF 2002 3171) 
Nallonalrat/Conseil nallonaI19.08.02 (Erstrat - Premier Conseil) 
Stlinderat/Consell des Etats 26.11.02 (Ordnungsantrag - Mollon d'ordre) 
Stlinderat/Conseil des Etats 12.12.02 (Zweitrat - Deuxleme Conseil) 
Stllnderat/Consell des Etats 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
Stlinderat/Consell des Etats 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

Pflsterer Thomas (R, AG), tür die Kommission: Eine Vorbe
merkung: Es liegt kein schriftlicher Bericht vor. Er hätte Ih
nen nach dem Gang der Verhandlungen nicht zeitgerecht 
zugestellt werden können. Ich bitte Sie im Namen unserer 
Kommission um Verständnis, dass deshalb mündliche Be
merkungen die Lücke schliessen müssen. 
Zum Vertrag bestanden von Anfang an Bedenken. Zu den 
inhaltlichen Problemen zunächst ein paar Stichworte; es 
geht hauptsächlich um folgende Punkte: Es geht um die wirt
schaftliche Zukunft des Flughafens, die Auswirkungen auf 
die lärmbetroffene Bevölkerung, die Flugsicherung über 
deutschem Gebiet durch die Schweiz - ein Verfassungspro
blem aus deutscher Sicht - und um die vorläufige Anwen
dung - ein Verfassungsproblem aus schweizerischer Sicht. 
Dazu hat sich der Ständerat in dieser Session bereits geäus
sert. 
Der Staatsvertrag mit Deutschland über die Flugverkehrs
kontrolle enthält eine bisher ungewohnte Konstellation eines 
Vertragsverhältnisses. Der Vertrag ist ein Beispiel dafür, wie 
sich der Gehalt und die Rolle von Verträgen gerade im euro
päisch-nachbarschaftlichen Verhältnis verändern. Wir haben 
dieselbe Entwicklung bei der Alpenkonvention bzw. den 
Durchführungsprotokollen angetroffen. Sie ist uns ebenso 
von den bilateralen Verträgen I vertraut. Wir leben immer 
häufiger grenzüberschreitend, international und nachbar-
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schaftlich verflochten. Der Flugverkehr ist international und 
interkontinental. Den Lärm aber hört man in EglisaulZH, 
Buchberg/SH, Kaiserstuhl/AG und Hohentengen (Baden
Württemberg). Solche Zusammenhänge lassen sich weder 
nur auf der übergeordneten Ebene noch nur technisch oder 
zentralistisch im traditionellen Muster eines auf Austausch 
gerichteten Handelsvertrages gestalten. Nötig ist ein sach
lich ganzheitlicher, politischer und kooperativer föderalisti
scher Ansatz. Es geht nicht nur um optimale Flugverfahren, 
sondern auch um Raumplanung, Wirtschaft, allgemeine Ver
kehrs- und natürlich Umweltschutzfragen usw. und um das 
nachbarschaftliche Verhältnis unter den Kantonen sowie mit 
dem angrenzenden Ausland. Hier hat im vorliegenden Ver
fahren ein erfreulicher Lernprozess stattgefunden. Wir müs
sen für künftige derartige Verhandlungsprozesse Lehren 
ziehen. Ziel muss ein inhaltlicher Einbezug aller Sachberei
che der Politik insgesamt und aller betroffenen Kantone an 
den wichtigen Entscheiden sein. Entsprechend ist die Orga
nisation der Verhandlungen auszurichten. An diesem umfas
senden Ansatz und am entsprechenden Einbezug der 
Kantone hat es zumindest in der Anfangsphase gefehlt; er 
hat sich erst im Laufe der Zeit eingespielt. So weit die Be
denken und die Ausgangslage beim Vertrag. 
Zum «Heilungsversuch», der leider misslungen ist: Aus
gangslage war, dass die Kommission vor zwei Möglichkeiten 
stand. Beide erschienen ihr als unerfreulich - die Genehmi
gung und die Nichtgenehmigung des Abkommens. Daraus 
schloss sie, es bestehe ein Bedürfnis, einen «Heilungsver
such» zu ermöglichen, denn trotzdem ist eine vertragliche 
Regelung unumgänglich. Also musste der Weg zu einem 
besseren Vertrag geöffnet werden. Damit hat das Parlament 
seine neue, erhöhte Mitverantwortung wahrgenommen. Die 
Bundesversammlung hat, gestützt auf die neue Bundesver
fassung, aussenpolitisch verstärkt mitzuwirken, aber sie ist 
damit auch stärker mitverantwortlich. Diese Mitverantwor
tung führte auch angesichts des bereits vorliegenden negati
ven Entscheides der deutschen Länderkammer den Stände
rat dazu, dem Bundesrat Zeit und Raum für neue Gespräche 
anzubieten. Der Bundesrat hat sich für eine «Heilung» enga
giert. Es fand seitens der Kommission eine intensive Zusam
menarbeit mit dem Departement und dem Bundesamt statt. 
Aber vor allem hat sich der Bundesrat in Gesprächen mit 
Deutschland engagiert. Herr Bundesrat Leuenberger hat 
den Ball aufgenommen und noch vor der letzten Plenarde
batte ein Ministertreffen in Basel arrangiert, die betroffenen 
Kantone und Unternehmen anhören lassen und mit dem 
Kanton Zürich sowie den Unternehmen gesprochen. 
Die «Heilungschance» erschien der Kommission als realis
tisch. Die Verhältnisse haben sich seit den Verhandlungen 
wesentlich verändert: hauptsächlich die Wirtschaftslage mit 
der Krise der Luftfahrt, das neu vorliegende Ergebnis des 
SIL-Koordinationsprozesses über die landesinterne Lärm
verteilung, der Flugunfall bei Überlingen sowie andere Zwi
schenfälle mit den sich daran anknüpfenden Fragen rund 
um die Flugsicherheit. Dazu kamen die Erfahrungen mit der 
Nacht- und Wochenendregelung aus den letzten Monaten, 
die jetzt vorlagen. Jedenfalls hat es gewissen Raum für Mo
difikationen gegeben. 
Diese «Heilung» ist leider misslungen. Herr Bundesrat Leu
enberger hat die Kommission überzeugend über die Gründe 
orientiert; sie hat keinen Grund, an seiner Darstellung zu 
zweifeln. Einige Stimmen fügten - wohl nicht ohne Grund -
bei, die Nachbesserung sei weder in Berlin noch in Basel 
bzw. Bern gescheitert, sondern in Mannheim, d. h. wegen 
des Gangs ans dortige Verwaltungsgericht. Dieses hatte die 
rechtliche Position der deutschen Partner in einigen wesent
lichen Punkten gestützt. Damit hat sich jedenfalls die Argu
mentationslage verändert. 
Zusätzlich zu diesem «Heilungsversuch», den auch der 
Ständerat ermöglicht hat, haben Sie der Kommission den 
Auftrag zu einer wirtschaftlichen Abklärung erteilt. Diesen 
Auftrag haben wir unseres Erachtens erfüllt. Wir hatten ab
zuklären, welche wirtschaftlichen Auswirkungen die Ratifi
zierung oder Ablehnung des Abkommens auf den Flughafen 
Unique Zürich-Kloten, die Fluggesellschaft Swiss und die 
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schweizerische Flugsicherung Skyguide haben würde. Die 
Kommission hat von Prof. Thomas Bieger, Universität St. Gal
len, eine Zweitmeinung zu den Schlussfolgerungen der drei 
betroffenen Unternehmen und des Bundes eingeholt. Sein 
Bericht wurde bis auf einige Differenzen von beiden Seiten 
akzeptiert. Die erbetene wirtschaftliche Beurteilung ergab 
indessen keine für die Kommissionsmehrheit entscheidrele
vanten Differenzen, die Folgen mit Blick auf die Genehmi
gung oder Nichtgenehmigung des Abkommens hätten. Auf 
gewisse Abweichungen von diesem Grundsatz ist später 
einzugehen. Der Experte betonte, seine Betrachtung be
schränke sich auf die wirtschaftliche Seite, gehe zum Bei
spiel nicht auf die aussenpolitische Dimension ein. Teils auf 
Nachfragen hat er sich auch zur gesamtpolitischen Beurtei
lung geäussert, dies aber ausserhalb seines Auftrages. Bei 
der wirtschaftlichen Beurteilung kommt es ja letztlich in ers
ter Linie auf die volkswirtschaftliche Bedeutung für die ganze 
Schweiz an. 
Ihre Kommission hat darüber hinaus Stellungnahmen zum 
Urteil des Verwaltungsgerichtshofes in Mannheim erbeten, 
soweit sie ohne vollständige schriftliche Begründung des Ur
teils möglich waren. Der Kanton Zürich und die Unterneh
men Unique und Swiss lehnten den Vertrag trotzdem - und 
zwar vehement - ab. Skyguide wehrte sich gegen eine Ab
lehnung; im gleichen Sinne äusserten sich die Fluglotsen
verbände, so auch in einem Brief von letzter Woche an die 
Mitglieder des Ständerates. So viel zur Ausgangssituation 
und zum «Heilungsversuch». 
Zur Entscheidsituation unter Zeitdruck, vor der Ihre Kommis
sion stand: Sachlich bestehen damit für den Rat zwei Mög
lichkeiten - entweder den Vertrag nicht zu genehmigen oder 
ihn trotzdem zu genehmigen. Das ist die Frage. Beide Lö
sungen sind mit Unsicherheiten behaftet und nicht langfristig 
zukunftstauglich. Die besondere Unsicherheit war den Ver
tragspartnern schon bewusst, als sie den Text aushandelten. 
Der Vertrag sieht nicht nur ausdrücklich ein Konsultations
verfahren für Änderungen vor - Artikel 12 -, sondern ge
mäss Artikel 18 auch eine Überprüfung nach acht Jahren, 
wenn die entsprechenden Kriterien erfüllt sind. 
Der Entscheid über das Schicksal des Vertrages kann nur in 
einer Abwägung der Unsicherheitsfaktoren sowie der mut
masslichen Vor- und Nachteile gefunden werden. Für die 
Mehrheit der Kommission überwiegen die Gründe für eine 
Nichtgenehmigung. Der Zeitdruck der Entscheidsituation 
führt dazu, dass der Ständerat jetzt offensichtlich entschei
den will - ein Zuwarten macht keinen Sinn. Der Bundesrat 
erklärte in Ihrer Kommission am 20. Februar dieses Jahres 
Folgendes: Sollte der Ständerat den Vertrag in der Früh
jahrssession nicht genehmigen, werde der Bundesrat 
Deutschland sofort mitteilen, der Vertrag sei nicht genehmigt 
worden und die Wochenendregelung falle dahin; einfach 
warten könne er nicht, das würde ihm als undemokratisch 
ausgelegt; wenn das Parlament den Vertrag nicht akzeptie
ren wolle, falle er samt den vorläufig angewandten Mass
nahmen dahin; dann folgten wohl einseitige Massnahmen 
von Deutschland. Das zur Entscheidsituation. 
Zu den Gründen gegen eine Genehmigung des Vertrages: 
Es gibt sachliche Einwände sowie eine Bemerkung zur Revi
sionsklausel und zur Ablehnung durch die Beteiligten. 
Zunächst zu den sachlichen Einwänden: Ob mit dem Staats
vertrag die wirtschaftliche Perspektive für die Flughafeninfra
struktur - kurz: für den Flughafen Zürich und den schweize
rischen Flugverkehr - wesentlich besser sei, ist unsicher. 
Das Gutachten Bieger ergab keine entscheidrelevanten Vor
teile einer Genehmigung. Die Zukunft der Anwendung der 
Vertragsbestimmungen zum An- und Abflug ist ebenfalls of
fen. Die berühmten Ausnahmebestimmungen haben sich ei
nigermassen eingespielt, aber nur in der witterungsmässig 
unsicheren Jahreszeit. Bisher sind im Rahmen der Wochen
endregelung nach Angaben des Bundesamtes bloss 32 Pro
zent der Flüge auf die Piste 28 geführt worden, während die 
übrigen, also rund zwei Drittel, weiterhin über Deutschland 
von Norden her kamen. Im Sommer werden die Dinge an
ders liegen. Durch die Umstellung des Betriebes wird die 
Lärmbelastung über der Schweiz anwachsen. Ganz wichtig 
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ist auch folgender Punkt: Die Ausnahmen werden noch wei
ter reduziert werden, wenn einmal die neuen technischen 
Einrichtungen zur Dachklammerung und zur Pistenbenut
zung eingerichtet sein werden. Unsicherheiten bestehen of
fensichtlich. Das Problem der fairen landesinternen Lärm
verteilung ist generell auch bei Genehmigung des Vertrages 
nicht gelöst. Selbst der sich abzeichnende Kompromiss im 
SIL-Koordinationsverfahren ist grundlegend infrage gestellt, 
zumindest seitens des Standortkantons Zürich. Überdies 
besteht zur wichtigen Nachtregelung keine abschliessende 
Einigung. Die Perspektive der Flugsicherung ist zwar kurz-, 
vielleicht mittelfristig geklärt; was indessen unter dem Titel 
der vereinheitlichten Flugsicherung in Europa auf die 
Schweiz zukommt, ist offen. Immerhin wären die Chancen 
für die Skyguide besser als ohne Vertrag. 
Zur Revisionsklausel in Artikel 18: Sie kann nach Meinung 
der Mehrheit der Kommission die sachlichen Einwände nicht 
genügend kompensieren. Erstens wird sie erst in acht Jah
ren wirksam und zweitens nur gestützt auf drei im Vertrag 
aufgezählte Kriterien. 
Ein weiteres Argument gegen die Genehmigung des Vertra
ges ist die Ablehnung durch die Beteiligten - Ablehnung in 
der Schweiz, aber auch Ablehnung in Deutschland. Der 
Standortkanton Zürich und sein Flugplatzunternehmen so
wie Teile des Luftverkehrswesens lehnen den Vertrag ab. 
Sie haben dies Ihrer Kommission nochmals bestätigt. Bei ei
nigen Nachbarkantonen liegen die Dinge anders. Ebenso 
befürwortet die Skyguide den Vertrag. Negativ reagiert aber 
auch die Bevölkerung um den Flughafen Zürich und in eini
gen Nachbarkantonen; Ablehnung ist auch in Deutschland 
festzustellen. Die benachbarte und betroffene Bevölkerung 
im Bundesland Baden-Württemberg und vorab dessen 
Landkreis Waldshut verhalten sich ähnlich. Es geht nament
lich um Anflug und Warteräume. Der deutsche Bundesrat, 
die Länderkammer, hat den Vertrag bereits einmal verwor
fen. Ein zweites Nein würde nicht überraschen. Ob sich im 
Bundestag eine Mehrheit finden lässt oder die regionale Be
troffenheit zu einer Neinmehrheit führen wird, ist zumindest 
offen. Das Ergebnis der Beurteilung des Vertrages ist also: 
Auch mit einem Vertrag bestehen erhebliche Unsicherhei
ten. 
Zur Problematik einer Nichtgenehmigung: Zunächst ist der 
Ausgangspunkt zweifellos die gemeinsame Basis. Die ge
meinsame Basis muss bleiben, damit der Flughafen Zürich 
seine Rolle als wichtiges Tor der Schweiz zur Welt behalten 
kann; es geht nicht nur um ein Lärm- und Sicherheitspro
blem. 
Das zweite Argument sind die wirtschaftlichen Folgen, vor 
allem für Skyguide: Das wirtschaftliche Hauptproblem der 
Nichtgenehmigung ist die Zukunft der bundeseigenen Ge
sellschaft Skyguide. Ob sie im Falle eines Verlustes der 
Flugsicherung über einem Teil Süddeutschlands überleben 
kann, ist ungewiss. Nach gewissen Meinungen wäre sie 
dann zu klein. Was mit Skyguide geschieht, ist freilich so 
oder so offen, ebenso wie anscheinend die europäische Ent
wicklung, der berühmte .. Single European Sky». Es ist rea
listisch anzunehmen, dass Skyguide angesichts ihrer hohen 
spezifischen Qualifikation an der Luftverkehrskreuzung 
nördlich der Landesgrenze auch für Deutschland ein interes
santer Partner sein dürfte. Damit ist eine Zwischenlösung 
mit Skyguide zu ihrer Finanzierung zumindest nicht ausge
schlossen; sicher ist das aber natürlich nicht. 
Das dritte Problem der Nichtgenehmigung betrifft die Flugsi
cherung: Grundsätzlich verliert die Schweiz die Flugsiche
rung bis zur Landesgrenze an Deutschland, eventuell, wenn 
die Schweiz in einer Vereinbarung zustimmt, auch schweiz
intern bis in den Raum Zürich, Ost- und Nordschweiz. Wenn 
die Flugsicherung an der Landesgrenze aUfgeteilt wird, ist 
an sich mit einer gewissen Kapazitätseinbusse zu rechnen. 
Mit der Zeit können sich diese Probleme reduzieren; zudem 
wiegen sie angesichts der Abnahme des Flugverkehrs weni
ger schwer. Ein Hub ist grundsätzlich unabhängig vom 
Staatsvertrag schweizintern möglich. 
Das vierte Problem der Nichtgenehmigung betrifft die militä
rische Flugverkehrskontrolle: Auch dazu liegen unsichere 

Angaben vor. Der Bundesrat hat dem Ständerat in der letz
ten Woche aus Anlass der damals vorliegenden Revision 
des Luftfahrtgesetzes erklärt, die Zusammenlegung der zivi
len und militärischen Flugsicherung sei unabhängig vom 
Schicksal des Staatsvertrages möglich. Sollte die Schweiz 
die Flugsicherung teils an Deutschland übertragen, kann sie 
unter Umständen das Synergiepotenzial nicht derart aus
schöpfen wie beim bisherigen Aufgabenkreis von Skyguide. 
Die Schweiz ist aber nach einer Nichtgenehmigung nicht 
ohne weiteres zur Übertragung gezwungen. Zudem behält 
sie die hoheitliche Kontrolle über den ganzen schweizeri
schen Luftraum, selbst wenn die deutsche Flugsicherung in 
der Schweiz tätig werden sollte. Das hat der Ständerat im 
Entwurf zur Revision des Luftfahrtgesetzes letzte Woche 
ausdrücklich festgehalten. 
Zum An- und Abflugregime: Eine deutsche Verordnung gilt 
über deutschem Gebiet heute schon, und sie wird auch 
künftig gelten. Die Frage ist, ob Deutschland sie ersetzen, 
ändern oder verschärfen wird; das ist offen. Nach den ein
leuchtenden Darlegungen von Bundesrat und Verwaltung 
muss sich die Schweiz ohnehin schwergewichtig auf ein 
schweizinternes Regime einstellen. Zudem sei der Anflug 
von Süden und Osten technisch möglich. Er sei nicht nur 
machbar, sondern werde gegenwärtig eingeführt. Auch die 
neue Variante .. ISTIISI plus» des Kantons Zürich beweise 
genau das: Man könne den Flughafen Zürich anders als von 
Norden anfliegen, die Einführungsarbeiten seien im Gange. 
So die Ausführungen am 20. Februar vor Ihrer Kommission. 
Zu den rechtlichen Auseinandersetzungen: Die Nichtgeneh
migung erleichtert die rechtliche Auseinandersetzung. Je 
nach Fallsituation könnte es widersprüchlich sein, den Ver
trag zu genehmigen und dann rechtlich gegen dessen Rege
lungen anzutreten. 
Gesamthaft gesehen bestehen also ohne Vertrag nach Mei
nung der Mehrheit der Kommission keine grösseren Risiken. 
Sie schliesst weiter: Im Zweifel sei im Sinne der Unterneh
men zu entscheiden, die das Risiko zu tragen hätten. Man 
kann so fragen: Was soll das für ein Vertrag werden, hinter 
dem praktisch nur die beiden Regierungen und Verwaltun
gen stehen? Wie soll er ohne neue Auseinandersetzungen 
umgesetzt werden? Wie sollen die finanziellen Mittel be
schafft werden, wenn die damit belasteten Organisationen 
den Vertrag ablehnen? Soll der Bund in die Bresche sprin
gen, etwa gar finanziell? Das ist schwer vorstellbar, wie ver
schiedene Kommissionsmitglieder sehr deutlich betonten. 
Ist die Beurteilung nicht Sache der Unternehmen, des 
Standortkantons? Genügt es nicht, zum Schutz der übrigen 
Kantone und des Bundes die Rahmenbedingungen durch
zusetzen, auch für eine faire Lärmverteilung? 
Dann gibt es auch die aussenpolitische Dimension; es geht 
ja nicht nur um die Fluginfrastruktur. Naturgemäss spielte sie 
stets eine Rolle. Das wurde auch immer wieder mitberück
sichtigt. Unsere Aussenpolitische Kommission hat sich da
mit ja auch differenziert befasst und hat dazu Stellung 
genommen. Immerhin, die Frage darf nicht überbewertet 
werden, wenn die Ablehnung in Deutschland selber so gross 
ist. 
Schliesslich ist es die demokratische Befugnis der Bundes
versammlung, einen Vertrag zu verwerfen. Es kommt zwar 
sehr selten vor. Darum tat die Bundesversammlung gut 
daran, den .. Heilungsversuch» zu ermöglichen. Aber nach
dem er gescheitert ist, darf darauf hingewiesen werden, 
dass die Nichtgenehmigung eines Vertrages in einer Demo
kratie, wie sie die Schweiz und Deutschland leben, ein po
tenziell gewöhnlicher Vorgang ist. Die deutsche Länderkam
mer hat genau das gleiche Recht beansprucht, das Ihnen 
heute zu beanspruchen Ihre Kommission beantragt. 
Wie weiter nach einer allfälligen Nichtgenehmigung? Zu
nächst: Eine Nichtgenehmigung ist kein Befreiungsschlag, 
sondern eine neue Herausforderung. Die Nichtgenehmigung 
ist keine Rückkehr zum früheren Zustand, schon gar nicht 
zum Zustand vor dem 11. September 2001. Sie schafft keine 
Sicherheit. Es steht eine Reihe von kurz- und mittelfristigen 
Problemen an, die jetzt dann gelöst werden müssen, falls es 
zu keiner Genehmigung kommt. 
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Zunächst zum innerschweizerischen und zum schweize
risch-deutschen Verhältnis: In beiden Richtungen wird 
Handlungsbedarf entstehen. Innerstaatlich geht es vorab um 
die wirtschaftliche Zukunft der fliegerischen Infrastruktur und 
Organisation - die technische Ausrüstung eingeschlossen. 
Dazu kommt die faire landesinterne Lärmverteilung. Das 
heisst: Die Flüge aus allen und in alle Richtungen erfolgen 
auch aus dem Süden und in den Südenl Das möchte ich 
deutlich als Meinung aus der Kommission unterstreichen. 
Kurzfristig wird es um eine Übergangsordnung gehen. Zahl
reiche Fragen sind im Gespräch mit Deutschland zu klären, 
namentlich zur Flugsicherung und zum An- und Abflugre
gime. Mittelfristig ist nach Meinung der Mehrheit der Kom
mission wiederum auf eine Vereinbarung hinzuarbeiten. Der 
Rechtsweg allein wird kaum zu einer umfassenden Lösung 
führen; er kann es naturgemäss gar nicht. Gestützt auf die 
Erfahrungen wird mit der Zeit wieder der Weg über eine Ver
einbarung mit Deutschland gesucht werden müssen. 
Damit haben alle eine grosse Verantwortung zu tragen, um 
das Vertrauen wieder zu stärken. Naturgemäss ist primär 
der Bund angesprochen, und zwar vor allem auch politisch. 
Aber ebenso sind die Kantone gefordert, allen voran Zürich! 
Dieses Land braucht Zürich, aber Zürich braucht auch und 
mehr denn je dieses Land, d. h. den Bund und die Nachbar
kantone ebenso wie die deutsche Nachbarschaft. Es würde 
wenig Sinn machen, nun in einem Schützengraben Rechts
verfahren abzuwarten. Nun ist das Vertrauen wieder zu stär
ken; gefragt sind vertrauensbildende Initiativen, zum Bei
spiel zur Beteiligung an der Umsetzung von Controlling, 
auch ohne Vertrag, als Zeichen guten Willens. Dazu sind die 
Nachbarkantone und das Land Baden-Württemberg beizu
ziehen. Genauso darf von Deutschland ein konstruktives 
Verhalten erwartet werden. 
Damit zum Schluss und zum wohl wichtigsten Punkt: Eine 
Nichtgenehmigung bedeutet keine Konfrontation. Angesagt 
ist heute Bedauern, nicht Freude. Diese Auseinanderset
zung um den Flughafen Zürich wäre vermeidbar gewesen. 
Die Differenzen über das An- und Abflugregime hätten bei 
normaler Pflege der nachbarschaftlichen Beziehungen nie 
zu einer derartigen Auseinandersetzung führen dürfen. Es 
ist höchste Zeit, zur Normalität zurückzufinden. Beide Part
ner haben zu viele gemeinsame Anliegen; übergeordnete 
Fragen, die wir alle kennen, aber auch bloss nachbarschaft
liche Fragen stehen an. Ich nenne ein paar Stichworte wie 
«Benken», den Güterverkehr im Raum Nordwestschweiz, 
Stichwort Bypass, die Autobahnumfahrungen in Waldshut 
oder im Raum Schaffhausen usw. Hauptsächlich müssen wir 
nun diese Übergangsordnung und die längerfristige Zukunft 
miteinander und partnerschaftlich angehen. Wir wollen und 
müssen gemeinsam den Weg zurück finden. 
Namens der Kommissionsmehrheit beantrage ich Ihnen, 
den Staatsvertrag nicht zu genehmigen. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 
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Mitteilungen 
des Präsidenten 
Communlcatlons 
du presldent 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): I am pleased to 
welcome the President of the Senate of Nigeria, Mr. Anyim 
Pius Anyim, on the gallery. He is here on an official visit in 
return for a visit the former President of our Chamber, Mr. 
Anton Cottier, paid last year to Nigeria. An independent 
State since 1960, Nigeria has the largest population of all 
African States. Like Switzerland, Nigeria is a federal State 
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with an upper and a lower chamber. Mr. Anyim is the Presi
dent of the upper chamber. We express our best wishes for 
Nigeria. We wish your country a prosperous development 
and a democratic future. Thank you for coming. (Applause) 
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Malssen Theo (C, GR): Der Sprecher der Mehrheit, Kollege 
Pfisterer, hat eine wesentliche Begründung für den Antrag 
der Mehrheit darin gefunden, dass sehr grosse Unsicherhei
ten bestünden, sowohl bei Ratifikation wie bei Nichtratifika
tion des Abkommens. Ich bestreite dieses Ausmass der 
Unsicherheiten. Selbstverständlich sind Entwicklungen mög
lich, die man jetzt nicht fest voraussagen kann. Aber wenn 
man von der naturwissenschaftlichen Seite kommt, dann 
weiss man, dass man auch mit Wahrscheinlichkeiten arbei
ten kann. Nach meiner Beurteilung - vor allem aufgrund 
jüngster Entwicklungen - sind diese Wahrscheinlichkeiten, 
sowohl bei Ratifikation wie bei Nichtratifikation, recht hoch, 
sodass man also doch einige Sicherheit in der Beurteilung 
hat. 
Sie haben nun beim folgenden Entscheid, den Sie treffen, 
zwei Optionen: 
1. Sie ratifizieren den Vertrag. Was haben Sie dann? Dann 
haben Sie klare Regelungen über den Luftverkehr im fragli
chen Gebiet, mit Einschränkungen, die Sie kennen. Sie ken
nen auch die Auswirkungen dieser Einschränkungen. Sie 
wissen selbst, wie hoch die Investitionskosten sind; sie sind 
abschätzbar. Hinsichtlich des Betriebes weiss man, dass es 
unterschiedliche Meinungen und Beurteilungen gibt bezüg
lich der Auswirkungen auf die Zahl der Siots, der An- und 
Abflüge. Aber die reale Situation der letzten Monate zeigt, 
dass es mit den getroffenen Regelungen, die seit Oktober 
gelten, möglich ist, die Bedürfnisse der An- und Abflüge, der 
Siots, zu befriedigen. Es hat keine grösseren Probleme ge
geben. Die Auswirkungen der Einschränkungen sind also of
fensichtlich tragbar. 
Wir wissen auch, wenn wir den Vertrag ratifizieren, dass die 
Flugsicherung weiterhin bei der Skyguide bleibt, und 
schliesslich - das ist bei einem Vertrag wichtig, ich messe 
dem mehr Wert bei als der Mehrheitssprecher - ist nach 
acht Jahren die Überprüfung des Vertrages möglich, nach 
folgenden drei Kriterien: Entwicklung des Luftverkehrs, Ent
wicklung der Lärmbelastung und aufgrund einer Kosten-Nut
zen-Analyse. Das ist zusammengefasst das, was Sie haben, 
wenn Sie den Vertrag ratifizieren. 
2. Die andere Option, die Nichtratifikation, ist mit folgenden 
Wahrscheinlichkeiten vorauszusehen: Wir werden davon 
ausgehen müssen, dass Deutschland innert Kürze ein
seitige Massnahmen treffen wird. Es ist vorhersehbar - das 
ist für mich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit verbun
den -, dass diese Einschränkungen weit grösser sein wer-
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den als jene, die wir mit dem Vertrag hätten. Die Investitions
kosten werden in etwa gleich sein, das hat uns auch der 
Experte bestätigt. Wir werden hingegen davon ausgehen 
müssen, dass die Flugsicherung vorerst einmal über dem 
deutschen Raum zurQckgenommen wird. Schliesslich haben 
Sie bei der Nichtratifikation, wenn Sie in Zweckoptimismus 
machen, das optimistische Szenario, wonach Sie in der pro
zessualen Auseinandersetzung mehr herausholen, als was 
Sie mit dem Vertrag bekommen; aber hier ist nun die Unsi
cherheit sehr gross. 
Wenn Sie nun diese beiden Optionen gegeneinander abwä
gen, muss ich Ihnen sagen, dass die Wahrscheinlichkeiten 
tar eine positive Entwicklung bei der Ratifikation bedeutend 
höher sind als bei der Nichtratifikation. Das ist einfach eine 
nüchterne Abwägung. Diese nüchterne Abwägung wird 
durch die Entwicklung der letzten Tage bestätigt. 
Ich stelle auch in den Diskussionen unter den Parlamentari
ern fest, dass eine Haltung vorherrscht, wonach man eigent
lich ratifizieren sollte. Aber dann fragt man, warum man sich 
datar engagieren solle, wenn der Kanton Zürich, der Flugha
fenbetreiber Unique und die Luftfahrtgesellschaft Swiss da
gegen sind. Im Klartext heisst das im Grunde genommen, 
dass jene Parlamentarier, die so denken, keine Verantwor
tung übernehmen wollen. Für den Fall Swiss heisst dies: 
Wenn das Projekt Swiss umsteht - oder die Unique in grös
sere Schwierigkeiten kommt - und wir den Vertrag nicht rati
fiziert haben, werden wir dann keine Verantwortung zu 
übernehmen haben. Dann können wir sagen, dass dieser 
Staatsvertrag von diesen Kreisen abgelehnt worden sei und 
die Konsequenzen daraus nicht unser Problem seien. Aus 
meiner Sicht ist die Sache tar die Schweiz aber zu wichtig, 
als dass ich das einfach auf eine vorsorgliche Absicherung 
gegen eine Schuldzuweisung reduzieren kann. Ich möchte, 
dass wir, das Parlament, Verantwortung tar das Land über
nehmen. 
Hinzu kommt tar mich, dass ich aufgrund der Vergangenheit 
das Vertrauen in die Kompetenz der Leute, die im Umfeld 
des Fluggeschäftes im Raum Zürich mit dabei waren und 
zum Teil auch nach wie vor mit dabei sind, nicht habe. Ich 
habe kein Vertrauen, dass diese uns nun in dieser Frage 
wirklich richtig beraten. Wir haben von der Kommission für 
Verkehr und Fernmeldewesen aus Briefe an den Kanton Zü
rich, an die Swiss und an die Unique geschrieben. Wir ha
ben mit Antwortschreiben vom vergangenen Februar eine 
Neubeurteilung von der Volkswirtschaftsdirektion des Kan
tons Zürich, von der Swiss und von der Unique erhalten. 
Ich muss Ihnen sagen, ich war von diesen Schreiben schon 
etwas enttäuscht, und zwar nicht, weil sich die Autoren der 
Schreiben gegen den Vertrag aussprechen, sondern weil sie 
sich lediglich in Behauptungen über die Chancen von 
Rechtsverfahren ausgelassen haben: Sie haben Aussagen 
gemacht, die sie bereits vor den nun jüngst gefällten Urteilen 
gemacht haben. Sie haben nichts daraus gelernt! Das ist ein 
Optimismus, eine Beurteilung der Chancen, die so nicht 
mehr gültig sein kann und anders hinterfragt werden müsste. 
Ich habe den Eindruck erhalten, es handle sich zum Teil 
auch um politische Auffangnetze, die mit diesen Schreiben 
gespannt worden sind. Die PrQfung der Situation - da müs
sen wir doch ehrlich sein - ergibt, dass die Schweiz nicht be
sonders gute Karten hat. 
Die ganze Geschichte in diesem Raum bezüglich Luftver
kehr ist mindestens ein Vierteljahrhundert alt. Man hat 1976 
eine Hauptlandepiste gebaut, auf welcher die Anflüge zur 
Hauptsache von Deutschland her erfolgen. Wir müssen wis
sen, dass Deutschland dies eigentlich nie richtig akzeptiert 
hat. 
Es gab auch eine Verwaltungsvereinbarung von 1984 be
züglich des Nachtflugverbotes; sie wurde auf 2001 aller
dings gekündigt - darum entstand der vorliegende Staats
vertrag. In dieser Verwaltungsvereinbarung wurden die 
Schweiz respektive die Verantwortlichen tar den Luftverkehr 
im Raume Zürich angehalten, einen Ausbau des Flughafens 
Zürich mit dem Ziel einer Entlastung des süddeutschen 
Raums vorzunehmen. Das war 1984, geschehen ist aber 
diesbezüglich nichts. 

Ich muss sagen: Wir haben in dieser Diskussion, wegen die
ses Verhaltens der Verantwortlichen, schlechte Karten. Aus 
deutscher Sicht ist das, was wir machen, schlichtweg ein 
Lärmexport, ohne grossen Nutzen tar Deutschland. Man 
spricht heute davon, dass von diesem Nutzen rund ein Pro
zent in Deutschland anfalle. Mit diesem Vertrag erklärt sich 
Deutschland bereit, einen erheblichen Anteil der Abflüge zu 
tragen und die Flugsicherung weiterhin an die Schweiz zu 
delegieren. Wir machen mit diesem Staatsvertrag übrigens 
nichts Neues. Wir haben ähnliche Verträge mit Italien und 
Österreich, um den dort an der Landesgrenze liegenden 
Flughäfen mit Regelungen die Möglichkeit von An- und Ab
flügen zu geben. 
Die Nichtratifikation - das ist tar mich nun einer der zentra
len Punkte - hat voraussichtlich den Verlust der Flugsiche
rung im süddeutschen Luftraum zur Folge. Die Signale sind 
klar: Es ist nach einer sechs- bis zehnmonatigen Planungs
und Trainingszeit möglich, dass die Flugsicherung von der 
deutschen Flugkontrolle übernommen wird. Damit würde 
sich der Zuständigkeitsbereich der schweizerischen Flug
kontrolle an die Grenze verschieben; das sind zwölf Kilome
ter oder vier Flugminuten Entfernung vom Pistenrand. 
Konkret hiesse das, dass die Flugsicherung für die Landung 
bis praktisch auf die Piste - das wäre international einzigar
tig - durch eine Flugverkehrskontrolle eines Drittlandes 
übernommen würde. Die Kapazitätsengpässe - das wird 
von den Fachleuten gesagt - wären vorprogrammiert; die 
technischen Einschränkungen würden möglicherweise grös
ser sein als die Einschränkungen, die wir mit dem Vertrag 
erhalten. 
In der Schweiz gibt es zwei bedeutende Kreuzungspunkte 
der Luftfahrt: Der eine Kreuzungspunkt ist der am drittmeis
ten beflogene in Europa im Raume Schaffhausen; er würde, 
wenn die deutsche Flugsicherung die Kontrolle übernähme, 
nach Norden verlegt. Das heisst, der Skyguide würden 
hier - mit den Kompensationen aus Deutschland und den 
entsprechenden Gebühren - Einnahmen in der Grössenord
nung von jährlich 40 Millionen Franken verloren gehen. 
Gleichzeitig würde die Skyguide - das ist ein zentraler Punkt 
- die betriebswirtschaftlich kritische Grösse unterschreiten. 
Damit würde sich die Frage stellen, ob nicht die ganze Flug
sicherung der deutschen Flugkontrolle übergeben würde, in
klusive der Flugraumkontrolle bis in die Schweiz, bis und mit 
Flughafenbereich Zürich. 
Die Situation würde dann folgendermassen aussehen, dass 
in der Folge der zweite grosse Kreuzungspunkt, im Raume 
Genf, möglicherweise auch nicht mehr durch eine derart am
putierte Skyguide betreut werden könnte und dass man die
sen auch an das Ausland abzugeben hätte. Dessen müssen 
wir uns bewusst sein: Wenn diese Entwicklung einträte, hät
ten wir folgende Konsequenzen, die wirtschaftlich beträcht
lich wären: Wir hätten höhere Gebühren bei den An- und 
Abflügen, weil wir betriebswirtschaftlich in einer schlechte
ren Situation wären; wir hätten höhere Kosten für die Swiss, 
was ihre Konkurrenzfähigkeit beeinträchtigen würde; wir hät
ten eine negative Auswirkung auf die Attraktivität des Hubs 
Zürich, indem wir teuer würden; wir hätten einen Verlust an 
hoch qualifizierten Arbeitskräften, und wir hätten damit einen 
Verlust an Know-how in einem wichtigen Bereich der Luft
fahrt. 
Wenn wir nun in dieser ganzen Geschichte und ihren Konse
quenzen noch weiter in die Zukunft blicken, so gibt es in der 
EU eine aktuelle Diskussion über eine Initiative namens 
«Single European Sky»; der Kommissionssprecher hat sie 
erwähnt. Damit will man grössere Flugsicherungsräume und 
international grössere Sektoren schaffen. Wenn wir nun mit 
der Skyguide in eine negative Entwicklung hineingeraten, 
dann sind wir in diesem europäischen Verbund als Player 
schlichtweg weg. Die Flugsicherungsmassnahmen würden 
anders organisiert, ohne die Schweiz. 
Es gibt nun aus diesen Überlegungen eine Erkenntnis: 
Wenn wir aufgrund der Nichtratifikation dieses Vertrages, 
der durchaus nicht optimal ist - das kann man sicher sagen, 
aber wir wissen auch, dass er nicht tar immer gilt -, die Sky
guide in diesen Negativtrend hineinbringen, ist der Verlust 

Bulletin offlciei de i'Assembl6e f4d4rale 



18. März 2003 263 Ständerat 02.027 

der Flugsicherung hingegen definitiv, und wir massen davon 
ausgehen, dass wir diese dann nicht mehr zurOckholen kön
nen. 
Ich appelliere an Sie, an dieses Parlament: Wir haben eine 
sehr grosse Verantwortung. Damit komme ich zu einem 
zweiten Bereich der Flugsicherung, nämlich zur Frage der 
Luftwaffe. Es ist ganz offensichtlich: Wenn nun die Flugsi
cherung bis in die Schweiz hinein gemäss einem Szenario 
an Deutschland aberginge, mOsste die militärische Flugsi
cherung wieder separat aufgebaut werden, weil wir diese 
doch nicht an einen ausländischen Staat delegieren können. 
Damit warden die Synergien wegfallen, die wir von der Zu
sammenfassung der militärischen und zivilen Flugsicherung 
erwarten. Wir hätten neue Schnittstellen bezOglich der mili
tärischen und vor allem der zivilen Flugbewegungen im 
Raume DObendorf-ZOrich, die von Deutschland aus koordi
niert werden mOssten. Wir hätten damit fOr die schweizeri
sche Luftwaffe eine erhebliche Einschränkung der Trainings
räume, vor allem im Raume Ostschweiz. Wir könnten vor 
allem mit dem F/A-18 nicht mehr entsprechend trainieren, 
und die Beeinflussung dieser Trainingsräume ginge bis in 
den Raum Emmen hinein. Dies deshalb, weil damit zu rech
nen ist, dass die zivilen Warte- und Anflugräume in den so
den und damit in den Bereich der heutigen Trainingsräume 
der Luftwaffe verschoben warden. Das heisst, wir mOssten 
diese Trainingsräume konzentrieren und zum Teil in den 
Raum Berner Oberland verlegen. 
FOr mich kommt staatspolitisch noch ein weiterer Punkt bei 
der ganzen Luftwaffe, beim Militär, hinzu: Es gibt heute im
mer wieder operationelle Aufträge der Luftwaffe, wenn es 
z. B. darum geht, irgendwelche Flugobjekte zu identifizie
ren - also AusObung der Lufthoheit im eigenen Land. Jetzt 
massen Sie sich einmal Folgendes vorstellen: Wenn wir das 
im nördlichen Bereich unseres Landes machen massen, 
mOssten wir zur AusObung dieser Lufthoheit mit einer Luft
verkehrskontrolle eines Drittstaates Kontakt aufnehmen. 
Das ist fOr mich ein Souveränitätsverlust in einer hoheitli
chen Funktion. Ich frage Sie: Übernehmen Sie datar die Ver
antwortung? 
Dieses Szenario hat fOr die Skyguide zusammenfassend fol
gende Auswirkungen - ich wiederhole das -: Die Unterneh
mensgrösse wOrde in einen unterkritischen Bereich fallen, 
die hohen Fixkosten mOssten auf weniger BenOtzer aufge
teilt werden, und die im internationalen Vergleich bereits ho
hen GebOhren mOssten namentlich auch fOr die Flugsiche
rung in Genf weiter erhöht werden. Auf der anderen Seite 
wOrde eine wichtige staatliche Aufgabe dem Ausland Ober
tragen, und man wOrde sich so in eine höchst eigenartige 
Abhängigkeit begeben. Der Betrieb des Hubs Zarich, der ja 
in Konkurrenz zu anderen, deutschen Flughäfen steht, 
wOrde von Deutschland «ferngesteuert». Ob damit immer 
die Interessen von Zarich und der Schweiz berOcksichtigt 
warden, bleibt offen. Aus betrieblichen GrOnden muss sich 
die Schweiz bei diesem Szenario fragen, ob es längerfristig 
Oberhaupt möglich ist, eine zivile Flugsicherung betreiben zu 
können. 
Zum letzten Punkt, den ich ansprechen möchte: Wie sind die 
Chancen einer prozessualen Auseinandersetzung? Wenn 
Sie die beiden schriftlich vorliegenden BegrOndungen zu 
den beiden Urteilen des Verwaltungsgerichtshofes von Ba
den-WOrttemberg ansehen, massen Sie einmal Folgendes 
feststellen: Die Argumente der Kläger in diesen Rechtsver
fahren, also von Unique und Swiss, sind wenig zielfahrend. 
Man hat Argumente eingebracht, bei denen man sagen 
muss, dass man offenbar wenige schlagkräftige Argumente 
hat, wenn zum Teil derart gesuchte Argumente vorgebracht 
werden massen. Ich gebe Ihnen nur drei Beispiele: Es geht 
darum, dass von den Klägern gesagt wird, durch die von 
Deutschland erlassene Rechtsverordnung zur Flugverkehrs
beschränkung auf deutschem Hoheitsgebiet werde das 
deutsche Grundgesetz verletzt. Dem wird einfach entgegen
gehalten, dass das Anrufen des Grundgesetzes gemäss Ar
tikel 19 Absatz 3 des Grundgesetzes nur inländischen, nicht 
aber ausländischen juristischen Personen zusteht. Das ent
spricht der Rechtspraxis des Bundesverfassungsgerichtsho-
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fes und auch der herrschenden Lehre. Mit etwas Sorgfalt 
hätte man das bei der Einreichung der Klageschrift bereits 
beachten können. 
Ein zweiter Punkt ist der angebliche Verstoss, der gegen die 
so genannte erste Luftverkehrsfreiheit gemäss dem Chica
goer Abkommen von 1944 gerOgt wird. Auch wenn man das 
etwas genauer geprOft hätte - es steht schliesslich auch in 
der Botschaft -, wäre erkannt worden, dass dieses Abkom
men nur tar den Überflug und nicht tar die Landungen gilt; 
diese massen staatsvertraglich separat geregelt werden. 
Ein drittes Beispiel aus diesen Rechtsverfahren: Es wird ein 
Staatsvertrag der Schweiz von 1910 mit dem Deutschen 
Kaiserreich zitiert, und da wird bald einmal klar, dass diese 
Regelung von Rechtsverhältnissen der beiderseitigen 
Staatsangehörigen nur fOr natOrliche und nicht fOr juristische 
Personen gilt. Auch das hätte man bei einigermassen sorg
fältiger PrOfung beachten können. 
Ich möchte damit nur sagen: Bei diesen Rechtsverfahren 
bewegt man sich offensichtlich auf höchst dOnnem Eis. 
Und nun noch die Hoffnung auf das Luftverkehrsabkommen: 
Dort ist es so, dass die Zuständigkeit bezOglich Streitigkei
ten beim Luftverkehrsausschuss Gemeinschaft/Schweiz 
liegt. Aber dieser Ausschuss hat nur bezOglich Auseinander
setzungen und Angelegenheiten der Rechtsakte zwischen 
der EG und der Schweiz Bedeutung und kann deshalb nur 
durch diese beiden Vertragspartner angerufen werden. 
Was passiert nun bei der Nichtratifikation? Es gibt hier ganz 
klare Signale: Es gibt einen sehr starken Druck aus SOd
deutschland, indem dort verlangt wird - und der zuständige 
Bundesverkehrsminister Stolpe ist bereit, darauf einzuge
hen -, dass rasch entsprechende Regelungen getroffen 
werden. Es wird gefordert, dass nur jeder dritte Anflug auf 
Zarich - maximal 60 000 im Jahr - aber SOdbaden getahrt 
werden soll. Das Flugverbot in der Nacht soll auf zehn Stun
den ausgedehnt werden, und aber das ganze Wochenende 
soll- von Freitag um 21 Uhr bis Montag 7 Uhr - ein Flugver
bot erlassen werden. Die Warteschleifen aber deutschem 
Gebiet sollen untersagt werden, und die Luftverkehrskon
trolle soll wieder in deutsche Hand abergehen. 
Es ist laut einem Sprecher von Minister Stolpe gemäss einer 
Notiz vom 13. März - also von letzter Woche - davon auszu
gehen, dass man diese Massnahmen innert weniger Wo
chen umsetzen will, wenn unser heutiger Entscheid negativ 
ist. Wir haben also klare Signale. 
Damit wissen wir auch, dass tar die Swiss, fOr Unique und 
Skyguide mit sehr massiven Einschränkungen zu rechnen 
ist und der Hub Zarich massiv beeinträchtigt wOrde. Diesbe
zOglich noch ein letzter Punkt, den ich mit einem Satz an
sprechen möchte. Die Swiss ist seit längerem daran, Allian
zen zu suchen, die sie fOr ihren Betrieb braucht. FOr mich ist 
ganz klar: Mit der Unsicherheit, die bei einer Nichtratifizie
rung des Vertrages entsteht, wird die Verhandlungsposition 
der Swiss bei der Suche nach solchen Allianzen bedeutend 
schlechter. Denn es ist doch offensichtlich, dass Verhand
lungspartner - wenn sie unsicher sind, was mit dem Hub 
passiert, und wenn Rechtsverfahren offen sind - zurOckhal
tend reagieren. 
Ich bin mir bewusst, dass ich in diesem Geschäft die "vox 
clamantis in deserto» - die Stimme des Rufers in der 
WOste - bin. Aber denken Sie an die Mahnung des französi
schen Denkers Paul Valery, die wir doch nicht auf uns bezie
hen wollen: «Dans le gouffre de I'histoire, iI y a de la place 
pour tout le monde.» 

Relmann Maximilian (V, AG): Ich danke Ihnen sehr, dass 
ich hier die Möglichkeit habe, noch einmal an den Mitbericht 
der Aussenpolitischen Kommission zu erinnern. Wir hatten 
auf Wunsch der Kommission fOr Verkehr und Fernmeldewe
sen im letzten Herbst die Frage geprOft, welche Auswirkun
gen auf das bilaterale Verhältnis zwischen der Schweiz und 
Deutschland eine Ablehnung des Staatsvertrages durch das 
schweizerische Parlament haben könnte. Ich habe in der 
Wintersession schon auf das Ergebnis hingewiesen. Da es 
aber erst heute konkret um Zustimmung oder Ablehnung 
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geht, schadet es wohl nicht, nochmals kurz auf diesen Mit
bericht zurückzukommen. 
Die Aussenpolitische Kommission war sich einig, dass ein 
Nein des Parlamentes zum Staatsvertrag das bilaterale Ver
hältnis zu Deutschland belasten wOrde. Die Mehrheit der 
Kommission nähme diese Trübung aber in Kauf, weil sie nur 
von kurzer Dauer sein wOrde. Denn die Beziehungen zwi
schen den beiden Staaten sind derart solide und stabil, dass 
auch ein Scheitern des Staatsvertrages dieses gute nach
barschaftliche Verhältnis nicht nachhaltig beeinträchtigen 
könnte. Auch ich selber gehörte diaser Mehrheit an, die im 
Verhältnis von zwei zu eins zustande gekommen ist. Die 
Minderheit hingegen geht davon aus, dass ein Nein das gute 
bilaterale Verhältnis langfristig ausserordentlich schwer be
lasten wOrde. 
Ich selber komme als Fricktaler aus einer Grenzregion zu 
Deutschland, die ganz in der Nähe der Anflugschneise Nord 
nach Kloten liegt. Trotz diesem aktuellen politischen «Luft
krieg» stehen die grenzOberschreitenden zwischenmensch
lichen, wirtschaftlichen und behördlichen Kontakte in unse
rer Region weiterhin vorbildlich da. Ich kann Ihnen deshalb 
auch aus erster Hand versichern, dass das Thema Fluglärm 
ausserhalb der Anflugschneise von Hohentengen keine ho
hen Wellen jenseits des Rheines wirft. Aber es liegt auf der 
Hand, dass dieses Thema bei den Politikern der Region 
SOdbaden - nicht zuletzt auch aus wahltaktischen Gründen, 
das hatten sie ja im Hinblick auf die Bundestagswahl im letz
ten Herbst - einen hohen Stellenwert einnimmt. Und ich 
habe als Politiker volles Verständnis dafOr. 
Dem Oberrhein entlang aber hat man auf deutscher Seite -
und das soll auch bei uns einmal klar gesagt sein - ganz an
dere Lärm- und Verkehrsprobleme: Es ist die fehlende Auto
bahn. Heute wälzt sich der Verkehr mOhsam durch die teils 
recht idyllischen Ortschaften am Hochrhein zwischen Rhein
felden und dem Klettgau. Eine rasche Behebung dieser Ver
kehrsmisere - und nun höre man gut zu - käme mit freund
eidgenössischer, nachbarschaftlicher Hilfe viel schneller 
voran. Deutsche Planer haben nämlich herausgefunden, 
dass eine SOdumfahrung der Landkreishauptstadt Waldshut 
die zweckmässigste Lösung wäre. Nur, da mOsste die deut
sche Autobahn einige Kilometer Ober schweizerisches Terri
torium gefOhrt werden, und das praktisch in Sichtweite zur 
Anflugschneise von Hohentengen. 
Ich frage mich deshalb: Sollte man - auch aus der Sicht des 
Verkehrsministeriums in Berlin - nicht nochmals zusammen
sitzen und nach einer fOr alle Seiten ausgewogenen ver
kehrstechnischen Globallösung suchen? In dieses Paket 
gehört meines Erachtens natOrlich nicht nur der Luftverkehr 
um den Flughafen Kloten. Es gehört der Lastwagenschwer
verkehr aus Deutschland in dieses Paket hinein; es gehört 
das erwähnte TeilstOck der deutschen Oberrhein-Autobahn 
Ober schweizerisches Territorium im Bezirk Zurzach hinein; 
es gehört die geplante Eisenbahnlinie Ober den Rhein zur 
Entlastung des Engpasses Basel beim GOterverkehr dazu, 
und es gehören allenfalls weitere Verkehrsfragen von ge
genseitigem Interesse mit in dieses Verhandlungspaket hin
ein. 
Wenn wir also zum Flugverkehrsabkommen mit Deutsch
land Nein sagen - und ich bitte Sie, das zu tun -, hinterlas
sen wir meines Erachtens keinen Scherbenhaufen zum 
Nachteil unseres Landes, wie wir es von Herrn Maissen so
eben wieder gehört haben. Im Gegenteil: Wir öffnen die TOre 
zur umfassenden Erörterung vielfältiger bilateraler Verkehrs
problerne. Aber wir mOssen das so wollen und die Initiative 
dazu ergreifen. 
Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Berlin bei einer Ableh
nung des Flugverkehrsabkommens nun einfach mit einer 
harten, einseitigen Verordnung seinen kleinen, ihm aber 
freundschaftlich verbundenen Nachbarn im SOden einfach 
«platt walzen .. wOrde. Ich glaube nicht, dass sich die aktu
elle deutsche Bundesregierung das einfach so leisten kann, 
nachdem sie aussenpolitisch derzeit auch an anderen politi
schen Fronten zum Teil recht stark unter Druck steht. 
Sollte Berlin in Sachen Flugverkehr trotzdem mit Härte ge
gen die Schweiz zu operieren versuchen, dann muss es 

auch Härte unsererseits gewärtigen, im erwähnten GOter
transitverkehr, beim Projekt Autobahn Waldshut-SOd usw. 
Das ist keine Drohung die ich hier ausspreche, sondern 
möglicherweise einfach eine logische Folge. Eine Trübung 
des schweizerisch-deutschen Verhältnisses wollen wir aber 
alle nicht, im Gegenteil. Mit der Bildung von offiziellen parla
mentarischen Freundschaftsgruppen zwischen den beiden 
Ländern streben wir auch auf parlamentarischer Ebene eine 
Konsolidierung des vorbildlich guten bilateralen Verhältnis
ses unter Nachbarn an. Auf deutscher Seite ist diese 
Gruppe eben gebildet worden. Sie wird unter dem Vorsitz ei
nes Bundestagsmitgliedes der CDU, Thomas Dörflinger -
mit Wohnsitz ausgerechnet in Landshut-Tiengen -, stehen. 
Wir auf schweizerischer Seite werden das Pendant dazu, 
die Freundschaftsgruppe zum Deutschen Bundestag, grün
den, sobald wir das Parlamentsgesetz verabschiedet haben. 
Sie ersehen auch daraus, dass eine Ablehnung des Staats
vertrages das bilaterale Verhältnis zu Deutschland, wie es 
die Mehrheit unserer Kommission gesehen hat, nicht nach
haltig beeinträchtigen wird, sonst hätte man in Berlin sicher
lich mit der Konstituierung der deutsch-schweizerischen 
Parlamentariergruppe des Deutschen Bundestages noch 
zugewartet. Mit einem Nein zu diesem Staatsvertrag, des
sen bin ich mir also ziemlich sicher, öffnen wir die TOr zu ei
ner Lösung im Luftverkehr, die besser sein wird als das, was 
heute im Text drinsteht. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Im Sinne einer 
Ausnahme gebe ich dem Vertreter des Standortkantons ZO
rich, Herrn Hofmann, als Erstem das Wort, obwohl er nicht 
Mitglied der Kommission ist. 

Hofmann Hans (V, ZH): Zunächst möchte ich der Kommis
sion fOr ihren klaren Antrag danken. Er entspricht der Bitte 
von Regierung und Parlament des Kantons ZOrich, diesen 
Vertrag nicht zu ratifizieren, was ich Ihnen namens des Stan
des ZOrich auch erneut beliebt machen möchte. 
Ich habe mich anlässlich unserer ersten Debatte vom ver
gangenen 12. Dezember fOr den Nichteintretensantrag 
Jenny eingesetzt. Es schien mir damals klar zu sein, dass 
Deutschland nicht zu neuen Verhandlungen Hand bieten 
wOrde, solange noch eine Chance besteht, dass das 
schweizerische Parlament dem vorliegenden Vertrag doch 
noch zustimmen könnte. Obwohl sich Bundesrat Leuen
berger - das bestätigen sämtliche schweizerischen Ver
handlungsteilnehmer - sehr tapfer gewehrt und den schwei
zerischen Standpunkt klar und Oberzeugend vertreten hat, 
ist es nun genau so herausgekommen. Das ist aus deut
scher Sicht taktisch auch absolut richtig. 
Wenn der Ständerat das letzte Mal beschlossen hat, wenigs
tens den Versuch zu unternehmen, mit Deutschland in 
Nachverhandlungen zu treten, so hat dies - da muss ich 
heute der Kommission Recht geben - in einem Punkt doch 
Sinn gemacht. Niemand kann der Schweiz vorwerfen, sie 
habe den ausgehandelten Vertrag einfach abgelehnt, ohne 
wenigstens noch einmal das Gespräch zu suchen. Jetzt 
können wir diesen Vertrag aber mit gutem Gewissen ableh
nen. Damit machen wir, wie ich das letzte Mal schon sagte, 
reinen Tisch. Es gibt dann keinerlei Spekulationsmöglichkei
ten mehr, weder fOr Deutschland noch fOr die Schweiz. 
Ich verzichte darauf, nochmals auf die gravierenden sachli
chen Mängel und auf die fOr unser Land diskriminierenden 
Regelungen des vorliegenden Vertragswerkes einzeln ein
zugehen. Ich kann diesbezOglich auf meine AusfOhrungen in 
der ersten Debatte verweisen: Auch der Kommissionsspre
cher hat das noch einmal sehr deutlich dargelegt. 
Ich bin aber nach wie vor der Auffassung, dass wir mit einer 
Ablehnung dieses Vertrages nichts verlieren, sondern mittel
fristig nur gewinnen können. Wir mOssen nach einer Ableh
nung des Vertrages vergessen, was bisher war; wir mOssen 
nach vorne schauen und uns selbstbewusst die weiteren 
Schritte Oberlegen. Was muss die Schweiz, was muss der 
Bundesrat unternehmen, wenn der Staatsvertrag, wie von 
der Kommission beantragt, abgelehnt wird? Das ist die Her-
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ausforderung, das ist die Frage, die heute, soweit möglich, 
beantwortet werden sollte. 
In diesem Zusammenhang muss ich zuerst auf eine Aus
sage von Bundesrat Leuenberger zu sprechen kommen, die 
mich seit unserer letzten Debatte immer wieder beschäftigt 
hat. Sie haben uns damals Ihre Rolle erklärt, Herr Bundes
rat. Wörtlich haben Sie gesagt: «Ich fühle mich hier etwas 
wie ein Anwalt - ein Anwalt, der mit dem Gegenanwalt eine 
Konvention, einen Vertrag ausgearbeitet hat und jetzt zum 
Klienten geht, um ihm dieses Vertragswerk schmackhaft zu 
machen und ihn auf die Risiken aufmerksam zu machen, 
wenn er das Vertragswerk nicht genehmigen will. Der Anwalt 
sieht: Der Klient will so nicht. Ein guter Anwalt lässt dann 
seinen Klienten nicht einfach im Stich, sondern sagt: Gut, ich 
werde weiterhin alles versuchen, um deine Interessen wahr
zunehmen.» (AB 2002 S 129Of.) Das tönt zwar lobenswert, 
ist für mich aber eine völlig verkehrte Welt. Sie sind doch 
nicht der Anwalt einer Partei, Herr Bundesrat, Sie sind die 
Partei. Ein Staatsvertrag wird zwischen den Regierungen 
zweier Länder ausgehandelt. Das Parlament hat auf den In
halt keinen Einfluss; es kann ihn lediglich als Ganzes ratifi
zieren oder nicht. 
Der Luftverkehr steht unter der Hoheit des Bundes. Sie sind 
das für die Luftverkehrspolitik zuständige und verantwortli
che Mitglied unserer Landesregierung. Sie sind als Konzes
sionsgeber der oberste Herr über unsere Landesflughäfen, 
über unsere Luftfahrt. Nach einer allfälligen Ablehnung des 
Staatsvertrages ist es meines Erachtens Ihre Aufgabe, so
fort die sich aufdrängenden Schritte einzuleiten - nicht als 
selbst unbeteiligter Anwalt, sondern als das direkt betroffene 
Regierungsmitglied. 
In diesem Zusammenhang bin ich Ihnen dankbar, Herr Bun
desrat, wenn Sie zu folgenden, für mich offenen Punkten 
Stellung nehmen können: 
1. Wir haben ja das letzte Mal klar festgestellt, dass mit den 
bilateralen Verträgen die Schweiz in Sachen Luftverkehr wie 
ein vollwertiges EU-Land ist. Ich denke deshalb, dass die 
EU-Kommission durch den Bundesrat unverzüglich über das 
Scheitern des Staatsvertrages unterrichtet werden müsste. 
Ich gehe auch davon aus, dass die Klage gegen die bereits 
existierende Verordnung Deutschlands über die Schritte 
eins und zwei der Umsetzung - sie betreffen die Nacht- und 
Wochenendregelung - nach dem bekannten Mannheimer 
Urteil nun von der Flughafenbetreiberin Unique nicht an ein 
höheres deutsches Gericht weitergezogen werden muss. 
Hier stellt sich mir schon die Frage, ob es nach einem Schei
tern des Staatsvertrages nicht Sache des Bundes ist, die be
stehende deutsche Verordnung bei der EU-Kommission 
anzufechten. Der Inhalt dieser Verordnung richtet sich ja ei
gentlich gegen unser Land, gegen unsere Luftverkehrspoli
tik. Der Flughafen und der Kanton Zürich wie zum Teil auch 
unsere Nachbarkantone hätten dann letztlich die Konse
quenzen eines solchen EU-Entscheides zu tragen und wä
ren sicher einzubeziehen. Partei ist meines Erachtens aber 
der Bund, nicht Unique oder der Kanton Zürich. 
Das Gleiche gilt meines Erachtens auch, wenn Deutschland 
die bestehende Verordnung erweitert bzw. verschärft oder 
wenn Deutschland neu auch zur Zahl der Anflüge über deut
schem Gebiet eine einseitige Verordnung erlässt. Dann 
hätte der Bundesrat als betroffene Partei eine solche einsei
tige Verordnung nötigenfalls bei der EU-Kommission anzu
fechten. Der Zürcher Flughafen darf nicht anders behandelt 
werden als irgendein anderer Flughafen in einem EU-Land, 
denn das wäre diskriminierend. Die Nichtdiskriminierung un
ter den Vertragsstaaten ist ja das oberste Gebot in der Euro
päischen Union. Was den Luftverkehr anbelangt, gilt das 
auch für die Schweiz. 
2. Ich gehe davon aus, dass das laufende PIangenehmi
gungsverfahren betreffend das Instrumenten-Landesystem 
(ILS) in Bezug auf die Pisten 28 und 34 - also für die Süd
und Ostanflüge auf den Flughafen Zürich Kloten - ausge
setzt, d. h. sistiert, wird, bis der Rechtsstreit mit Deutsch
land, der zwangsläufig erfolgen müsste, erledigt ist. Dieses 
Plangenehmigungsverfahren, das allein wegen des Staats
vertrages an die Hand genommen werden musste, ist für 
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den Flughafen in der Umsetzung mit dermassen hohen Kos
ten verbunden, dass klar von einer Erschwernis beim Markt
zutritt gesprochen werden muss. Je nach Ausgang des 
Rechtsstreits mit Deutschland würden diese Kosten gar 
nicht oder allenfalls nur teilweise anfallen. Wenn der Stände
rat, wie ich hoffe, heute diesen Staatsvertrag ablehnt, ist 
meines Erachtens vorauseilender Gehorsam seitens der 
Schweiz nicht mehr am Platz, sondern für eine neue Ver
handlungs runde eher kontraproduktiv. 
3. Was die Flugsicherung anbelangt, herrscht nach einem 
Scheitern des Staatsvertrages ein vertragsloser Zustand. 
Deutschland hat ja angedroht, die Flugsicherung, soweit sie 
über deutschem Gebiet von der Schweiz ausgeübt wird, zu
rückzunehmen. Wie Ernst es Deutschland damit wirklich ist, 
wird sich noch weisen, denn so einfach ist diese Sache 
nicht. Jedenfalls könnte Deutschland dies nicht tun, ohne mit 
der Schweiz die Schnittstellen und weitere Rahmenbedin
gungen auszuhandeln. Punkto Flugsicherung würde es also 
zwangsweise zu Verhandlungen bezüglich einer neuen Ver
einbarung kommen müssen. Da frage ich mich, ob die 
Schweiz, statt zu warten, bis Deutschland etwas unter
nimmt, nicht selbst aktiv werden und mit unserem Nachbar
land von sich aus in Verhandlungen treten sollte - nicht 
zuletzt auch im Interesse von Skyguide und ihren Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern. Auch zu diesem Punkt bitte ich Sie. 
Herr Bundesrat, Stellung zu nehmen. 
Die von mir angesprochenen drei Punkte sind ein wichtiger 
Teil der Probleme, die der Bundesrat nach einer Ablehnung 
des Staatsvertrages anzupacken und bestmöglich zu lösen 
hätte. Eine Ablehnung dieses Vertragswerkes seitens der 
eidgenössischen Räte stärkt meines Erachtens die Position 
des Bundesrates, weil dann für alle Seiten klare Verhältnisse 
herrschen und Deutschland genau weiss, dass dieser Ver
trag nun definitiv gescheitert ist. Ich bin auch überzeugt, 
dass bei einer Ablehnung des Staatsvertrages der Bundes
rat unverzüglich die nötigen Schlüsse zieht und mit vollem 
Engagement und geschickter Taktik alles daransetzen wird, 
für unser Land eine möglichst optimale neue Lösung zu er
reichen. Mein Vertrauen haben Sie, Herr Bundesrat, das 
wissen Sie. Mit einer Ablehnung des Staatsvertrages stärkt 
Ihnen das Parlament den Rücken. Ich bin sicher, dass Sie in 
kommenden Neuverhandlungen selbstbewusst und ziel
sicher für unser Land, für unsere Wirtschaft, für unsere Be
völkerung, für unser Tor zur Welt das Bestmögliche heraus
holen. 
Mit Zuversicht kann ich Ihnen deshalb empfehlen, der Kom
missionsmehrheit zu folgen und den vorliegenden Staats
vertrag abzulehnen. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Es ist in diesem Zusammen
hang über Illusionen, Risikofreude und verantwortungsbe
wusstes Handeln zu reden. Zuerst einige Feststellungen: 
1. Es hat sich in den Kommissionsarbeiten erwiesen, dass 
die viel gescholtene Wochenendregelung nicht die erwarte
ten negativen Auswirkungen auf den Flugbetrieb am Flugha
fen in Kloten hatte. Da sind sehr viele Schutzbehauptungen 
über teure PR-Agenturen in die Welt gesetzt worden. 
2. Der Rechtsweg vor deutsche Gerichte hat sich als hoch
riskant und wenig Erfolg versprechend erwiesen. Es wird 
vielleicht eines Tages das Eidgenössiche Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation oder die Eid
genössische Finanzkontrolle interessieren, wie viel Geld die 
Fluggesellschaft Swiss beispielsweise aus Bundesmitteln in 
diese Prozessführung eingesetzt hat. 
3. Es hat sich leider erwiesen, dass die Nachgespräche, die 
auch dieser Rat wünschte und die der Bundesrat führte, 
nicht zum gewünschten Ergebnis geführt haben. Das ist an
gesichts der politischen Situation in Deutschland, wo eine 
sehr starke Opposition diesen Vertrag ja bis aufs Messer be
kämpft, weil er ihrer Ansicht nach für die Schweiz viel zu 
günstig sei, weiter auch nicht verwunderlich. 
Die Kommission hat sodann ein Gutachten erstellen lassen, 
und es ist am Schluss eigentlich zu einer Pattsituation ge
kommen, bei der sich die Situation grosso modo und etwas 
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verkürzt dargestellt folgendermassen präsentierte: Es wurde 
gesagt, wer in diesem Zusammenhang die Sicherheit wähle, 
müsse den Staatsvertrag ratifizieren, währenddem diejeni
gen, die risikofreudig seien und auf den Rechtsweg und auf 
bessere Zeiten hofften, den Vertrag nicht ratifizieren könn
ten. 
Eine Zwischenfeststellung: Die evident gewordenen wirt
schaftlichen Schwierigkeiten der Fluggesellschaft Swiss und 
des Flughafens Unique, der im Wesentlichem dem Kanton 
Zürich gehört, haben mit diesem Staatsvertrag nichts, aber 
auch gar nichts zu tun. Die Verantwortung für diese Schwie
rigkeiten liegen anderswo, beispielsweise, was den Flugha
fen angeht, bei der löblichen Regierung des Standes Zürich, 
die sich da wohl etwas übernommen hat. 
Zur Risikofreude: Ein zürcherischer Staatsmann, Herr Hof
mann Hans, sagte im vergangenen Dezember hier im Rat ei
nen Satz, der von Lenin stammen könnte: «Manchmal 
braucht es einen Scherbenhaufen, damit etwas Neues und 
Besseres entsteht. .. Ich muss Ihnen offen gestehen, dass 
mich ein solcher Satz erschreckt. Ich habe mich nicht einmal 
als 17-jähriger Juso zu solchen Behauptungen verstiegen, 
Tabula rasa zu machen, alles zusammenzuschlagen, um 
neu beginnen zu können. Das erinnert sehr stark an eine ak
tuelle politische Situation, die uns alle mit grosser Sorge er
füllt - also Risiken eingehen, risikofreudig sein. Economie
suisse hat ihren Tarif schon im Oktober vergangenen Jahres 
durchgegeben. In einem von Herrn Ramsauer unterschrie
benen Brief vom 16. Oktober 2002 wird festgehalten, dass 
die Ablehnung des Staatsvertrages das Risiko einer kurzfris
tigen Verschlechterung der Situation durch eine einseitige 
deutsche Verfügung berge, mittel- und längerfristig dagegen 
die Chance eröffne, dass eine beidseits tragbare Lösung re
sultiere, bei einer Ratifizierung des Staatsvertrages das 
Thema aber für Jahre mit allen Nachteilen für die Schweiz 
vom Tisch wäre. Auch hier: Prinzip Hoffnung und Risiko
freude. 
Die Risikofreude bezüglich Flugverkehr aus dem Raum Zü
rich kennen wir. Wir haben miterlebt, wie ein hochkarätiger, 
sich selber für höchstkarätig haltender Swissair-Verwal
tungsrat einige Jahre lang eine Hochrisikopolitik betrieben 
hat und am Schluss der Eidgenossenschaft eine Rechnung 
von über zwei Milliarden Franken präsentiert hat. Diese Risi
kofreude hat mich von zürcherischer Risikofreude geheilt. 
Es wird dauern, bis ich noch einmal bereit sein werde, auch 
nur einen roten Rappen in zürcherische Flugabenteuer zu 
stecken, mögen Sie auch auf den Knien daherkommen und 
vor diesem Hause betteln - lassen Sie sich das heute ge
sagt seinl Ich wähle heute den Weg der Sicherheit. Ich bitte 
Sie auch aufzuhören, Illusionen zu verbreiten - im Kanton 
Zürich sind Wahlen, und in Wahlzeiten ist man etwas ner
vös, das ist mir in jungen Jahren auch untergekommen. Im 
Kanton Zürich sind Illusionen verbreitet worden, indem man 
den Leuten praktisch gesagt hat, man solle den Staatsver
trag in Bern ablehnen, dann hätten sie weniger Fluglärml 
Das ist eine sehr einfache Betrachtungsweise, die gelegent
lich in Wahlkampfzeiten vorkommen kann - aber falsch ist 
sie allemal! Ich warne vor Illusionen, ich warne vor Risiken, 
und ich bitte darum, den Weg der Sicherheit zu wählen. 
Ich plädiere dafür, dem Minderheitsantrag zuzustimmen und 
diesen Staatsvertrag zu genehmigen. 

Berger Micheie (R, NE): Cela fait depuis bien longtemps 
que le probleme dont nous avons a nous occuper aujour
d'hui traine entre la Suisse et l'Aliemagne. En effet, deja a la 
fin des annees septante, l'Allemagne demandait a I'aeroport 
de Zurich de reduire les atterrissages par le Haut-Rhin alle
mand. Cela fait depuis 1984 que la Suisse, apres avoir signe 
avec l'Allemagne une reglementation concernant les vols 
d'approche et de decollage de I'aeroport de Zurich sur terri
toire allemand, tente de respecter, sans pouvoir les appli
quer a la lettre, les dispositions acceptees. En 1992, la 
Republique federale d'Allemagne est intervenue pour faire 
respecter la convenüon de 1984, le nombre d'atterrissages a 

Zurich ayant passe a plus de 90 000, alors que le nombre 
fixe etait de 60000 mouvements. En 1997, I'aeroport a enre
gistre 270 000 mouvements d'avions, en 2000 ils etaient 
plus de 300 000. Bien qu'ils nous montrent un accroisse
ment du volume du trafic bienvenu pour notre pays, ce qui 
permettait une cinquieme etape de developpement a I'aero
port de Zurich, ces quelques chiffres nous prouvent combien 
la situation peut evoluer rapidement au-dela des projections 
et combien I'augmentation du trafic peut engendrer des in
convenients organisationnels et des nuisances sonores qu'iI 
est imperatif de regler. 
Mais iI est aussi permis de comprendre que, dans ces condi
tions, l'Allemagne estime que ses interäts, c'est-a-dire I'ap
plication de la convention de 1984, ne sont plus respectes. 
C'est pourquoi elle a souhaite une nouvelle negociation et a 
exige que I'exercice par la Suisse du contröle aerien dans 
I'espace allemand repose sur un accord d'Etat, accord qui a 
ete signe, au niveau ministeriei, en octobre 2001. 
A notre avis, on ne peut parler de cet accord aerien sans 
soulever la question du rejet de l'Accord sur l'Espace econo
mique europeen en 1992. ~Accord sur I'EEE etant un verita
ble pas qui allait dans le sens d'une integration dans un 
systeme multinational europeen, iI integrait, outre differents 
volets specifiques, une clause generale de non-discrimina
tion. Cette clause interdisait a un Etat membre de faire subir 
a un autre Etat membre un inconvenient que lui-mäme ne 
voulait pas subir. Ainsi, de maniere tres claire, si l'Allemagne 
imposait a I'aeroport de Zurich des normes qu'elle n'impose
rait pas a ses propres aeroports, la Suisse, si elle etait mem
bre de I'EEE, pourrait recourir contre cette discrimination 
devant des instances judiciaires mises en place par l'Accord 
sur I'EEE, institutions judiciaires dans lesquelles la Suisse 
siegerait. 
Mais on a rejete l'Accord sur I'EEE, sur I'instigation de celles 
et ceux qui, comprenant mal notre histoire et la dressant en 
mythe opposant une Suisse fermee aux autres, alors que la 
Suisse a de tout temps vecu de ses rapports avec ses voi
sins, ont voulu refuser que des juges etrangers ne viennent 
juger dans nos vallees. Quelle aberrationl Par leur decision, 
ils ont justement soumis notre pays a des decisions arbitrai
res a I'etranger. 
Car que se passe-t-il aujourd'hui? La Suisse n'est pas prote
gee par une clause generale de non-discrimination. Celle-ci 
n'est pas comprise dans les accords sectoriels bilateraux, 
justement parce que ceux-ci ne sont que sectoriels et ne 
comprennent pas les questions liees aux aeroports. En plus, 
on vient nous dire qu'iI faut refuser un accord negocie en 
toute in dependance par deux Etats souverains, ceci afin de 
privilegier la voie judiciaire. Mais quelle voie judiciaire? On 
veut aujourd'hui soumettre la decision allemande a un tribu
nal allemand, sur la base de decisions de l'Union euro
peenne a laquelle nous refusons d'adherer. En resurne, 
nous preferons essayer de nous proteger en nous basant 
sur des decisions judiciaires d'autorites etrangeres basees 
sur des decisions legislatives d'autorites etrangeres. Cela 
nous fait sourirel 
Pour notre part, nous preferons un accord negocie entre les 
autorites legitimes de deux Etats. Bien sar, cet accord n'est 
pas enthousiasmant. Mais comment imaginer qu'une solu
tion de compromis, resultat de negociaüons pas a pas, 
puisse I'ätre? Mäme si I'accord n'est pas enthousiasmant, il 
a au moins le merite de contenir a son article 15 une clause 
de denonciation. Ce la merite d'ätre souligne: «Le present 
accord est conclu po ur une duree indeterminee. Chaque 
Etat contractant peut le denoncer par la voie diplomaüque. 
Dans un tel cas, I'accord prendra fin douze mois apres re
ception de la notification par I'autre Etat contractant, a moins 
que la denonciation ne soit retiree d'un commun accord 
avant la fin de cette periode ... 
Certains pretendent que la voie judiciaire est meilleure. Non 
seulement nous trouvons que sur le plan philosophique pur, 
iI est assez surprenant que nous voulions subitement nous 
soumettre docilement ades decisions judiciaires etrangeres, 
au detriment de notre droit souverain de conclure des traites 
internationaux; mais en outre, comme vous le savez, iI est 
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fort douteux que nous obtenions ainsi satisfaction. La deci
sion du tribunal de Mannheim ne nous laisse a cet egard 
que peu d'espoir. La commission I'admet d'ailleurs, en di
sant que la voie judiciaire est risquee. Et mAme, si on admet 
qu'i1 reste un espoir, voulez-vous reellement jouer a quitte ou 
double I'avenir de I'aeroport de Zurich et donc, qu'on le 
veuille ou non, l'attractivitS de toute la place economique 
suisse, celle de Skyguide qui contrOle tant I'aviation civile 
que militaire de notre pays et, par voie de consequence, 
celle de I'aeroport de Geneve? Ou preferez-vous consolider 
ce qui peut l'Atre? 
11 faut le dire, le ministre allemand amenace de reprendre 
I'espace actuellement delegue a la Suisse en cas de rejet de 
I'accord. Des lors, nous nous trouverons dans une situation 
unique en Europe, ou un Etat X - c'est-a-dire l'Allemagne -
devra assurer le service de contrOle pour un Etat Y, en I'oc
currence le nOtre. C'est pour le moins assez piquant d'imagi
ner, alors que nous souhaitons tous que Unique devienne le 
«hub» international de notre pays, qu'i1 soit non pas contrOle 
par nous, mais par d'autres. 
Acceptez-vous vraiment et consciemment de prendre le ris
que qu'un autre Etat contrOle notre aeroport intercontinen
tal? Personnellement, nous ne le souhaitons pas. Nous 
sommes persuades, et d'autres avec nous, que le rejet de 
I'accord aerien coOterait cher a la compagnie suisse, deja 
aujourd'hui obligee de reduire son train de vie. A la suite 
des restrictions unilaterales quant au survol du sud de I'AI
lemagne, que Berlin ne manquerait pas de decreter, le 
nombre de mouvements aZurich pourrait se reduire en
core, et les pertes financieres seraient elles aussi conse
quentes. Et pour Unique, non seulement les pertes 
financieres auraient un impact negatif, mais aussi, la con
currence serait alors rude avec les aeroports de Francfort et 
de Munich, si l'Allemagne reprenait le contrOle aerien sur 
son territoire au sud. 
Et Skyguide: iI faut rappeier que, selon la loi allemande, la 
navigation aerienne au-dessus du territoire allemand doit 
Atre assuree par une compagnie allemande. Donc, po ur re
gler le contrOle dans I'espace du sud de l'Allemagne delegue 
a la Suisse, un accord est absolument necessaire. Dans le 
cas d'un rejet de I'accord, I'entreprise Skyguide perdrait le 
contrOle du trafic aerien de I'espace situe au-dessus du sud 
de l'Allemagne, ce qui aurait pour consequences une perte 
de pres de 60 millions de francs de ressources financieres et 
une augmentation drastique des redevances pour decollage 
et atterrissage aZurich, ce qui ferait perdre I'attractivite de 
I'aeroport de Zurich. 
Faut-i1 vraiment penaliser ainsi notre systeme de contrOle 
aerien qui, malgre le grave accident qu'il a connu, n'en est 
pas moins considere comme extrAmement important pour 
notre pays, et affaiblir encore davantage I'attractivite de I'ae
roport de Zurich? Encore une fois, nous ne le souhaitons 
pas. 
Et les consequences pour Geneve? Une analyse d'Eurocon
trol a conclu que Geneve gere le secteur europeen le plus 
complexe des espaces aeriens. En cas de non-ratification 
de I'accord, iI existe un risque serieux que Geneve pätisse 
de la reprise par l'Allemagne du contrOle aerien sur son terri
toire. En effet, si I'entreprise Skyguide perd les ressources fi
nancieres dont elle dispose aujourd'hui, iI n'est pas sOr que 
le contrat qu'elle a signe avec la France puisse toujours Atre 
tenu. Et qui devra financer Skyguide? Bien evidemment la 
Confederation, puisque cette entreprise lui appartient. 
De plus, le rejet de I'accord pourrait enterrer definitivement 
la participation de la Suisse a la construction du systeme 
europeen de contrOle de la navigation aerienne, Mme Sau
dan I'a rappele la semaine passee lors du debat sur la loi sur 
I'aviation (02.043). Tres sincerement, nous ne voulons pas 
courir ce risque. 
Et le contrOle de I'aviation militaire? 11 faut savoir que, depuis 
1948, I'article 40 de la loi sur I'aviation precise sous des for
mes diverses que les services de la navigation aerienne ci
vile et militaire doivent Atre reunis, ce qui se traduit par une 
gestion plus soupie et repondant aux besoins des differents 
usagers de I'espace aerien. Cette integration reside aussi 
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dans la realisation de synergies. La realisation de la naviga
tion aerienne civile et militaire suisse anticipe I'evolution fu
ture du domaine de la navigation aerienne en Europe. Cela 
correspond au projet international du ciel europeen unique. 
Compte tenu de la souverainete de notre Etat, si I'accord 
n'etait pas ratifie, I'armee serait-elle d'accord d'Atre sur
veillee sur notre sol suisse par l'Allemagne? Permettez-moi 
d'en douter. 
Des lors, nous soutenons aujourd'hui la proposition de la mi
norite, parce que nous souhaitons que cet accord soit ratifie 
par notre pays. 11 nous est difficile de vanter le fait que nous 
soyons si sOrs de notre bon droit et de vouloir profiter des 
avantages de l'Europe sans en accepter les inconvenients. 
Nous ne voulons pas progresser encore dans la voie de 
I'isolement. Nous suivons la minorite parce qu'i1 nous est dif
ficile de supporter une sorte de dedain vis-a-vis de nos voi
sins allemands, alors que nous aurions eu largement le 
temps de revoir nos voies aeriennes depuis 1984 et que, 
comme cela s'est fait avec la France, nous aurions eu interAt 
depuis lors a integrer nos voisins allemands dans des prises 
de decisions administratives. 
11 nous est difficile aussi de suivre les yeux fermes Unique, 
Swiss et le gouvernement zurichois lorsqu'ils nous affirment 
en choeur et avec des chiffres pour le moins contradictoires 
que I'accord aurait des consequences graves pour I'avenir 
de I'aeroport et pour I'economie suisse. 11 suffit de constater 
I'insolente sante de I'aeroport de Munich, qui va bientOt 
inaugurer son nouvel aeroport situe a 300 kilometres de Zu
rich, pour regretter que, curieusement, I'aeroport de Zurich 
ne nous ait pas fourni des chiffres specifiques qul iIIustre
raient I'impact d'une non-ratification de I'accord avec l'Alle
magne. 
11 nous est difficile de soutenir le gouvernement zurichois 
qui, associe des decembre 1998 aux negociations, avait 
dans un premier temps accepte de ratifier I'accord pour se 
dejuger ensuite, arguant que cet accord etait mauvais. 11 
nous est difficile d'admettre que Berlin pourra restreindre 
I'acces a son espace aerien davantage que cela avait ete 
negocie en octobre 2001 avec Berne. Nous preferons un ac
cord conclu entre deux Etats responsables et souverains, 
dont les consequences sont connues, plutOt qu'une decision 
prise par la voie judiciaire et dont les enjeux seront force
ment plus discriminatoires pour notre pays. L.:Allemagne est 
determinee, et I'a fait savoir. Et rien n'est moins sOr que d'af
firmer haut et fort qu'i1 appartiendra alors au Conseil federal 
de nous defendre contre une ordonnance unilaterale. Nous 
avons deja pu constater comment le tribunal de Mannheim a 
traite la plainte d'Unique. De plus, casser une decision pren
dra des annees si, contre toute attente, nous devions obtenir 
gain de cause. 
11 nous est difficile de soutenir la voie judiciaire alors que la 
clause de denonciation peut trouver application aussitOt 
apres I'entree en vigueur de I'accord. Cette clause laisse 
une marge de manoeuvre en cas de ratification de I'accord. 
Rien n'empAcherait la Suisse de denoncer I'accord des 
qu'elle constate que les obligations y figurant sont trop con
traignantes. En outre, les chances d'aboutir a une ameliora
tion de I'accord apres ratification de I'accord et denonciation 
seraient certainement plus importantes que si I'accord etait 
rejete dans I'espoir d'obtenir une renegociation. 
Enfin, et pour terminer, iI serait regrettable que le rejet de 
I'accord avec l'Allemagne nuise a nos bonnes relations avec 
notre partenaire commercial de premiere importance, car sa 
determination a vouloir agir a ete maintes fois annoncee aux 
membres de la commission. 
Le Parlement est aujourd'hui place devant ses responsabili
tes et ceux qui affirment que la Suisse a raison toute seule et 
qu'elle n'a pas besoin de s'entendre avec ses voisins sont 
places a nouveau devant leurs contradictions. Pour notre 
part, nous preferons une position plus responsable. Nous 
preferons negocier avec nos voisins plutOt que de les tra1ner 
en justice, et en plus devant leurs propres tribunaux. 
C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de sou
tenir la minorite de la commission et d'habiliter le Conseil fe
deral a ratifier I'accord aerien avec l'Allemagne. 
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Büttlker Rolf (R, SO): Ich möchte die Vorgeschichte nicht 
wiederholen, sondern dort anfangen, wo wir das letzte Mal 
aufgehört haben, als das Mandat tar den Bundesrat, nach 
Berlin zu gehen, gesprochen wurde. Es besteht "Konsens 
über Dissens». 
Kritikpunkte zu nennen und allfällige Chancen für Nachver
handlungen des Staatsvertrages auszuloten, dies war das 
Ziel des Treffens in Berlin. Nach übereinstimmenden Aussa
gen ergab das Gespräch unüberbrückbare Positionen. Die 
Tatsache, dass es nicht möglich war, in irgendeinem Punkt 
den Vertrag nachzubessern oder von deutscher Seite das 
geringste Zeichen auszusenden, sich mit der Schweiz noch 
einmal zusammenzusetzen, um den Vertrag vor dem Schei
tern zu retten, musste nicht unbedingt erwartet werden. Da 
der Ständerat bereits im Dezember das deutliche Signal 
ausgesandt hatte, dem Vertrag nur dann zustimmen zu wol
len, wenn er verbessert wird, kann es deshalb nicht erstau
nen, dass die Mehrheit der Kommission tar Verkehr und 
Fernmeldewesen einen negativen Entscheid fällen musste. 
Was heisst nun eigentlich - es ist auch heute in der Debatte 
bereits angeklungen - "Verbessern des Vertrages»? Das ist 
doch eine zentrale Frage in dieser Auseinandersetzung. 
Weder die Kommission tar Verkehr und Fernmeldewesen 
noch das Plenum sind bei der Sistierung des Entscheides 
über das Abkommen und bei der Mandatierung des Bundes
rates mit Neuverhandlungen davon ausgegangen - das 
wäre eben naiv gewesen -, dass der abgeschlossene Ver
trag einseitig zugunsten der Schweiz und damit zulasten 
Deutschlands geändert oder nachgebessert werden kann. 
Der Ständerat wollte damals vielmehr Gesprächsbereit
schaft mit Deutschland signalisieren und Hand dazu bieten, 
die Positionen noch einmal zu überprüfen, und wollte datar 
auch einen Handlungsspielraum gewähren. Dieser Hand
lungsspielraum sollte im Interesse der Verhandlungsführung 
nicht eingeengt werden. 
Dass die im letzten Oktober vorzeitig in Kraft gesetzte Wo
chenendregelung aus Schweizer Sicht ein besonderer Stein 
des Anstosses ist, war sowohl den Kommissionsmitgliedern 
als auch dem Plenum bewusst. Diese Regelung, die in der 
Praxis in mehr als 50 Prozent der Fälle - vorhin wurde diese 
Wochenendregelung wieder heruntergespielt - wegen miss
licher Witterungsbedingungen nicht angewendet werden 
konnte, ist deshalb für beide Vertragsparteien unbefriedi
gend. Wenn man das einbezog, musste man aus Schweizer 
Sicht davon ausgehen, dass etwas auf dem Opfertisch lie
gen bleiben musste. 
Das erachteten wir damals als selbstverständlich; wir sand
ten diesbezüglich auch Signale aus. Ferner legten wir auch 
Wert darauf, dass die deutsche Seite inskünftig stärker in die 
Belange des Flughafens Zürich einbezogen wird. Obwohl 
wir nicht allzu grosse Hoffnungen in die Neuverhandlungen 
setzten, erhoffte sich die überwiegende Mehrheit des Stän
derates wohl doch mindestens Gesprächsbereitschaft. Das 
klare und für die Schweiz harte Nein der deutschen Seite 
wirkte unter diesem Aspekt doch etwas befremdend. Auch 
die Aussage unseres Bundesrates, dass Herr Stolpe eigent
lich nachverhandeln wollte, aber aus Baden-Württemberg 
ein "Niet» kam, überraschte uns etwas. Das schwemmte die 
innenpolitische Situation Deutschlands bei diesen Vertrags
verhandlungen an die Oberfläche. 
Auch aus grundsätzlichen Überlegungen müssen wir heute 
zum Staatsvertrag Nein sagen. Warum? Nach all dem Hin 
und Her der letzten Monate, nach den .. Zahlenkriegen» und 
dem Abwägen der Chancen und Risiken in prozessualen 
Verfahren stellen sich beim mit Deutschland ausgehandel
ten und unterschriebenen, aber nicht genehmigten Vertrag 
auch grundsätzliche Fragen: Sollen wir heute einem 
schlechten Vertrag zustimmen? Diesem Vertrag liegen fal
sche Elemente zugrunde wie die Messung von Bewegungen 
statt die Lärmmenge, das Ausserachtlassen der Bevölke
rungsdichte, das Nichteinbeziehen europäischer Kriterien 
wie z. B. jenes, dass die Landesgrenzen im heutigen Luft
verkehr keine Rolle spielen sollten. Ich möchte der Minder
heit der Kommission sagen, dass das ein zentrales Element 

ist: Die Landesgrenzen werden im Luftverkehr früher oder 
später keine Rolle mehr spielen. Bei der Flugsicherung ist 
dies seit Jahren ein zentrales Anliegen europäischer Bemü
hungen. 
Heute müssen wir uns fragen: Soll einem solchen Vertrag 
nur zugestimmt werden, weil der .. Stärkere» dem .. Schwä
cheren» noch einschneidendere Massnahmen androht? Sol
len wir uns freiwillig in eine Situation begeben, die wir als 
ungerecht empfinden und deshalb ablehnen? Sollen wir mit 
Zustimmung der Schweiz dieses Unrecht noch perpetuie
ren? Müssen wir uns heute nicht viel eher die Chance wah
ren, vor anderen Gremien und Instanzen wenigstens in 
Teilbereichen Rechte zugesprochen zu erhalten? Auch 
wenn wir am Ende nicht besser dastehen sollten als heute, 
müssen wir uns dannzumal wenigstens nicht dem Vorwurf 
aussetzen, nicht für eine bessere Regelung gekämpft zu ha
ben. 
Diesen Kampf zu tahren sind wir auch unserer Bevölkerung 
schuldig. Die Mehrheit der Kommission war der Ansicht, mit 
einer einseitigen Verordnung bessere Karten in der Hand zu 
haben als mit dem Staatsvertrag. Auch unter diesem Aspekt 
ist der Vertrag abzulehnen. 
Ich komme zu einem tar mich wesentlichen Punkt, der Be
rücksichtigung einer veränderten Ausgangslage: Es ist 
daran zu erinnern, dass sowohl das Bundesamt für Zivilluft
fahrt als auch Herr Bundesrat Leuenberger den Vertrag un
ter vollkommen anderen Annahmen der Entwicklung im 
weltweiten Zivilluftverkehr ausgearbeitet haben. Die ein
schneidende Zustimmung unseres Bundesrates zum Ver
tragswerk erfolgte im April 2001. Die Aushandlung des 
Vertrages fiel also noch in die Boomjahre, sein Abschluss er
folgte sozusagen an deren Ende. Die deutsche Seite musste 
davon ausgehen, dass der Zunahme des Flugverkehrs über 
ihrem Gebiet kein Ende gesetzt wäre. Die deutsche Seite 
wollte nicht weiter hinnehmen, was sie ihrerseits als unge
recht empfand. Auch mangelndes Verständnis für die Anlie
gen ihrer Bevölkerung wurde beklagt. So gesehen ist es der 
deutschen Seite nicht zu verargen, dass sie einmal Nägel 
mit Köpfen machen wollte. 
Nur: Wer hätte damals den 11. September 2001 mit weltweit 
einschneidenden Folgen im Luftverkehr vorhersehen kön
nen? Wer hätte damals das Grounding der Swissair vom 
2. Oktober 2001 vorausgesagt? Wer hätte gedacht, dass wir 
uns bereits 2002 und verschärft 2003 in einer wirtschaftli
chen Situation befinden würden, in welcher Prognosen tar 
Verbesserungen von Quartal zu Quartal verschoben wer
den? Der drohende oder angesagte Krieg in Irak wird die Si
tuation noch verschärfen. Auch unter diesen Aspekten kann 
einem Vertrag nicht zugestimmt werden, von dem man 
heute mit Fug und Recht sagen kann, ihm liege ein Funda
ment zugrunde, das noch in einer anderen Ausgangslage 
geschaffen wurde. Es wäre meines Erachtens verantwor
tungslos, Herr Maissen, heute schwerwiegenden Belastun
gen tar unsere mit Steuergeldern mitfinanzierte Swiss und 
den Flughafen Unique in Zürich zuzustimmen, bevor wir 
nicht sämtliche Möglichkeiten für Verbesserungen ausgelo
tet und auch genutzt haben. 
Die Haltung und der Entscheid der Mehrheit der Kommis
sion für Verkehr und Fernmeldewesen sind von den Befür
worte rn des Staatsvertrages, von den Medien und von 
einigen Kollegen auch heute Morgen wieder in der Debatte 
zum Teil etwas leichtfertig dahin gehend "abgekanzelt» wor
den, man habe sich dem Druck der Unternehmungen Swiss 
und Flughafen Unique gebeugt. Dazu kann ich nur sagen: 
Es ist vollkommen legitim, ja äusserst notwendig, dass diese 
Unternehmungen ihre betrieblichen Interessen wahrnehmen 
und auch nach aussen kundtun. Die Verantwortung für die 
Annahme oder die Ablehnung des Staatsvertrages mit 
Deutschland haben aber, gestützt auf das verfassungsmäs
sig verankerte Genehmigungsrecht des Parlamentes, Natio
nal- und Ständerat zu tragen. 
Zu Herrn Maissen muss ich sagen: Ich bin bereit, heute 
diese Verantwortung zu übernehmen. 
Zu Kollega Leuenberger möchte ich noch Folgendes sagen: 
Es natzt nichts. wenn wir heute die Vorgeschichte mit der 

Bulletin offlclel de I'Assembl~ fed6rale 



18. März 2003 269 Ständerat 02.027 

Swissair beklagen. Das hilft uns bei der Ratifizierung oder 
Nichtratifizierung dieses Staatsvertrages nicht weiter. Ich 
gebe Ihnen Recht, es ist ein Risiko, den Staatsvertrag abzu
lehnen. Aber ich muss Ihnen sagen, es ist auch ein Risiko, 
diesem Staatsvertrag zuzustimmen. Ein berühmter und gu
ter Unternehmer - wir stehen heute in diesem Sinn eben vor 
einem unternehmerischen Entscheid - hat einmal gesagt, 
das grösste Risiko im Leben sei es, nie ein Risiko einzuge
hen. 

Jenny This (V, GL): Der Ratspräsident ist gerade nicht hier, 
sonst mOsste ich ihm mitteilen, dass das, was wir jetzt disku
tieren, kein ZOrcher Problem ist, sondern ein volkswirtschaft
liches Problem von grosser Bedeutung fOr die ganze 
Schweiz. Darum habe ich nicht ganz verstanden, weshalb 
der Vertreter des Kantons ZOrich vor den Mitgliedern der 
Kommission das Wort bekommen hat. Das hat nichts mit 
dem Kollegen Hans Hofmann zu tun. 
Herr Maissen, nicht wenn wir das Abkommen ratifizieren, 
Obernehmen wir Verantwortung; das Gegenteil ist der Fall. 
Wenn wir vom Parlament den Betreibern gegen ihren Willen 
einen Vertrag aufzwingen, dann werden diese bei Schwierig
keiten immer auf dieses Parlament zeigen. Genau diese 
Verantwortung kann ich aber nicht Obernehmen. Früher 
hatte ich einen Verwaltungsrat, der mir vielleicht einmal et
was aufgezwungen hat. Wenn das dann schief gegangen 
ist, habe ich dem Verwaltungsrat immer gesagt, er habe mir 
das aufgezwungen. Genau gleich verhält es sich mit den 
Betreibern von Unique. Wir können diesen nichts aufzwin
gen. 
Deshalb möchte ich Ihnen heute einmal mehr beantragen, 
den Vertrag nicht zu ratifizieren. Wie nicht anders zu erwar
ten war, haben die endlosen Verzögerungen, Gutachten, 
Gegengutachten und Expertisenberichte keine zusätzlichen 
Erkenntnisse gebracht. Herr Leuenberger, nicht nur das, 
was die Swiss anordnete, kostete Geld. Auch was wir als 
Kommission forderten, war nicht ganz gratis. Das einfach 
nebenbei. Man kann es drehen und wenden, wie man will: 
Dieser Vertrag ist und bleibt diskriminierend, einseitig und 
zwingt der Schweiz Regelungen auf, die in Deutschland 
selbst keine GOItigkeit haben und auch nicht praktiziert wer
den. Im Gegenteil: MOnchen soll z. B. sogar weitere Konkur
renzvorteile erhalten. Anstelle der bisherigen Anzahl der 
NachtflOge sind neu sogar vier Mal so viele NachtflOge ge
plant. Hier handelt es sich ganz offensichtlich - das kann 
man ihnen nicht verargen - um Wirtschaftspolitik unseres 
Nachbarlandes zur Förderung sOddeutscher Grossflughä
fen; dazu gehören Frankfurt, Stuttgart und selbstverständ
lich MOnchen. Die in ZOrich angelegten Massstäbe gelten 
nämlich fOr die deutschen Grossflughäfen nicht. In ihrem 
Einzugsgebiet muss die Bevölkerung viel grössere Belästi
gungen ertragen als im Gebiet rund um den Bodensee. Wo 
bleibt denn hier das viel gerühmte EU-Recht, wo man bei
spielsweise im Landverkehr immer wieder Sachzwänge 
schafft und auch schaffen muss? Das akzeptiere ich. MOs
sen denn inskOnftig die Umweltauswirkungen einer Ver
kehrsinfrastruktur auf einen Verursacher oder auf einen 
Profiteur begrenzt werden? 
Bereits haben Politiker in der Schweiz dieses unsinnige 
Prinzip Obernommen und fordern, dass der Lärm des Flug
hafens auf den Kanton ZOrich konzentriert werden sollte. Bei 
keiner einzigen Verkehrsinfrastruktur können die Auswirkun
gen auf diejenigen abgeWälzt werden, die den Verkehr ver
ursachen oder davon einen Nutzen ziehen. Nebenbei sei 
erwähnt, dass 22 Prozent der FIOge Verbindungen zwischen 
ZOrich und Deutschland sind. Wieso Kollege Maissen hier 
nur von einem Nutzen fOr die Deutschen von 1 Prozent 
spricht, weiss ich nicht; das ist mir schleierhaft. Wieso soll 
deshalb Deutschland nicht wie bis anhin 5 Prozent der 
Lärmbelastung ertragen? Seit Ober 50 Jahren ist weltweit 
unbestritten, dass Flugzeuge grenznahe Flughäfen Ober 
ausländisches Territorium anfliegen dOrfen, wenn bestimmte 
Mindestflughöhen eingehalten werden und die Staaten ent
sprechende Abkommen abgeschlossen haben. In SOd-
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deutschland werden die Mindestflughöhen nicht unterschrit
ten, und die Schweiz verfOgt Ober solche Abkommen. Nun 
stellen die Schweiz und Deutschland infolge lokaler Proteste 
diese bewährte Praxis infrage. NatOrlich pochen die deut
schen Betroffenen seit Jahren auf eine Reduzierung der 
jährlichen AnflOge. Ihre teilweise berechtigten Anliegen wur
den tatsächlich teilweise schnöde ignoriert, und das war 
nachweisbar falsch. 
Topographische GrOnde, die Art der Besiedlungsstruktur 
und Entwicklungsgebiete des Flughafens fOhrten dazu, dass 
der Anflug grösstenteils von Norden erfolgt. Böser Wille war 
dabei nie - aber gar nie - im Spiel. Die vorgesehenen Mass
nahmen sind aber vor allem aus umwelt- und raumplaneri
scher Sicht aufs Schärfste zu verurteilen und stellen alle bis 
jetzt so hoch in Ehren gehaltenen Grundsätze infrage. Die 
Neuverteilung der Anflugrouten betrifft dicht besiedeltes Ge
biet nordöstlich von ZOrich. Die Planungs- und Zonensicher
heit, um die wir im Ausland bis anhin beneidet worden sind, 
werden zur reinen Farce. Mit gutem Grund bestimmten wir 
jahrzehntelang im Voraus, wie sich Erholungsgebiete, Indus
trie- und Landwirtschaftszonen sowie Wohnzonen zu entwi
ckeln haben - Jahrzehnte im Vorausl Nicht zuletzt waren wir 
insbesondere wegen dieser Rechtssicherheit fOr Investoren 
attraktiv. Jahrzehntelang gewachsene Erholungs- und 
Wohnzonen werden hier aber Ober Nacht praktisch umge
zont. Es ist tar mich deshalb nur sehr schwer nachvollzieh
bar, dass es rechtens sein soll, in SOddeutschland ein paar 
Hundert Personen zu entlasten und auf schweizerischer 
Seite dafOr 800 000 links und rechts des ZOrichseeufers le
bende Personen zusätzlich massiv zu belasten. Das wird 
Mehrkosten von einigen Hundert Millionen Franken nach 
sich ziehen. Wertverminderungen gewachsener Siedlungs
strukturen in Milliardenhöhe sind die unliebsamen Folgen. 
Die volkswirtschaftlichen Folgen sind fatal. Es ist etwa so, 
wie wenn Sie in Ihrem Wohnquartier plötzlich eine Grosssä
gerei ansiedeln wOrden. Angesichts dieser traurigen Tatsa
che ist die Angst vor einseitigen Massnahmen nicht relevant. 
Ganz kurz zur Rechtsgrundlage: Ich bin nicht legitimiert, 
dazu Stellung zu nehmen, aber es ist fOr mich unverständ
lich und ein absoluter Tiefpunkt der Interessenwahrung, wie 
der Bundesrat das Zugeständnis gemacht hat, einen we
sentlichen Teil des Vertrages vor Genehmigung durch die
ses Parlament bereits umzusetzen. Nach der neuen Bun
desverfassung - und auf diese greife ich wirklich nur in Si
tuationen höchster Not zurück - wäre dazu eine gesetzliche 
Grundlage notwendig gewesen. Eine solche fehlt aber nach
weislich. 
Ich habe mir auch sagen lassen, dass Völkerrechtsspezia
listen die Voranwendung eines willkOrIich bestimmten Ver
tragsteils tar völkerrechtswidrig halten. Diese Voranwendung 
des Vertrages wurde vor dem Verwaltungsgericht Man'1~eim 
bekanntlich erfolglos bekämpft. Das war aber keine Uber
raschung. Die Richter konnten mit gutem Grund darauf hin
weisen, dass die Schweizer Regierung dieser Lösung ja 
zugestimmt habe. Spätestens seit dieser Niederlage sollte 
wirklich allen Beteiligten klar sein: Unter befreundeten Nach
barn ist zwingend ein internationales Streitbeilegungsverfah
ren einzuleiten. Nationale Gerichte eignen sich nicht dazu, 
fehlerhafte oder einseitige Staatsverträge zu korrigieren. Al
lerdings mOssten vor der Einleitung eines solchen Streitbei
legungsverfahrens einige Besonderheiten der bisherigen 
Interessenwahrung aufgegeben werden. Es muss klar zum 
Ausdruck kommen, dass unsere Vertreter nicht als Anwälte 
respektive Botschafter der Deutschen antreten, sondern 
dass sie vor allem unsere Interessen wahrnehmen. 
Diesen Eindruck hatte ich kurz - aber nur kurz - vor dem 
Entscheid in Mannheim nicht unbedingt. Da wird in den Me
dien geschrieben: «Das Bundesamt fOr Zivilluftfahrt sei 
ebenfalls der Meinung, mit dem guten Willen aller könne 
Kloten auch mit dem Staatsvertrag leben. Ins gleiche Horn 
stiessen die Anwälte der deutschen Regierung. Landrat 
Bernhard WOrth, der die Interessen der SOddeutschen mit 
Herzblut vertrat, kann nicht akzeptieren, dass Deutschland 
und die Schweiz einen Vertrag machen, und dann kommt 
der Flughafen und sagt, so gehe das nicht. .. 
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Ich weiss, Herr Bundesrat: Diese Aussage haben nicht Sie 
gemacht, sondern vielleicht haben sie Leute aus Ihrem De
partement gemacht. Vielleicht sind diese Aussagen auch 
aus dem Zusammenhang gerissen. Das kann ich nicht beur
teilen. 
Was passiert bei einseitigen härteren Massnahmen? Diese 
Frage stellt sich immer sofort. Das wäre dann allerdings 
wohl mehr als ein unfreundlicher Akt. Es mOssten - auch 
das wäre selbstverständlich nicht die feine Art - Gegen
massnahmen in die Wege geleitet werden. Die Stauräume 
mOssten beispielsweise nach Deutschland verlegt werden, 
Transitkontingente wären zu kOrzen, Zollabfertigungen mOss
ten Oberdacht werden und vieles mehr. Sie kennen die alte 
Platte. Ob dies durchfahrbar ist, weiss ich nicht. Aber man 
mOsste diese Massnahmen ins Auge fassen - darauf haben 
andere bereits hingewiesen -, man mOsste dies wohl Ober
prOfen. Diese Massnahmen sind unangenehm. Aber uns 
kann man doch nicht alles - aber auch gar alles - einseitig 
zumuten. 
Unter dem Strich gibt es deshalb keine Alternativen, als auf 
den Vertrag nicht einzutreten und internationale Gerichte zu 
bemOhen. Ich fOrchte, daran fahre kein Weg vorbei. 
Zu Kollege Maissen: Sie haben gesagt, der Vertrag sei nicht 
fOr immer. Sie glauben doch nicht, dass fOr uns in kOrzester 
Zeit ein besserer Vertrag herauskommt, wenn wir diesem 
Vertrag zustimmen. 
Darum beantrage ich Ihnen, den Bundesrat nicht zu ermäch
tigen, diesen Vertrag so zu ratifizieren. 

Escher Rolf (C, VS): ccDa steh' ich nun, ich armer Tor, und 
bin so klu.9 als wie zuvori» Das, nachdem ich mir all die ge
scheiten Uberlegungen all dieser gescheiten Leute angehört 
habe: den Departementschef, den Bazi-Direktor, den ZOr
cher Volkswirtschaftsdirektor, die Chefs der hauptsächlich 
betroffenen Unternehmungen Unique, Swiss und Skyguide, 
die bestellten Experten und viele andere mehr. Von all die
sen ernsthaften und verantwortungsbewussten Persönlich
keiten habe ich viel Umfassendes, viel Grundsätzliches und 
Detailliertes gehört: Analysen, Einschätzungen, Vermutun
gen, Annahmen, Behauptungen und Gegenbehauptungen. 
GestOtzt darauf soll ich mich nun entscheiden. Ich kann mich 
nicht auf Tatsachen, auf Facts, verlassen, und trotzdem 
muss ich Ja oder Nein zu diesem Abkommen sagen. Aber 
all diese gescheiten Leute mit ihren gegenläufigen, geschei
ten Überlegungen haben es mir nicht leichter gemacht. Ich 
bin mir nicht sicher, und in dieser grossen Unsicherheit muss 
ich Ja oder Nein sagen, und ich muss es heute und jetzt sa
gen. Es geht mir wohl wie vielen von Ihnen, und ich beneide 
jene Kolleginnen und Kollegen, die ihrer Sache so sicher 
sind, weil sie die zukOnftige Entwicklung sicher voraussehen 
können. 
Es ist unsicher, ob auf der deutschen Seite die dOnne Regie
rungsmehrheit fOr dieses Abkommen hält oder ob SPD- oder 
grQne Abgeordnete von Baden-WOrttemberg ccabspringen» 
werden. Das wOrden wir aber nur erfahren, wenn der Stän
derat und der Nationalrat zustimmen wOrden. Unsicher ist 
auch die Flughafenpolitik des Kantons ZOrich in Bezug auf 
die Nachtflugsperre, in Bezug auf die Anzahl der Flugbewe
gungen oder auch in Bezug auf das Betriebskonzept. 
RechtsgOltig wäre heute eine Nachtflugsperre von 5 Stun
den. Eine kOrzlich im Kantonsrat von ZOrich verabschiedete 
Standesinitiative verlangt eine Sperre von 7 Stunden. Der 
Antrag auf Erhöhung auf 9 Stunden erreichte im Kantonsrat 
von ZOrich immerhin gegen 40 Prozent der Stimmen. Der 
Kanton Aargau will 8 Stunden und an Wochenenden 9 Stun
den. In ZOrich verlangt die Linke eine Plafonierung der Flug
bewegungen auf tieferem Niveau, und Teile der Rechten ha
ben sich diesem Begehren angeschlossen; vielleicht wird 
dieses Begehren bald einmal mehrheitsfähig. 
In Bezug auf das Betriebskonzept werden Absprachen Ober 
den Haufen geworfen. Bis vor kurzem waren sich der Bund, 
14 Kantone und alle Player - Unique, Swiss und Skyguide
einig und befOrworteten die Variante ccBV2» , sprich die re
gionale Lärmverteilung. Aber im letzten November zieht 

ZOrich seine Zustimmung zurQck und will den Istzustand 
weiterfOhren, sprich: An- und AbflOge von Norden und in 
Richtung Norden. Der Bund akzeptiert dieses ZOrcher Be
gehren als Option und ist bereit, unter bestimmten Voraus
setzungen darauf einzutreten. 
Unterschiedliche Auffassungen bestehen aber auch in Be
zug auf die prozessualen Erfolgschancen. Der Kanton ZO
rich, Unique und Swiss sind Oberzeugt, dass das oberste 
deutsche Verwaltungsgericht - und noch mehr die europäi
schen Instanzen - ihre Positionen schOtzen werde. Sie sind 
aber ebenso Oberzeugt, dass die Ratifikation diese intakten 
Erfolgschancen zerstören werde. 
Eine namhafte Unsicherheit besteht auch in Bezug auf die 
wirtschaftlichen Folgen einer Ratifikation oder Nichtratifika
tion. Unique und Swiss sind auch hier der festen Überzeu
gung, dass die Ratifikation des Vertrages ihr wirtschaftliches 
Uberleben schwer gefährdet und dass in diesem Falle der 
Bund die Verantwortung und die Konsequenzen zu tragen 
hat. 
Ein weiterer grosser Unsicherheitsfaktor ist das Schicksal 
der Flugsicherung. Wird die Bundesrepublik Deutschland 
die Flugsicherung Ober deutschem Territorium bis an die 
gemeinsame Landesgrenze zurQcknehmen? Der deutsche 
Verkehrsminister sagt es, obwohl das auf der operativen 
Ebene - vor allem auch in Deutschland - eigentlich niemand 
will. Ist das nun eine taktische Drohgebärde? Will die Bun
desrepublik Deutschland den Kampf der wilden Sau, will sie 
in nachbarlichem Anstand reden, oder wird sie Verhandlun
gen unter Nachbarn verweigern? Dann bekämen jene 
schweizerischen Hasardeure Oberhand, die nach Retorsi
onsmassnahmen beim Schwerverkehr auf der Strasse ru
fen. 
Zu guter Letzt schwankt auch noch der Experte und vergrös
sert die allgemeine Unsicherheit. Nach seiner persönlichen 
Meinung befragt, wie er sich entscheiden wOrde, befOrwortet 
er vor der Subkommission die Nichtratifikation des Abkom
mens, und ein paar Tage später in der Gesamtkommission 
befOrwortet er die Ratifikation. 
ccDa steh' ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zu
vor!» Ich beneide die Kollegen in der Kommission, die ihrer 
Sache so sicher sind. Ich beneide beispielsweise Kollege 
Jenny um seine sichere Überzeugung, dass die Ratifikation 
abgelehnt werden muss. Ich beneide auch Kollege Maissen 
um seine sichere Überzeugung, das Gegenteil sei zu tun. 
Was tue ich in dieser meiner grossen Unsicherheit? Ich 
gebe diese Unsicherheit gerne zu. Im Zweifelsfalle höre ich 
auf die Hauptbetroffenen. Ich höre auf den Kanton ZOrich, 
die Unique und die Swiss, die uns ersuchen, das Abkommen 
nicht zu ratifizieren. Bei anderen Sachgeschäften höre ich 
manchmal in Wirtschaftsfragen auf die Economiesuisse, 
manchmal in Berggebietsfragen auf die Schweizerische Ar
beitsgemeinschaft far Berggebiete, manchmal bei Arbeits
verhältnissen auf die Gewerkschaften. Heute höre ich fOr 
einmal auf den Kanton ZOrich, auf die Unique und die Swiss. 
Ein Letztes: Wir sind nicht das allein entscheidende und das 
allein selig machende Gremium. Auch wenn wir dem Ab
kommen zustimmen wOrden, hiesse das noch lange nicht, 
dass es zustande käme. Der Deutsche Bundestag kann es 
immer noch ablehnen; manches spricht dafOr! Der National
rat hat doch mit klarer Mehrheit Nichteintreten beschlossen; 
es spricht eigentlich nichts dafOr, dass er seine Meinung än
dert. 
Mit meiner Ablehnung helfe ich mindestens eine Unsicher
heit zu beseitigen, nämlich die zeitliche Unsicherheit. Der 
Entscheid wird nicht weiter hinausgezögert, um das Ge
schäft in der Sommersession vom Nationalrat allenfalls defi
nitiv begraben zu lassen! Kein Entscheid ist fast immer ein 
schlechter Entscheid. Darum habe ich mich entschieden. 

Marty Dick (R, TI): M. Escher a certainement raison sur un 
point. Le choix qui nous est propose aujourd'hui est difficile. 
Par contre, je ne le suis pas quant aux consequences qu'iI 
en tire. 
C'est un choix difficile parce que les deux points de vue ont 
certainement de bonnes raisons a faire valoir et je respecte 
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parfaitement ceux qui voteront d'une fagon differente de la 
mienne. Je pense qu'ils le feront pour des raisons auxquel
les ils croient. 
Ce qui me derange cependant, et 18 je ne vous suis absolu
ment plus, Monsieur Escher, c'est que, parce que la situa
tion est incertaine, iI faudrait suivre le canton de Zurich, 
Unique et Swiss car ce sont les plus concernes. Je crois que 
ga, ce serait nous deresponsabiliser. Aujourd'hui, notre res
ponsabilite est importante; nous devons I'assumer person
nellement. Je regrette fort que cette Chambre ait, iI n'y a pas 
tellement longtemps, refuse le principe des votes 8 I'appel 
nominal car, quoi qu'iI arrive demain, avec ou sans ratifica
tion, j'aimerais bien savoir, et I'opinion publique de ce pays a 
le droit de le savoir, qui aassume la responsabilite dans un 
sens ou dans I'autre et qui s'est refugie au cafe. 
Je suis proche de la branche touristique, vous le savez, et 
j'ai 8 peine besoin de souligner que le tourisme a un inter~t 
eminent 8 ce qu'une compagnie aerienne suisse non seule
ment existe, mais puisse subsister et croTtre avec succes. 11 
existe un inter~t eminent 8 ce qu'iI y ait un aeroport intercon
tinental performant. 11 ne s'agit pas de se prononcer pour ou 
contre Zurich, pour ou contre I'aeroport Unique. Ce n'est pas 
la question aujourd'hui. Ceux qui croient que les personnes 
qui sont favorables 8 I'accord avec l'Allemagne le font dans 
un esprit antizurichois font une simplification totalement arbi
traire. 
Mon approche est la suivante: nous avons une option juridi
que et une option politique. I.:option juridique est certaine
ment incertaine; c'est une vue tout 8 fait partielle du 
probleme. Je crois qu'on doit remettre ce probleme dans un 
cadre beaucoup plus vaste. Nous ne pouvons pas affronter 
ce projet exclusivement en termes juridiques. 
Cet accord s'insere dans un cadre de politique etrangere 
dans un moment extr~mement delicat pour notre pays. 11 est 
evident que l'Allemagne, au cours des dernieres decennies, 
a ete pour la Suisse non seulement un allie, mais aussi un 
pays ami. Au moment ou la Suisse est de plus en plus seule, 
nous n'avons pas seulement besoin d'allies, mais nous 
avons surtout besoin d'amis et de pays qui comprennent no
tre situation. 
La non-ratification de cet accord agacera l'Allemagne, son 
gouvernement, qui doit faire face aussi 8 une opinion publi
que, et je ne crois pas que nous allons renforcer nos liens 
d'amitie, bien au contraire. Je crois donc pouvoir affirmer 
que la non-ratification est un grand risque dans le cadre de 
la politique etrangere. Les accords bilateraux 11 sont loin 
d'~tre conclus encore; ce sont des accords complexes; ce 
sont des accords essentiels pour notre pays. Apres les ac
cords bilateraux 11, nous aurons les accords bilateraux 111, qui 
seront trois fois plus complexes encore parce qu'iI y aura 
une Europe elargie. 11 ne suffira pas que ces accords soient 
ratifies par 15 pays, mais par une foule d'autres pays. 
Donc, attention, nous risquons d'~tre de plus en plus seuls 
et nous risquons d'agacer et d'enerver les quelques amis 
que nous avons encore sur le plan international. Dieu sait 
combien notre pays a besoin des pays qui nous entourentl 
Je n'ai pas besoin de vous rappeier les chiffres de notre eco
nomie et 8 quel point nous dependons de ces pays. 
C'est vrai que, dans cette salle, iI n'y a pas tellement long
temps, encore ces jours - cela venait de la droite de I'hemi
cycle -, on nous disait: .. Wir brauchen das Ausland nicht.» 
Cela, c'est la mentalite qui est 8 la base de ces attitudes qui 
me semblent un peu arrogantes et qui consistent 8 dire: .. On 
n'a pas besoin des autres, on decide comme on veut ici!», 
alors que vous savez pertinemment que ce n'est pas ainsi 
que vont les choses dans le monde d'aujourd'hui. 
Donc, sur le plan politique, nous devrons trouver une solu
tion. Et je crois que, sur le plan politique, ce sera plus facile 
de la trouver en autorisant aujourd'hui le Conseil federal 8 
ratifier I'accord plutöt qu'en le lui interdisant. 
Je me rallie donc 8 la minorit9. 

Brlner Peter (R, SH): Ich spreche als Vertreter eines Kan
tons, der mit einer Aussengrenze von 150 Kilometern zu 
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Süddeutschland ähnliche Betroffenheiten anmelden könnte 
wie das nahe gelegene Hohentengen, das in dieser Ausein
andersetzung für Süddeutschland etwa denselben Symbol
wert erreicht hat wie bei der Neat weiland das .. Chileli» von 
Wassen für uns. Heute haben wir uns dazu auszusprechen, 
ob wir einem Luftverkehrsabkommen, das dazu dienen soll, 
Lärmemissionen zu reduzieren oder so genannt gerechter 
zu verteilen, ob wir einem solchen Staatsvertrag das Plazet 
geben wollen oder nicht. Ich erachte dieses Abkommen aus 
folgenden Gründen als unbefriedigend - ich repetiere das 
heute noch einmal: 
1. Die Limitierung des Lärmpegels durch die Anzahl Flugbe
wegungen statt der effektiven Lärmemission ist ein ökologi
scher Rückschritt. 
2. Schlimmer: Die Wochenend- und Feiertagsregelung, die 
für internationale Beziehungen provinziell anmutet, wird den 
alltäglichen Flugbetrieb vor Riesenprobleme stellen. 
3. Deutschland legt uns Beschränkungen auf, wie sie sonst 
nirgends verlangt werden und die deshalb einzigartig und 
diskriminierend sind. Diese Einzigartigkeit ist dann vielleicht 
unerwünschterweise das, was dem Logo unseres Flugha
fens Zürich Unique endlich zu seiner sinnstiftenden Berech
tigung verhilft. Unique üu:'ni:k] heisst einzigartig. Wenn das 
Wort falsch ausgesprochen wird - was manchem Deutsch
schweizer passieren kann -, also ['ju:nik], bedeutet es Eu
nuch, und das ist noch viel schlimmer; das wünschen wir 
dem Flughafen Zürich niel 
Noch unbefriedigender als dieser Vertrag ist allerdings kein 
Vertrag. Die Risikoanalysen, was bei einer Ablehnung pas
sieren könnte, gehen weit auseinander. Wunschdenken mag 
dabei eine Rolle spielen; Kollege Leuenberger hat sich dazu 
ausführlich geäussert. Sicher ist, dass unsere deutschen 
Nachbarn kurzfristig und in aller Gründlichkeit eine Verord
nung verfügen werden, die uns allen noch weniger passen 
wird. Die deutschen Gerichte hätten über Klagen aus der 
Schweiz zu befinden. Es ist eigentlich merkwürdig, dass wir 
das fast leichtsinnig zu riskieren bereit wären, ist doch un
sere Skepsis gegenüber fremden Richtern seit 1291 akten
kundig und notorisch. Mit einem Staatsvertrag hätten wir 
dagegen zumindest Rechtssicherheit auf sieben Jahre, die 
für die AUfbereitung international angemessener Verbesse
rungen und praxistauglicher Korrekturen zu nutzen wären. 
Die wichtigen mittelfristigen Strategien unserer Luftverkehrs
akteure könnten auf berechenbaren Grundlagen basieren, 
und ich nehme an, dass gerade Berechenbarkeit und 
Rechtssicherheit in dieser Branche ein hohes Gut ist. Auf je
den Fall hat uns das bisherige Muskelspiel nichts genützt. 
In der konkreten Ausgestaltung der zukünftigen Luftbewe
gungen erweist sich das Luftverkehrsabkommen als gang
bar. Es müssen bei gutem Willen keine wesentlichen 
Verschlechterungen in Kauf genommen werden. Im Koordi
nationsprozess Sachplan Infrastruktur Luftfahrt (SIL) hat die 
Variante .. BV2 optimiert» den stärksten Rückhalt; 14 betrof
fene Kantone haben ihr zugestimmt. Der einseitige Rückzug 
Zürichs aus dieser Vereinbarung hat deshalb weitherum -
ich sage mal: betretenes - Erstaunen ausgelöst. Nimmt man 
nun diese Variante .. BV2 optimiert» als Basis für die weite
ren Schritte zur Erstellung des Betriebsreglementes, kann 
sichergestellt werden, dass es gesamthaft zu keiner wesent
lichen Mehrbelastung kommen wird. Konkret: Die Limitie
rung auf 100 000 Flugbewegungen aus Norden führt nicht 
zu mehr Lärm auf Schweizer Gebiet. 
Anders würde es allerdings dann aussehen - und diese Be
fürchtungen hat in der Nord- und Ostschweiz nicht nur 
Schaffhausen -, wenn die Variante .. Grün» favorisiert wür
de, die aber nur dann realisiert werden könnte, wenn eben 
das Luftverkehrsabkommen nicht zustande käme. Die Pro
blematik der Variante «Grün» liegt darin, dass praktisch der 
ganze Verkehr - Anflug und Landung - über die Richtung 
Nord abgewickelt werden müsste, was zu Grenzwertüber
schreitungen und weiteren Unsicherheiten bei den Pla
nungswerten, Nutzungsplänen usw. führen würde und lang
fristig natürlich ungünstige Perspektiven für Kommunen und 
Investoren mit sich brächte. Diesem eventuellen Ansinnen, 
das eben nur ohne Abkommen zu realisieren wäre, würde 
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bei einer Ablehnung dieses Abkommens andererseits be
stimmt die angekündigte deutsche Verordnung ein Ende 
bereiten. Dies wäre dann wohl schmerzlicher, als wenn 
die Flughafenbetreiber die breit abgestützte Variante ccBV2 
optimiert» verfolgten, die unter den Bedingungen des Ab
kommens realisierbar ist. Deshalb - vielleicht als Um
kehrschluss - liegt der Vertrag meiner Meinung nach im 
eigentlichen Interesse des Flughafens. 
Ein zusätzliches Argument betrifft die Flugsicherung. Das 
Projekt ccEuropean Single Sky» sieht eine Koordination und 
Konzentration der Sicherungssysteme vor, mit dem Ziel, die 
Anzahl Übergaben zu reduzieren, weil jede Übergabe ein 
potenzielles Sicherheitsproblem darstellt. Die Ablehnung 
des Luftverkehrsabkommens brächte dagegen eine Schnitt
stelle mehr, und dies kurz vor der Grenze und dem Flugha
fen. Dies wäre, was die Sicherheit der Anflüge auf Kloten 
anbetrifft, problematisch und für die Skyguide wirtschaftlich 
negativ. 
Bei aller Unzufriedenheit über äussere Umstände des Zu
standekommens und gewisse Bedingungen dieses Vertra
ges ist die Aussage nicht verwegen, dass der damit gesetzte 
Rahmen alleweil tauglicher ist als mögliche Alternativszena
rien, wenn es überhaupt solche gibt. 
Und schliesslich: Mit Deutschland sind wir freundnachbarlich 
verbunden, Deutschland ist unser wichtigster HandeIspart
ner. Die nötige Auseinandersetzung im Zusammenhang mit 
diesem Abkommen tut dem keinen Abbruch. Ich bin der Mei
nung, dass dieser Vertrag aufgrund der Revisionsklausel bis 
zum Ablauf seiner Geltungsdauer unter Freunden am glei
chen Tisch neu zu verhandeln ist - weltoffen und an der Pra
xis gemessen, zum Wohle aller Betroffenen. 
Heute sage ich Ja zu diesem unbefriedigenden Abkommen, 
weil eine Ablehnung einem Spiel mit dem Feuer gleichkäme 
und Rechtssicherheit und Berechenbarkeit auf der Strecke 
blieben. 

BOrgl Hermann (V, TG): Ich spreche als Vertreter eines 
Kantons, für den der Flugverkehr keine akademische Frage 
ist, weil der Flugverkehr dort abgewickelt wird. Gestatten Sie 
mir in diesem Zusammenhang, dass ich mich etwas von der 
eigentlichen Frage der Genehmigung des Staatsvertrages 
abwende und vielmehr einen Ausblick mache, nämlich mit 
der Frage: Wie geht es weiter? Die Diskussion um die Ge
nehmigung oder Ablehnung des Staatsvertrages ist nämlich 
nur die eine Seite. 
Wie der Sprecher der Mehrheit der Kommission dargelegt 
hat, sind nämlich jetzt im Innern dieses Landes noch viele 
Fragen offen und zu lösen. Er hat darauf hingewiesen, es 
gehe unter anderem um eine faire Verteilung des Flugver
kehrs. Diese Verteilung ist noch nicht geregelt. Wenn ich 
jetzt zu diesem Gesichtspunkt aus thurgauischer Betrach
tungsweise etwas sage, hat das nichts mit Kirchturmpolitik 
zu tun, und es ist auch keine Lokalpolitik. Das ist nun die 
Realität, mit der wir konfrontiert sind - mit diesem Staatsver
trag oder ohne diesen Staatsvertrag notabene. 
Den Ausgangspunkt bildet nämlich die Tatsache, dass sich 
an der Ausgangslage sehr viel verändert hat. Ich denke 
daran, dass die vorgezogenen Massnahmen in diesem 
Staatsvertrag eine neue Situation geschaffen haben. Ich 
möchte Sie daran erinnern, dass wir mit Erstaunen die 
Kehrtwende der Zürcher Regierung zur Kenntnis nehmen 
mussten, welche sich gegen die am ccrunden Tisch» ausge
arbeitete Kompromissvariante gewendet hat. Eines ist si
cher: Mit der Ablehnung dieses Staatsvertrages ergibt sich 
zudem eine neue Situation, die alles andere als klar ist. Dies 
sind die Gründe, weshalb ich zusammen mit der Regierung 
des Kantons Thurgau der entschiedenen Auffassung bin, 
dass es nicht angeht, dass jetzt trotzdem munter Planungen 
und Verfahren weiter laufen. 
Ich denke dabei an die Erstellung des Objektblattes im 
Sachplan Infrastruktur Luftfahrt. Da stehen wir vor der Situa
tion, dass der Kanton Zürich diese Konsensvariante - aus 
Sicht der übrigen Kantone ist dies ein ccunfriendly act» - ein
fach zurückgewiesen hat. Dann stehen wir vor der Tatsache, 

dass zudem die Planungsgesuche für die Projekte Instru
mentenlandesysteme für die Pisten 28 und 34 durchgeführt 
werden, wie wenn nichts wäre. Diese sind bereits gelaufen. 
Ich teile deshalb die Auffassung des Regierungsrates des 
Kantons Thurgau, dass jetzt im Zusammenhang mit diesem 
Verfahren und den Planungen als Erstes ein Stopp stattzu
finden hat. 
Der Kanton Thurgau hat diese Meinung auch zum Ausdruck 
gebracht. Irgendwelche Reaktionen vonseiten des Bazi oder 
des Departementes sind bis anhin im Thurgau nicht einge
troffen. Ich meine: Solange die massgeblichen, gesicherten 
Eckdaten für die zukünftige Ausgestaltung des Betriebes 
des Flughafens fehlen - und dazu gehören unter anderem 
die Zahl und die Verteilung der Flugbewegungen -, müssen 
diese Planungen sistiert werden. Nach unserem Entscheid 
hier muss zuerst die Ausgangslage geklärt und konkretisiert 
werden. Die betroffenen Kantone müssen entsprechend 
informiert werden. Erst dann darf der Planungsprozess wei
tergeführt werden. Der geforderte Planungsstopp betrifft ins
besondere die Plangenehmigungsgesuche für das Instru
mentenlandesystem. Als Erstes sind doch diese Gesuchs
unterlagen so zu ergänzen, dass man die Lärmauswir
kungen kennt, wie sie dann bei einem zukünftigen Betriebs
reglement zu erwarten sind. Meine Informationen haben er
geben, dass das im Kanton Thurgau nicht bekannt ist. 
Es geht jetzt nicht darum, nichts zu tun, aber es geht darum, 
das Richtige in der richtigen Reihenfolge zu tun. Sie verste
hen, wenn ich aus der Sicht des Thurgaus bei diesem «das 
Richtige in der richtigen Reihenfolge tun» auch noch un
missverständlich erkläre, dass es für uns Thurgauer ein 
Anliegen ist, dass eine gerechte Verteilung der Flugbewe
gungen stattfindet. Die neuesten Tendenzen laufen aber of
fensichtlich in die Richtung, den Osten des Flughafens und 
damit auch den Kanton Thurgau überproportional zu belas
ten. Daran wird sich nach der Ablehnung des Staatsvertra
ges nichts ändern. Der Thurgau - ich halte das hier fest - ist 
nicht gewillt, gleichsam die Lärmdeponie für den Flughafen 
Zürich-Kloten zu werden. Es sind nicht nur die Bewohnerin
nen und Bewohner des Kantons Zürich, sondern auch die 
Thurgauerinnen und Thurgauer, welche Anspruch auf eine 
gerechte Verteilung der Flugbewegungen haben, und sie 
sind der entschiedenen Auffassung, dass es auch im Kanton 
Zürich keine Tabuzonen geben darf. 
Ich möchte richtig verstanden werden: Der Kanton Thurgau 
huldigt keiner Sankt-Florians-Politik, indessen erwartet er im 
Gegenzug eine Gleichbehandlung in dieser Frage. Er wird 
die zukünftige Entwicklung - die noch zu klären ist - nur ent
gegennehmen, wenn eben diese Gleichbehandlung gewähr
leistet wird. 
Ich schliesse mit der Feststellung, dass sich die Kantone 
Schwyz, Zug, Schaffhausen, St. Gallen, Aargau und Thur
gau in Zusammenhang mit dem Flughafen Zürich einmal auf 
zehn Grundsätze geeinigt haben. Mit der Ablehnung des 
Staatsvertrages, der auch ich mich anschliessen werde, fal
len nun einige Konsenspunkte dahin. Wenn ich diese Eini
gung aber dennoch in Erinnerung rufe, dann nur aus einem 
Grund, nämlich um hier klar zu machen und unmissver
ständlich festzuhalten, dass es in der Frage rund um den 
Flughafen Kloten nicht nur den Kanton Zürich gibt - mein lie
ber Kollege Hans Hofmann möge mir verzeihen -, sondern 
auch noch andere Kantone. 

Germann Hannes (V, SH): Sie werden bei meinem Votum 
im Anschluss an jenes von Herrn Kollege Bürgi feststellen, 
dass man aus ähnlichen Überlegungen zu einem anderen 
Schluss kommen kann. Gestatten Sie mir zwei Vorbemer
kungen: 
1. Die Schaffhauser Regierung steht geschlossen hinter die
sem Luttverkehrsabkommen mit Deutschland. 
2. Persönlich habe ich nie einen Hehl daraus gemacht, dass 
ich das Luttverkehrsabkommen mit Deutschland für keinen 
guten Vertrag halte. Die Gründe dafür wurden von verschie
denster Seite ausführlich dargelegt. Darauf gehe ich nicht 
mehr ein. 
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Warum aber sollten wir einer Ratifizierung trotzdem zustim
men? Die Drohungen von deutscher Seite, einseitige Mass
nahmen zu ergreifen, beunruhigen mich nicht stark. Ich sage 
das als Vertreter des Standes Schaffhausen, der auf drei 
Seiten von deutschem Hoheitsgebiet umgeben ist. Herr Kol
lege Briner hat das sogar in Kilometern dargelegt. Aber da
mit keine Missverständnisse aufkommen: Wir fühlen uns 
natOrlich trotz dieser Einkesselung als vollwertige Schweizer 
und sind es ja auch. Durch einseitige Massnahmen zur wei
teren Eindämmung des Fluglärms im deutschen Grenzge
biet wOrde die Schaffhauser Bevölkerung aufgrund der 
beschriebenen Grenzlage tendenziell wohl eher entlastet. 
Von dieser Warte aus also könnte Schaffhausen mit dem 
vertragslosen Zustand vielleicht besser leben als andere. 
Wir wissen aber auch um die wirtschaftliche Bedeutung des 
Flughafens Kloten für die Schweiz und im Speziellen auch 
fOr uns Schaffhauser. 
Wir haben auf der anderen Seite mit unseren deutschen 
Nachbarn auf kommunaler und auf Länderebene ein traditio
nell gutes Einvernehmen. Uns liegt daran, dass ein jahrelan
ger Rechtsstreit vermieden werden kann. Ein teurer Rechts
streit bindet unnötig Ressourcen, die wir sinnvoller einsetzen 
könnten. Trotz aller gehörten - auch guten - Grunde, die fOr 
eine Ablehnung des Staatsvertrages sprechen, muss ich Sie 
fragen: Wem dienen ein jahrelanger Rechtsstreit und - noch 
gravierender - die damit verbundene Rechtsunsicherheit? 
Dem Flughafen Unique? Der Swiss? Dem Kanton ZOrich? 
Doch höchstens einem Heer von teuren Anwälten. 
Vor allem aber löst die Ablehnung des Luftverkehrsabkom
mens die zentrale Frage nicht, die wir immer so elegant aus
klammern: Wie verteilen wir unter Wahrung der Flugsicher
heit den Fluglärm am gerechtesten? Wer glaubt, die Be
völkerung nördlich des Flughafens trage auch inskOnftig ein
seitig die Nachteile unserer Mobilität - sprich Fluglärm -, 
könnte sich täuschen. Herr Kollege BOrgi hat es angespro
chen: Schaffhausen wird nebst dem Fluglärm zumindest mit 
der Planungsvariante des Endlagers Benken konfrontiert. 
Dann haben wir ein StrassenstOck auf der A4 - ich verweise 
am Rande einfach auch wieder einmal darauf -, das die 
deutschen Zentren via Stuttgart mit ZOrich verbindet. In die
sem Autostreckennetz ist es der einzige Abschnitt mit Ge
genverkehr, bei welchem die Kredite hinausgeschoben 
wer<len und der Bau verzögert wird. Solche Sachen nimmt 
man in einem kleinen Kanton unter diesen Vorzeichen eben 
auch wieder etwas bewusster wahr als auch schon. 
Mit dem möglichst raschen Abschluss des Vertrages schaf
fen wir die notwendige Rechtssicherheit, und ich glaube, da
mit für alle Kantone und auch fOr unser Land sprechen zu 
können. Dann sind alle betroffenen Parteien gefordert - also 
die Regierungen von ZOrich und der angrenzenden Kantone 
inklusive der deutschen Nachbarn -, tragbare Lösungen fOr 
eine gerechte Verteilung des Fluglärms zu finden. Es ist be
reits angesprochen worden: Die Variante «BV2 optimiert» 
wurde ja im Rahmen des Sachplans Infrastruktur Luftfahrt 
(SIL) bereits angesprochen. Wir in Schaffhausen könnten 
mit dieser Variante gut leben; es liegen also bereits Grundla
gen vor. 
Mit Ihrer Zustimmung zum Staatsvertrag können Sie heute 
eine wichtige Weichenstellung fOr eine demokratieverträgli
che Lösung vornehmen. 

Davld Eugen (C, SG): Ich denke, es ist verständlich, dass 
die betroffenen Kantone ihre Stellungnahme abgeben, und 
ich habe mich vor der heutigen Abstimmung bei unserer Re
gierung versichern wollen, wie der Kanton st. Gallen die An
gelegenheit sieht. Ich werde aufgrund dieser Stellungnahme 
fOr den Staatsvertrag stimmen, weil die kantonale Regierung 
die Meinung vertritt, die zusätzlichen Einschränkungen, die 
wir riskieren, wenn wir dem Vertrag nicht zustimmen, wOr
den als zu gering eingeschätzt, auch bezogen auf die Ent
wicklung im Kanton st. Gallen. 
Zweitens ist die Regierung des Kantons st. Gallen der Mei
nung, dass die Rechtssicherheit in diesem ganzen Kontext 
ein ganz wichtiges Gut ist; das wurde hier auch von ver-
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schiedenen Votanten angesprochen. Eine Rechtsunsicher
heit schadet - insbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht -
wahrscheinlich mehr, sowohl dem Flughafen als auch der 
ganzen Volkswirtschaft, die sich auf ihn bezieht, indem fOr 
Jahre wegen der unsicheren Prozesse niemand weiss, was 
eigentlich gilt. Nachdem ich die heutige Diskussion verfolgt 
habe, muss ich daraus entnehmen - das sagt auch die 
Kommission -, dass die reale Differenz zwischen Ja und 
Nein nicht so gross ist, und dann ist mir natOrlich die Rechts
sicherheit wichtig. 
Schliesslich ein dritter, persönlicher Punkt: Ich fände es pro
blematisch, wenn wir die LuftraumOberwachung fOr den 
Flughafen verlieren wOrden oder wenn sie eingeschränkt 
wOrde. Nach meiner Überzeugung besteht ein Risiko, das 
wir nicht ausschliessen können, und es ist erheblich, wie uns 
die Verantwortlichen von Skyguide mitteilen. Auch dieses Ri
siko möchte ich bei der gegebenen Lage fOr die Schweiz 
nicht eingehen. Ich finde es aus wirtschaftlichen, aber auch 
aus verteidigungspolitischen Grunden von zentraler Bedeu
tung, dass wir auch in Zukunft unseren Luftraum selbststän
dig Oberwachen können. 
Aus diesen drei GrOnden werde ich in dieser schwierigen Si
tuation ein Ja abgeben. 

Präsident (Schiesser Fritz, erster Vizepräsident): Ich möch
te Sie darauf aufmerksam machen, dass Herr Kollege Marty 
und neun Mitunterzeichner und Mitunterzeichnerinnen eine 
Abstimmung unter Namensaufruf verlangt haben. 

Spoerry Vreni (R, ZH): Ich melde mich nicht als ZOrcher 
Standesvertreterin zu Wort, sondern als einfaches Mitglied 
dieses Rates. Die Frage nämlich, was mit diesem Staatsver
trag geschieht, ist bei weitem kein alleiniges ZOrcher Pro
blem, sondern sie betrifft die ganze Schweiz; einerseits 
wegen der Bedeutung einer interkontinentalen Drehscheibe 
fOr den schweizerischen Flugverkehr, anderseits - und min
desten~ ebenso sehr - aus grundsätzlichen staatspoliti
schen Uberlegungen. 
Kollege Maissen, der jetzt leider gerade nicht hier ist, hat als 
Sprecher der Minderheit eine recht gewagte Aussage ge
macht. Er fOhrte ungefähr aus, die Parlamentarier, welche 
den Vertrag ablehnen, wOrden sich aus ihrer Verantwortung 
stehlen; sie seien mit dem Hinweis auf die Stellungnahme 
der Direktbetroffenen nicht bereit, eine eigene Verantwor
tung zu Obernehmen. Das sehe ich nun wirklich völlig an
ders. Die Behandlung dieses Vertrages muss nämlich auch 
im Gesamtrahmen unserer Politik gesehen werden, wie wir 
unsere schweizerischen Interessen in Europa wahrnehmen. 
Der vorliegende Vertrag beinhaltet zum einen eine Behinde
rung des Marktzuganges fOr den Flughafen ZOrich; ich spre
che hier vor allen Dingen die Sperrzonen an den Wochen
enden an. Kollege Leuenberger hat zwar ausgefOhrt, mit die
sen Wochenendregelungen seien ja bislang keine Probleme 
aufgetaucht. Ich muss einfach darauf aufmerksam machen, 
dass bislang ungefähr drei Viertel aller FIOge gemäss Aus
nahmeregelung, also wie beim frOheren Regime, geflogen 
wird und nur ungefähr ein Viertel aller FIOge nach den Be
schränkungen des Staatsvertrages geflogen werden. Des
halb kann man Oberhaupt nicht mit Sicherheit sagen, dass 
diese Wochenendregelung keine Nachteile fOr den Flugha
fen ZOrich bringe; das wOrde sich dann zeigen, wenn einmal 
während der gesamten Wochenenden ausnahmslos so ge
flogen werden mOsste. 
Anderseits umfasst der Vertrag eine Ungleichbehandlung 
mit den deutschen Flughäfen. Hier spreche ich vor allen Din
gen die Nachtflugregelung und natOrlich die Tatsache an, 
dass diesem Vertrag die Flugbewegungen zugrunde gelegt 
werden - und nicht die Lärmimmissionen, wie das jetzt Ober
all sonst Oblich ist. Dies alles geschieht unter dem Regime 
eines bilateralen Luftverkehrsabkommens, eines Zwillings
abkommens des Landverkehrsabkommens, in dem der 
Grundsatz der Nichtdiskriminierung verankert ist. 
FOr mich ist das der Hauptgrund fOr die Ablehnung des Ver
trages. Ich teile die Meinung des Kommissionssprechers, 
dass die Ablehnung des Vertrages unsere Verhandlungspo-
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sition und auch unsere rechtlichen Möglichkeiten erweitert. 
Nach einer Ablehnung kann die Frage der Verhältnismässig
keit der getroffenen Massnahmen von einer neutralen Stelle 
überprOft werden: Es geht um die Verhältnismässigkeit zwi
schen den umweltpolitischen Vorteilen für Süddeutsch land 
einerseits und den Nachteilen mit Bezug auf die zusätzliche 
Belastung der schweizerischen Bevölkerung und die wirt
schaftlichen Auswirkungen für die betroffenen Unternehmen 
andererseits. 
Eine Überprüfung dieser Verhältnismässigkeit ist anzustre
ben. Vor allem die Europäische Kommission ist hier zu in
volvieren. Sie soll überprüfen, ob die bereits verhängten 
Beschränkungen des Anfluges auf den Flughafen Zürich mit 
europäischem Luftverkehrsrecht vereinbar sind und dem
nach weiter angewendet werden können oder nicht. Selbst
verständlich gilt dies auch für alle von Deutschland allenfalls 
angeordneten zusätzlichen Verschärfungen, von denen Kol
lege Maissen und andere in diesem Rat offenbar ausgehen. 
Alle Verschärfungen der bereits bestehenden Beschränkun
gen verstärken selbstverständlich die Ungleichbehandlung 
und die Erschwerungen beim Marktzugang. Die Anrufung 
der Europäischen Kommission hat den erheblichen Vorteil, 
dass die Interessen der Gemeinschaft nicht deckungsgleich 
mit den Interessen Deutschlands sein müssen oder sein 
werden. Zudem kann die Europäische Kommission nicht nur 
Beschlüsse fassen; sie kann auch vermittelnd eingreifen. 
Dies gilt auch für den Rat der Internationalen Zivilluft
fahrtorganisation (ICAO). Er kann zwischen den Staaten 
vermitteln und im Falle eines Fehlschlages der Vermittlung 
Empfehlungen an die Staaten richten. Auch die Möglichkeit 
einer rechtlichen Streiterledigung im Rahmen eines 
Schiedsgerichtsverfahrens ist vorgesehen. 
Alle diese Möglichkeiten muss und kann die Schweiz nut
zen, wenn unser Rat den Vertrag heute ablehnt. Diese 
Schritte könnten auch eine Basis für die Ausarbeitung eines 
neuen Vertrages mit Deutschland abgeben. Kollege Pfiste
rer hat als Kommissionssprecher ausgeführt, die Nichtge
nehmigung des Vertrages sei keine Konfrontation. Ich teile 
seine Meinung und wiederhole als Gegnerin des vorliegen
den Vertrages nochmals, was ich immer betont habe: Die 
Notwendigkeit eines Vertrages mit Deutschland ist nicht be
stritten. Wir sind uns auch bewusst, dass ein solcher Vertrag 
gewisse Kompromisse zugunsten Deutschlands enthalten 
wird. Aber die Kompromisse müssen verhältnismässig sein. 
Ich danke dem Bundesrat zum Voraus bestens für all seine 
Anstrengungen, welche dazu beitragen können, unter Ein
bezug neutraler Stellen eine für beide Länder akzeptable Lö
sung zu finden. Als Mitglied dieses Rates bitte ich Sie, den 
für die Schweiz aus präjudiziellen Gründen problematischen 
Vertrag abzulehnen. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG): Ich wollte mich eigentlich 
wirklich nicht an dieser Debatte beteiligen. Aber Kollege Da
vid aus dem Kanton st. Gallen hat Ihnen dargelegt, weshalb 
er für die Ratifizierung dieses Vertrages ist, und hat auf ein 
Papier der Regierung des Kantons St. Gallen an die sankt
gallischen Mitglieder der Bundesversammlung hingewiesen. 
Ich habe das Papier vor mir; es sind vier Seiten. Ich muss Ih
nen sagen: Ich kann diesem Papier nicht entnehmen, dass 
sich die st. Galler Regierung ausdrücklich für eine Ratifizie
rung ausspricht. Sie ist aber auch nicht nachdrücklich dage
gen. Ich lese Ihnen einige Sätze vor, damit Sie verstehen, 
weshalb ich in diesem Konflikt stehe: 
"Der Kanton St. Gallen hat sich bisher nicht ausdrücklich zur 
Frage der Ratifizierung geäussert. Die sowohl von verschie
denen Mitgliedern der eidgenössischen Räte als auch von 
der Zürcher Regierung und teilweise auch von den Nachbar
kantonen festgestellte Benachteiligung der Schweizer Be
völkerung wurde indessen auch vom Kanton st. Gallen 
moniert. In der Stellungnahme zum SIL-Koordinationspro
zess stellte die Regierung fest, dass das Luftverkehrsab
kommen mit Deutschland vorab dem Schutz der süddeut
schen Bevölkerung dient. Sie fordert deshalb namentlich in 
Bezug auf die Nachtruhe und den Wochenendbetrieb bzw. 

die Betriebszeiten des Flughafens, dass die schweizeri
schen Gebiete nicht schlechter gestellt werden als die deut
schen Gebiete.» Weiter unten lese ich dann: "Die bisherigen 
St. Galler Stellungnahmen im Zusammenhang mit dem 
Flughafen Zürich-Kloten lassen, entsprechend der ursprüng
lichen Haltung der Zürcher Regierung, eine tendenziell be
fürwortende Haltung hinsichtlich der Ratifikation des Staats
vertrages erkennen. Die direkte Betroffenheit des Kantons 
st. Gallen ist im Vergleich zu Zürich gering und erklärt die 
fehlende Positionierung des Kantons zur Frage der Ratifizie
rung.» Der letzte Satz heisst: "Massgebend für eine Zustim
mung oder eine Ablehnung des Staatsvertrages ist somit die 
Beurteilung der Prozesschancen. » 
Ich kann - wohl wie alle hier im Saal - nicht beurteilen, wie 
diese Prozesschancen sind. Deshalb ergibt sich aus meiner 
Sicht keine zwingende Zustimmung zu dieser Ratifizierung. 
Ich werde die Ratifizierung ablehnen. 

Sau dan Franc;oise (R, GE): C'est en effet un debat exträ
mement difficile. J'aimerais apporter deux precisions. Pour 
avoir longuement debattu, et combattu avec vous, Monsieur 
le Conseiller federal, iI y a quelques annees, pour defendre 
les interäts de mon canton et de son aeroport, je ne voudrais 
pas que ma prise de position soit mal interpretee. Je prends 
tres a coeur les interäts de Zurich et les interäts des cantons 
voisins. On le sait tres bien: si Zurich eternue, toute la 
Suisse attrape un rhume. 
En outre, la situation du canton de Geneve, qui est tres im
plique aussi dans le cadre de Skyguide, est tres differente 
de celle de Zurich, puisqu'i1 est au benefice d'un contrat 
avec la France. 11 y a donc une base legale, pour I'instant, a 
la collaboration qui existe et a la surveillance de I'espace ae
rien franc;ais, et, dans I'immediat, I'activite de Skyguide a 
Geneve n'est pas menacee. Mais on ne peut pas exclure, 
etant donne les reflexions et les discussions qui ont Iieu au 
niveau europeen et les efforts pour mettre en place un sys
teme de surveillance au plan europeen, que si nous n'arri
vons pas a un accord avec l'Allemagne, nous soyons a ce 
moment-la, y compris a Geneve, dans une situation difficile. 
Je me bornerai a eiter les trois elements qui m'amenent a 
soutenir clairement la proposition de minorite. 
1. En presence d'un contrat, on aimerait dans le fond que 
toutes les parties soient satisfaites: ce n'est pas le cas ici. 
On se rend compte qu'j) y a un refus de la part des autorites 
zurichoises, de I'aeroport, de notre nouvelle compagnie ae
rienne; on se rend compte qu'il y a un refus de la part des re
gions frontalieres; et dans une situation pareille, on peut se 
dire au moins une chose: c'est que dans le cadre des nego
ciations, les sacrifices ont ete equitablement partages. 
2. Un element qui a retenu aussi mon attention, c'est le fait 
que, comme je I'ai deja signale, iI existe une base legale 
pour I'activite de Skyguide a Geneve, alors qu'en I'etat, il n'y 
en a pas concernant I'activite de Skyguide en matiere de 
surveillance du territoire allemand. On le sait, si la nature a 
horreur du vide, I'ordre juridique a encore plus horreur du 
video J'estime exträmement important d'avoir une base le
gale pour les activites de Skyguide avec l'Allemagne. 
3. Un element qui me semble important, parce que je refuse 
de penser que nos voisins sont totalement bornes, c'est que 
cet accord contient une clause de revision. Comme I'a tres 
bien explique Mme Berger, rien ne nous empäche - si nous 
avons de meilleures solutions, et je pense que nous en 
avons - de rediscuter avec nos voisins allemands pour trou
ver une solution plus satisfaisante, en particulier en matiere 
de bruit. 
J'ai un peu I'impression qu'on est dans une guerre de reli
gion, avec des fronts qui sont totalement bloques; ou en de
finitive on n'est plus capable d'apprecier - et je ne sais pas 
si je le suis egalement - les risques que nous courons. 
Pour ma part, les trois elements que je viens de relever m'in
citent a suivre la minorite. 
Je souhaite vraiment, pour I'avenir de notre pays, qu'on 
trouve une solution, compte tenu des interäts en jeu, parce 
qu'il me semble tres dangereux de supposer qu'on arrivera a 
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faire toujours mieux. On le sait en matiere internationale. 
Regardez ce qui se passe avec les Bilaterales bis: si j'en 
crois la presse de ce matin, on est encore dependant des 
veto que pourraient opposer l'Italie et je ne sais plus quel 
autre pays. Rien n'est jamais acquis en matiere de renego
ciation; et je prefere une certaine s9curite, qui nous permet
tra eventuellement de rediscuter, a une aventure dont 
person ne ne peut dire a I'heure actuelle que les inconve
nients ne seront pas beaucoup plus importants que les 
avantages qu'on espere en retirer. 

Pflsterer Thomas (R, AG), für die Kommission: Ich versuche, 
die aufgeworfenen Themen zusammenfassend zu behan
deln. Zunächst ist sich offenbar die Mehrheit der Sprecherin
nen und Sprecher einig, dass die Problematik des Vertrages, 
am Anfang zumindest, unterschätzt worden ist, dass sich 
aber das Parlament mit seinem «Heilungsversuch» der ihm 
zustehenden Verantwortung bewusst war. Diese monate
lange Arbeit war sinnvoll. 
1. Zur Genehmigung: Die Genehmigung verleiht nicht die Si
cherheit, die hier gepriesen worden ist, sondern neue Fes
seln. Die Genehmigung wird Ihnen die wirtschaftliche 
Sicherheit für den Flughafen oder für die Unternehmungen 
nicht geben. Das An- und Abflugregime ist mit dem Ja zum 
Vertrag nicht sicher geordnet. Insbesondere steht die lan
desinterne Verteilung bezüglich Lärm nicht fest, obwohl dies 
Ihre Kommission in diesem Rat auch dem Bundesrat gegen
über gefordert hat, und zwar ohne Widerspruch in diesem 
Saal. Sie haben die Stimmen aus den Kantonen Schaffhau
sen, Thurgau, st. Gallen und, wenn ich es bescheiden beifü
gen kann, aus dem Aargau gehört. 
2. Die Ausnahmenordnung im Vertrag täuscht. Bisher ist nur 
etwa ein Drittel der Flüge nach diesem Regime abgewickelt 
worden - jetzt haben wir einen falschen Eindruck. Im Som
mer wird weniger witterungsbedingt umgestellt werden kön
nen als im Winter. Je mehr die technischen Vorkehrungen 
umgesetzt sind, desto weniger werden die Ausnahmen be
ansprucht werden können, desto mehr Verkehr wird sich 
über der Schweiz abwickeln. 
Skyguide: In der Kommission wurde dargelegt, dass der 
Grossteil der Schweiz unter dem Regime von Skyguide blei
ben kann, selbst im schlimmsten Fall. Insbesondere die 
Ausdehnung des Tätigkeitsbereiches von Skyguide auch in 
Frankreich wurde nie infrage gestellt. Die Befürchtungen, die 
betreffend den Umkreis des Flughafens Genf geäussert wur
den, liessen sich in den Kommissionsdebatten gemäss mei
ner Erinnerung nicht erhärten. Es ist nicht so, dass wer Nein 
zu diesem Vertrag sagt, das auf Kosten von Genf oder der 
welschen Schweiz macht. Schliesslich ist die Revisions
klausel kein taugliches Mittel, um diese Fragen neu zu re
geln. 
3. Selbstverständlich bedeutet die Nichtgenehmigung auch 
ein Risiko, aber keine Fessel auf acht Jahre. Diese Risiken 
sind mindestens so gut überblickbar. Auch die Zukunft von 
Skyguide zu regeln ist mindestens nicht ausgeschlossen. 
4. Wie weiter nach einer allfälligen Nichtgenehmigung? Hier 
besteht offenbar eine Differenz zwischen dem Vertreter, der 
im Namen des Kantons Zürich gesprochen hat, und den an
deren, die sich zu diesem Thema geäussert haben, indem 
alle anderen darauf hingewiesen haben, dass jetzt hier und 
insbesondere an der Lärmverteilung landesintern weiterge
arbeitet werden müsse. Das war auch die Meinung der Kom
mission, soweit sie sich dazu geäussert hat. 
Ich halte abschliessend am Antrag der Mehrheit fest, den 
Vertrag nicht zu genehmigen. Wie ist ein Vertrag umsetzbar, 
den wesentliche Teile der Beteiligten ablehnen? Wie ist 
seine Umsetzung finanzierbar? Der Nationalrat hat mit sei
nem Nichteintretensentscheid bereits seine negative Mei
nung signalisiert. Auch hier im Ständerat hat bereits unter 
viel günstigerer Voraussetzung in etwa ein Drittel des Rates 
gegen ein Eintreten gestimmt. Jetzt haben wir unsere Aufga
ben erfüllt. Leider haben sie nicht zu einer «Heilung» ge
führt. Also ist jetzt meines Erachtens der sinnvolle nächste 
Schritt ein Nein zu diesem Vertrag. 
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Leuenberger Moritz, Bundesrat: Die Geschichte des Ver
trages, die Geschichte der Nachverhandlungen wurden 
auch in diesem Saal bereits mehrmals verhandelt; Herr Pfis
terer hat darauf verwiesen. Ich werde über diese Vorge
schichte nichts mehr sagen - vielleicht mit Ausnahme einer 
Bemerkung zur Neukreation von Herrn Pfisterer: Er hat die 
geforderten Nachverhandlungen heute als einen «Heilungs
versuch» bezeichnet. Weswegen ich den Vertrag nicht als in 
sich krank bezeichne, werde ich Ihnen im Folgenden dartun. 
Ich verweise also auf die früheren Diskussionen, die wir 
diesbezüglich hier geführt haben. 
Sie wissen, der Vertrag hat im Wesentlichen zwei Elemente 
zum Inhalt: die Flugsicherung und die Flugbeschränkung. 
Was die Flugsicherung betrifft, möchte ich zunächst darauf 
verweisen, dass sie in diesem Vertrag geregelt wird. Das al
lein ist bereits etwas ganz Wichtiges. Sie ist so geregelt, 
dass die schweizerische Flugsicherung die Anflüge, die Ab
flüge und die Überflüge über süddeutschem Gebiet leiten 
kann. Wenn der Vertrag in Kraft träte, würde die schweize
rische Flugsicherung neu für diese Arbeit entgolten; das 
ist bis heute nicht so. Die Flugbeschränkungen sind eben
falls Bestandteil des Vertrages; auch hier gehe ich auf die 
Diskussion, die wir hier drin bereits mehrere Male geführt 
haben - dass nämlich im Vertrag von «Flugbewegungen» 
die Rede ist, dass aber die Kritiker des Vertrages viel lieber 
«Lärmwerte» als Kriterium hätten -, nicht mehr ein. Ich habe 
Ihnen schon ein paar Mal gesagt, dass wir etwas, das wir im 
eigenen Land nicht durchsetzen können, das unsere Leute 
nicht wollen, in Vertragsverhandlungen von Deutschland 
nicht erreichen konnten. Wir werden es unter dieser Voraus
setzung auch bei neuen Verhandlungen nicht erreichen. Im 
SIL-Koordinationsprozess wurde von allen beteiligten Kanto
nen und Gemeinden mit Vehemenz auf Flugbewegungen 
und nicht auf Lärmwerte als Kriterium gepocht, weil die Be
troffenen vom technischen Fortschritt, von künftig leiseren 
Flugzeugen auch profitieren wollen, weil sie diesen Profit 
nicht nur dem Flughafen geben wollen und weil sie mehr 
Vertrauen in konkrete Zahlen haben. 
Darf ich noch auf ein Element verweisen, das im Vertrag ent
halten ist: Der Vertrag hat eine Kündigungsklausel - eine 
Kündigungsklausel von einem Jahr. Ich sage das nur deswe
gen, weil heute von einer «Fessel auf acht Jahre» gespro
chen wurde. Wenn der Vertrag so furchtbare Auswirkungen 
hätte, wie befürchtet wird, dann könnten wir ihn ja auch kün
den. 
Wir kennen die Folgen des Vertrages bezüglich zweier Ele
mente - bei der Nachtflugregelung und bei der Wochenend
regelung. Diese haben wir als vorgezogene Massnahmen -
das wurde teilweise kritisiert - bereits umsetzen müssen, 
weil es im Vertrag so geregelt ist. Das war die Gegenleistung 
zur sehr langen Übergangsfrist für die übrigen Einschrän
kungen. 
Die Einschränkung der Nachtflugregelung hat praktisch 
keine Schwierigkeiten verursacht. Die Einschränkung der 
Wochenendregelung ist ebenfalls praktikabel, und hier muss 
ich auf etwas verweisen, das ich auch in einer früheren De
batte schon einmal gesagt habe und das mir sehr wichtig 
scheint. Wir haben die Ausnahmeklausel vertragskonform 
angewendet, und wir haben sie bis jetzt nicht etwa beson
ders extensiv zulasten von Deutschland angewendet, weil 
es um eine vorgezogene Massnahme geht. Vielmehr haben 
wir bis heute das angewendet, was im Vertrag steht. 
Es ist richtig, dass sich diese Ausnahmeklausel im Laufe der 
Zeit etwas verändern würde, deswegen, weil nicht nur me
teorologische Kriterien, sondern auch solche der techni
schen Sicherheit massgebend sind. Sobald die technische 
Sicherheit auf den anderen Pisten verbessert sein wird, wird 
es weniger Ausnahmeregelungen geben; das ist richtig. Das 
heisst aber nicht, dass dann das Anflugverfahren an den 
Wochenenden komplizierter wäre; das ist damit nicht ge
sagt, und es wäre als Behauptung ein Kurzschluss. Ich 
muss das auch deshalb betonen, weil das nach einer allfälli
gen Ablehnung des Vertrages diesbezüglich eine Rolle spie
len wird. 
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Nun zu den Folgen der Ablehnung, nachdem ich nur ganz 
kurz gesagt habe, was der Vertrag uns eigentlich bietet. Was 
wären die Folgen der Ablehnung? Sie betreffen zunächst 
einmal die Flugsicherung. Es gibt bei der Flugsicherung drei 
Möglichkeiten, die infrage kommen: 
Entweder übernimmt Deutschland die Flugsicherung bis an 
die Grenze; oder Deutschland übernimmt die Flugsicherung 
auch far das gesamte Anflugverfahren, also für das Gebiet 
um den Flughafen Zürich herum; oder die Schweiz behält 
die Flugsicherung. Für diese letzte Möglichkeit gibt es wie
der drei Untervarianten: Die Schweiz bekommt die Flugsi
cherung so, wie es heute im Vertrag steht - und viele gehen 
jetzt einfach davon aus, die Schweiz könne das dann ganz 
ohne weiteres erreichen -, nämlich gegen Entgelt. Die 
Schweiz könnte die Flugsicherung auch ohne Entgelt oder 
unter Einsitznahme von deutschen Vertretern und entspre
chender Mitsprache erhalten. 
Gehen wir die erstgenannten drei Möglichkeiten im Einzel
nen durch. Zur ersten Variante, der Rücknahme durch 
Deutschland an die Grenze: Deutschland ist hier autonom, 
es gibt - ich betone das schon jetzt - keinerlei Rechtsan
spruche der Schweiz, so etwas zu verhindern. Einige Red
ner haben es gesagt: Die Grenze verläuft nicht gerade, sie 
ist neckisch verzahnt. Die Schaffhauser kennen den Lauf 
des Rheins, die Thurgauer auch. Wäre die Grenze das Krite
rium für den Übergang von der deutschen zur schweizeri
schen Flugsicherung, würde das heissen, dass wenige 
Minuten vor der Landung die Flugsicherung übergeben 
würde. Das führte zu massiven Kapazitätseinbussen. Unter 
diesen würde der Flughafen Zürich leiden, vor allem aber 
auch die Swiss und dann auch die Skyguide. Die Flugsiche
rung würde also erschwert - auch für das Militär. Ich habe 
mir vom VBS, von Herrn Keckeis, ein Papier kommen las
sen, auf dem far diesen Fall die Konsequenz genannt wird. 
Die zivile und militärische Flugsicherung könnten durch 
diese Art von Operationen erschwert werden. 
Zur zweiten Variante: Damit diese massiven Kapazitätsein
bussen nicht vorkommen, würde alles durch Deutschland 
gemacht - also bis zur Landung. Das bräuchte einen Ver
trag. Mit einem solchen Vertrag wäre das Militär nicht ein
verstanden, weil es massiv belastet würde. Bei dieser 
Variante - da stütze ich mich wieder auf ein Papier, das ich 
vom VBS durch Herrn Keckeis auf heute erhalten habe -
könnte das VBS die Wahrung der Lufthoheit in einem ent
scheidenden Teil unseres Luftraumes nicht mehr sicherstel
len; das bedeutet teilweise Abgabe von Souveränität und 
erhöhte terroristische Exposition. Die von der Flugsicherung 
ausgeübte Koordination mit dem schweizerischen militäri
schen Flugverkehr, welche heute ein enormes Know-how 
und viel Flexibilität demonstriert, müsste neu aufgebaut wer
den und entspräche nicht den Grundsätzen der militärischen 
Führung. Die Flexibilität im Interessenraum wäre einge
schränkt, die Handlungsfreiheit der Schweiz wäre einge
schränkt. 
Es kommt dazu, dass Übungsräume verlegt werden müss
ten - in beiden Fällen. Die Übungsräume des Militärs müss
ten in andere Gebiete der Schweiz verlegt werden. Das 
wiederum als eine Folge des Umstandes, dass die Warte
räume für den zivilen Flugverkehr, die jetzt noch in Deutsch
land angesiedelt sind, in die Schweiz verlagert würden. Das 
heisst, dass Deutschland die gesamte Flugsicherung über
nimmt, kann praktisch nicht infrage kommen. Der Bundesrat 
wird hier kaum sein Einverständnis geben, weil sich dem -
wie gesagt - das VBS widersetzt. 
Zum Teil besteht die Hoffnung auf die dritte Möglichkeit, die 
Schweiz könne dann trotzdem so wie im Vertrag vorgesehen 
weitermachen. Ich mache Sie darauf aufmerksam: Das 
wäre, wenn überhaupt, nur auf dem Verhandlungsweg zu er
reichen. Nur ist es schon einmal auf dem Verhandlungsweg 
erreicht worden und befindet sich jetzt in diesem Vertrag. 
Wir konnten dieses wichtige Anliegen im vorliegenden Ver
trag voll durchsetzen: Wir können die Anflüge, aber auch die 
Überflüge sichern, und wir werden dafür noch entgolten. Da
far haben wir aber einiges geben müssen. Ich weiss auch, 
dass das ein Geben war. Das ist das, was Sie vor allem kriti-

sieren, nämlich die Wochenendregelung und die Beschrän
kung der Anflüge. 
Es ist richtig, Herr Battiker hat es gesagt: Im Jahre 2001, als 
der Vertrag abgeschlossen wurde, vor dem 11. September, 
waren noch andere Kriterien im Vordergrund, aber nicht nur 
vonseiten derjenigen, die verhandelt haben, sondern auch 
von denjenigen, die gesagt haben, wo ihre Schmerzgrenzen 
wären. Von den 100 000 Anflügen - das war damals das 
ganz grosse Kriterium - spricht heute schon fast niemand 
mehr, man spricht von anderen Elementen. 
Die Wochenendregelung ist schmerzlich, ich weiss das. Das 
war sehr hart in den Verhandlungen, wir haben das gar nicht 
gern gegeben. Das ist sicher der härteste Punkt im ganzen 
Vertrag. Aber das waren alles Elemente, die wir damals da
für gegeben haben, damit wir im Gegenzug die Flugsiche
rung weiterhin und neu gegen Entgelt durchfahren können. 
Sprechen wir vom zweiten Bereich des Vertrages, von den 
Anflugverfahren. Was wird hier die Folge sein, wenn der 
Vertrag abgelehnt wird? Auch das habe ich hier schon mehr
mals gesagt: Es wird eine einseitige Massnahme Deutsch
lands sein. Worin wird sie bestehen? Fruher habe ich ge
sagt, es könnte sein, dass die Forderungen umgesetzt wür
den, die Deutschland bei den Vertragsverhandlungen stellte: 
totales Wochenendflugverbot, weitergehendes Nachtflugver
bot, 80 000 Anflüge. Was inzwischen neu dazugekommen 
ist, sind die Warteräume. Hier gibt es heute massive, ultima
tive Forderungen von Baden-Württemberg, dass diese War
teräume nicht mehr über deutschem Gebiet anzusiedeln 
seien, dass sie alle über die Schweiz zu liegen kommen soll
ten. Sie würden dann unter anderem in der Zentralschweiz, 
in der Innerschweiz, angesiedelt. Dies wie gesagt nicht nur 
mit der Folge, dass die Warteräume in der Schweiz wären, 
sondern dass die Übungsräume des Militärs dann verscho
ben werden müssten. 
Über dieses Wochenende sind aus Deutschland konkrete 
Angaben gekommen, wie man im Falle des Scheiterns des 
Vertrages weitergehen will. Ich gebe zu, ich habe mir einen 
Moment lang überlegt: Soll ich das jetzt hier sagen, soll ich 
es nicht sagen? Es ist selbstverständlich, ich muss es Ihnen 
sagen, was Deutschland jetzt auf den Tisch gelegt hat. Ich 
sage es aber auch mit dem Risiko, dass einige von Ihnen -
vor allem die Agitatoren draussen - dann wieder aufstehen 
und sagen: ccHa, hat er sich wieder von den Deutschen ein
schüchtern lassen über das Wochenende! Das sind doch 
alles nur leere Drohungen, zeigen wir ihnen doch die Mus
keln.» Aber ich fände es verantwortungslos, wenn ich es 
nicht sagen würde. 
Deutschland hat im Sinn, unmittelbar nach der Ablehnung 
des Vertrages die Nachtruhe über deutschem Gebiet zu ver
längern, und zwar von 21 Uhr bis 7 Uhr. Es hat weiter im 
Sinn, als Ausnahmen nur noch Meteobedingungen zuzulas
sen. Alle anderen Bedingungen - technische Betriebsab
läufe, Sicherheitsausrustungen auf der Piste - würden nicht 
mehr akzeptiert. Es tut mir Leid, aber wenn ich es nicht sa
gen würde, würden Sie mir nachher vorwerfen, ich hätte Ih
nen das nicht gesagt. 
Ich bin vorhin dafar kritisiert worden, dass ich das Bild vom 
Anwalt gebraucht habe. Ich habe damals deutlich gesagt, es 
sei ein Bild. Ich weiss ja wohl auch, dass ich nicht der Anwalt 
der Schweiz bin, sondern der Bundesrat, der auf die Verfas
sung geschworen hat und der die Interessen der Schweiz 
wahrzunehmen hat. Dazu gehört doch, Ihnen zu sagen, was 
bei mir zuhause vom Vertragspartner deponiert wurde. Sie 
dürfen damit machen, was Sie wollen, Sie dürfen natürlich 
sagen: ccDie Deutschen kennen wir, die zeigen ihre Mus
keln.» Das ist mir egal. Aber ich finde: Sie haben nachher 
die Verantwortung, und deswegen sollen Sie das wissen. 
Bis jetzt war bei der Wochenendregelung eine akzeptierte 
Massnahme von uns die folgende: Wenn ein Flugzeug aus 
technischen Grunden nicht über Osten, sondern nur über 
Norden fliegen konnte, musste das ganze Betriebsregime 
umgestellt werden. Das fahrt jedesmal zu einer Verzöge
rung. Da haben die Deutschen Hand geboten und gesagt: 
ccJa gut, wir wollen euch diesbezüglich nicht schikanieren. 
Wenn einmal umgestellt ist, kommt es auf die letzte halbe 
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Stunde auch nicht mehr drauf an. Dann kann es auch umge
stellt bleiben.» Das war im Einverständnis mit Deutschland, 
gestatzt auf die heutige Ausnahmeregelung. Die soll jetzt 
sofort eingeschränkt werden. Das sollten Sie wissen. Zudem 
sollen die Warteräume auch sofort verändert werden, sie 
sollen angehoben, also anders gestaltet werden. Das sind 
die ersten Massnahmen. 
Geplant ist aber eine zweite Serie von Massnahmen. Das 
sind weitere Verschärfungen, die zu einem späteren Zeit
punkt kommen sollen. Diese Verschärfungen sollen indirekt 
dazu fOhren, dass höchstens 80 000 AnflOge Ober Deutsch
land erfolgen können. Diese Zahl wird nicht genannt, aber 
die Bedingungen des Anflugverfahrens werden so gestaltet, 
dass im Effekt höchstens 80 000 Flugzeuge landen können. 
FOr all diese Umstellungen soll keine Übergangsfrist gege
ben werden. 
Eine der wichtigen Errungenschaften des Vertrages war, 
dass wir eine sehr lange Übergangsfrist ausgehandelt ha
ben, damit wir nicht nur die technischen Anpassungen ma
chen, sondern auch unsere Verfahren durchfOhren können. 
Wir haben komplizierte Verfahren: bezOglich Planauflage, 
UmweltverträglichkeitsprOfung, Anhörung, Einsprachemög
lichkeit usw. Deutschland hat darauf ROcksicht genommen. 
Diese Übergangsfrist werden die einseitigen Massnahmen 
nicht mehr enthalten. Das ist angedroht. 
Sie können jetzt finden: Ja, ja, das sagen die jetzt nur so! 
Vielleicht ist es ja wirklich nur eine Drohung, aber ich will Ih
nen gesagt haben, was angedroht wird. 
Nun muss ich es Ihnen Oberlassen, ob Sie zu diesem Ver
trag Nein oder Ja sagen. Herr Leuenberger hat Herrn Hof
mann zitiert und gesagt, Herr Hofmann sei ihm damals mit 
seinem Ausspruch ein bisschen wie Lenin vorgekommen. 
Da muss ich jetzt Herrn Hofmann in Schutz nehmen. Dieses 
Zitat ist nicht von Lenin, sondern von Gottfried Keller. Gott
fried Keller hat mal gesagt, manchmal sei es besser, ein Ge
bäude niederzureissen, in TrOmmer zu schlagen, den Staub 
anzusehen, wie er sich langsam verziehe; die Sonne werde 
dann langsam hineinscheinen und dann könne man ein 
ganz neues Gebäude bauen. 
Bei diesem letzten Ausspruch liegt der grosse Irrtum. Denn 
nicht wir können ein ganz neues Gebäude bauen, wie die li
beralen mit Gottfried Keller es damals mit unserem Bundes
staat gemacht haben, sondern dieses neue Gebäude wird 
jenseits der Grenze aufgebaut. Wir können hier zuschauen, 
was dort aufgebaut wird. Sie haben mich bereits gefragt: 
Was machen Sie dann nachher? Wir können dann auf die 
«Piste» gehen - vor die Gerichte, vor die EU-Kommission -, 
wir können uns dann gegen dieses Gebäude wehren, das 
nicht wir bauen, sondern andere. Wie wehren wir uns dann 
dagegen? Das haben Sie jetzt gefragt. Es ehrt mich ja, dass 
Sie zwar finden, es sei ein schlechter Vertrag, aber dass Sie, 
wenn Sie ihn jetzt ablehnen, volles Vertrauen in den Bun
desrat haben, er werde dann das Beste herausholen. 
Ich will Ihnen sagen: Der Bundesrat wOrde, wenn Sie den 
Vertrag ablehnten, wieder das Optimum zugunsten der 
Schweiz erreichen wollen. Der Bundesrat hat letzten Freitag 
darOber diskutiert, und wir haben festgehalten: Wenn es 
deutsche Massnahmen geben sollte, die irgendein Recht 
verletzen - sei es internationales Recht, sei es EU-Recht, 
sei es irgendein Recht -, und wenn es eine Instanz gibt, die 
so was verbindlich festhalten kann, dann wollen wir im Inter
esse der Schweiz solche Massnahmen anfechten. Das ist 
aber nur mal der Grundsatz. Wenn ich von einer Instanz 
spreche, die das verbindlich festhalten kann, besteht eben 
ein grosser Unterschied zu all diesen Gutachten, die hier 
von Professorinnen und von Professoren und von Anwälten 
gemacht wurden, die sagten: Eigentlich kann man das 
Recht so oder so sehen. 
Recht haben ist das eine, Recht bekommen das andere. 
Nun ist ja bereits versucht worden, Recht zu bekommen. 
Unique und Swiss haben bereits den Gang nach Mannheim 
unternommen. Das Resultat kennen Sie. 
Nochmals: FOr die Flugsicherung gibt es keinen Rechtsan
spruch, unter keinem Titel, da muss verhandelt werden. Also 
wenn Sie wollen, dass wir bei der Flugsicherung auch nur 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Ständerat 02.027 

annähernd so etwas erhalten wie im jetzigen Vertrag, dann 
mOssten wir mit Deutschland wieder verhandeln. Nun, wenn 
ich sage, dass das gar nicht so leicht sein wird, nach dem 
Scheitern dieses Vertrages wieder zu verhandeln und dann 
wieder dasselbe zu erhalten, ohne mehr zu geben, dann 
dOrfen Sie nicht antworten: Jetzt hat er schon vor den Ver
handlungen gesagt, es sei nicht leicht, also hat er schon re
signiert. Das hiess es ja bei der Nachverhandlung. Ich finde, 
es sei auch hier meine Pflicht, Ihnen zu sagen: So leicht ist 
das dann nicht, dasselbe zu erhalten. 
Was das Flugverfahren betrifft, gibt es drei Möglichkeiten, 
sich bei verletztem Recht zu wehren. Die eine besteht in der 
Anfechtung der Verordnung beim Verwaltungsgericht in 
Mannheim. Dies haben Swiss und Unique - gestOtzt auf den 
heutigen Vertrag, also die vorgezogenen Massnahmen -
schon versucht. Es wOrde also zunächst mal darauf ankom
men, wie die neuen, einseitigen Massnahmen aussehen. 
Aber die Schweiz hat dort kaum eine Aktivlegitimation. Dass 
die Schweiz selbst diese Verordnung anficht, kann bei heuti
ger Betrachtungsweise also kaum infrage kommen. Ich sage 
das mal so: Einen Gang der Schweiz nach Mannheim kann 
ich mir nicht vorstellen. Aber die anderen Betroffenen kön
nen ja gehen. 
Nun gibt es zwei weitere Möglichkeiten: Wir können einer
seits an die EU-Kommission gelangen, weil wir durch die 
bilateralen Verträge in dieser Frage am EU-Recht partizi
pieren. Wir haben ja das Wort «champagne» auf einigen 
Weissweinflaschen dafOr gegeben. Wir können uns also dort 
wehren. Andererseits können wir an den «Gemischten Aus
schuss Gemeinschaft/Schweiz» gelangen. 
Wie gesagt, wenn Recht verletzt wird, sind rechtliche 
Schritte eine Möglichkeit. Der Bundesrat wOrde sie durchaus 
tun, aber in Beachtung und Verbindung mit dem anderen 
Problem, nämlich dass wir bei der Flugsicherung ja allenfalls 
wieder Gespräche fahren mOssen. Also kann ich jetzt auch 
nicht einfach sagen, wir gingen kampfbereit und streitlustig 
und zögen sämtliche Register auf dem Rechtsweg, wo wir 
doch mit demselben Vertragspartner im anderen Bereich -
der Flugsicherung - dann doch wieder einen Vertrag erwir
ken wollen. Es gäbe gar nichts anderes, als die beiden Be
reiche miteinander zu verbinden. Der Bundesrat mOsste sich 
dann je nachdem, was aus Deutschland kommen wird, ent
scheiden. Aber das Prinzip, dass man sich im Interesse der 
Schweiz wehren wOrde, das möchte ich Ihnen versichert ha
ben. 
Es wurde immer wieder die Erwartung geäussert, wir sollen 
dann gegen Ober einer rechtskräftigen deutschen Verord
nung einfach ungehorsam sein. Das wurde vi.elleicht nicht 
hier im Rat gesagt - aber es sind solche Äusserungen 
schon gefallen. Die Schweizer Flugsicherung solle dann die 
deutsche Verordnung einfach nicht einhalten. Die Piloten 
sollen diese einseitige Verordnung nicht einhalten. Da will 
ich deutlich gesagt haben: Wir werden uns rechtsstaatlich 
verhalten, solche Übungen in Ungehorsam wird es nicht ge
ben, wir werden eine deutsche Verordnung anwenden I Wir 
werden sie vielleicht anfechten - das ist etwas anderes. So
lange sie rechtskräftig ist, mOssen und wollen wir sie aber 
anwenden. Anders geht das nichtl 
Im Übrigen bitte ich Sie, nicht Äpfel und Birnen zu verwech
seln: Der Transitverkehr, far den wir ein Abkommen mit der 
Europäischen Union abgeschlossen haben, ist etwas ande
res als der Staatsvertrag mit Deutschland. Diese bilateralen 
Abkommen sind in sich ein Geben und Nehmen. Die Gegen
leistung, die LSVA, wird fOr die Möglichkeit bezahlt, unser 
Land passieren zu können. 
Nun wurde bei der politischen Wertung des Staatsvertrages 
folgende Frage diskutiert: Ist das jetzt eigentlich eine Sache 
von ZOrich, oder ist das eine Sache der Schweiz? Herr 
Escher hat sein Dilemma dargestellt und im Zweifelsfall 
dann auf die unmittelbar Betroffenen abgestellt; er hat das 
auf eine sehr noble Art gemacht. Ich weiss von Leuten, die 
ebenfalls auf ZOrich abstellen, aber das nicht so nobel tun, 
wie es Herr Escher getan hat. Er sagt gewissermassen 
«in dubio pro Zurigo», (Heiterkeit) andere sagen hingegen, 
dass die ZOrcher das nachher auch selber ausbaden sollen, 
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wenn sie sich schon dermassen verhauen. Das habe ich 
auch von Mitgliedern dieses Rates sehr oft gehört. Dazu 
muss ich sagen, dass diese maliziöse Betrachtungsweise, 
wonach die ZOrcher, wenn sie ihr eigenes GIOck schon nicht 
zu erkennen vermögen, dann nachher auch selber schauen 
sollen, wie sie zurechtkommen, kurzfristig gedacht ist. Es 
gibt erstens einmal auch andere Kantone - ihre Vertreter ha
ben sich vorher zu Wort gemeldet -, und es gibt zweitens 
die Interessen der ganzen Schweiz. Diese möchte ich in Er
innerung rufen: Diese Interessen bestehen zunächst einmal 
auch im Flughafen ZOrich - ich muss das betonen. Frau 
Saudan hat daran erinnert, dass wir hier vor einigen Jahren 
vehemente Auseinandersetzungen bezOg lieh des Kantons 
Genf hatten. Dazu musste ich damals deutlich sagen, dass 
ZOrich auch in der Schweiz liegt und der Flughafen von ZO
rich von schweizerischem Interesse ist. Um ihn als Hub zu 
retten, mussten wir dieses Opfer absegnen, das damals zu
lasten Genfs gebracht wurde. Wir stehen also zum Flugha
fen ZOrich und sind Oberzeugt, dass wir ihm mit diesem 
Vertrag viel mehr dienen, als wenn er abgelehnt wOrde. 
Wir stehen auch zur Swiss; Sie wissen, der Bund hat 1,5 Mil
liarden Franken in diese neue Gesellschaft gegeben. WOrde 
man den Vertrag ablehnen und geriete man in Schwierigkei
ten mit der Flugsicherung, käme es zu Kapazitätsverlusten, 
die fOr Swiss von entscheidendem Nachteil sein können. 
Deswegen ist der Bundesrat der Auffassung, dass dieser 
Vertrag - bei allen Nachteilen, die er hat - immer noch das 
bessere Schicksal fOr die Swiss ist. 
Wir sind auch der Meinung, dass die hier Verantwortlichen 
vielleicht nicht immer die Interessen von ZOrich wahrgenom
men haben. Man weiss das. Wenn man in eigener Sache 
allzu sehr engagiert ist, hat man vielleicht den ganz klaren 
Blick nicht mehr. Schauen Sie nur zurOck, was in diesen 
zwei Jahren gegangen ist. Wissen Sie noch, wie es auch 
hier drin hiess? Ja, das Chicagoer Übereinkommen verbietet 
Deutschland eine solche Regelung. 
Ich habe damals ausgefOhrt: Das betrifft ja nur die ÜberflOge 
und nicht die AnflOge. Es wurde widersprochen: Nein, das 
stimmt nicht usw. Das Urteil von Mannheim hat meine An
sicht mittlerweile bestätigt. 
Ihre Kommission hat in ZOrich bei der Regierung nachge
fragt, wie sie jetzt zum Vertrag stehe. Der Brief, der zurQck
kam, besagt: Wir wollen den Rechtsweg begehen. Dieser 
Brief ist nach dem Urteil von Mannheim geschrieben wor
den. Ist das realistisch? Ich bin manchmal an den Spruch er
innert: «Denn, so denkt er messerscharf, es kann nicht sein, 
was nicht sein darf!» Der ist jetzt nicht von Keller, der ist, 
glaube ich, von Wilhelm Busch. 
Manchmal ist man so Oberzeugt, im Recht zu sein, dass 
man gar nicht mehr sieht, wo man in Wirklichkeit steht. 
Wenn ich daran denke, wie der Präsident des ZOrcher Re
gierungsrates dem deutschen Botschafter gesagt hat: Über
nehmen Sie nur diese Flugsicherung, das können Sie 
genauso gut wie wir. Das ist freundlich, salopp, locker vom 
Hocker dahin gesagt. Aber was das fOr Skyguide bedeutet, 
hoffe ich, Ihnen vorhin aufgezeigt zu haben. Das sind die 
schweizerischen Interessen. Wir haben ein Interesse an 
Skyguide; wir haben ein Interesse daran, dass Skyguide 
nicht unter eine kritische Grösse fällt, wo sie als solche nicht 
mehr existenzfähig wäre. 
Aussagen wie «Die Landesgrenzen werden frOher oder spä
ter sowieso keine Rolle mehr spielen» werden jetzt im Eifer 
des Gefechts gemacht. Bei anderen Dossiers, bei der AI
penkonvention letzte Woche zum Beispiel, hat es ganz an
ders getönt; da waren die Grenzen sehr, sehr wichtig. Ich 
habe manchmal das GefOhl: Hier sind die Dimensionen ver
loren gegangen. 
Der Bundesrat hat mehrmals Ober diesen Staatsvertrag be
raten, das letzte Mal wieder am letzten Freitag. Der Bundes
rat ist Oberzeugt, dass die Interessen der Schweiz - diese 
bestehen aus den Interessen der Swiss, des Flughafens ZO
rich, den Interessen aller betroffenen Gebiete, den Interes
sen von Skyguide und nicht zuletzt aus denen unseres 
ganzen Landes - gegenOber ihrem Nachbarn am besten ge
wahrt sind, wenn Sie diesem Vertrag zustimmen. 

Pflsterer Thomas (R, AG), rur die Kommission: Herr Bundes
rat, entschuldigen Sie, dass ich noch eine kurze Bemerkung 
anrugen muss. 
In aller Freundschaft: Sie haben heute nach meinem Ver
ständnis ein Problem geschaffen. Sie haben von zwei Neue
rungen gesprochen, die der Kommission nicht bekannt 
waren: einerseits von den Verlautbarungen des VBS, die of
fenbar Herr Keckeis vorbereitet hat, andererseits von einer 
deutschen Mitteilung Ober Verschärfungen. Ich erlaube mir, 
mindestens zu fragen, wann diese Dokumente verfOgbar 
waren. 
Wäre es nicht möglich gewesen, das Papier des VBS der 
Kommission zur VerfOgung zu stellen? Sie hat zum letzten 
Mal am 20. Februar Ober genau diese Frage mit Ihnen dis
kutiert. Mindestens wäre es denkbar gewesen, den Ratsmit
gliedern dieses Papier vor der heutigen Sitzung zur VerfO
gung zu stellen. 
Die andere Frage lautet: Wann ist das Papier aus Deutsch
land eingetroffen? Wäre es nicht möglich gewesen, es zu 
verteilen, sodass wir es mindestens vor der heutigen De
batte hätten diskutieren können? Das erschwert die Diskus
sion. 
Soweit ich den Inhalt aus Ihren Darstellungen entnehme -
diese sind ja zweifellos zutreffend -, darf ich davon ausge
hen, dass im Papier des VBS nichts wesentlich Neues stand 
und sich dadurch fOr die Beurteilung also nichts geändert 
hat. Zum Papier aus Deutschland erlaube ich mir mindes
tens die etwas kOhne Zusatzbemerkung, dass ich mir nicht 
vorstellen kann, dass Deutschland von der Schweiz eine 
Regelung verlangt, die rur den Flugverkehr in.ZOrich ein Si
cherheitsrisiko schafft. Jedenfalls darf Ihre Äusserung so 
nicht verstanden werden. Deutschland hat ja beispielsweise 
immer gesagt, es wolle den Flughafen ZOrich wirtschaftlich 
nicht erledigen, und wenn ich das richtig im Kopf habe, ha
ben Sie das nach Ihrer letzten Besprechung mit Herrn 
Stolpe in Berlin auch bestätigt. Die Geschichte mit den Ter
minen sollten wir vielleicht klären, damit kein schlechtes Ge
fOhl Obrig bleibt. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Als Erstes einmal zum 
VBS: In Ihrer Kommission ist ein Vertreter des VBS erschie
nen und hat Ihnen all diese Fragen beantwortet. Er hat ge
nau das gesagt, was ich hier jetzt auch gesagt habe, und 
nichts anderes. Aber ich habe es jetzt dem gesamten Rat 
gesagt. Dass mir das VBS eine Sprechnotiz macht, damit 
ich es hier korrekt zitiere, ist keine Verweigerung von Doku
menten. Es kommt zwar sehr oft vor, dass Sprecher Ihrer 
Kommissionen ein Referat halten, bei dem ich dann fest
stelle, dass es mit der Sprechnotiz identisch ist, die das Amt 
fOr mich gemacht hat. (Heiterkeit) Aber das soll doch jetzt 
nicht so weit gehen, dass diese Sprechnotiz vorher immer 
an alle abgegeben werden muss. Inhaltlich ist hier nichts an
deres gesagt als das, was das VBS in Ihrer Kommission -
und Obrigens auch im Nationalrat - bereits gesagt hat. Ich 
bin aber den Verdacht nicht losgeworden, dass es nicht im
mer mit der genOgenden Sorgfalt rezipiert, aufgenommen 
wurde. Deswegen habe ich es hier wiederholt. 
Als Zweites: Ein Vertreter der Bundesrepublik Deutschland 
hat Ober das Wochenende telefoniert - nicht mit mir selbst, 
aber mit meinem Stab - und gesagt, was sie zu tun gedenkt. 
Hierzu kann ich Ihnen nichts Schriftliches abgeben. Aber tun 
Sie doch bitte nicht dermassen Oberraseht. Schon vor zwei 
Jahren - es gab hier mal einen allerersten Schlagabtausch 
mit Frau Spoerry - habe ich von diesen einseitigen Mass
nahmen gesprochen. Immer und immer wieder haben wir es 
gesagt. Ich sagte nur, wir wissen nicht ganz genau, worin sie 
bestehen. Und jetzt habe ich Sie Ober den neuesten Stand, 
der Ober das Wochenende mitgeteilt wurde, korrekt infor
miert. Ich wOsste also nicht, wie ich Sie hier noch besser 
hätte dokumentieren können. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Die Antwort ist: 
ccWeil nicht sein kann, was nicht sein darf.» Man kann dem 
Bundesrat nicht zutrauen, dass er uns Dokumente vor-
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enthält. Im Übrigen ist es Christian Morgensterns Palm
ström, der das gesagt hat, und nicht Wilhelm Busch. 
(Heiterkeit) 
Eintreten wurde bereits am 12. Dezember 2002 beschlos
sen. 

Bundesbeschluss über den Vertrag zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bun
desrepublIk Deutschland über die Durchführung der 
Flugverkehrskontrolle durch die Schweizerische Eidge
nossenschaft über deutschem Hoheitsgebiet 
Arrete federal concernant I' Accord entre la Confedera
tlon sulsse et la Republlque federale d'Aliemagne relatH 
a la fournlture de services de la navigation aerlenne au
dessus du terrltolre allemand par la Confederatlon 
sulsse 

Gesamtberatung - Traitement global 

Titel und Ingress, Art. 1, 2 
Tltre et preambule, art. 1, 2 

Antrag der Mehrheit 
Ablehnung des Entwurfes in der Gesamtabstimmung 

Antrag der Minderheit 
(Maissen, Berger, Leuenberger) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la majorite 
Rejeter le projet au vote sur I'ensemble 

Proposition de la minorite 
(Maissen, Berger, Leuenberger) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Herr Marty und 
neun Mitunterzeichnende verlangen gestOtzt auf Artikel 70 
Absatz 1 unseres Geschäftsreglementes eine Abstimmung 
unter Namensaufruf. Artikel 70 Absatz 2 lautet wie folgt: 
«Der Präsident setzt den Wortlaut der Stimmabgabe fest; 
die Mitglieder antworten von ihren Plätzen aus. Die Stimm
abgabe oder Stimmenthaltung der einzelnen Mitglieder wird 
im Protokoll vermerkt. Als Stimmende werden nur die Mit
glieder gezählt, die unmittelbar nach dem Aufruf ihres Na
mens die Stimme abgeben ... Artikel 71 hält fest, dass der 
Präsident nicht mitstimmt und dass ihm bei Stimmengleich
heit der Stichentscheid zufällt. 

Namentliche Gesamtabstimmung 
Vote sur ['ensemble, par appel nominal 

Für den Antrag der Mehrheit stimmen die folgenden Rats
mitglieder: 
Votent pour la proposition de la majorite: 
Beerli, Bieri, Brändli, BOrgi, BOttiker, Cottier, Dettling, Epiney, 
Escher, Forster, Frick, Fünfschilling, Hess Hans, Hof
mann Hans, Inderkum, Jenny, Langenberger, Lauri, 
Leumann, Lombardi, Merz, Paupe, Pfisterer Thomas, Rei
mann, Schiesser, Schweiger, Siongo, Spoerry, Stähelin, 
Wicki .... (30) 

Für den Antrag der Minderheit stimmen die folgenden Rats
mitglieder: 
Votent pour la proposition de la minorite: 
Beguelin, Berger, Briner, Brunner Christiane, David, Gentil, 
Germann, Leuenberger, Maissen, Marty Dick, Saudan, 
Stadler, Studer Jean .... (13) 

Abwesend sind die folgenden Ratsmitglieder-Sont absents: 
Cornu, Schmid Carlo .... (2) 

Präsident Plattner stimmt nicht 
M. Plattner, president, ne vote pas 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Sie sind auf die
sen Entwurf de facto nicht eingetreten. Die Vorlage ist damit 
von der Geschäftsliste gestrichen, weil wir uns dem Natio
nalrat angeschlossen haben. 
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Empfehlung Lombardl Fillppo. 
Swlss. Erhaltung 
des regionalen Service public 
für die Flüge Lugano-Bern 
Recommandatlon Lombardl Fllippo. 
Swiss. Malntenlr 
le service publlc 
pour les vols de Lugano a Berne 
Raccomandazione Lombardi Fillppo. 
Swlss. Mantenere 
11 servlzlo pubblico regionale 
dei voli Lugano-Berna 

Einreichungsdatum 13 12 02 
pate de depOt 13 12 02 

Ständerat/Conseil des Etats 18.03.03 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Der Bundesrat be
antragt, die Empfehlung abzulehnen. 

Lombardl Filippo (C, TI): Evidemment, apres le debat epi
que que nous venons de vivre, cette question peut sembier 
mineure, et elle I'est probablement. Cependant, si j'ai consi
dere comme etant necessaire de presenter cette recomman
dation au nom de la deputation tessinoise, c'est parce que le 
probleme qui se pose est de nature importante, a notre avis, 
du point de vue du principe. 
Une remarque prealable: dans ma recommandation, iI y a 
une erreur de traduction de I'italien a I'allemand et au fran
yais, ce qui explique la reponse erronee, de mon point de 
vue, du Conseil federal au premier paragraphe. Je n'ai evi
demment pas voulu dire que la Confederation etait action
naire majoritaire - «Mehrheitsaktionär .. - de Swiss. J'ai ecrit 
en italien cce azionista di maggioranza relativa .. , ce qui veut 
dire qu'elle est le principal actionnaire, mais non ('action
naire majoritaire - donc «majorite relative ... 
Ceci dit, le probleme n'est pas aborde substantiellement par 
le Conseil federal, car nous savons que Swiss a decide de 
supprimer les vols de liaison regionale Lugano-Berne - iI y 
en avait deux par jour; ils seront supprimes a la fin de la se
maine prochaine, date de la tin de I'horaire d'hiver. 
La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure 
Swiss pourrait, dans le cadre de ses responsabilites pour un 
service public regional, etre contrainte d'offrir ces vols. Mais 
la question qui se pose aux deuxieme et troisieme points de 
ma recommandation va bien plus loin, car elle demande a la 
Confederation de faire un choix politique et de dire claire
ment si elle considere que les vols internes regionaux dans 
ce pays sont un service de transport public. C'est donc a ce 
moment-la, sur la base d'un choix de principe de ce genre, 
que la Confederation pourrait prendre I'une ou I'autre me
sure pour garantir ces vols, independamment du fait que 
Swiss les offre ou ne les offre pas. 
Donc limiter la reponse, comme le fait le Conseil federal, a la 
seule question d'une obligation faite ou non a Swiss d'assu
rer ces vols est une reponse partielle qui ne me satisfait pas. 
Au fond, si I'on regarde d'un point de vue historique, on se 
rend compte que les liaisons entre les differentes regions du 
pays, surtout entre les differentes parties linguistiques et cul
turelles de ce pays, ont toujours eM importantes, mais qu'el
les n'ont pas ete soignees de la meme fayon. Et repondre 
que la liaison entre le Tessin et le Plateau se falt par des vols 


